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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Grundlagen der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Sparkasse

Fassung September 2021

Kreis-Sparkasse Northeim
Am Münster 29, 37154 Northeim
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Allgemeines

Nr. 1 Grundlagen der Geschäftsbeziehung

(1) Geschäftsbeziehung als Vertrauensverhältnis  
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Sparkasse ist 
durch die Besonderheiten des Bankgeschäfts und ein besonderes Ver-
trauensverhältnis geprägt. Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass 
die Sparkasse seine Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns ausführt und das Bankgeheimnis wahrt.

(2) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen  
Für die Geschäftsbeziehung gelten ergänzend zu den einzelvertraglichen 
Vereinbarungen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Für 
einzelne Geschäftszweige gelten ergänzend oder abweichend besondere 
Bedingungen, z. B. für die Bereiche des Zahlungsverkehrs, des Sparver-
kehrs und der Wertpapiergeschäfte; diese werden beim Vertragsab-
schluss (etwa bei der Kontoeröffnung) oder bei der Erteilung von Aufträ-
gen mit dem Kunden vereinbart.

Nr. 2 Änderungen

(1) Änderungsangebot 
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der beson-
deren Bedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Elektronische Postfach), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden.

(2) Annahme durch den Kunden 
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfol-
gend geregelten Zustimmungsfiktion.

(3) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebotes (Zustimmungsfiktion), wenn

a) das Änderungsangebot der Sparkasse erfolgt, um die Übereinstim-
mung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage 
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder der besonderen Bedingungen

– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar gel-
tender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der 
Rechtslage entspricht oder 

– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
werden darf oder

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Sparkasse zustän-
digen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) 
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Sparkasse 
in Einklang zu bringen ist 

und

b) der Kunde das Änderungsangebot der Sparkasse nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt 
hat. 

Die Sparkasse wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen 
seines Schweigens hinweisen.

(4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion  
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

– bei Änderungen der Nummern 2 und 17 Abs. 6 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den 
besonderen Bedingungen oder 

– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die 
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder 

– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt 
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerich-
tet sind, oder 

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men, oder 

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung erheblich zugunsten der Sparkasse verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Sparkasse die Zustimmung des Kunden zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen.

(5) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion  
Macht die Sparkasse von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der 
Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Sparkasse den Kunden in ihrem 
Änderungsangebot besonders hinweisen.

Nr. 3 Bankauskünfte

(1) Inhalt von Bankauskünften 
Bankauskünfte sind allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkun-
gen über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden, deren Kreditwür-
digkeit und Zahlungsfähigkeit. Betragsmäßige Angaben über Konto-
stände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Sparkasse anvertraute 
Vermögenswerte sowie Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
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(2) Voraussetzungen für die Auskunftserteilung  
Die Sparkasse darf Bankauskünfte über juristische Personen und im Han-
delsregister eingetragene Kaufleute erteilen, sofern sich die Anfrage auf 
deren geschäftliche Tätigkeit bezieht und der Sparkasse keine anders 
lautende Weisung des Kunden vorliegt. In allen anderen Fällen darf die 
Sparkasse Bankauskünfte nur erteilen, wenn der Kunde dem allgemein 
oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat. Bankauskünfte erhalten 
nur eigene Kunden sowie andere Kreditinstitute für deren eigene Zwecke 
und die ihrer Kunden; sie werden nur erteilt, wenn der Anfragende ein 
berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft darlegt.

(3) Schriftliche Bestätigung 
Bei mündlichen Auskünften über Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit 
behält sich die Sparkasse eine unverzügliche schriftliche Bestätigung vor, 
deren Inhalt von diesem Zeitpunkt an maßgeblich ist.

Nr. 4 Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse

(1) Bekanntgabe 
Der Sparkasse bekannt gegebene Vertretungs- oder Verfügungsbefug-
nisse gelten, bis ihr eine Mitteilung über das Erlöschen oder eine Ände-
rung zugeht, es sei denn, diese Umstände sind der Sparkasse bekannt 
oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt. Dies gilt auch, wenn die Befug-
nisse in einem öffentlichen Register eingetragen sind und eine Änderung 
veröffentlicht ist.

(2) Mangel in der Geschäftsfähigkeit des Vertreters  
Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entstehen sollte, dass die 
Sparkasse von einem eintretenden Mangel in der Geschäftsfähigkeit 
seines Vertreters unverschuldet keine Kenntnis erlangt.

Nr. 5 Legitimationsurkunden

(1) Erbnachweis 
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Spar-
kasse auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Sparkasse seine 
erbrechtliche Berechtigung nachzuweisen.
(2) Leistungsbefugnis der Sparkasse 
Werden der Sparkasse eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift 
der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) sowie der Nieder-
schrift über die zugehörige Eröffnungsverhandlung vorgelegt, darf die 
Sparkasse denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbe-
sondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der 
Sparkasse die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit dieser Urkunden bekannt 
oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

(3) Sonstige ausländische Urkunden 
Werden der Sparkasse ausländische Urkunden als Ausweis der Person 
oder zum Nachweis einer Berechtigung vorgelegt, so wird sie prüfen, ob 
die Urkunden zum Nachweis geeignet sind. Sie haftet jedoch für deren 
Eignung, Wirksamkeit und Vollständigkeit sowie für deren richtige Über-
setzung und Auslegung nur bei Fahrlässigkeit oder wenn die Urkunde 
insgesamt gefälscht ist. Im vorstehenden Rahmen kann die Sparkasse 
die in den Urkunden als Berechtigte bezeichneten Personen als berech-
tigt ansehen, insbesondere sie verfügen lassen und mit befreiender Wir-
kung an sie leisten.

Nr. 6 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort

(1) Deutsches Recht 
Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung, sofern 
dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

(2) Erfüllungsort 
Erfüllungsort für die Sparkasse und den Kunden ist der Sitz der 
Sparkasse.

(3) Gerichtsstand 
Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, kann die Spar-
kasse an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen und nur an diesem 
Gerichtsstand verklagt werden.

Kontokorrentkonten und andere Geschäfte

Nr. 7 Kontokorrent, Rechnungsabschluss

(1) Kontokorrent 
Die Sparkasse führt ein Konto zur Abwicklung des laufenden Geschäfts- 
und Zahlungsverkehrs (Girokonto) als Kontokorrent im Sinne des § 355 
des Handelsgesetzbuches (Konto in laufender Rechnung).

(2) Rechnungsabschluss 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die Sparkasse jeweils zum 
Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Bei Vorliegen 
eines berechtigten Interesses einer der Vertragsparteien wird der Rech-
nungsabschluss auch zu sonstigen Terminen erteilt.

(3) Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse 
zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen Rech-
nungsabschlüsse unverzüglich zu erheben (Nr. 20 Absatz 1 Buchst. g), 
gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht vor Ablauf von sechs 
Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses widersprochen wird. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die Sparkasse 
wird den Kunden bei Erteilung des Rechnungsabschlusses auf diese 
Folgen besonders hinweisen. Stellt sich nachträglich die Unrichtigkeit 
heraus, so können sowohl der Kunde als auch die Sparkasse eine Rich-
tigstellung aufgrund gesetzlicher Ansprüche verlangen.

Nr. 8 Korrektur fehlerhafter Gutschriften

(1) Stornobuchung vor Rechnungsabschluss 
Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag gebucht werden 
(z. B. wegen Irrtums, Schreibfehlers), darf die Sparkasse bis zum nächs-
ten Rechnungsabschluss durch einfache Buchung rückgängig machen 
(Stornobuchung), soweit ihr ein Rückforderungsanspruch gegen den 
Kunden zusteht.

(2) Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss 
Den Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 kann die Sparkasse auch 
noch nach Rechnungsabschluss durch Korrekturbuchung geltend 
machen, wenn sie die fehlerhafte Gutschrift nicht mehr rechtzeitig vor 
diesem Zeitpunkt festgestellt hat. Bei Widerspruch des Kunden wird die 
Sparkasse die Korrekturbuchung rückgängig und ihren Anspruch ander-
weitig geltend machen.

(3) Kennzeichnung 
Storno- und Korrekturbuchungen werden im Kontoauszug gekennzeich-
net.

Nr. 9 Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren

(1) Gutschriften „Eingang vorbehalten“ 
Schreibt die Sparkasse den Gegenwert von Schecks, Lastschriften oder 
anderen Einzugspapieren schon vor ihrer Einlösung gut, so geschieht 
dies unter dem Vorbehalt der Einlösung und des Einganges des Gegen-
wertes (E. v.-Gutschrift). Das gilt auch dann, wenn die Schecks, Last-
schriften oder anderen Einzugspapiere bei der Sparkasse selbst zahlbar 
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht der 
Sparkasse der Gegenwert aus einem Einzugspapier nicht zu, so macht 
sie die Gutschrift gemäß Nr. 23 Absatz 2 dieser AGB rückgängig, und 
zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss.

(2) Einlösung 
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn die Belas-
tungsbuchung nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages1 
rückgängig gemacht wird. Sie sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse 
ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber erkennbar bekun-
det hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Für Lastschriften gelten die Einlö-
sungsregeln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen. Über 
die Abrechnungsstelle der Deutschen Bundesbank eingezogene Schecks 
sind eingelöst, wenn sie nach deren Geschäftsbedingungen nicht mehr 
zurückgegeben werden können. Barschecks sind mit Zahlung an den 
Scheckvorleger eingelöst.

Nr. 10 Auftragsbestätigung vor Ausführung

Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten sowie 
bei nicht unterschriebenen Aufträgen behält sich die Sparkasse die 
unverzügliche Einholung einer Bestätigung vor Auftragsausführung vor.

Nr. 11 Aufrechnung durch den Kunden

Ist der Kunde kein Verbraucher, kann er gegen Forderungen 
der Sparkasse nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorausset-
zungen des § 513 BGB (Existenzgründer) vorliegen. Gesetzliche Aufrech-
nungsverbote bleiben unberührt.

Nr. 12 Konten in ausländischer Währung

Konten in ausländischer Währung dienen ausschließlich zur bargeldlosen 
Abwicklung von Zahlungen an den Kunden und von Verfügungen des 
Kunden in ausländischer Währung.

Nr. 13 Leistungsbefreiung bei Geschäften in ausländischer Währung

Die Verpflichtung der Sparkasse zur Ausführung einer Verfügung zulas-
ten eines Guthabens in ausländischer Währung oder zur Erfüllung einer 
Verbindlichkeit in ausländischer Währung ist in dem Umfang und solange 
ausgesetzt, wie die Sparkasse in der Währung, auf die das Guthaben 
oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen 
oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt 
verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder 
Ereignisse andauern, ist die Sparkasse auch nicht zu einer Erfüllung an 
einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen 
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Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld ver-
pflichtet. Die Verpflichtung der Sparkasse zur Ausführung einer Verfü-
gung zulasten eines Guthabens in ausländischer Währung ist dagegen 
nicht ausgesetzt, wenn die Sparkasse diese vollständig im eigenen Haus 
ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Sparkasse, fällige 
gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrech-
nen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung

Geldbeträge in ausländischer Währung darf die Sparkasse mangels aus-
drücklicher gegenteiliger Weisung des Kunden in Euro gutschreiben, 
sofern sie nicht für den Kunden ein Konto in der betreffenden Währung 
führt.

Nr. 15 Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschäften in ausländischer 
Währung ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zah-
lungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Nr. 16 Einlagengeschäft

Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einlagen ohne Kündigung 
fällig (täglich fällige Gelder). Die jeweils gültigen Zinssätze für täglich fäl-
lige Gelder werden durch Aushang bekannt gemacht. Für die Zinsberech-
nung bei Einlagen wird jeder Monat zu 30 Tagen gerechnet.

Entgelte und Aufwendungen

Nr. 17 Zinsen und Entgelte

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern  
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Geschäftsverkehr mit Ver-
brauchern üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem Preisaus-
hang und ergänzend aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Wenn ein 
Verbraucher einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte 
Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung 
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder 
Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Geschäftsverkehrs mit 
Verbrauchern 
Außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern bestimmen sich die 
Zinsen und Entgelte für in Anspruch genommene Kredite und Leistungen 
nach der getroffenen Vereinbarung, ergänzend nach dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis in der zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme gelten-
den Fassung.

(3) Entgelte für sonstige Leistungen  
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preis-
aushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die 
im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht 
werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergü-
tung zu erwarten sind, kann die Sparkasse ein nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen.

(4) Nicht entgeltpflichtige Tätigkeiten  
Für Tätigkeiten, zu deren Erbringung die Sparkasse bereits gesetzlich 
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse erbringt, wird die Sparkasse kein Entgelt berech-
nen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelungen erhoben.

(5) Änderung von Zinsen, Kündigungsrecht des Kunden bei 
Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz 
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. 
Die Sparkasse wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei 
einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die 
davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach 
der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt 
der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditver-
einbarung nicht zugrunde gelegt. Eine Kündigung des Kunden gilt als 
nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zweier 
Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.

(6) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 
Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung typischerweise dauerhaft in Anspruch 
genommen werden (z. B. Konto- und Depotführung), werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Elektroni-
sche Postfach), können die Änderungen auch auf diesem Wege angebo-
ten werden. 

Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt. 
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über 
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet 
ist, kann die Sparkasse mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich die Zinsen und Entgelte 
nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie ergänzend nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

(8) Besonderheiten bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern richten sich die Entgelte 
nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und besonderen 
Bedingungen. Soweit dort keine Regelung getroffen ist, gelten die 
Absätze 1 und 4 sowie – für die Änderung jeglicher Entgelte bei Zah-
lungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) – Absatz 6.

Nr. 18 Ersatz von Aufwendungen

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

Pflichten und Haftung von Sparkasse und Kunde

Nr. 19 Haftung der Sparkasse

(1) Haftung für Verschulden 
Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden sowie das Verschulden 
von Personen, derer sie sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtung gegenüber 
dem Kunden bedient, soweit sich nicht aus den folgenden Absätzen, den 
besonderen Bedingungen oder aus einzelvertraglichen Regelungen 
etwas Abweichendes ergibt. Haftet die Sparkasse und ist ein Schaden 
nicht ausschließlich von der Sparkasse verursacht oder verschuldet, so 
richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch.

(2) Haftung für Dritte 
Die Sparkasse darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung 
ganz oder teilweise auf Dritte zur selbstständigen Erledigung übertragen, 
soweit dies unter Berücksichtigung der Art des Auftrages und der Interes-
sen von Sparkasse und Kunde erforderlich erscheint. In diesen Fällen 
beschränken sich die Verpflichtung und Haftung der Sparkasse auf die 
Weiterleitung des Auftrags einschließlich sorgfältiger Auswahl und Unter-
weisung des Dritten.

(3) Haftung bei höherer Gewalt  
Die Sparkasse haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres Betriebs  
(z. B. Bombendrohung, Banküberfall), insbesondere infolge von höherer 
Gewalt (z. B. von Kriegs- und Naturereignissen) sowie infolge von sonsti-
gen, von ihr nicht zu vertretenden Vorkommnissen (z. B. Streik, Aussper-
rung, Verkehrsstörung) verursacht sind oder die durch Verfügungen von 
hoher Hand des In- und Auslands eintreten.

Nr. 20 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

(1) Grundsatz 
Die Sparkasse führt die Aufträge des Kunden mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns aus. Für den Kunden bestehen seinerseits 
besondere Mitwirkungs- und sonstige Sorgfaltspflichten, insbesondere 
folgende Pflichten:

a) Mitteilung wesentlicher Angaben und Änderungen 
Der Sparkasse sind unverzüglich alle für die Geschäftsbeziehung wesent-
lichen Tatsachen anzuzeigen, insbesondere Änderungen des Namens, 
der Anschrift, des Personenstandes, der Verfügungs- oder Verpflichtungs-
fähigkeit des Kunden (z. B. Eheschließung, Eingehung einer Lebenspart-
nerschaft, Änderung des Güterstandes) oder der für ihn zeichnungsbe-
rechtigten Personen (z. B. nachträglich eingetretene Geschäftsunfähigkeit 
eines Vertreters oder Bevollmächtigten) sowie Änderungen des wirt-
schaftlich Berechtigten oder der der Sparkasse bekannt gegebenen Ver-
tretungs- oder Verfügungsbefugnisse (z. B. Vollmachten, Prokura). Die 
Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen 
Registern eingetragen und veröffentlicht werden. Die Namen der für den 
Kunden vertretungs- oder verfügungsbefugten Personen sind der Spar-
kasse mit eigenhändigen Unterschriftsproben auf den Vordrucken der 
Sparkasse bekannt zu geben. Darüber hinaus können sich weiterge-
hende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwä-
schegesetz ergeben.

b) Eindeutige Angaben bei Aufträgen und Weisungen  
Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des Geschäfts 
zweifelsfrei erkennen lassen. Abänderungen und Bestätigungen müssen 
als solche gekennzeichnet sein. Bei Zahlungsaufträgen hat der Kunde 
insbesondere auf richtige, vollständige, unmissverständliche und leserli-
che Angaben, vor allem der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 
und BIC3 zu achten.
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c) Sorgfalt bei besonderer Auftragsübermittlung  
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten Aufträ-
gen oder Weisungen hat der Kunde dafür zu sorgen, dass sich keine 
Übermittlungsfehler, Missverständnisse, Missbräuche und Irrtümer ergeben.

d) weggefallen

e) Ausdrücklicher Hinweis bei besonderer Weisung  
Besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträgen hat der Kunde der 
Sparkasse gesondert mitzuteilen, bei formularmäßig erteilten Aufträgen 
außerhalb des Formulars. Dies gilt insbesondere, wenn Zahlungen auf 
bestimmte Forderungen der Sparkasse verrechnet werden sollen.

f) Hinweis auf Fristen und Termine  
Der Kunde hat entsprechend Buchst. e) besonders darauf hinzuweisen, 
wenn Aufträge innerhalb bestimmter Fristen oder zu bestimmten Terminen 
ausgeführt sein sollen oder wenn bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere 
nicht fristgemäßer Ausführung von Aufträgen außergewöhnliche Schäden 
drohen. Auf die besondere Hinweispflicht bei knappen Scheckvorlegungs-
fristen nach Nr. 24 wird verwiesen.

g) Unverzügliche Reklamation 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, Kontoaus-
züge, Wertpapieraufstellungen oder sonstige Mitteilungen der Sparkasse 
sowie Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit von der Sparkasse 
gelieferter Wertpapiere oder sonstiger Werte müssen unverzüglich erho-
ben werden. Falls Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen dem 
Kunden nicht zugehen, muss er die Sparkasse unverzüglich benachrichti-
gen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer 
Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwar-
ten oder mit deren Eingang er rechnen muss.

h) Kontrolle von Bestätigungen der Sparkasse 
Soweit Bestätigungen der Sparkasse von Aufträgen oder Weisungen des 
Kunden abweichen, hat er dies unverzüglich zu beanstanden.

(2) Haftung bei Pflichtverletzungen  
Schäden und Nachteile aus einer schuldhaften Verletzung von Mitwir-
kungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten gehen zulasten des Kunden. Bei 
schuldhafter Mitverursachung des Schadens durch die Sparkasse richtet 
sich die Haftung nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, § 254 Bür-
gerliches Gesetzbuch.

AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe

Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung 

(1) Umfang 
Der Kunde räumt hiermit der Sparkasse ein Pfandrecht ein an Werten 
jeder Art, die im bankmäßigen Geschäftsverkehr durch den Kunden oder 
durch Dritte für seine Rechnung in ihren Besitz oder ihre sonstige Verfü-
gungsmacht gelangen. Zu den erfassten Werten zählen sämtliche 
Sachen und Rechte jeder Art (Beispiele: Waren, Devisen, Wertpapiere 
einschließlich der Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine, Sammelde-
potanteile, Bezugsrechte, Schecks, Wechsel, Konnossemente, Lager- 
und Ladescheine). Erfasst werden auch Ansprüche des Kunden gegen 
die Sparkasse (z. B. aus Guthaben). Forderungen des Kunden gegen 
Dritte sind an die Sparkasse abgetreten, wenn über die Forderungen aus-
gestellte Urkunden im bankmäßigen Geschäftsverkehr in die Verfügungs-
macht der Sparkasse gelangen.

(2) Ausnahmen  
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der ausdrücklichen Zweckbe-
stimmung für eine bestimmte Verwendung in die Verfügungsmacht der 
Sparkasse (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Schecks, Wechsels 
oder Ausführung einer bestimmten Überweisung), so erstreckt sich das 
Pfandrecht der Sparkasse nicht auf diese Werte. Im Ausland verwahrte 
Wertpapiere unterliegen – vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung – 
nicht dem Pfandrecht. Dasselbe gilt für die von der Sparkasse selbst aus-
gegebenen Genussrechte/Genussscheine und für Ansprüche des Kunden 
aus nachrangigem Haftkapital (z. B. nachrangig haftende Inhaberschuld-
verschreibung).

(3) Gesicherte Ansprüche  
Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und künftigen, auch bedingten 
oder befristeten, auch gesetzlichen Ansprüche der Sparkasse gegen den 
Kunden, die sie im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erwirbt. 
Ansprüche gegen Kunden aus von diesen für Dritte übernommenen Bürg-
schaften werden erst ab deren Fälligkeit gesichert.

(4) Geltendmachung des Pfandrechts  
Die Sparkasse darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegenden Werte nur 
bei einem berechtigten Sicherungsinteresse zurückhalten. Ein solches 
besteht insbesondere unter den Voraussetzungen des Nachsicherungs-
rechts gemäß Nr. 22.

(5) Verwertung 
Die Sparkasse ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt, wenn der 
Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit und trotz Mahnung mit 
angemessener Nachfrist und einer Androhung der Verwertung entspre-
chend § 1234 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch nicht nachkommt. Unter 
mehreren Sicherheiten hat die Sparkasse die Wahl. Bei der Auswahl und 
Verwertung wird die Sparkasse auf die berechtigten Belange des Kunden 
Rücksicht nehmen. Die Sparkasse hat das Recht, Verwertungserlöse, die 
nicht zur Befriedigung sämtlicher Forderungen ausreichen, nach ihrem 
billigen Ermessen zu verrechnen. Die Sparkasse wird dem Kunden 
erteilte Gutschriften über Verwertungserlöse so gestalten, dass sie als 
Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts anzusehen sind. 

Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe

(1) Nachsicherungsrecht 
Die Sparkasse kann vom Kunden die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten für seine Verbindlichkeiten verlangen, wenn sich aufgrund 
nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener Umstände, z. B. auf-
grund einer Verschlechterung oder drohenden Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Kunden, eines Mithaftenden oder Bürgen 
oder des Werts bestehender Sicherheiten, eine Veränderung der Risiko-
lage ergibt. 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im 
Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 
75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch 
dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbrau-
cherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlos-
senen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 
BGB keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten ent-
halten sind.

(2) Freigabe-Verpflichtung 
Die Sparkasse ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer 
Wahl verpflichtet, soweit der realisierbare Wert aller Sicherheiten den 
Gesamtbetrag aller Forderungen der Sparkasse nicht nur vorübergehend 
um mehr als 10 v. H. übersteigt. Diese Deckungsgrenze erhöht sich um 
den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz, soweit die Sparkasse im Verwer-
tungsfall mit der Abführung der Umsatzsteuer aus Verwertungserlösen 
belastet ist. Die Sparkasse wird bei der Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.

Einzugspapiere

Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft

(1) Inkasso-Vereinbarung 
Schecks, Wechsel, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere werden 
von der Sparkasse nur zum Einzug (Inkasso) hereingenommen, soweit 
nichts anderes vereinbart ist.

(2) Rückbelastung 
Hat die Sparkasse den Gegenwert von Einzugspapieren schon vor Ein-
gang gutgeschrieben, so kann sie den Gegenwert bei Nichteinlösung der 
Papiere rückbelasten, und zwar auch nach einem zwischenzeitlichen 
Rechnungsabschluss. Das Gleiche gilt, wenn 
– ihr der Gegenwert nicht zugeht oder  
– die freie Verfügung über den Gegenwert durch Gesetz oder behördliche 

Maßnahmen beschränkt ist oder 
– die Papiere infolge unüberwindlicher Hindernisse nicht oder nicht 

rechtzeitig vorgelegt werden können oder 
– der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme nicht bekannten 

unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist oder 
– in dem Land, in dem die Papiere einzulösen sind, ein Moratorium 

ergangen ist.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Sparkasse Einzugspapiere 
auch schon vor Fälligkeit zurückgeben. Die Rückbelastung ist auch zuläs-
sig, wenn die Papiere nicht zurückgegeben werden können. Ist dies von 
der Sparkasse zu vertreten, so trägt sie einen sich hieraus ergebenden 
Schaden des Kunden.

Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel

Wenn Schecks, die am Bankplatz der Sparkasse zahlbar sind, nicht spä-
testens am dritten Geschäftstag, Schecks auf auswärtige Bankplätze nicht 
spätestens am vierten Geschäftstag vor Ablauf der Vorlegungsfrist (Artikel 
29 Scheckgesetz) eingereicht werden bzw. bei Übersendung nicht inner-
halb dieser Fristen vor Geschäftsschluss bei der Sparkasse eingehen, so 
hat der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist und die eventuelle 
Anwendung von Eilmitteln gesondert hinzuweisen.
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Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft

(1) Sicherungseigentum 
Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum Einzug überträgt der 
Kunde der Sparkasse das Sicherungseigentum an den Papieren für den 
Fall, dass das Einzugspapier nicht eingelöst wird und der Sparkasse auf-
grund von Vorausverfügungen des Kunden im Hinblick auf das Einzugsge-
schäft Ansprüche gegen den Kunden zustehen, und zwar bis zum Aus-
gleich dieser Ansprüche. Mit dem Erwerb des Sicherungseigentums 
gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Sparkasse über.

(2) Sicherungsabtretung 
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. Lastschriften, kauf-
männische Handelspapiere), so gehen die zugrunde liegenden Forderun-
gen unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 auf die Sparkasse über.

Auflösung der Geschäftsbeziehung

Nr. 26 Kündigungsrecht

(1) Ordentliche Kündigung 
Soweit weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart sind, können der Kunde und bei Vorliegen eines sachgerech-
ten Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder 
einzelne Geschäftszweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen. Kündigt die Sparkasse, so wird sie den berechtigten Belan-
gen des Kunden angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht zur 
Unzeit kündigen. 
Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. Girover-
trag oder Kartenvertrag) durch die Sparkasse beträgt die Kündigungsfrist 
mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund  
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können sowohl der Kunde als 
auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne 
Geschäftszweige jederzeit fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, aufgrund dessen dem Kündigenden die Fortsetzung der 
Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann. Dabei sind die 
berechtigten Belange des anderen Vertragspartners zu berücksichtigen. 
Für die Sparkasse ist ein solcher Kündigungsgrund insbesondere gege-
ben, wenn aufgrund der nachfolgend beispielhaft aufgeführten Umstände 
die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen des Kunden oder die Durch-
setzbarkeit der Ansprüche der Sparkasse – auch unter Verwertung etwai-
ger Sicherheiten – gefährdet wird:

a) wenn eine wesentliche Verschlechterung oder eine erhebliche Gefähr-
dung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder in der Werthaltigkeit 
der für ein Darlehen gestellten Sicherheiten eintritt, insbesondere wenn 
der Kunde die Zahlungen einstellt oder erklärt, sie einstellen zu wollen, 
oder wenn von dem Kunden angenommene Wechsel zu Protest gehen;

b) wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder zur Verstär-
kung von Sicherheiten (Nr. 22 Absatz 1) nach Aufforderung durch die 
Sparkasse nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt;

c) wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-
nisse gemacht hat;

d) wenn gegen den Kunden eine Zwangsvollstreckung eingeleitet wird;

e) wenn sich die Vermögensverhältnisse eines Mitverpflichteten oder des 
persönlich haftenden Gesellschafters wesentlich verschlechtert haben 
oder erheblich gefährdet sind, sowie bei Tod oder Wechsel des persön-
lich haftenden Gesellschafters.  

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Ver-
trag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 
bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Etwas 
anderes gilt nur, wenn der Kunde die Leistung ernsthaft und endgültig 
verweigert, er die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die Sparkasse den 
Fortbestand ihres Leistungsinteresses vertraglich an die Rechtzeitigkeit 
der Leistung gebunden hat, oder wenn besondere Umstände vorliegen, 
die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen eine sofortige Kündi-
gung rechtfertigen.

(3) Kündigung bei Verbraucherdarlehensverträgen  
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch zwingende Sonderregelungen für die 
Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen vorsieht, kann die Spar-
kasse nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(4) Rechtsfolgen bei Kündigung  
Mit der Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner 
Geschäftszweige werden die auf den betroffenen Konten geschuldeten 
Beträge sofort fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, die Sparkasse 
insoweit von allen für ihn oder in seinem Auftrag übernommenen Ver-
pflichtungen zu befreien. 
Die Sparkasse ist berechtigt, die für den Kunden oder in seinem Auftrag 
übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und sonstige Verpflichtun-

gen, insbesondere solche in fremder Währung, mit Wirkung gegen den 
Kunden auszugleichen sowie hereingenommene Wechsel und Schecks 
sofort zurückzubelasten; die wechsel- oder scheckrechtlichen Ansprüche 
gegen den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten auf Zahlung 
des vollen Betrages der Wechsel und Schecks mit Nebenforderungen 
verbleiben der Sparkasse jedoch bis zur Abdeckung eines etwaigen 
Schuldsaldos.

Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Auch nach Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner 
Geschäftszweige gelten für die Abwicklung und in dem Abwicklungsver-
hältnis entsprechenden Umfange die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
weiter.

Nr. 28 Schutz der Einlagen durch anerkanntes 
Einlagensicherungssystem

(1) Freiwillige Institutssicherung 
Die Sparkasse gehört dem institutsbezogenen Sicherungssystem der 
Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (Sicherungssystem) an. Primäre 
Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute 
selbst zu schützen und bei diesen drohende oder bestehende 
wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise schützt die 
Institutssicherung auch die Einlagen der Kunden. Hierzu zählen im 
Wesentlichen Spareinlagen, Sparkassenbriefe, Termineinlagen, 
Sichteinlagen und Schuldverschreibungen.

(2) Gesetzliche Einlagensicherung 
Das Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem nach dem Ein-
lagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Sollte entgegen 
Absatz 1 ausnahmsweise die Institutssicherung nicht greifen, hat der 
Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung 
seiner Einlagen im Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 EinSiG bis zu den 
Obergrenzen des § 8 EinSiG. 
Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen, 
die im Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen entstanden sind, 
sowie Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse und Verbindlichkei-
ten aus eigenen Akzepten und Solawechseln.

(3) Informationsbefugnisse 
Die Sparkasse ist befugt, dem Sicherungssystem oder einem von ihm 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(4) Forderungsübergang 
Soweit das Sicherungssystem oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen 
an den Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Sparkasse 
in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf das 
Sicherungssystem über.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember. 
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).  
3 Business Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 
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Hinweis auf die Schlichtungsstelle 
und die Europäische 
Online-Streitbeilegungsplattform

Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes zu wenden. 
 
Das Anliegen ist in Textform an folgende Adresse zu richten: 
 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 
Schlichtungsstelle 
Charlottenstraße 47 
10117 Berlin 
 
Internet: https://www.s-schlichtungsstelle.de 
 
Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
 
Die Kreis-Sparkasse Northeim nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle 
teil. 
 
Die Europäische Kommission hat unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-
Streitbeilegungsplattform errichtet. Die Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für die außergerichtliche 
Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen nutzen. 
 
Die E-Mail-Adresse der Sparkasse lautet: KSN@KSN-Northeim.de
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Die Sparkasse kann gemäß Nr. 17 Abs. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse 
(AGB-Sparkassen) für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preis- und 
Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, und die nach den Umständen zu urteilen nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, ein nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen. Ein solches 
Entgelt kann nur verlangt werden, wenn die Leistungen im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem 
Interesse erbracht werden.  
Die Sparkasse wird nach Nr. 17 Abs. 4 AGB-Sparkassen für Tätigkeiten, zu deren Erbringung sie bereits gesetzlich 
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse erbringt, kein 
Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen 
erhoben. 
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A.� Allgemeine Informationen zur Sparkasse 
 
 
Auf mögliche Änderungen dieser allgemeinen Informationen wird die Sparkasse den Kunden direkt oder per 
Kontoauszug hinweisen. 

I.� Name und Anschrift der Sparkasse 
Kreis-Sparkasse Northeim, Am Münster 29, 37154 Northeim 

II.� Zuständige Aufsichtsbehörden 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24 - 28, 60439 Frankfurt am Main  
(Internet: www.bafin.de). 
 
 
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main 
Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main 
(Internet: www.ecb.europa.eu) 

III.� Eintragung im Handelsregister 
Amtsgericht Göttingen, HRA 130 345 

IV.� Vertragssprache 
Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch. 

V.� Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeiten 
Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes zu wenden. 
 
Das Anliegen ist in Textform an die folgende Adresse zu richten: 
 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 
Schlichtungsstelle 
Charlottenstraße 47 
10117 Berlin 
Internet: http://www.dsgv.de/schlichtungsstelle 
 
Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird. 
  
 
Die  Kreis-Sparkasse Northeim nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten 
Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
 
Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-
Streitbeilegungsplattform errichtet. Die Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für die 
außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- oder 
Dienstleistungsverträgen nutzen. 
 
Die E-Mail-Adresse der Sparkasse lautet: KSN@KSN-Northeim.de 
 
Bei behaupteten Verstößen gegen  
 
- das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz,  
- die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder  
- Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche  
 
kann darüber hinaus schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bundesanstalt unter Angabe des 
Sachverhalts und des Beschwerdegrunds Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht eingelegt werden.  
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A.� Allgemeine Informationen zur Sparkasse 
 

Die Adressen lauten: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn  
oder  
Marie-Curie-Str. 24 – 28 
60439 Frankfurt am Main 
 
Zudem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Kreis-
Sparkasse Northeim, Am Münster 29, 37154 Northeim einzulegen. Die Sparkasse wird Beschwerden in 
Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten. 

VI.� Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-
Geldtransferverordnung  
Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die 
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der 
Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei 
Geldtransfers.  Sie verpflichtet uns als Sparkasse bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum 
Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese 
Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse 
des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung 
der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und 
gegebenenfalls Adresse nutzen wir die in unseren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen 
Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen 
selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die 
Sparkasse Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers bzw. 
Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung 
stellen muss. 
 

VII.� Hinweis zur Umsatzsteuer 
Die ausgewiesenen Preise verstehen sich im Falle der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Unternehmen im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes zzgl. Umsatzsteuer. 
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B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 
  
Dienstleistung Preis in EUR 

I.� Girokonten 

1.� Preismodelle für Privatkonten 
Hinweis: 
Für nicht aufgeführte Leistungen werden Entgelte gemäß den Kapiteln B.I.3, 5, 
6, 7; B.II.; B.III. und E berechnet. Für Basiskonten werden keine zusätzlichen 
Preise erhoben. Es gelten die Preise des jeweiligen Preismodells. 
 

 

Gilt für alle Preismodelle für Neukunden bei Kontoeröffnung ab dem 1. August 
2021:  
Verwahrentgelt für die Verwahrung des den vertraglich vereinbarten 
Freibetrag übersteigenden Guthabens.  
Beträgt der Zinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) für die 
Einlagenfazilität (Referenzzins) weniger als Null, erhebt die Sparkasse auf das 
den Freibetrag übersteigende Guthaben ein Verwahrentgelt als Prozentsatz  
 p.a. Der Prozentsatz bestimmt sich nach der jeweiligen Höhe des 
Referenzzinsatzes, dessen Wert mit -1 multipliziert wird.   
 

               
 
           
0,00%  

1.1.�SGiro-Klassik 

Zur privaten Nutzung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs vorrangig in 
unseren Geschäftsräumen. 

 

- Preis pro Monat 6,00 
  

1.2.�SGiro-Kompakt (keine Neuabschlüsse; Altmodell) 

Zur privaten Nutzung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs vorrangig mittels 
Selbstbedienungsterminal sowie Mobile- und Online-Banking.  

 

- Preis pro Monat 3,00 
  

1.3.�SGiro-Kompakt  

Zur privaten Nutzung und flexiblen Abwicklung des Zahlungsverkehrs.  

 

- Preis pro Monat 9,90 
- Preis pro Monat für junge Erwachsene  

- 18 bis einschließlich 20 Jahren  0,00 
- 21 bis einschließlich 22 Jahren  3,30 
- 23 bis einschließlich 24 Jahren 6,60 

  
1.4.�SGiro-Online (keine Neuabschlüsse; Altmodell) 

Zur privaten Nutzung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs über das Mobile- 
und Online-Banking in Verbindung mit einem Elektronischen Postfach des 
Kontoinhabers. Die Nutzung ist auf ein Konto pro Person beschränkt. 

 

- Preis pro Monat 0,00 
  

1.5.�Startgiro 

Für Minderjährige. 

 

- Preis pro Monat 0,00 
  

1.6.� Jugendgiro (keine Neuabschlüsse; Altmodell) 

Für volljährige Schüler, Azubis, Studenten, freiwillige Wehrdienstleistende, 
Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst, freiwilligen sozialen Jahr oder 
freiwilligen ökologischen Jahr maximal bis zur Vollendung des  
27. Lebensjahres bei Vorlage einer Bescheinigung. 

 

- Kontoführung monatlich 0,00 
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B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 
1.7.�SCash-Online (keine Neuabschlüsse; Altmodell) 

Über SCash-Online darf nur mittels Online-Banking durch Übertragung von 
dem oder auf das Referenzkonto verfügt werden. Bei nicht 
vereinbarungsgemäßer Nutzung berechnen wir pro Buchung 2,50 Euro. 

 

- Preis pro Monat 0,00 
  

1.8.�SGiro-Kapital 

Über SGiro-Kapital darf nur mittels Selbstbedienungsterminal/ Online-Banking 
durch Übertragung von dem oder auf das Referenzkonto verfügt werden. Bei 
nicht vereinbarungsgemäßer Nutzung berechnen wir pro Buchung 2,50 Euro. 

 

- Preis pro Monat 0,00 
  

2.� Preismodelle für Geschäftskonten 
Hinweis: 
Für nicht aufgeführte Leistungen werden Entgelte gemäß den Kapiteln B.I.3, 5, 
6, 7; B.II.; B.III. und E berechnet. 

 

Gilt für alle Preismodelle für Neu- und Bestandskunden bei Kontoeröffnung ab 
dem 1. August 2021:  
Verwahrentgelt für die Verwahrung des den vertraglich vereinbarten 
Freibetrag übersteigenden Guthabens.  
Beträgt der Zinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) für die 
Einlagenfazilität (Referenzzins) weniger als Null, erhebt die Sparkasse auf das 
den Freibetrag übersteigende Guthaben ein Verwahrentgelt als Prozentsatz  
 p.a. Der Prozentsatz bestimmt sich nach der jeweiligen Höhe des 
Referenzzinsatzes, dessen Wert mit -1 multipliziert wird.   
 

                           
 

                          
0,00% 

  
2.1.�SGiro-Klassik 

Zur gewerblichen Nutzung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs vorrangig in 
unseren Geschäftsräumen. 

 

- Preis pro Monat 6,00 
  

2.2.�SGiro-Kompakt (keine Neuabschlüsse; Altmodell) 

Zur gewerblichen Nutzung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs vorrangig 
mittels Selbstbedienungsterminal sowie Electronic-, Mobile- und Online-
Banking. 

 

- Preis pro Monat 4,00 
  

2.3.�SGiro-Kompakt S  

Zur gewerblichen Nutzung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs vorrangig 
mittels Selbstbedienungsterminal sowie Electronic-, Mobile- und Online-
Banking. 

 

- Preis pro Monat 7,00 
  

2.4.�SGiro-Kompakt L  

Zur gewerblichen Nutzung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs vorrangig 
mittels Selbstbedienungsterminal sowie Electronic-, Mobile- und Online-
Banking. 

 

- Preis pro Monat 12,00 
  

2.5.�SGiro-Kapital 

Über SGiro-Kapital darf nur mittels Selbstbedienungsterminal/ Online-Banking 
durch Übertragung von dem oder auf das Referenzkonto verfügt werden. Bei 
nicht vereinbarungsgemäßer Nutzung berechnen wir pro Buchung 2,50 Euro. 

 

- Preis pro Monat 0,00 
  

2.6.�Kommunalkonto  

- Preis pro Monat 6,00 
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B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 
2.7.�Vereins- und Kirchenkonto  

- Preis pro Monat 0,00 
  

2.8.�Anderkonto  

- Preis pro Monat 0,00 
  
  
  

3.� Kontoauszug (pro Vorgang)  
3.1.�Privatkonten  

Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung in der vereinbarten Form,  
Häufigkeit und dem vereinbarten Verfahren entsprechend des gewählten 
Kontomodells 

keine gesonderte 
Berechnung 

  
Bereitstellung/Übermittlung auf Verlangen des Kunden, soweit dies über  
das Vereinbarte hinausgeht  

 

- Tagesauszug  
- bei Postversand 0,05 zzgl. Portokosten 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle 0,05 

- Wochenauszug  
- bei Postversand Portokosten 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle 0,00 

- Monatsauszug  
- bei Postversand Portokosten 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle 0,00 

  
Postversand von Kontoauszügen, die nach 30 Tagen/ 200 Umsätzen 
am Kontoauszugsdrucker nicht abgerufen wurden 

Portokosten 

  
Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung eines Duplikats von 
Kontoauszügen auf Verlangen des Kunden 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 

 

- bei Postversand  je Auszug 2,00 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle je Auszug 2,00 
   

Duplikatserstellung von Belegen je Beleg 2,50 
  
Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich auf dem für die Kontoinformation 
vereinbarten Weg über die Ausführung von Zahlungsvorgängen1.  

  
  
3.2.�Geschäftskonten  

Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung in der vereinbarten Form,  
Häufigkeit und dem vereinbarten Verfahren entsprechend des gewählten 
Kontomodells 

keine gesonderte 
Berechnung 

  
Bereitstellung/Übermittlung auf Verlangen des Kunden, soweit dies über  
das Vereinbarte hinausgeht  

 

- Tagesauszug  
- bei Postversand Portokosten 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle 0,00 

- Wochenauszug  
- bei Postversand Portokosten 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle 0,00 

- Monatsauszug  

                                                                 
1 Zahlungsvorgänge sind insbesondere  
- Bargeldeinzahlungen (auf ein Zahlungskonto) oder  
- Bargeldauszahlungen von einem Zahlungskonto sowie die  
- Übermittlung von Geldbeträgen (auf ein anderes Zahlungskonto) durch Ausführung von  
 - Lastschriften,  
 - Überweisungen oder  
 - Zahlungsvorgängen mittels einer Karte oder eines ähnlichen Instruments. 
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- bei Postversand Portokosten 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle 0,00 

  
Postversand von Kontoauszügen, die nach 30 Tagen/ 200 Umsätzen 
am Kontoauszugsdrucker nicht abgerufen wurden 

Portokosten 

  
Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung eines Duplikats von 
Kontoauszügen auf Verlangen des Kunden 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 

 

- bei Postversand  je Auszug 2,00 
- bei Abholung in der Geschäftsstelle je Auszug 2,00 
   

Duplikaterstellung von Belegen je Beleg 2,50 
  
Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich auf dem für die Kontoinformation 
vereinbarten Weg über die Ausführung von Zahlungsvorgängen2. 
   

4.� Rechnungsabschluss 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.) 

 

5.� Geduldete Kontoüberziehungen 
Für Inanspruchnahmen des Kontos, die das Guthaben und ggf. eine eingeräumte Kontoüberziehung 
überschreiten (geduldete Kontoüberziehungen), sind die vertraglich vereinbarten Überziehungszinsen zu 
zahlen. Ist im Vertrag eine Vereinbarung nicht getroffen, sind die im Preisaushang aufgeführten 
Überziehungszinsen zu zahlen; dies gilt auch für Unternehmer. 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen gelten ergänzend die gesetzlichen Vorschriften. 
 

6.� Kontowecker 
Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt 
(Kontowecker „EWR-Währung“) 
 

unentgeltlich 

Hinweis: 
Mittels der nachfolgenden Kontowecker werden keine gesetzlichen 
Informationspflichten erfüllt.  
Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte 
Kontomodell nach Kapitel B Nummer I.1 bis I.3 nichts Abweichendes 
vereinbart wurde. 

 

  
Benachrichtigung für Echtzeit-Überweisung (Kontowecker „Echtzeit-
Überweisung“) per 

 

- SMS 0,00 
- E-Mail 0,00 
- Push Nachricht (über Mobile-Banking-App) 0,00 
 
Benachrichtigung über sonstige Ereignisse (ohne Kontowecker „EWR-
Währung“ und „Echtzeit-Überweisung“) per 

 

- SMS 0,00 
- E-Mail 0,00 
- Push Nachricht (über Mobile-Banking-App) 0,00 

 

                                                                 
2 Zahlungsvorgänge sind insbesondere  
- Bargeldeinzahlungen (auf ein Zahlungskonto) oder  
- Bargeldauszahlungen von einem Zahlungskonto sowie die  
- Übermittlung von Geldbeträgen (auf ein anderes Zahlungskonto) durch Ausführung von  
 - Lastschriften,  
 - Überweisungen oder  
 - Zahlungsvorgängen mittels einer Karte oder eines ähnlichen Instruments. 
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7.� Entgelte für die Belastung von vereinbarten Zahlungen innerhalb des eigenen Hauses 
Hinweis: 
Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte 
Kontomodell nach Kapitel B Nummer I.1 und I.2 nichts Abweichendes 
vereinbart wurde. 

 

  
- fällige Sparraten, Darlehensraten, Schließfachmietpreis  

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt, SGiro-Online (Altmodelle)  0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  

8.  Bereitstellung der Entgeltaufstellung gemäß Zahlungskontengesetz 
Die Entgeltaufstellung gemäß Zahlungskontengesetz stellen wir Verbrauchern 
jährlich ab dem ersten Geschäftstag eines Jahres für das vorangegangene 
Kalenderjahr und bei Vertragsbeendigung bereit. Zur Anforderung einer 
Entgeltaufstellung wenden Sie sich bitte an die Sparkasse. 

 

  

II.� Erbringung von Zahlungsdiensten 

Hinweis: 
Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte Kontomodell nach Kapitel B 
Nummer I.1 und I.2 nichts Abweichendes vereinbart wurde. 

1.� Überweisungen 
Überweisungen gemäß den Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen sind unabhängig von dem 
vorhandenen Kontoguthaben oder der eingeräumten Kreditlinie limitiert auf 100.000 Euro pro 
Überweisung. Der maximale Betrag kann durch vereinbarte Verfügungslimite zusätzlich beschränkt sein. 
 

1.1.�Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)3 
in Euro oder in anderen EWR-Währungen4 

 
1.1.1.� Überweisungsaufträge 

 
Die Geschäftstage und Cut-Off-Zeiten der Sparkasse ergeben sich aus Kapitel B Nummer II 7. 
 

a)� Ausführungsfristen 
Die Sparkasse ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens nach folgender Frist eingeht (gerechnet ab Zugang des Auftrags bei der 
Sparkasse bzw. ab Feststellung der Ausführbarkeit einer Echtzeit-Überweisung): 
- Überweisungen in Euro 
 Belegloser Überweisungsauftrag5 max. 1 Geschäftstag 
 Beleghafter Überweisungsauftrag6 max. 2 Geschäftstage 
 Echtzeit-Überweisungsauftrag max. 20 Sekunden7 

                                                                 
3 Andere EWR-Staaten sind derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern. 
4 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
5 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ), Sammeldatei mit 
Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 
6 Beleghaft: Überweisung per Vordruck. 
�������������	
�����������������������	
���������������������������
����
�������
�������������������
��
��������������������������
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- Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
 Belegloser Überweisungsauftrag8 max. 4 Geschäftstage 
 Beleghafter Überweisungsauftrag9 max. 4 Geschäftstage 
 

b)� Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
Bei einer Überweisung tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem  
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. 

 
aa)  Überweisungen in der Kontowährung 

Der Zahler trägt die folgenden Entgelte10: 
 
Überweisung mit IBAN in Euro innerhalb der Sparkasse und an einen anderen  
Zahlungsdienstleister (SEPA-Überweisung) 

 

- beleghaft11  
- Privatkonten  

- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 1,00 
- SGiro-Kompakt 0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 2,50 

  
- Geschäftskonten  

- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 2,50 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 1,00 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,50 

  
- per Eilüberweisung 10,00 
- per Zahlschein 15,00 

  
- beleglos12  

- per Selbstbedienungsterminal  
- Privatkonten  

- SGiro-Klassik 0,15 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt 0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 1,00 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,25 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

- per Online-Banking/ FIN TS  
- Privatkonten  

- SGiro-Klassik 0,15 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt 0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag 0,25 
- Sammelauftrag 0,85 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
                                                                 
8 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ), Sammeldatei mit 
Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 
9 Beleghaft: Überweisung per Vordruck. 
10 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde 
und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
���������
���� ���!����������"��������
12 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ), Sammeldatei mit 
Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 

17



 

 12 

 

B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

- Einzelauftrag 0,25 
- Sammelauftrag 0,85 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

- SGiro-Kompakt S  
- Einzelauftrag 0,50 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt L  
- Einzelauftrag 0,25 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,10 

- Euro-Expresszahlung online 5,00 
- Echtzeit-Überweisung   

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag 0,15 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag 0,20 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,20 

- SGiro-Kompakt   
- Einzelauftrag 0,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,00 

- SGiro-Online (Altmodell)  
- Einzelauftrag 0,20 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- - SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- SGiro-Kompakt S   
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- SGiro-Kompakt L   
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- giropay (Kwitt)  
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- TAN-autorisiert 0,00 
- TAN-freier Bereich 0,00 

- per Dauerauftrag  
- Privatkonten  

- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  
bb) Überweisungen in einer anderen Währung als der Kontowährung 

 
Bei einer Überweisung mit Währungsumrechnung trägt der Zahler die folgenden Entgelte: 
 
Höhe der Entgelte13 

  Entgeltregelung (inklusive Courtage) 
   
bis   1.600 Euro  11,50 
ab  1.600 Euro  1,50 ‰ min 15,50 

 
cc) Sonderregelung bei ausdrücklicher abweichender Weisung des Zahlers 

 
Bei ausdrücklicher Weisung des Zahlers trägt der Zahler alle Entgelte der Überweisung (OUR) 
 
Höhe der Entgelte14  SHARE zzgl. Fremdkosten 
 
Ist eine solche Weisung nicht ausführbar, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE). 
  
  

c)� Sonstige Entgelte 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags durch die 
Sparkasse15 

 

- per Postversand  1,00 
- per elektronischem Postfach  1,00 
- per Kontoauszugsdrucker  1,00 
   
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Ablauf der Widerrufsfrist  
- innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe  5,00 
- bei sonstigen Zahlungsdienstleistern  5,00 
   
Bemühen um die Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 

 

- innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe  10,00 
- bei sonstigen Zahlungsdienstleistern  10,00 
  
Hinweis: Das Institut des Zahlungsempfängers kann weitere Entgelte berechnen.  
   
Statusreport zum Bearbeitungsstand von Echtzeit-Sammelüberweisungen   
- je bereit gestellte Statusreport-Nachricht  0,00 
   
Dauerauftrag   
- Privatkonten   

                                                                 
���#��!��������
�������#����������������	
��������������������������$�!�������� ���!������%���	
�����
����&������
����������!�������
����	
�����������������������	
�����
���
��������������������'�����
���
���#��!��������
�������#����������������	
��������������������������$�!�������� ���!������%���	
�����
����&������
����������!�������
����	
�����������������������	
�����
���
��������������������'�����
���
���(������#�������!��������'������������������)������������)��'�����������
������������ ���!������
���
������������

19



 

 14 

 

B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

- Einrichtung/Änderung am Schalter im Auftrag des Kunden  
- SGiro-Klassik  0,00 
- SGiro-Kompakt (Altmodell)  1,00 
- SGiro-Kompakt   0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell)  2,50 

- Einrichtung/Änderung per Selbstbedienungsterminal oder 
Online-Banking 

  
0,00 

- Geschäftskonten   
- Einrichtung im Auftrag des Kunden   

- SGiro-Klassik, Kommunal-, Vereins- und  
  Kirchenkonto; SGiro-Kompakt (Altmodell)  

 2,00 

- SGiro-Kompakt S   1,00 
- SGiro-Kompakt L   1,00 

- Änderung im Auftrag des Kunden   
- SGiro-Klassik, Kommunal-, Vereins- und  
  Kirchenkonto; SGiro-Kompakt (Altmodell) 

 1,50 

- SGiro-Kompakt S   1,00 
- SGiro-Kompakt L   1,00 

- Ausführungsbescheinigung  2,50 
   
Eilüberweisung zur Bargeldauszahlung  10,00 
Hinweis: Bei der auszahlenden Stelle können weitere Entgelte anfallen. 
 

1.1.2.� Gutschrift einer Überweisung 
 
Bei einem Überweisungseingang werden von der Sparkasse folgende Entgelte berechnet16: 

  

Gutschrift einer Überweisung mit IBAN in Euro innerhalb der Sparkasse (SEPA-Überweisung)  

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,04 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  
Gutschrift einer Überweisung mit IBAN in Euro von einem anderen Zahlungsdienstleister (SEPA-
Überweisung) 

 

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,04 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  
Gutschrift einer Echtzeit-Überweisung mit IBAN in Euro  

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 

                                                                 
16 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisungsgutschrift vereinbarungsgemäß erfolgt und 
vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 
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- S-Giro-Online (Altmodell) 0,20 
- Geschäftskonten  

- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,04 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  
giropay (Kwitt)-Überweisung 0,00 

  
Gutschrift einer Überweisung, die auf eine andere Währung eines EWR-Mitgliedstaates 
lautet von einem anderen Zahlungsdienstleister 

 

 bis 5.200 Euro 12,00 
 ab 5.200 Euro 1,00 ‰ min 
  max 

14,50 
100,00 

  
Gutschrift einer Eilüberweisung, die auf eine andere Währung eines EWR-
Mitgliedstaates lautet 

 

 bis 5.200 Euro 12,00 
 ab 5.200 Euro 1,00 ‰ min 
  max 

14,50 
100,00 

  

Hinweis: 
Für Überweisungseingänge in einer anderen Kontowährung wird zusätzlich zu den o.g. 
Entgelten folgendes Entgelt (inklusive Courtage) erhoben:  

 
 

0,25 ‰ min. 2,00 
 
Keine Berechnung erfolgt, wenn der Überweisende die anfallenden Entgelte für die Überweisung trägt. 
 

1.2.�Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)17 in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)18 sowie 
alle Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)19 

 
1.2.1.� Überweisungsaufträge 

 
a)� Ausführungsfrist  

Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. Bei Echtzeit-Überweisungen in Euro zu Staaten20 außerhalb 
des EWR beträgt die maximale Ausführungsfrist 20 Sekunden.21 
 

b)� Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 

aa) Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftraums 
(EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 
 
Bei einer Überweisung tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister 
erhobenen Entgelte. 
 

aaa)  Bei einer Überweisung in Kontowährung trägt der Zahler die Entgelte gemäß Kapitel B II 1.1.122 
 

bbb)  Bei einer Überweisung mit Währungsumrechnung trägt der Zahler die folgenden Entgelte 
 

                                                                 
17 andere EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
18 z. B. US-Dollar. 
19 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). 
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22 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde 
und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
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Höhe der Entgelte23  

   Entgeltregelung (inklusive Courtage) 
    
  bis  1.600 Euro  11,50 
  ab  1.600 Euro  1,50 ‰ min 15,50 
 
ccc)  Sonderregelung bei ausdrücklicher abweichender Weisung des Zahlers 
 

Bei ausdrücklicher Weisung des Zahlers trägt der Zahler alle Entgelte der Überweisung (OUR) 
 

Höhe der Entgelte24 SHARE zzgl. Fremdkosten 
    

Ist eine solche Weisung nicht ausführbar, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE) 

 
bb) Überweisung in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten) 

 
aaa)  Entgeltpflichtige 

Der Zahler kann zwischen folgenden Entgeltregelungen wählen: 
�� 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen  

Entgelte (SHARE) 
�� 1: Zahler trägt alle Entgelte (OUR) 
�� 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (BEN) 

 
Hinweise: 
�� Bei der Entgeltregelung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte 
abgezogen werden. 

�� Bei der Entgeltregelung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom 
Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

 
 
bbb) Entgelte25 

 
Zielland (Produkt) Entgeltregelung 
 0 (SHARE) 1 (OUR) 
SEPA-Drittstaaten26  - 

 - in Euro mit IBAN/BIC (SEPA-Überweisung) s. Kapitel B II 1.1.1 - 

  -in Euro mit IBAN/BIC (Echtzeit-Überweisung) s. Kapitel B II 1.1.1 - 

   

übrige Länder (sonstige Zahlungen) s. Kapitel B II 1.1.1 - 

 
Aufschlag/Zusatzentgelt für eilige Ausführung (bei Entgeltregelung 0 oder 1) außer 
Echtzeit-Überweisungen 

10,00 

 
Zusätzliches Entgelt für die Ausführung in einer anderen Währung als Kontowährung 

  Entgeltregelung (inklusive Courtage) 
  0 (SHARE) 1 (OUR) 
bis   1.600 Euro  11,50  31,50 
ab  1.600 Euro  1,50 ‰ min 15,50  SHARE zzgl. 20,00 
    

  
c) Sonstige Entgelte 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags durch die 
Sparkasse27 

 

                                                                 
23 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde 
und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
24 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde 
und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
25 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn der Zahlungsdienst / die Überweisung vom Zahler ausgelöst und 
autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
���(�����������������)�����
$�*������$���������+
�$�,�����$�+��
��$��
��+
����$����!���$���������������+�-����$�"
���
���
��$�"�����������
0&���������%���*�������
���������1������
����
27 Dieses Entgelt wird nur für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags erhoben. 
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- per Postversand  1,00 
- per elektronischem Postfach  1,00 
- per Kontoauszugsdrucker  1,00 
   
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Ablauf der Widerrufsfrist  
- innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe  5,00 
- bei sonstigen Zahlungsdienstleistern  5,00 
   
Bemühen um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 

 

- innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe  10,00 
- bei sonstigen Zahlungsdienstleistern  10,00 
Hinweis: Das Institut des Zahlungsempfängers kann weitere Entgelte berechnen  
   
Dauerauftrag   
- Privatkonten   

- SGiro-Klassik  0,00 
- SGiro-Kompakt (Altmodell)  1,00 
- SGiro-Kompakt   0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell)  2,50 

- Einrichtung/Änderung per Selbstbedienungsterminal oder 
Online-Banking 

  
0,00 

- Geschäftskonten   
- Einrichtung im Auftrag des Kunden   

- SGiro-Klassik, Kommunal-, Vereins- und  
  Kirchenkonto; SGiro-Kompakt (Altmodell)  

 2,00 

- SGiro-Kompakt S   1,00 
- SGiro-Kompakt L   1,00 

- Änderung im Auftrag des Kunden   
- SGiro-Klassik, Kommunal-, Vereins- und  
  Kirchenkonto; SGiro-Kompakt (Altmodell)  

 1,50 

- SGiro-Kompakt S   1,00 
- SGiro-Kompakt L   1,00 

- Ausführungsbescheinigung  2,50 
   
   

1.2.2.� Gutschrift einer Überweisung 
 

a)� Entgeltpflichtiger 
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, 
welche Entgeltregelung zwischen dem Überweisenden und dessen Kreditinstitut getroffen wurde. Folgende 
Entgeltregelungen sind möglich: 
�� 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen  

Entgelte (SHARE) 
�� 1: Zahler trägt alle Entgelte (OUR) 
�� 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (BEN) 
 
Hinweis: 
�� Bei der Entgeltregelung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte 
abgezogen werden. 

�� Bei der Entgeltregelung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom 
Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

 
 

b)� Entgelte28 
Bei einer Entgeltregelung „0“ oder „2“ werden von der Sparkasse folgende Entgelte berechnet, 
die separat belastet werden: 

Absenderland/Währung Entgelt in Euro 
SEPA-Drittstaaten29  

                                                                 
28 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisungsgutschrift vereinbarungsgemäß erfolgt und 
vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 
29 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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 - in Euro mit IBAN/BIC (SEPA-Überweisung) s. Kapitel B II 1.1.2 
  -in Euro mit IBAN/BIC (Echtzeit-Überweisung) s. Kapitel B II 1.1.2 
  
übrige Länder (sonstige Zahlungen) s. Kapitel B II 1.1.2 
  
  

 
Aufschlag/Zusatzentgelt für eilige Ausführung (bei Entgeltregelung 0 oder 2) außer 
Echtzeit-Überweisungen 

10,00 

 
Zusätzliches Entgelt für die Ausführung in einer anderen Währung als Kontowährung 

  Entgeltregelung (inklusive Courtage) 
  0 (SHARE) 2 (BEN) 
bis 5.200 Euro  12,00 SHARE zzgl. Fremdkosten 
über 5.200 Euro  1,00 ‰ min 14,50 

 max 100,00 
SHARE zzgl. Fremdkosten 

    

 

2.� Lastschriften 
 

2.1.� Lastschriften innerhalb Deutschlands und aus anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)30 

 
2.1.1.� SEPA-Basis-Lastschrift 

 
a)� Ausführungsfrist 

Die Sparkasse stellt sicher, dass der Lastschriftbetrag am Fälligkeitstag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht. 
 

b)� Entgelte bei Lastschrifteinlösungen31 
 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen von Entgelt in Euro  
SEPA-Lastschrift innerhalb der Sparkasse  

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  
  
SEPA-Lastschrift von einem anderen Zahlungsdienstleister Entgelt in Euro 

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell) 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 

                                                                 
30 andere EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
31 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

 
c)� Sonstige Entgelte 

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift durch die Sparkasse32 
- per Postversand  1,00 
- per elektronischem Postfach  1,00 
- per Kontoauszugsdrucker  1,00 
   
Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 
 

2.1.2.� SEPA-Firmen-Lastschrift 
 

a)� Ausführungsfrist 
Die Sparkasse stellt sicher, dass der Lastschriftbetrag am Fälligkeitstag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht. 
 

b)� Entgelte bei Lastschrifteinlösungen33 
 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen von Entgelt in Euro 
SEPA-Lastschrift innerhalb der Sparkasse  

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  
SEPA-Lastschrift von einem anderen Zahlungsdienstleister Entgelt in Euro 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L  0,25 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  

c)� Sonstige Entgelte 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift durch die Sparkasse 
- per Postversand  1,00 
- per elektronischem Postfach  1,00 
- per Kontoauszugsdrucker  1,00 
   
Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 
  

2.2.� Lastschriften aus weiteren Staaten 

Ausführungsfrist 
Lastschriften werden baldmöglichst bewirkt. 
 
 

2.2.1.� SEPA-Basis-Lastschrift 
 

a)� Entgelte bei Lastschrifteinlösungen34 
 
Lastschrifteinlösung bei Einreichungen aus Entgelt 
der Schweiz s. Kapitel B II 2.1.1 
Monaco s. Kapitel B II 2.1.1 
San Marino s. Kapitel B II 2.1.1 

                                                                 
32 Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung. 
33 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
34 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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Andorra s. Kapitel B II 2.1.1 
Vatikanstadt s. Kapitel B II 2.1.1 
��������	

��
��
�������	
� s. Kapitel B II 2.1.1 
 

b)� Sonstige Entgelte 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift durch die Sparkasse35 
- per Postversand  1,00 
- per elektronischem Postfach  1,00 
- per Kontoauszugsdrucker  1,00 
   
Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 
  
  
  
  

2.2.2.� SEPA-Firmen-Lastschrift 
 

a)� Entgelte bei Lastschrifteinlösungen36 
 
Lastschrifteinlösung bei Einreichungen aus Entgelt 
der Schweiz s. Kapitel B II 2.1.1 
Monaco s. Kapitel B II 2.1.1 
San Marino s. Kapitel B II 2.1.1 
Andorra s. Kapitel B II 2.1.1 
Vatikanstadt s. Kapitel B II 2.1.1 
��������	

��
��
�������	
� s. Kapitel B II 2.1.1 
 

b)� Sonstige Entgelte 
   
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift 
- per Postversand  1,00 
- per elektronischem Postfach  1,00 
- per Kontoauszugsdrucker  1,00 
   
Bearbeitung eines am Tag der Belastungsbuchung erfolgten Mandats-Widerrufs 5,00 
 
 

2.3.�Einreichungsfristen für SEPA-Lastschriften 

 
2.3.1.� SEPA-Basis-Lastschriften Verfahren 

 
bei Einmal- und wiederkehrenden 
Lastschriften 

frühestens 28 Kalendertage und 
spätestens 2 Geschäftstage bis 15:00 Uhr vor Fälligkeit der SEPA-
Basis-Lastschrift 

 
2.3.2.� SEPA-Firmen-Lastschriften: 

 
bei Einmal- und wiederkehrenden 
Lastschriften 

frühestens 28 Kalendertage und 
spätestens 3 Geschäftstage bis 15:00 Uhr vor Fälligkeit der SEPA-
Firmen-Lastschrift 

  
  

2.4.� Lastschrifteinzug37 

  
2.4.1.� Entgelte im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

- Privatkonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,35 
- Sammelauftrag 0,20 

                                                                 
35 Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung. 
36 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
37 Entgelte werden nur für die beauftragte und fehlerfreie Ausführung erhoben. 
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- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,15 
- SGiro-Kompakt (Altmodell)  

- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,20 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,20 

- SGiro-Kompakt   
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,00 

- SGiro-Online (Altmodell)  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,20 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,20 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,80 
- Sammelauftrag 0,55 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt S   
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,50 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt L   
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,15 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,10 

  
2.4.2.� Entgelte im SEPA-Firmenlastschriftverfahren  

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,80 
- Sammelauftrag 0,55 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt S   
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,50 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt L   
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 1,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,15 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
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- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,10 

3.� Kartengestützter Zahlungsverkehr 
 

3.1.�Mastercard/ Visa Card Kartenprodukte einschließlich Apple Pay und mobiles 
Bezahlen mit Android mit digitalen Mastercard/ Visa Card Kartenprodukten (Kredit- und Debitkarten) 38  39 

 
a)� Ausgabe einer Mastercard/ Visa Card (Kreditkarte) 

 
Mastercard Standard oder Visa Card Classic   
- Hauptkarte  jährlich 30,00 
- Zusatzkarte (keine Neuabschlüsse)  jährlich 25,00 
   
Mastercard Gold oder Visa Card Gold   
- Hauptkarte  jährlich 90,00 
- Hauptkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 70,00 
- Zusatzkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 54,00 
   
Mastercard Platinum oder Visa Card Platinum   
- Hauptkarte  jährlich 250,00 
   
Mastercard X-Tension   
- Hauptkarte  jährlich 9,90 
   
Mastercard Standard und Visa Card Classic   
- Hauptkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 38,00 
- Zusatzkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 30,00 
   
Mastercard Gold und Visa Card Gold   
- Hauptkarte  jährlich 150,00 
- Hauptkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 89,00 
- Zusatzkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 72,00 
   
Mastercard Gold und Visa Card Classic   
- Hauptkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 89,00 
- Zusatzkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 72,00 
   
Mastercard Gold und Mastercard Standard   
- Hauptkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 89,00 
- Zusatzkarte (keine Neuabschlüsse) jährlich 72,00 
   
Mastercard Business oder Visa Card Business jährlich 30,00 
   
Mastercard Business Gold oder Visa Card Business Gold jährlich 90,00 
- (keine Neuabschlüsse) jährlich 70,00 
   
Mastercard Business One oder Visa Card Business One jährlich 30,00 
   
Mastercard Business One Gold oder Visa Card Business One Gold jährlich 90,00 
- (keine Neuabschlüsse) jährlich 70,00 
   
   

b)� Ausgabe einer Mastercard Basis oder Visa Card Basis (Debitkarte)  
- Erwachsene jährlich 30,00 
- Minderjährige jährlich 9,90 
    

c)� Ausstattung von Mastercard/ Visa Card Kartenprodukten (Kredit- 
oder Debitkarte) mit Motiv als Picture Card: 

  

- Firmenlogo   

                                                                 
38 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Mastercard und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- 
oder Debitkarten) 
39 Die nachfolgenden Entgelte unter Nr. 3.1 d) bis 3.1 l) gelten für alle unsere aufgeführten Kartenprodukte von Mastercard und Visa Card, soweit  
für die jeweilige Karte keine eigenständige Regelung erfolgt. 
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- Mastercard Business   50,00 
- Mastercard Business Gold  50,00 
- Visa Card Business  50,00 
- Visa Card Business Gold  50,00 
   

- individuelles Motiv   
- Mastercard Standard  0,00 
   
- Mastercard Basis  0,00 
- Mastercard Gold  0,00 
   
- Mastercard Business   169,00 
- Mastercard Business Gold  169,00 
- Mastercard Business One  169,00 
- Mastercard Business One Gold  169,00 
- Visa Card Classic  0,00 
- Visa Card Basis  0,00 
- Visa Card Gold  0,00 
- Visa Card Business  169,00 
- Visa Card Business Gold  169,00 
- Visa Card Business One  169,00 
- Visa Card Business One Gold  169,00 

   
d)� Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte für eine 

Mastercard/ Visa Card (Kredit- oder Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des 
Kunden 

 

  
- für eine beschädigte Mastercard/ Visa Card soweit durch vom 

Kunden zu vertretende Umstände verursacht 
 16,00 

- wegen Namensänderung  0,00 
- bei Vergessen der PIN  16,00 
- für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder 

sonst nicht autorisiert genutzte Mastercard/ Visa Card  
 16,00 

   
e)� Postversand nicht abgeholter Kreditkartenabrechnungen für eine 

Mastercard/ Visa Card (Kredit- und Debitkarte) 40 
 Portokosten 

   
f)� Erstellung und Bereitstellung/ Übermittlung eines Duplikats der Kartenabrechnung 

für eine Mastercard/ Visa Card (Kredit- und Debitkarte) auf Verlangen des Kunden  
 

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) pro Abrechnung  
- per Postversand 5,00 
  

g)� Sperren einer Mastercard/ Visa Card (Kredit- und Debitkarte) auf Veranlassung und 
im Interesse des Kunden 

0,00 

(Die Sperranzeige gemäß den Kreditkarten- und Debitkartenbedingungen und eine daraufhin 
erfolgte Sperre sind unentgeltlich) 

 

   
h)� Einsatz der Mastercard/ Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum 

Bezahlen in Euro im EWR41 
 unentgeltlich 

   
i)� Einsatz der Mastercard/ Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum 

Bezahlen in Fremdwährung im EWR42 
  

�� in EWR-Fremdwährung43 1,00 % des Umsatzes 

                                                                 
40 Die Übermittlung von Kreditkartenabrechnungen in der vereinbarten Form erfolgt unentgeltlich. Rechnungsabschlüsse werden stets 
unentgeltlich erstellt und übermittelt.  
41 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern. 
42 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern. 
43 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
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Währungsumrechnungsentgelt44 0,00 % des Umsatzes 
�� in Drittstaatenwährung45 1,00 % des Umsatzes 
   

j)� Einsatz der Mastercard/ Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum 
Bezahlen in Fremdwährung46 außerhalb des EWR47 

1,00 % des Umsatzes 

   
k)� Bargeldauszahlung mit der Mastercard/ Visa Card (Kredit- und 

Debitkarte) (siehe Kapitel B Nummer II. 3.4) 
  

   
l)� Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Aktivierungs-

PIN für eine nicht gesperrte Mastercard/ Visa Card (Kredit- und 
Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des Kunden, soweit durch 
vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht (z. B. Vergessen 
der PIN)48   
Hinweis: 
Die Festlegung einer neuen Wunsch-PIN durch den Kunden an 
Automaten der Sparkassen/ Landesbanken ist unentgeltlich. 

 7,50 

   
3.2.�Sparkassen-Card einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit 

Android mit digitaler Sparkassen-Card (Debitkarte)49 und Botenkarte  
  

   
a)� Ausgabe einer Sparkassen-Card (Debitkarte)  jährlich  

- Privatkonten   
- SGiro-Klassik  5,00 
- SGiro-Kompakt (Altmodell)  5,00 
- SGiro-Kompakt   0,00 
- S-Giro-Online (Altmodell)  5,00 

   
- Geschäftskonten jährlich  

- SGiro-Klassik  5,00 
- SGiro-Kompakt (Altmodell)  5,00 
- SGiro-Kompakt S/ SGiro-Kompakt L    

- 1. Karte  0,00 
- jede weitere Karte  5,00 

- Kommunalkonto  5,00 
- Vereins- und Kirchenkonto  5,00 
   

b)� Ausgabe einer Botenkarte für Geschäftskonten  jährlich 5,00 
   

c)� Täglicher Verfügungsrahmen50   
Sparkassen-Card (Debitkarte) je nach Einsatz51:   
�� Bargeldauszahlung mit der Debitkarte 

�� an Geldautomaten der Kreis-Sparkasse Northeim bis 
zu 1.000 EUR 

�� an fremden Geldautomaten52 im Inland bis zu 500 
EUR 

�� an fremden Geldautomaten53 im Ausland bis zu 500 
EUR 

  

�� Einsatz an automatisierten Kassen bei Händlern und 
Dienstleistungsunternehmen54  

 2.200 

                                                                 
44 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
45 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels.�
46 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
47 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern. 
48 Sofern keine Ersatzkarte gemäß Kapitel B II 3.1 e) auf Kundenwunsch beantragt wurde. 
49 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
50 Im Rahmen des Kontoguthabens oder vorher eingeräumten Kredits gilt der Verfügungsrahmen unabhängig für jede zum Konto ausgegebene 
Debitkarte. 2'��3�������������"���'�����
���������������4������������1���5�)*�6��
��
������
����������  
51 Der Verfügungsrahmen gilt, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde. 
52 Verfügungslimit des Geldautomaten kann geringer sein. 
53 Verfügungslimit des Geldautomaten kann geringer sein. 
54 Verfügungslimit im Ausland kann geringer sein 
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�� Aufladen der girogo-Karte/ Geldkarte (Sparkassen-Card mit 
Geldkartenfunktion) 

 200 

�� Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals der 
Sparkasse 

 10.000 

   
d)� Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte für eine 

Sparkassen-Card (Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des Kunden 
 

    
- bei Privatkonten in den Varianten: SGiro-Klassik /  
  SGiro-Kompakt und S-Giro-Online (Altmodelle) 

 

- bei Geschäftskonten in den Varianten: SGiro-Klassik / SGiro-Kompakt (Altmodell)/   
  SGiro-Kompakt S und L / Kommunalkonto/ Vereins- und  
  Kirchenkonto 

 

  
- für eine beschädigte Sparkassen-Card soweit durch vom 

Kunden zu vertretende Umstände verursacht 
 
 

12,50 

- wegen Namensänderung  0,00 
- bei Vergessen der PIN  12,50 
- für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder sonst nicht 

autorisiert genutzte Sparkassen-Card 
12,50 

  
- bei Privatkonto in der Variante SGiro-Kompakt neu ab 17. Mai 2021  

- für eine beschädigte Sparkassen-Card soweit durch vom 
Kunden zu vertretende Umstände verursacht 

 
 

5,00 

- wegen Namensänderung  0,00 
- bei Vergessen der PIN  5,00 
- für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder sonst nicht  
   autorisiert genutzte Sparkassen-Card 

5,00 

   
e)� Sperren einer Sparkassen-Card (Debitkarte) auf Veranlassung und im Interesse des 

Kunden. 
12,50 

(Die Sperranzeige gemäß den Bedingungen für die Sparkassen-Card (Debitkarte) und eine 
daraufhin erfolgende Sperre sind unentgeltlich) 

 

   
f)� Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Euro im 

EWR55 
      unentgeltlich 

  
g)� Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in 

Fremdwährung im EWR56 
 

 
�� in EWR-Fremdwährung57 

1,00 % des Umsatzes 
min. 0,77 max. 3,83 

zzgl. Währungsumrechnungsentgelt58 entfällt 

�� in Drittstaatenwährung59 1,00 % des Umsatzes 
min. 0,77 max. 3,83 

  
h)� Einsatz der der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in 

Fremdwährung60 außerhalb des EWR61 
1,00 % des Umsatzes 

min. 0,77 max. 3,83 
  

i)� Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) (siehe 
Kapitel B Nummer II. 3.4) 

       

   

                                                                 
55 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
56 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
�� Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
58 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
59 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
60 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1 dieses Kapitels. 
61 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
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j)� vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Aktivierungs-

PIN für eine nicht gesperrte Sparkassen-Card (Debitkarte) 
aufgrund eines Auftrags des Kunden, soweit durch vom Kunden zu 
vertretende Umstände verursacht (z. B. Vergessen der PIN)62 
Hinweis: 
Die Festlegung einer neuen Wunsch-PIN durch den Kunden an 
Automaten der Sparkassen/ Landesbanken ist unentgeltlich. 

 7,50 

  
  

3.3.�GeldKarte  

   
Aufladung unserer GeldKarte   
 an unseren Terminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind, und an 

unseren Geldautomaten (Ladeterminals) 
0,00 

 an Ladeterminals von teilnehmenden anderen Sparkassen/Landesbanken 0,00 
 an Ladeterminals sonstiger Zahlungsdienstleister 1,00 
 an electronic-cash-Terminals des Handels, die zusätzlich mit dem GeldKarte- 

oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind 
unentgeltlich 

   
   

3.4.�Bargeldauszahlung 

   
a)� Bargeldauszahlung an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten 

�� mit unserer Sparkassen-Card (Debitkarte) 0,00 unentgeltlich 

�� mit unserer Mastercard (Kreditkarte) entfällt 2,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

�� mit unserer Visa Card (Kreditkarte) entfällt 2,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

�� mit unserer Mastercard/ Visa Card Basis 
(Debitkarte) 

entfällt 2,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

   
b)� Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card 

(Debitkarte) bei fremden Zahlungs-
dienstleistern (ZD) an eigene Kunden (im und 
außerhalb des EWR63) 

am Schalter am Geldautomaten 

�� bei Sparkassen und Landesbanken, die am 
Heimatsparkassenmodell teilnehmen 

entfällt unentgeltlich 

   

�� bei ZD im EWR, die ein direktes 
Kundenentgelt64 erheben: 

  

 �� Verfügungen im girocard-System in 
Euro 

entfällt unentgeltlich 

 �� Verfügungen im Maestro/Cirrus-
System in Euro 

entfällt 5,00 EUR 

 �� Verfügungen in V PAY/ Plus-System 
in Euro 

entfällt entfällt 

   
   

�� bei ZD im EWR, die kein direktes 
Kundenentgelt65 erheben: 

  

 �� Verfügungen in den Zahlungs-
systemen Maestro/Cirrus oder  
V Pay/Plus-System in Euro 

entfällt 5,00 EUR 

   
�� bei ZD im EWR im Maestro/Cirrus- oder V-

Pay/Plus-System in Fremdwährung 
  

                                                                 
62 Sofern keine Ersatzkarte gemäß Kapitel B II 3.2 c) auf Kundenwunsch beantragt wurde. 
63 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern. 
64 Die Höhe des direkten Kundenentgelts vereinbart der automatenbetreibende ZD vor Auszahlung des Verfügungsbetrages mit dem 
Karteninhaber am Geldautomaten. 
65 In diesen Fällen wird uns als Kartenherausgeber regelmäßig ein sog. Interbankenentgelt berechnet. 
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�� in EWR-Fremdwährung66 entfällt 5,00 EUR 

                          zzgl. Währungsumrechnungsentgelt67 entfällt entfällt 
�� in Drittstaatenwährung68 entfällt 5,00 EUR 

   
�� bei ZD außerhalb des EWR in 

Fremdwährung69 im Maestro/Cirrus- oder  
V Pay/ Plus-System 

entfällt 5,00 EUR 

   
c)� Bargeldauszahlung mit Mastercard/ Visa Card 

Kartenprodukten (Kredit- und Debitkarte) bei 
fremden ZD an eigene Kunden (im und 
außerhalb des EWR70) 

am Schalter am Geldautomaten 

�� mit unserer Mastercard / Visa Card 
(Kreditkarte) 

  

�� in Euro 3,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

2,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

�� im EWR in EWR-Fremdwährung71 3,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

2,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

                          zzgl. Währungsumrechnungsentgelt72 entfällt entfällt 
�� in Drittstaatenwährung73 3,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
2,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
�� außerhalb des EWR in 

Fremdwährung74 
3,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
2,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
Hinweis: Bei unserer Mastercard/ Visa Card Gold (Kreditkarte), Mastercard/ 
Visa Card Platinum (Kreditkarte), Mastercard/ Visa Card Business One Gold 
sowie Mastercard/ Visa Card Business Gold entfällt das Entgelt für 
Bargeldverfügungen am Schalter und am Geldautomaten im inner- und 
außereuropäischen Ausland. 

 

   
�� mit unserer Mastercard Basis/ Visa Card 

Basis (Debitkarte) 
  

�� in Euro 3,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

2,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

�� im EWR in EWR-Fremdwährung75 3,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

2,00 % des Umsatzes 
min. 5,11 EUR 

           zzgl. Währungsumrechnungsentgelt76 entfällt entfällt 
�� in Drittstaatenwährung77 3,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
2,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
�� außerhalb des EWR in 

Fremdwährung78 
3,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
2,00 % des Umsatzes 

min. 5,11 EUR 
 

Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem Entgelt belastet. 
 

                                                                 
66 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
67 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
68 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
69 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
70 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern. 
71 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
72 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
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75 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
76 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
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3.5.�Ausführungsfrist 

 
Der Kartenzahlungsbetrag (Debit- und Kreditkarten) wird beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingehen: 

Kartenzahlungen im EWR in Euro max. 1 Geschäftstag 
Kartenzahlungen im EWR in einer anderen EWR-
Währung79 als Euro 

  max. 4 Geschäftstage 

Kartenzahlungen außerhalb des EWR unabhängig 
von der Währung 

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt. 

 
Die Geschäftstage der Sparkasse ergeben sich aus Kapitel B Nummer II. 7. 
 
 
 

4.� Kassengeschäfte80 
 

4.1.�Bargeldeinzahlung 

 
Bargeldeinzahlungen auf eigenes Geschäftskonto in den Varianten 
��  SGiro-Klassik, Kommunal-, Vereins- und Kirchenkonto, SGiro- 

   Kompakt (Altmodell) 

 

        -  SB-Bargeldeinzahlungen am Geldautomaten                                                                                         0,00 

        -  Bargeldeinzahlungen an der Kasse   0,00 

��  SGiro-Kompakt S und SGiro-Kompakt L  
        -  SB-Bargeldeinzahlungen am Geldautomaten                                                                                         0,50 

        -  Bargeldeinzahlungen an der Kasse   1,00 

  

Münzgeldeinzahlungen im Safebag auf eigenes Geschäftskonto SGiro-Kompakt S 
und SGiro-Kompakt L 
 

5,00 

Bargeldeinzahlungen auf eigenes Privatkonto  
        -  SB-Bargeldeinzahlungen am Geldautomaten                                                                                                     0,00 
        -  Bargeldeinzahlungen an der Kasse   0,00 
  
  

4.2.� Bargeldauszahlung 

  

 

Bargeldauszahlungen vom eigenen Geschäftskonto in den Varianten  
�� SGiro-Klassik, Kommunal-, Vereins- und Kirchenkonto, SGiro-Kompakt (Altmodell) 

 

        -  SB-Bargeldauszahlungen am Geldautomaten                                                                            0,00 
        -  Bargeldauszahlungen an der Kasse   0,00 
  
�� SGiro-Kompakt S und SGiro-Kompakt L  
        -  SB-Bargeldauszahlungen am Geldautomaten                                                                                                      0,50  
        -  Bargeldauszahlungen an der Kasse                                                                                                                         1,00 
 
Bargeldauszahlungen von eigenem Privatkonto          
        -  SB-Bargeldauszahlungen am Geldautomaten                                                                                                      0,00  
        -  Bargeldauszahlungen an der Kasse                                                                                                                         0,00 

5.� Online-Banking und Electronic Banking 
 

5.1.�Online-Banking (PIN/TAN/FinTS) 

 
�� Bereitstellung des Online-Banking Zuganges mtl. 0,00 

                                                                 
79 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
80 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls das Kassengeschäft fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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�� Bereitstellung von pushTAN81  0,00 
�� je pushTAN  0,00 

�� Bereitstellung von einer kontounabhängigen Geldkarte zur Verwendung 
im Online-Banking  

jährl. 5,00 

�� Bereitstellung von einer kontounabhängigen Banking-Card zur 
Verwendung im Online-Banking  

jährl. 5,00 

�� Bereitstellung einer elektronischen Unterschrift  0,00 

�� Bereitstellung des Elektronischen Safes in Volumenvariante S  0,00 
 

5.2.�Electronic Banking für Unternehmer 

 
Zugangsverwaltung für EBICS 
 
�� Einrichtung: Kunden ID  0,00 

�� Einrichtung: zusätzliche Kunden ID  0,00 

�� Einrichtung: Kontonummer für die Kunden ID der DATEV  0,00 

�� Einrichtung: Teilnehmer ID  0,00 

�� Einrichtung: Konto  0,00 

�� Einrichtung/Änderungen von Auftragstypen  0,00 
 
Zusätzliche Bereitstellung von Kontoinformationen auf Verlangen des Kunden82 
 
�� Elektronische Avise (MT 942) pro Konto   

und je Übertragungs-/Sicherungsverfahren mtl. 0,00 
�� Elektronischer Kontoauszug im SWIFT-Format MT 940   

a) pro Konto mtl. 0,00 
und/oder   
b) pro bereitgestelltem Umsatz  0,00 

�� Umsatzinformation in elektronischen Sammlern   
a) pro Konto mtl. 0,00 
und/oder   
b) - pro bereitgestellter Datei  0,00 
 - pro bereitgestelltem Umsatz  0,00 

�� Elektronischer Kontoauszug im SWIFT-Format MT 940 pro  
Kontonummer und je Übertragungs-/Sicherungsverfahren, z. B. 

  

für die DATEV mtl. 5,00 
- pro bereitgestelltem Umsatz  0,00 
   

5.3.�Zahlungsdienste über Electronic Banking/FinTS83  

  
�� Beauftragung mittels FinTS:  

- Überweisung in Euro  
- im SEPA-Überweisungsverfahren für Überweisungen 

(innerhalb Deutschlands, innerhalb EWR-Staaten84 oder in SEPA-Drittstaaten85) 
 

  
- Geschäftskonten  

- SGiro-Klassik  
- Einzelauftrag 0,25 
- Sammelauftrag 0,85 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

                                                                 
81 Wird nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden ist 
und dieser der Sparkasse zugegangen ist. 
82 Gegenüber Verbrauchern sowie gegenüber Kunden, welche keine Verbraucher sind und mit denen keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gilt Folgendes: Die Übermittlung von Kontoauszügen in der vereinbarten Form, Häufigkeit und dem vereinbarten Verfahren erfolgt 
unentgeltlich. Rechnungsabschlüsse werden stets unentgeltlich erstellt und übermittelt. Ausgenommen davon ist die Erstellung und 
Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht). 
83 Für Überweisungen wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und 
autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. Für Lastschrifteinzüge werden Entgelte nur für 
die beauftragte und fehlerfreie Ausführung erhoben. 
84 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
85 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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 - SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag 0,25 
- Sammelauftrag 0,85 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

- SGiro-Kompakt S   
    - Einzelauftrag  0,50 
    - Sammelauftrag 1,00 

                   - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,25 
- SGiro-Kompakt L   
    - Einzelauftrag  0,25 
    - Sammelauftrag 1,00 
    - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 
- Kommunalkonto  

- Einzelauftrag 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,10 

- Eilüberweisung (Euro-Express) 5,00 
- Echtzeit-Überweisung in Euro (innerhalb EWR-Staaten86 oder in SEPA-

Drittstaaten87) 
 

  
- Geschäftskonten  

- SGiro-Klassik  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- SGiro-Kompakt S   
    - Einzelauftrag  1,00 
    - Sammelauftrag  1,00 

                   - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 
- SGiro-Kompakt L   
    - Einzelauftrag  1,00 
    - Sammelauftrag          1,00 
    - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 
- Kommunalkonto  

- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- Lastschrifteinzug  
- im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren für Lastschriften 

(innerhalb Deutschlands, innerhalb EWR-Staaten88 oder in SEPA-Drittstaaten89) 
 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,80 
                                                                 
86 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
87 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
88 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
89 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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- Sammelauftrag 0,55 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

    - SGiro-Kompakt S   
       - Einzelauftrag  0,50 
       - Sammelauftrag 1,00 

                      - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 
     - SGiro-Kompakt L   
       - Einzelauftrag  0,25 
       - Sammelauftrag 1,00 
       - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,15 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,10 

- im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren für Lastschriften  
(innerhalb Deutschlands, innerhalb EWR-Staaten90 oder in SEPA-Drittstaaten91) 

 

  
- Geschäftskonten  

- SGiro-Klassik  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,80 
- Sammelauftrag 0,55 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

   - SGiro-Kompakt S  
      - Einzelauftrag  0,50 
      - Sammelauftrag 1,00 

                     - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 
  - SGiro-Kompakt L   
     - Einzelauftrag  0,25 
     - Sammelauftrag 1,00 
     - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,15 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,10 

  
�� Beauftragung mittels EBICS (ELKO):  

- Datenfernübertragung ohne elektronische Unterschrift je Datei 0,00 
- Datenfernübertragung mit elektronischer Unterschrift je Datei 0,00 
- Überweisungen  

                                                                 
90 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
91 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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- im SEPA-Überweisungsverfahren für Überweisungen 
(innerhalb Deutschlands, innerhalb EWR-Staaten92 oder in SEPA-Drittstaaten93) 

 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag 0,25 
- Sammelauftrag 0,85 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag 0,25 
- Sammelauftrag 0,85 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 

- SGiro-Kompakt S  
    - Einzelauftrag  0,50 
    - Sammelauftrag 1,00 

                   - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,25 
- SGiro-Kompakt L   
    - Einzelauftrag  0,25 
    - Sammelauftrag 1,00 
    - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,15 
- Kommunalkonto  

- Einzelauftrag 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 0,10 

- Eilüberweisung (Euro-Express) 5,00 
- Echtzeit-Überweisung in Euro (innerhalb EWR-Staaten94 oder in SEPA-

Drittstaaten95) 
 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- SGiro-Kompakt S   
    - Einzelauftrag  1,00 
    - Sammelauftrag           1,00  

                   - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 
- SGiro-Kompakt L  
    - Einzelauftrag  1,00 
    - Sammelauftrag            1,00  
    - zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 
- Kommunalkonto  

- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag 1,00 
- Sammelauftrag 0,00 

                                                                 
92 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
93 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
94 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
95 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 

38



 

 33 

 

B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

- zuzüglich je darin enthaltener Gutschrift 1,00 
- Lastschrifteinzug  

- im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren für Lastschriften 
(innerhalb Deutschlands, innerhalb EWR-Staaten96 oder in SEPA-Drittstaaten97) 

 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,80 
- Sammelauftrag 0,55 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

  - SGiro-Kompakt S   
      - Einzelauftrag  0,50 
      - Sammelauftrag 1,00 

                     - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 
  - SGiro-Kompakt L   
      - Einzelauftrag  0,25 
      - Sammelauftrag 1,00 
      - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,15 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,04 

- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,10 
  
  

- im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren für Lastschriften  
(innerhalb Deutschlands, innerhalb von EWR-Staaten98 oder in SEPA-
Drittstaaten99) 

 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik  

- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,80 
- Sammelauftrag 0,55 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

- SGiro-Kompakt (Altmodell)  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,25 
- Sammelauftrag 0,00 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 

   - SGiro-Kompakt S   
      - Einzelauftrag  0,50 
      - Sammelauftrag 1,00 

                     - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,25 
   - SGiro-Kompakt L   
     - Einzelauftrag  0,25 
     - Sammelauftrag 1,00 
     - zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,15 

- Kommunalkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,18 
- Sammelauftrag 0,14 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,04 

                                                                 
96 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
97 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
98 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,  
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
99 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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- Vereins- und Kirchenkonto  
- Einzelauftrag Einzug Lastschrift 0,15 
- Sammelauftrag 0,05 
- zuzüglich je darin enthaltener Lastschrift 0,10 

- Zahlungen aus elektronischen Zahlungssystemen  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  0,50 
- SGiro-Kompakt L 0,25 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

  
  

5.4.� Firmenkundenportal  

�� Bereitstellung einer kontounabhängigen Banking-Card zur Verwendung             jährl. 
im Firmenkundenportal 

 5,00  

  

6.� Umrechnungskurs bei der Erbringung von Zahlungsdiensten in fremder Währung 

 
6.1.�Kartengestützte Zahlungsdienste 

Umsätze mit der Mastercard/Visa Card (Kreditkarte), mit der Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) und 
mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) innerhalb des EWR100 in EWR-Fremdwährung101 werden zum zuletzt 
verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) umgerechnet. Die Euro-
Referenzwechselkurse der EZB sind unter 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.e
n.html abrufbar. 
 
Umsätze mit der Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) und der Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) in 
Fremdwährung außerhalb des EWR und/oder in Drittstaatenwährung102 werden zum Referenzwechselkurs 
von Mastercard/Visa umgerechnet. Der von Mastercard/Visa festgelegte Referenzwechselkurs ist auf der 
Homepage [der Sparkasse/Landesbank] veröffentlicht und/oder auf Anfrage erhältlich. 
 
Umsätze mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) im Maestro/Cirrus- und V PAY/Plus-System in Fremdwährung 
außerhalb des EWR und/oder in Drittstaatenwährung werden zu den Maestro/Cirrus- bzw. V PAY/Plus-
Wechselkursen umgerechnet. Die Maestro/Cirrus- und V PAY/Plus-Wechselkurse sind unter 
www.helaba.de/CBD-Kursinformationen veröffentlicht und/oder auf Anfrage erhältlich.  
 
Änderungen der jeweiligen (Referenz-)Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Fremdwährungsumrechnung ist die Einreichung 
des Umsatzes zur Abrechnung durch das Vertragsunternehmen. Dieser Zeitpunkt muss nicht dem Zeitpunkt 
des Einsatzes der Karte entsprechen. 
 

6.2.�Sonstige Zahlungsdienste 

Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen 
auf Basis frei gehandelter Marktkurse. Diese sind auf der Homepage der Sparkasse 
veröffentlicht oder auf Anfrage erhältlich. 
Für die Bearbeitung Ihres Auftrages berechnet Ihre Sparkasse ein 
hausinternes Entgelt in Höhe von 

 
1,00 

 
% des Auftrags-
wertes 

 

                                                                 
����#746��

��������������������$����
����$�(����
��$�(������
��$�#���
��$�2����
��$�2�
��������8���������������2�
��&�����6*
�
�
$�
*
������$�+
�����-�$�+
�����$�4=����9$�*��������
��$����
��$����
��$���
����$�0��
����$�/����
��$�/������������$�/��
��$�/>�����$�+
��
$�
1������
���$�1��!����$�?���������$������$������
�$�4������$����!����$����!
���$����!�����$���
����$�@������������4������$ Ungarn 
sowie Zypern�
����	�����#7462����!�����������&����������������
��������/�!$�(��������0����$�������������0����$�1��!��������0����$������������	����$�
4����������/�$����!��������0����$����!������2�
�����8����'��/������������9$�@������������0����$�:��
��������2�������
����(������

���������
������

����
����
�������#�����������7������
����
����8#749��

40



 

 35 

 

B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

7.�  Geschäftstage und Annahmezeiten der Sparkasse 
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten 
Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb 
unterhalten. Die Sparkasse unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen 
Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme von 
- Sonnabenden, 
- 24. und 31. Dezember. 
 
Abweichend davon ist für Bargeldein- und auszahlungen an eigenen Geldautomaten jeder Tag, an dem der 
Geldautomat betrieben wird ein Geschäftstag. 
 
Zeitpunkt, ab dem eingehende Zahlungsaufträge als am nächsten Geschäftstag zugegangen gelten (Cut-
Off-Zeit): 
(sofern nicht an der konkreten Annahmevorrichtung abweichende Cut-Off-Zeiten angegeben sind oder eine 
Echtzeit-Überweisung autorisiert wird) 
 
 
Hauptstelle: Eine Stunde vor Geschäftsschluss 
Geschäftsstelle: Eine Stunde vor Geschäftsschluss 
SB-Terminal, Online-Banking/FinTS: Eine Stunde vor Geschäftsschluss der Hauptstelle 
Datenfernübertragung: Eine Stunde vor Geschäftsschluss der Hauptstelle 
Echtzeitüberweisungen über die 
vereinbarten Zugangswege: 

Es gibt keine Annahmefristen. Geschäftstag ist jeder Tag 
eines Jahres rund um die Uhr. 

 

III.� Scheckverkehr 
Hinweis: 
Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte Kontomodell  
nach Kapitel B Nummer I.1 und I.2 nichts Abweichendes vereinbart wurde. 

1.� Allgemein 
 
Scheckeinlösung  
- Privatkonten  

- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt, SGiro-Online (Altmodelle) 0,20 
- SGiro-Kompakt  0,00 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  1,00 
- SGiro-Kompakt L  1,00 
- Kommunalkonto 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto 0,15 

Scheckeinzug (Inland)  
- Privatkonten  

- SGiro-Klassik 0,35 
- SGiro-Kompakt, SGiro-Online (Altmodelle) 1,00 
- SGiro-Kompakt  0,00 

- Geschäftskonten  
- SGiro-Klassik 0,80 
- SGiro-Kompakt (Altmodell) 0,25 
- SGiro-Kompakt S  1,00 
- SGiro-Kompakt L  1,00 
- Kommunalkonto  

- je Einzelauftrag 1,00 
- je Sammelbuchung 0,82 

- je Scheck 0,18 
- Vereins- und Kirchenkonto  

- je Einzelauftrag 0,50 
- je Sammelbuchung 0,35 

- je Scheck 0,15 
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B.� Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

  
Scheckvordrucke 0,00 
Zusendung von Scheckvordrucken im Auftrag des Kunden 5,00 
Vormerkung/ Verlängerung einer Schecksperre 15,00 
Bereitstellung eines bestätigten Bundesbank-Schecks 30,00 
Bereitstellung eines unbestätigten Bundesbank-Schecks 15,00 
  
Wertstellung  
- Scheckeinreichungen  

- eigenes Kreditinstitut Buchungstag 
- andere Kreditinstitute  

- Eingang vorbehalten Buchungstag + 4 Geschäftstage 
- Inkasso Buchungstag 

- Scheckeinlösung Buchungstag 
 
 
 

2.� Grenzüberschreitender Scheckverkehr 
 

2.1.�Scheckzahlungen in das Ausland103 

 
 je Scheck    
 - unter 1.600 Euro 11,50 
 - über 1.600 Euro 1,50 ‰ min 15,50 
 - fremde Spesen bei Nettozahlung an den Begünstigten 20,00 
   
 Verkauf von Orderschecks  
 - unter 1.600 Euro 11,50 
 - über 1.600 Euro 1,50 ‰ min 15,50 
 - Versand durch NordLB 5,00 
 - bei Erstellung eines Swift-Schecks wird der Scheckbetrag ab 100 USD um 6 USD reduziert 
 - fremde Spesen bei Nettozahlung an den Begünstigten 20,00 
 
2.2.�Scheckzahlungen aus dem Ausland 

 
 pro Abrechnung   1,50 ‰ min 12,50 
   zzgl. pro Scheck 2,50 

 
Rückpreis für nicht eingelöste Abschnitte 25,00 
  
Scheckinkasso  
- Provision 3,00 ‰ min 20,00 
- Courtage 0,25 ‰ min 2,00 
- Porto und Kurier werden gesondert berechnet 
- Rückpreis für nicht eingelöste Abschnitte 1,50 ‰ min 25,00 
  
 

2.3.�Umrechnungskurse 

Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen 
auf Basis frei gehandelter Marktkurse.  
Diese sind unter http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html auf Anfrage 
erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
103 Sofern das Entgelt nicht gemäß Auftrag vom ausländischen Empfänger/Auftraggeber zu zahlen ist. 
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C.� Sparverkehr und Wertpapiergeschäft 
 

 
Dienstleistung Preis in EUR 

I.� Sparkonto 
  

1.� Zusendung Sparkassenbuch 
 

15,00 

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)  

2.� Kennwortvereinbarung 
 

5,00 

3.� Vertrag zugunsten Dritter 
 

- einmal bei Vertragsabschluss fällig 50,00 

4.� Mietkaution auf den Namen des Mieters 
 
 

- Erstellung der Vertragsunterlagen zur Verpfändung und Versand 15,00 

5.� Nacherstellung Jahresauszug 
 

5,00 

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)  

6.� VorsorgePlus (Sparkonto mit Zinsansammlung) 
 

Altersvorsorgevertrag nach dem Altersvermögensgesetz  
  
- Auszahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages (§ 92a EStG i.V.m. § 2a Satz 1 

nummer 2b) AltZertG) 
150,00 

- Förderunschädliche Beendigung und Übertragung zu einem anderen Anbieter (§ 2a 
Satz 1 Nummer 2a)) AltZertG) 

 
150,00 

- Förderschädliche Beendigung (§ 2a Satz 1 Nummer 2a) AltZertG) 150,00 
- Aufgaben im Zusammenhang mit einem Versorgungsausgleichs (§ 2a Satz 1 

Nummer 1a) AltZertG) 
 

250,00 
  

7.� Nacherstellung der Jahresabschlussunterlagen SVorsorgePlus/ 
SVorsorgeflexibel 

 
 

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)  
- je Bescheinigung sofern maschinell erstellbar 5,00 max 25,00 
- manuelle Bescheinigung nach § 92 EStG bis einschließlich Beitragsjahr 2011 10,00 
  

8.� Beginn und Ende der Verzinsung (Wertstellung) 
 

- Erster Tag der Verzinsung Einzahlungstag 
- Letzter Tag der Verzinsung Tag vor dem 

Auszahlungstag 
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C.� Sparverkehr und Wertpapiergeschäft 
 
 
Dienstleistung 
 

 
Preis in EUR 

II.� Wertpapiere 

1.� Depotleistungen 
 
- Depotentgelt 

- Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren 
Abrechnung und Belastung (quartalsweise) auf Basis des Bestands  
am 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. 

- pro Posten/ Gattung min pro Quartal 1,29 
- pro Depot min pro Quartal 3,84 
   
- Aktien/ Investmentzertifikate (inkl. Options- und Genussscheine  

- Girosammelverwahrung 0,256 ‰ vom Kurswert 
- Streifbandverwahrung 0,513 ‰ vom Kurswert 
- Wertpapierrechnung 0,640 ‰ vom Kurswert 

   
- Festverzinsliche Wertpapiere (inkl. Wandel- und Optionsanleihen u. ä.)  

- Girosammelverwahrung 0,384‰ vom Nennwert 
- Streifbandverwahrung 0,640 ‰ vom Nennwert 
- Wertpapierrechnung 0,640 ‰ vom Nennwert 

   
- Geschlossene Immobilienfonds und Posten ohne Kurswert  

- pro Posten min pro Quartal 1,29 
 
- Sonderleistungen im Auftrag des Kunden 

- Duplikaterstellung  
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 

10,50 

- Ausbuchung Wertpapiere wegen Wertlosigkeit 15,21 
   

- Depotübertragung unentgeltlich 
 
- Jahressteuerbescheinigung unentgeltlich 
  

2.� Effektive Stücke 
 
��Einlieferung 130,00 

  

3.� Transaktionsleistungen 
 
- An- und Verkauf von Wertpapieren 

- Eigene Kosten 
- Provision 

- Aktien, Zertifikate, Optionsscheine,  
börsengehandelte offene Investmentvermögen 

 
0,50 % vom Kurswert zzgl. 25,00 

- Sdirektbrokerage 0,50 % vom Kurswert zzgl. 15,00 
  
- Festverzinsliche Wertpapiere 0,50 % vom Kurswert zzgl. 25,00 

- Sdirektbrokerage 0,50 % vom Kurswert zzgl. 15,00 
  
- Options-/ Wandelanleihen, Zerobonds 0,50 % vom Kurswert min vom Nennwert zzgl. 25,00 

- Sdirektbrokerage 0,50 % vom Kurswert min vom Nennwert zzgl. 15,00 
  
- Investmentfonds Deka  

bei Abwicklung über die Fondsgesellschaft 
 

unentgeltlich 
- Investmentfonds anderer Anbieter 0,50 % vom Kurswert zzgl. 25,00 

- Sdirektbrokerage 0,50 % vom Kurswert zzgl. 15,00 

44



 

 39 

 

C.� Sparverkehr und Wertpapiergeschäft 
 

  
- Bezugsrechte 5,00 
  
- Auslandsaufträge 0,50 % vom Kurswert zzgl. 130,00 
  

- Limite 
- Erteilung  0,00 
- Änderung  5,11 
- Verlängerung  0,00 

   
- Fremdkosten in- und ausländischer Börsen und sonstiger Handelsplätze 

Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern an.  
Je nach Börse und/ oder Wertpapierart können insbesondere beim Handelsplatzentgelt  
(Maklercourtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise  
gelten. Genaue Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen  
Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen. 

  

- Umlagegebühr 

Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt als der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine 
Umlagegebühr an. Der Betrag ist lagerstellenabhängig. 

  

- Kapitaltransaktionen 0,50 % vom Kurswert zzgl. 25,00 

 
Ausübung von Bezugsrechten, Umtausch-/Übernahme-/  
Rückkaufangebot; Optionsscheinausübung 

0,50 % vom Kurswert zzgl. 25,00 

  

4.� Ersatz von Aufwendungen 
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften 
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D.� Kredite 
 

 
Dienstleistung Preis in EUR 

I.� Kredite 
 
Zusätzliche Zinsbescheinigung 25,00 
  
Fremdmittelbescheinigung 25,00 
  
Kopie von Darlehens- oder Sicherheitenverträgen auf Kundenanforderung 25,00 
  
Nacherstellung Darlehenskontoauszüge 15,00 
  
Aussetzung/ Stundung/ Tilgungsneuvereinbarung während der 
Vertragslaufzeit 

je Konto 150,00 

  
Schuldnerwechsel, Schuldübernahme auf Wunsch des Kunden 
(Ausnahme Erbgang, Fremdmitteldarlehen) 

je Vorgang 400,00 

  
Bestätigung/ Vormerkung der Abtretung der Rückgewähransprüche je Vorgang 70,00 
   
Tausch oder Freigabe von Sicherheiten bei weiterbestehenden eigenen 
Darlehen 
- keine Berechnung bei Kundenanspruch auf Freigabe wegen 

Übersicherung, Rückzahlung (z. B. Löschungsbewilligung) 
- keine Berechnung bei Sicherheitenänderungen auf Verlangen der 

Sparkasse 

je Vorgang 250,00 

   
Erstellung von Grundbucherklärungen 
z. B. Abtretungs-, Rangrücktritts-, Pfandentlassungserklärung 
 
gilt auch für Folgeausfertigungen von Löschungsbewilligungen 
Ausnahme: Erstausfertigungen von Löschungsbewilligungen 

je Urkunde 150,00 

   
Zweitschrift von Grundbucherklärungen 
(soweit vom Kunden zu vertreten) 

je Urkunde 150,00 

  
Anforderung Grundbuchauszug im Kundenauftrag 30,00 
  
Anforderung Flurkarte im Kundenauftrag 30,00 
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E.� Sonstiges 
 

 
Hinweis: 
Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte 
Kontomodell nach Kapitel B Nummer I.1 und I.2 nichts Abweichendes vereinbart 
wurde. 

 

 
Dienstleistung Preis in EUR 

 

I.� Erträgnisaufstellung im Auftrag des Kunden104  
- pro Geschäftsjahr pro Konto 30,00 
 

II.� Im Auftrag des Kunden vorgenommene 
 
- Nachforschungen       

- zur vermeintlich nicht ordnungsgemäßen Ausführung von Zahlungsvorgängen  
 (soweit nicht durch fehlerhafte Angabe der Kundenkennung des  
 Zahlungsempfängers durch den Kunden verursacht) 

unentgeltlich 

- sonstige Nachforschungen  
 (soweit durch vom Kunden zu vertretende  
 Umstände verursacht) 

je nach Aufwand 1,00 EUR/Minute 

 

III.� Duplikaterstellung im Auftrag des Kunden 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht und nicht bereits 
durch die Kapitel B.I.3, B.I.4, B.II. 3.1 f, BII.5.2, C.I oder C. II.1 erfasst) je nach Aufwand 
 

IV.� Bankauskunft im Auftrag des Kunden 18,50 
 

 
 

 
 

 

                                                                 
104 Die Erstellung der Jahressteuerbescheinigung erfolgt unentgeltlich. 
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Kreis-Sparkasse Northeim
Am Münster 29, 37154 Northeim

Bedingungen für den Überweisungsverkehr

Fassung Januar 2023
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die 
folgenden Bedingungen. 

1 Allgemein 

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des 
Dauerauftrags  
Der Kunde kann die Sparkasse beauftragen, durch eine Überweisung 
Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der 
Kunde kann die Sparkasse auch beauftragen, jeweils zu einem bestimm-
ten wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das 
gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 

1.2 Kundenkennungen  
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung zu verwen-
den. Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben 
ergeben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

Zielgebiet Währung Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend inner- 
halb des Europäischen Wirt- 
schaftsraums2 (EWR)

Euro IBAN

Inland oder innerhalb des 
Europäischen Wirtschafts- 
raums

Andere 
Währung 
als Euro

– IBAN und BIC3 oder  
– Kontonummer und BIC

Außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums 
(Drittstaaten4)

Euro oder 
andere 
Währung

– IBAN und BIC oder  
– Kontonummer und BIC

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung  
(1) Der Kunde erteilt der Sparkasse einen Überweisungsauftrag mittels 
eines von der Sparkasse zugelassenen Vordrucks oder in der mit der 
Sparkasse anderweitig vereinbarten Art und Weise (z. B. per Online-Ban-
king) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 bzw. Nummer 
3.1.1 oder 3.2.1.  
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Anga-
ben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben 
können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen 
führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserli-
chen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Sparkasse die 
Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der 
Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der 
Sparkasse gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überwei-
sungsaufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das 
Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht. 

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift 
oder in der anderweitig mit der Sparkasse vereinbarten Art und Weise 
(z. B. PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche 
Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse die für die Ausführung der 
Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft 
(aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert. 

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Sparkasse vor Ausführung eines 
einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für 
diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte 
und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrages 
an die Sparkasse auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 
33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zah-
lungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich. 

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Sparkasse 
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Sparkasse 
zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zah-
lungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Ein-
gang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen 
der Sparkasse (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang 
auf dem Online-Banking-Server der Sparkasse). 

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach 
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Sparkasse gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst 
am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung 
der Sparkasse oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf 
die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am 
darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. 

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Sparkasse (siehe 
Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung 
gegenüber der Sparkasse widerrufen. Nach dem Zugang des Überwei-
sungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht 
mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauf-
trags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungs-
auftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Sparkasse 
widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustim-
mung zur Auslösung der Überweisung erteilt hat. 

(2) Haben Sparkasse und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausfüh-
rung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann 
der Kunde den Überweisungsauftrag bzw. den Dauerauftrag (siehe 
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden 
Geschäftstags der Sparkasse widerrufen. Der Widerruf muss der Spar-
kasse in Textform oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der 
elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Ban-
king), auf diesem Wege zugehen. Die Geschäftstage der Sparkasse 
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem 
rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Spar-
kasse werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisheri-
gen Dauerauftrags ausgeführt. 

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Über-
weisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Sparkasse dies 
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Spar-
kasse gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbe-
trag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überwei-
sungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend 
der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungs-
empfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden 
berechnet die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt. 

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags 
(1) Die Sparkasse führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn 
die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummer 2.1, 3.1.1 und 
3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) 
vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) 
und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der 
Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist 
(Ausführungsbedingungen). 

(2) Die Sparkasse und die weiteren an der Ausführung der Überweisung 
beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung aus-
schließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen. 

(3) Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich 
über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art 
und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert verein-
bart werden. 

1.7 Ablehnung der Ausführung  
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht 
erfüllt, kann die Sparkasse die Ausführung des Überweisungsauftrags 
ablehnen. Hierüber wird die Sparkasse den Kunden unverzüglich, auf 
jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 bzw. 3.1.2 und 3.2.2 ver-
einbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformatio-
nen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Sparkasse, soweit 
möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Sparkasse 
erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder 
keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird 
die Sparkasse dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur 
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag 
wieder herausgeben. 

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungsauftrags berechnet die Sparkasse das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
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1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten  
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Sparkasse 
die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittel-
bar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungs-
daten, zu denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise 
zur Verfügung stellen.  
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im 
Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenüber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicher-
heit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA. 

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter 
Überweisungsaufträge 
Der Kunde hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu 
unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsaus-
lösedienstleisters. 

1.10 Entgelte und deren Änderung 

1.10.1 Entgelte für Verbraucher  
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“. 
Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg verein-
bart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.  
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung 
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zah-
lung des Kunden gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem Kunden nur 
ausdrücklich treffen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiens-
terahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 17 Absatz 6 
AGB-Sparkassen. 

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 
Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen. 

1.11 Wechselkurs  
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung 
als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung 
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisun-
gen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“. 
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Sparkasse 
zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen 
Quelle. 

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht  
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten. 

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der 
Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR) in Euro oder in anderen 
EWR-Währungen5  

2.1 Erforderliche Angaben  

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen: 
– Name des Zahlungsempfängers,  
– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2),  
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),  
– Überweisungsbetrag,  
– Name des Kunden,  
– IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist  

2.2.1 Fristlänge 
Die Sparkasse ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbe-
trag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ange-
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht. 

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist  
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Sparkasse (siehe Nummer 
1.4). 

(2) Vereinbaren die Sparkasse und der Kunde, dass die Ausführung der 
Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten 
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Sparkasse den zur 
Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfü-
gung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder 
anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maß-
geblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der 
Sparkasse, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausfüh-
rungsfrist. Die Geschäftstage der Sparkasse ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. 

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abwei-
chenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem 
der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt. 

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kunden  

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Sparkasse gegen den Kunden keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu brin-
gen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf 
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer 
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein 
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Sparkasse ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und 
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so tref-
fen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Sparkasse. 

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung  
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Sparkasse dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Über-
weisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, 
so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Sparkasse. Soweit 
vom Überweisungsbetrag von der Sparkasse oder zwischengeschalteten 
Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Spar-
kasse zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezoge-
nen Betrag. 

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belas-
tet wurden. 

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Sparkasse fordern, dass die Sparkasse 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gut-
schrift des Überweisungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungs-
empfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß 
ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überwei-
sung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst 
wird. Weist die Sparkasse nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 
entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde 
kein Verbraucher ist. 

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Sparkasse auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
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2.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von 
den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Sparkasse hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, 
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Spar-
kasse und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht  
– für nicht autorisierte Überweisungen,  
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,  
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und  
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, feh-
lerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei 
einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Ansprüchen aus 
Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und 
ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadens-
ersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

– Für das Verschulden von der Sparkasse zwischengeschalteten Stellen 
haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haf-
tung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der 
ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Sparkasse in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die 
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkun-
gen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Sparkasse 
und für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, 
sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss  
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 
2.3.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-

sungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von 
der Sparkasse jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Überweisungsbetrag wiederzuerlangen. 
Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist 
die Sparkasse verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle 
verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tat-
sächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung 
des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten 
der Sparkasse nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet 
die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Über-
weisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbe-
ginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 
können oder

– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR) in Währungen eines Staates 
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung6) sowie Überweisungen in 
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten4) 

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 

3.1.1 Erforderliche Angaben  
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,

– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei 
grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt-
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

– Überweisungsbetrag,
– Name des Kunden,

– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist  
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kunden 

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Sparkasse gegen den Kunden keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu brin-
gen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf 
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer 
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein 
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Sparkasse ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und 
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so tref-
fen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Sparkasse. 

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus-
führung einer autorisierten Überweisung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Sparkasse dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Über-
weisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, 
so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Sparkasse. Soweit 
vom Überweisungsbetrag von der Sparkasse oder zwischengeschalteten 
Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Spar-
kasse zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezoge-
nen Betrag. 

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belas-
tet wurden. 

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Sparkasse fordern, dass die Sparkasse 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gut-
schrift des Überweisungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungs-
empfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß 
ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überwei-
sung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst 
wird. Weist die Sparkasse nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 
entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde 
kein Verbraucher ist.
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(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Sparkasse auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von 
Nummer 3.1.3.1 oder 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Spar-
kasse hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 
zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse und 
Kunde den Schaden zu tragen haben. 

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,

– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und

– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten Bestand-
teile der Überweisung 
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung 
bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 
3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht 
nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB 
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

– Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Die Haftung der Sparkasse ist auf höchstens 12.500 Euro je Überwei-
sung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Sparkasse und für Gefahren, die die Spar-
kasse besonders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, feh-
lerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei 
einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Ansprüchen aus 
Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe fol-
gender Regelungen:
– Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

– Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Sparkasse in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die 
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Sparkasse und für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernom-
men hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach Nummer 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in 
folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-

sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von 
der Sparkasse jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Überweisungsbetrag wiederzuerlangen. 
Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 nicht 

möglich, so ist die Sparkasse verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen 
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde 
gegen den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch 
auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für 
die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet 
die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummer 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überwei-
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse nicht spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach 
Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 gel-
tend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 
können, oder

– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten) 

3.2.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:
– Name des Zahlungsempfängers,

– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei 
grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt-
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

– Überweisungsbetrag,
– Name des Kunden,

– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist 
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Sparkasse gegen den Kunden keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu brin-
gen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf 
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer 
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein 
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Sparkasse ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und 
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so tref-
fen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Sparkasse. 

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung 
resultieren, haftet die Sparkasse für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh-
rung einer autorisierten Überweisung 
Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auf-
tragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach 
§§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden 
Regelungen:
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– Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

– Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Spar-
kasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Spar-
kasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Die Haftung der Sparkasse ist auf höchstens 12.500 Euro je Überwei-
sung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Sparkasse und für Gefahren, die die Spar-
kasse besonders übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach den Nummern 3.2.3.2 ist in folgen-
den Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-

sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von 
der Sparkasse jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Überweisungsbetrag wiederzuerlangen. 
Für die Tätigkeiten der Sparkasse nach Satz 2 dieses Unterpunkts 
berechnet die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter 
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon in Text-
form unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist 
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenser-
satzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 gel-
tend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 
können oder

– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Däne-

mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer 
Teil]), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. 

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl). 
4 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes.  
5

 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Islän-
dische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische 
Krone, Schweizer Franken (nur grenzüberschreitende Zahlungen mit Liechtenstein), 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

6 Z. B. US-Dollar.
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Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien  
Bulgarien  
Dänemark  
Deutschland  
Estland  
Finnland  
Frankreich  
Griechenland  
Irland  
Island  
Italien  
Japan  
Kanada  
Kroatien  
Lettland  
Liechtenstein  
Litauen  
Luxemburg  
Malta  
Niederlande  
Norwegen  
Österreich  
Polen  
Portugal  
Rumänien  
Russische Föderation  
Schweden  
Schweiz  
Slowakei  
Slowenien  
Spanien  
Tschechische Republik  
Türkei  
Ungarn  
USA  
Vereinigtes Königreich  
von Großbritannien und Nordirland 
Zypern

BE 
BG 
DK 
DE 
EE 
FI 
FR 
GR 
IE 
IS 
IT 
JP 
CA 
HR 
LV 
LI 
LT 
LU 
MT 
NL 
NO 
AT 
PL 
PT 
RO 
RU 
SE 
CH 
SK 
SI 
ES 
CZ 
TR 
HU 
US 
GB 
  
CY

Euro  
Bulgarischer Lew 
Dänische Krone  
Euro  
Euro  
Euro  
Euro  
Euro  
Euro  
Isländische Krone  
Euro  
Japanischer Yen 
Kanadischer Dollar 
Euro 
Euro  
Schweizer Franken* 
Euro  
Euro  
Euro  
Euro  
Norwegische Krone  
Euro  
Polnischer Zloty  
Euro  
Rumänischer Leu 
Russischer Rubel 
Schwedische Krone 
Schweizer Franken  
Euro  
Euro  
Euro  
Tschechische Krone 
Türkische Lira 
Ungarischer Forint  
US-Dollar  
Britisches Pfund Sterling 
  
Euro

EUR 
BGN 
DKK 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
ISK 
EUR 
JPY 
CAD 
EUR 
EUR 
CHF 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
NOK 
EUR 
PLN 
EUR 
RON 
RUB 
SEK 
CHF 
EUR 
EUR 
EUR 
CZK 
TRY 
HUF 
USD 
GBP 
 
EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.
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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift 
im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren

Fassung September 2021

Kreis-Sparkasse Northeim

Am Münster 29, 37154 Northeim
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Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher ist, an Zahlungsemp-
fänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Spar-
kasse gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein 

1.1 Begriffsbestimmung  
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte 
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 17 
Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen maßgeblich.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der 
Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift 

2.1 Allgemein 

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens 
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt 
werden, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Sparkasse an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb 
des Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments 
Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die in der Anlage genannten 
Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
– der Kunde der Sparkasse die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-

Mandats bestätigen (siehe Nummer 2.2.2).
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Sparkasse die Lastschriften 
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmen-Lastschrift von der Sparkasse keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums2 (EWR) zusätzlich den BIC3 der Sparkasse als seine Kun-
denkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Sparkasse berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Last-
schrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenken-
nung auszuführen. Die Sparkasse und die weiteren beteiligten Stellen 
führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschrift-
datensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angege-
benen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des 
EWR zusätzlich angegebenen BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten 
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechen-
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA wei-
tergeleitet werden.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 

2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-
Business Direct Debit Mandate) 
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Sparkasse die Einlösung 
von SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat 
ist schriftlich oder in der mit seiner Sparkasse vereinbarten Art und Weise 
zu erteilen.
In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthal-
ten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und 

etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Last-
schrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, ver-
arbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärun-
gen des Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des 

Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
– Weisung an die Sparkasse, die vom Zahlungsempfänger auf sein 

Konto gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zah-

lungen,
– Name des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzli-
che Angaben enthalten.

2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
Der Kunde hat seiner Sparkasse die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 
unverzüglich zu bestätigen, indem er der Sparkasse folgende Daten in 
der vereinbarten Art und Weise aus dem dem Zahlungsempfänger erteil-
ten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt und diese Mitteilung unter-
zeichnet oder in der vereinbarten Art und Weise authentifiziert:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
– Mandatsreferenz,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zah-

lungen und
– Datum auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Sparkasse auch eine unterschriebene Kopie 
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.
Ohne diese Mitteilung an die Sparkasse wird diese keine Zahlungsvor-
gänge aufgrund SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers 
einlösen.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Sparkasse 
unverzüglich schriftlich zu informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber seiner Sparkasse widerrufen werden. Der Widerruf muss der 
Sparkasse schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der 
elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Ban-
king), auf diesem Wege zugehen. Der Widerruf wird ab dem auf den Ein-
gang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf muss zusätzlich auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits dem Konto des Kunden belas-
tete SEPA-Firmen-Lastschriften nicht. Für diese gilt Nummer 2.2.4 
Absätze 2 und 3.

2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
(1) Der Kunde kann der Sparkasse gesondert die Weisung erteilen, Zah-
lungen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfän-
gers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Sparkasse bis spätes-
tens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag 
schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektroni-
sche Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf 
diesem Wege zugehen. Diese Weisung muss zusätzlich auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann 
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Sparkasse 
dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der 
Sparkasse gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für 
die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Spar-
kasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift 
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger 
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von 
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SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zah-
lungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Sparkasse als Zahlstelle. Dieser Datensatz ver-
körpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung 
des Kunden an die Sparkasse zur Einlösung der jeweiligen SEPA-
Firmen-Lastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4). Für den Zugang 
dieser Weisung verzichtet die Sparkasse auf die für die Erteilung des 
Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift 

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Sparkasse, erfolgt die 
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht, wenn
– der Sparkasse keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 2.2.2 

vorliegt,
– der Sparkasse ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats gemäß 

Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
– der Sparkasse eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß 

Nummer 2.2.4 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes 

Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit 
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Spar-
kasse nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen 
keinem Konto des Kunden bei der Sparkasse zuzuordnen ist oder

– die Lastschrift nicht von der Sparkasse verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz

die Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Sparkasse 
erkennbar fehlerhaft ist,

•

die Mandatsreferenz fehlt,•
das Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder•
kein Fälligkeitstag angegeben ist.•

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften 
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 2.4.1 
Absatz 2 rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Sparkasse 
den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 
vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Sparkasse, soweit 
möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können.
Für die berechtigte Ablehnung berechnet die Sparkasse das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Sparkasse ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 
Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angege-
benen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse, so beginnt die Ausfüh-
rungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Sparkasse unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten 
Zahlung 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmen-Lastschrift von der Sparkasse keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Ansprüche aus § 675x des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) sind ausgeschlossen. 
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Sparkasse 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende 
des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, 
der auf den Tag folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt wurde, dass 
die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Sparkasse auf andere Weise 
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse 
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspätet aus-
geführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen 
kann der Kunde von der Sparkasse neben etwaigen Ansprüchen aus Auf-
tragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach 
§§ 812 ff. BGB den Ersatz eines hierdurch entstehenden Schadens nach 
Maßgabe folgender Regelungen verlangen: 
– Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

– Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle.

– Die Haftung der Sparkasse für Schäden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Sparkasse in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Fol-
geschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 
Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Sparkasse und für Gefahren, 
die die Sparkasse besonders übernommen hat, sowie für nicht autori-
sierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach Nummer 2.6.2 ist in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Last-

schriftbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfän-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Sparkasse 
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Lastschriftbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlan-
gung des Lastschriftbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht 
möglich, so ist die Sparkasse verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen 
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde 
einen Anspruch auf Erstattung des Lastschriftbetrags geltend machen 
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts 
berechnet die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kunden über die Belastungs-
buchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen verein-
barten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbu-
chung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche aus einer verschul-
densabhängigen Haftung der Sparkasse nach Nummer 2.6.2 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 
können oder

– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.
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Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete 

1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

Derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer Teil]), Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Zypern.

2 Sonstige Staaten und Gebiete außerhalb des EWR 

Derzeit: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, 
San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2 Für die Mitgliedstaaten des EWR siehe Nummer 1 der Anlage. 
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift 
im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
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Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift über sein Konto bei der Sparkasse gelten folgende 
Bedingungen.

1 Allgemein 

1.1 Begriffsbestimmung  
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Änderung 

1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spä-
testens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg verein-
bart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung 
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zah-
lung des Kunden gerichtet ist, kann die Sparkasse nur ausdrücklich 
treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 17 Absatz 6 AGB-Sparkassen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 
Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der 
Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift 

2.1 Allgemein 

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens 
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Spar-
kasse an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die in der Anlage 
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften 
muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Basis-Lastschriftverfahren nutzen und
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 

SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Sparkasse die Lastschriften 
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Sparkasse die Erstat-
tung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei grenz-
überschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums2 (EWR) zusätzlich den BIC3 der Sparkasse als seine Kundenken-
nung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Spar-
kasse berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift aus-
schließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszu-
führen. Die Sparkasse und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zah-
lung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom 
Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und 
bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR zusätzlich 
angegebenen BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten 

Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechen-
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA wei-
tergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat 

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit 
Mandate) 
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. 
Damit autorisiert er gegenüber seiner Sparkasse die Einlösung von 
SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist 
schriftlich oder in der mit seiner Sparkasse vereinbarten Art und Weise zu 
erteilen.
In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthal-
ten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und 
etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Last-
schrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, ver-
arbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des 
Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des 

Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
– Weisung an die Sparkasse, die vom Zahlungsempfänger auf sein 

Konto gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsda-
ten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
– Name des Kunden (sofern verfügbar) und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzli-
che Angaben enthalten.
Mit dem Einzug der letzten Lastschrift teilt der Zahlungsempfänger der 
Sparkasse des Kunden die Erledigung des SEPA-Lastschriftmandates mit.

2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat 
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung 
erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von 
seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die 
Sparkasse an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der 
Kunde gegenüber seiner Sparkasse die Einlösung von Lastschriften des 
Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Last-
schriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem Inkraft-
treten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Name des Kunden,
– Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleit-

zahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung 
zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats 
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegen-
über dem Zahlungsempfänger oder seiner Sparkasse – möglichst schrift-
lich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvor-
gänge nicht mehr autorisiert sind. Erfolgt der Widerruf gegenüber der 
Sparkasse, wird er ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätz-
lich sollte der Widerruf auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt 
werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.

2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basis-Lastschriften 
Der Kunde kann der Sparkasse gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. 
Diese Weisung muss der Sparkasse bis spätestens zum Ende des 
Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im 
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag möglichst schriftlich 
oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kom-
munikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf diesem 
Wege zugehen. Diese Weisung sollte zusätzlich auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden.
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2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger 
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zah-
lungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von 
SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zah-
lungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Sparkasse als Zahlstelle. Dieser Datensatz ver-
körpert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des 
Kunden an die Sparkasse zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Last-
schrift (siehe Nummer 2.2.1 Satz 2 und Satz 4 bzw. Nummer 2.2.2 Satz 
2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Sparkasse auf die für 
die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift 

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Sparkasse, erfolgt die 
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht, wenn
– der Sparkasse ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß 

Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes 

Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit 
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Spar-
kasse nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen 
keinem Konto des Kunden bei der Sparkasse zuzuordnen ist oder

– die Lastschrift nicht von der Sparkasse verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz

eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Sparkasse 
erkennbar fehlerhaft ist,

•

eine Mandatsreferenz fehlt,•
ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder•
kein Fälligkeitstag angegeben ist.•

(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spätestens 
am zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht 
(siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPA-Basis-Lastschrift eine geson-
derte Weisung des Kunden gemäß Nummer 2.2.4 entgegensteht.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften 
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 2.4.1 
Absatz 2 rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Sparkasse 
den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 
vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Sparkasse, 
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, 
die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können.
Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-
Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1 
Absatz 2, zweiter Spiegelstrich) berechnet die Sparkasse das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Sparkasse ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 
Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angege-
benen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse, so beginnt die Ausfüh-
rungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Sparkasse unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung 
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 

der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Sparkasse ohne 
Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages 
verlangen. Dabei bringt die Sparkasse das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hätte.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden 
bleiben hiervon unberührt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald 
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
drückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Spar-
kasse autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 
2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kunden 

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Sparkasse 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende 
des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, 
der auf den Tag folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt wurde, dass 
die Zahlung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf andere Weise 
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse 
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh-
rung von autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Zahlung kann der Kunde von der Sparkasse die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, 
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto des Kunden belastet, bringt die Sparkasse dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgang befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der 
Sparkasse die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die 
die Sparkasse ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie 
das Konto des Kunden belastet hat.
(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 2.4.4 
Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem 
Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Last-
schriftbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als 
sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Sparkasse auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der 
Kunde von der Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von den Num-
mern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse 
hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Ver-

braucher ist.

2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.6.2 und in Nummer 2.6.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, feh-
lerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder bei einer 
nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Ansprüchen aus Auftrags-
recht nach § 667 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und ungerechtfertigter 
Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:
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– Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

– Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle.

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Sparkasse in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die 
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Spar-
kasse und für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen 
hat, sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach den Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist in 
folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Last-

schriftbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfän-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Sparkasse 
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Lastschriftbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlan-
gung des Lastschriftbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht 
möglich, so ist die Sparkasse verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen 
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde 
einen Anspruch auf Erstattung des Lastschriftbetrags geltend machen 
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts 
berechnet die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kunden über die Belastungs-
buchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen verein-
barten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbu-
chung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 
2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhin-
dert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 
können, oder

– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete 

1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

Derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Marti-
nique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer Teil]), 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn sowie Zypern.

2 Sonstige Staaten und Gebiete außerhalb des EWR 
Derzeit: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San 
Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland .

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2 Für die Mitgliedstaaten des EWR siehe Nummer 1 der Anlage. 
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen

Fassung März 2021

Kreis-Sparkasse Northeim
Am Münster 29, 37154 Northeim
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Für die Ausführung von Aufträgen von Kunden im Echtzeit-Überwei-
sungsverfahren gelten die folgenden Bedingungen. Ergänzend gelten die 
Bedingungen für den Überweisungsverkehr, soweit im Folgenden keine 
anderweitige Vereinbarung getroffen wird.

1.1 Wesentliche Merkmale  
Der Kunde kann die Sparkasse beauftragen, durch eine Echtzeit-Über-
weisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des einheitlichen Euro-Zah-
lungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA, siehe Anhang) 
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers rechtzeitig gemäß 
Nr. 1.5 zu übermitteln, sofern dieser solche Zahlungen auf der Basis des 
„SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST)“ Abkommens 
annimmt und über das von der Sparkasse genutzte Zahlungssystem 
erreichbar ist. Die Erreichbarkeit kann vorab anhand einer in der Internet-
filiale der Sparkasse veröffentlichten Auflistung der teilnehmenden Insti-
tute ermittelt werden. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
ist gegenüber dem Zahlungsempfänger verpflichtet, ihm den Zahlungsbe-
trag möglichst innerhalb von Sekunden zur Verfügung zu stellen. Die 
Sparkasse stellt dem Zahler Informationen über die Ausführung einer 
Echtzeit-Überweisung in der über das Online-Banking abrufbaren 
Umsatzliste oder über einen anderen vereinbarten elektronischen Weg 
sowie nachträglich über den Kontoauszug zur Verfügung. Entsprechen-
des gilt, wenn die Überweisung abgelehnt wird oder nicht ausgeführt 
werden kann.
Erhält die Sparkasse für ein in Euro geführtes Zahlungskonto eine 
Echtzeit-Überweisung, so wird sie den Überweisungsbetrag annehmen 
und hierüber den Zahlungsempfänger in der vereinbarten Form sowie 
über den Kontoauszug informieren.

1.2 Betragsgrenze   
Für Aufträge bestehen Betragsgrenzen, die sich aus dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Sparkasse ergeben.

1.3 Zugang und Widerruf des Auftrags   
Die Sparkasse unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr sowie Nummer 5 Absatz 1 der Bedingun-
gen für das Online-Banking den für die Ausführung von Echtzeit-Überwei-
sungen erforderlichen Geschäftsbetrieb für die vereinbarten elektroni-
schen Zugangswege (z. B. Online-Banking) ganztägig an allen Kalender-
tagen eines Jahres. Mit dem Zugang des Auftrages bei der Sparkasse 
kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen.

1.4 Ablehnung der Ausführung 
Die Sparkasse wird in Ergänzung der Nummer 1.7 der Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr die Ausführung des Auftrags kurzfristig ableh-
nen, wenn:
– das Belastungskonto nicht für Echtzeit-Überweisungen vereinbart 

wurde,
– die Prüfung der Ausführungsbedingungen, z. B. die wirksame Autorisie-

rung, die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes oder der 
Embargobestimmungen nicht kurzfristig abschließend möglich ist,

– die Kontowährung des Belastungskontos nicht der Euro ist (Fremdwäh-
rungskonto),

– der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von der 
Sparkasse genutzte Zahlungssystem nicht erreichbar ist, insbesondere 
weil er dieses Verfahren nicht nutzt.

Die Sparkasse wird den Kunden darüber gemäß Nummer 1.1 informieren.

1.5 Ausführungsfrist 
Die Sparkasse ist in Änderung der Nummern 3.1.2 und 3.2.2 der Bedin-
gungen für den Überweisungsverkehr verpflichtet sicherzustellen, dass 
der Geldbetrag einer Echtzeit-Überweisung nach erfolgreicher Prüfung 
der Ausführungsvoraussetzungen gemäß der im Preis- und Leistungsver-
zeichnis vereinbarten Ausführungsfrist bei dem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
Derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Marti-
nique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer Teil]), 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Zypern.

Sonstige Staaten und Gebiete außerhalb des EWR 
Derzeit: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, 
San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland.
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Bedingungen für Echtzeit-Sammelüberweisungen

Fassung April 2020

Kreis-Sparkasse Northeim
Am Münster 29, 37154 Northeim

Echtzeit-Überweisungen gemäß den Bedingungen für Echtzeit-Überwei-
sungen sind einzeln vom Kunden autorisierte Überweisungen, die sofort 
nach der erfolgreichen Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen ausge-
führt werden sollen. 

Für SEPA-Überweisungen bietet die Sparkasse zur Rationalisierung des 
Zahlungsverkehrs Sammelaufträge an. Der Kunde wünscht Sammelauf-
träge für Überweisungen nutzen zu können, die nicht sofort aber schnel-
ler als in der gesetzlichen Ausführungsfrist für SEPA-Überweisungen aus-
geführt werden sollen. Auf dieser Basis vereinbart die Sparkasse mit dem 
Kunden die Einreichung von Echtzeit-Sammelüberweisungen zu folgen-
den Bedingungen.

1. Prüfungszeitraum bis zur Ausführung einer (terminierten) 
Echtzeit-Überweisung 
Die Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen für im Sammelauftrag ent-
haltene Echtzeit-Überweisungen wird die Sparkasse binnen maximal 
4 Stunden nach Eingang des Sammelauftrages durchführen. Die Spar-
kasse strebt an, an Tagen ohne hohe Transaktionszahlen die Ausfüh-
rungsvoraussetzungen binnen 1 Stunde nach Eingang zu prüfen. 

Benötigt der Kunde eine schnellere Ausführung einer Echtzeit-Überwei-
sung, ist diese als Einzelauftrag bei der Sparkasse einzureichen. Hat der 
Kunde einen Sammelauftrag mit einem vom Einreichertag abweichenden 
zukünftigen Ausführungsdatum eingereicht, so erfolgt die Prüfung der 
Ausführungsvoraussetzungen am Fälligkeitstag. Ist das Fälligkeitsdatum 
zusätzlich mit einer Uhrzeit kombiniert, so beginnt die Prüfung der Aus-
führungsvoraussetzungen an diesem Tag erst ab dieser Uhrzeit. 

Liegen die Ausführungsvoraussetzungen vor, werden im Sammelauftrag 
enthaltene Echtzeit-Überweisungen dann gemäß den Bedingungen für 
Echtzeit-Überweisungen ausgeführt.

2. Alternative Ausführung als SEPA-Überweisung 
Ist die Ausführung als Echtzeit-Überweisung nicht möglich, weil das Emp-
fängerinstitut Echtzeit-Überweisungen nicht annimmt, die Betragsgrenze 
für eine Echtzeit-Überweisung überschritten ist oder die Prüfung der Aus-
führungsvoraussetzungen für die Überweisung nicht positiv innerhalb der 
Fristen gemäß Nr. 1 abgeschlossen werden kann (z. B. Verdacht einer 
nicht autorisierten Zahlung), soll die Sparkasse diese Überweisung nicht 
als Echtzeit-Überweisung, sondern abweichend zu Nr. 1.4 der Bedingun-
gen für Echtzeit-Überweisungen als SEPA-Überweisung bis zum Ende 
des nächsten Geschäftstages ausführen, sofern zu diesem Zeitpunkt alle 
Ausführungsvoraussetzungen vorliegen.

3. Freischaltung elektronischer Statusreport 
Die für Sammelaufträge zu belastenden Konten werden für den elektroni-
schen Statusreport für taggleiche Sammler freigeschaltet. Während der 
Verarbeitung kann der Kunde einen Statusreport abrufen, der den aktuel-
len Verarbeitungsstatus mitteilt. Dieser Statusreport wird solange aktuali-
siert, bis alle Überweisungen einen endgültigen Status haben.

4. Darstellung Echtzeit-Sammelüberweisungen im Kontoauszug 
Alle in einem Sammelauftrag enthaltenen Überweisungen werden unab-
hängig vom Tag der Ausführung in einer Summe dem Girokonto des 
Kunden belastet. Aus dem Statusreport gemäß Nr. 3 ergibt sich, ob eine 
Überweisung als SEPA-Überweisung oder als Echtzeit-Überweisung aus-
geführt wurde.

5. Kündigung Ausführung von Echtzeit-Sammelüberweisungen 
Diese Vereinbarung kann sowohl vom Kunden als auch nach Maßgabe 
von Nr. 26 AGB-Sparkasse von der Sparkasse jederzeit mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Die Kündigungsfrist 
beträgt für die Sparkasse zwei Monate, wenn ein Verbraucher an dieser 
Vereinbarung beteiligt ist.
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I. Allgemeine Verfahrensbestimmungen und Leistungsumfang

Der beleglose Datenaustausch im Wege der Datenfernübertragung 
unter Einschaltung von Service-Rechenzentren mit der vereinbarten 
Autorisierung wird mit dem Kunden auf Basis der nachfolgenden 
Bedingungen abgewickelt.

1.

Im beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-
Rechenzentren nimmt die vom Kreditinstitut beauftragte Zentralstelle 
Dateien für Überweisungsaufträge und Lastschrifteinzugsaufträge ent-
gegen, die von dem durch den Kunden beauftragten Service-Rechen-
zentrum erstellt worden sind. Sofern dies gesondert vereinbart wurde, 
stellt das Kreditinstitut Kontoauszugsinformationen zur Abholung durch 
das vom Kunden beauftragte Service-Rechenzentrum bereit.

2.

Für die Auftragserteilung durch den Kunden wird das Kreditinstitut 
oder die von diesem beauftragte Zentralstelle die ihm übermittelten 
Dateien 14 Kalendertage ab Anlieferung der Daten zur Verfügung 
halten. Nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde (Kontoinhaber) einen 
Auftrag zur Ausführung dieser Dateien nicht mehr erteilen. Kontoaus-
zugsinformationen werden durch die Zentralstelle dem Service-
Rechenzentrum für die Dauer von mindestens 10 Kalendertagen 
beginnend mit dem Tag des Tagesabschlusses zur Abholung 
bereitgestellt.

3.

Voraussetzung für das Verfahren ist, dass das SRZ mit dem Kredit-
institut bzw. mit der Zentralstelle/Zentralen Annahmestelle eine ent-
sprechende Vereinbarung unter Anerkennung der „Richtlinien für die 
Beteiligung von Service-Rechenzentren am beleglosen Datenaus-
tausch per Datenfernübertragung (DFÜ)“ getroffen hat. Die Einschal-
tung eines anderen Service-Rechenzentrums teilt der Kunde dem 
Kreditinstitut unverzüglich in Textform mit.

4.

II. Auftragserteilung

Mit der Freigabe autorisiert der Kunde gegenüber seinem Kreditinstitut 
den Auftrag, die in den vom Service-Rechenzentrum an das Kredit-
institut übermittelten Dateien enthaltenen Überweisungsaufträge und/
oder Lastschrifteinzugsaufträge auszuführen. Diese Freigabe erfolgt 
gemäß der vereinbarten Autorisierung mittels unterschriebenem 
Begleitzettel oder bei Vereinbarung der Freigabe im Online-Banking-
Verfahren unter Verwendung der separat zwischen Kunden und Kredit-
institut vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale und 
Authentifizierungsinstrumente.

1.

Unabhängig von der vereinbarten Freigabe erhält der Kunde vom Ser-
vice-Rechenzentrum einen bereits ausgefüllten Begleitzettel und eine 
Abstimmliste. Er hat die Angaben im Begleitzettel auf ihre Richtigkeit 
zu prüfen. Vor Freigabe im Online-Banking ist der Kunde zudem ver-
pflichtet, die Übereinstimmung zwischen Begleitzettel und den auf dem 
Bildschirm angezeigten Daten zu prüfen. Änderungen des Begleitzet-
tels sind nicht möglich. Das Kreditinstitut ist berechtigt, den Auftrag 
gemäß seinem Inhalt auszuführen.
Erhält der Kunde auf seine Veranlassung von seinem Service-Rechen-
zentrum einen korrigierten Begleitzettel, so muss er diesen zur Auf-
tragserteilung beim Kreditinstitut verwenden. Der ursprüngliche 
Begleitzettel darf dann nicht zur Autorisierung verwendet werden.
Im Begleitzettel wird die Frist genannt, innerhalb derer die Autorisie-
rung nach diesem Verfahren möglich ist beziehungsweise im Online-
Banking eine Freigabe erfolgen kann.

Für Zahlungsaufträge hat der Kunde die Kundenkennung (Kontonum-
mer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC) des Zahlers und die Kun-
denkennung  des  Zahlungsempfängers  (Kontonummer  und  Bank-
leitzahl  oder IBAN und BIC oder andere Kennung des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers) zutreffend anzugeben. Die in 
die Abwicklung des Zahlungsauftrags eingeschalteten Zahlungsdienst-
leister sind berechtigt, die Bearbeitung ausschließlich anhand der Kun-
denkennungen vorzunehmen. Fehlerhafte Angaben können Fehlleitun-
gen des Auftrags zur Folge haben.

2.

III. Rückruf von Aufträgen

Der Rückruf einer Datei ist ausgeschlossen, sobald dem Kreditinstitut 
der dazugehörige Begleitzettel zugegangen ist.

1.

Änderungen eines Dateiinhaltes sind nur durch Rückruf der Datei und 
erneute Auftragserteilung möglich.

2.

Einzelne Überweisungsaufträge und Lastschrifteinzugsaufträge können 
nur außerhalb des Verfahrens zurückgerufen werden. Die Widerrufbar-
keit eines Auftrags richtet sich nach den dafür geltenden Sonderbedin-
gungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Hierzu hat 
der Kunde dem Kreditinstitut die Einzelangaben des Originalauftrags 
mitzuteilen.

3.

IV. Kontrolle der Dateien durch das Kreditinstitut

Werden bei Auftragserteilung mittels Begleitzettel bei der Bearbeitung 
des Auftrags Unstimmigkeiten zwischen Datei und dem Begleitzettel 
festgestellt, so wird der Kunde hierüber unterrichtet. Der Auftrag wird 
dann nicht ausgeführt.

1.

Ergeben sich bei der Kontrolle der Dateien durch das Kreditinstitut 
Fehler, ist es berechtigt, fehlerhafte Datensätze von der weiteren 
Bearbeitung auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße Ausführung 
des Auftrags nicht sichergestellt werden kann.  
Hierüber wird es den Kunden unverzüglich auf dem vereinbarten Weg 
informieren.

2.

V. Ausführung der Aufträge

Das Kreditinstitut wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfolgen-
den Ausführungsbedingungen vorliegen:

1.

Die vom Service-Rechenzentrum eingelieferten Auftragsdaten wur-
den autorisiert.

–

Das festgelegte Datenformat ist eingehalten.–
Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auf-
tragsart maßgeblichen Bedingungen (z. B. ausreichende Konto-
deckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) 
liegen vor.

–

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 1 nicht vor, wird das 
Kreditinstitut den Auftrag nicht ausführen und den Kunden über die 
Nichtausführung unverzüglich auf dem vereinbarten Weg unterrichten. 
Soweit möglich, nennt das Kreditinstitut dem Kunden die Gründe und 
Fehler, die zur Nichtausführung geführt haben, und Möglichkeiten, wie 
diese Fehler berichtigt werden können.

2.

Die dem Kreditinstitut vom Service-Rechenzentrum übermittelten Auf-
tragsdaten werden im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs 
bearbeitet.

3.
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1. Leistungsumfang 
(1) Die Sparkasse steht ihrem Kunden (Kontoinhaber), der kein Verbrau-
cher ist, für die Datenfernübertragung auf elektronischem Wege – nach-
folgend „Datenfernübertragung“ oder „DFÜ“ genannt – zur Verfügung. Die 
Datenfernübertragung umfasst die Einreichung und den Abruf von 
Dateien (insbesondere Übermittlung von Aufträgen und Informations-
abruf).

(2) Die Sparkasse gibt dem Kunden die Dienstleistungsarten bekannt, die 
er im Rahmen der Datenfernübertragung nutzen kann. Zur Nutzung der 
Datenfernübertragung gelten die mit der Sparkasse vereinbarten 
Verfügungslimite.

(3) Die Datenfernübertragung ist über die EBICS-Anbindung (Anlagen 1a 
bis 1c) möglich.

(4) Der Satz- und Dateiaufbau für die Übermittlung von Aufträgen und 
den Informationsabruf wird in der Spezifikation der Datenformate (Anlage 
3) beschrieben.

2. Nutzer und Teilnehmer, Legitimations- und Sicherungsmedien 
(1) Aufträge können über die EBICS-Anbindung nur vom Kunden oder 
seinen Kontobevollmächtigten erteilt werden. Kunde und Kontobevoll-
mächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Nutzer“ bezeichnet. Zur 
Autorisierung von per DFÜ übermittelten Auftragsdaten mittels Elektroni-
scher Unterschrift benötigt jeder Nutzer jeweils individuelle, von der 
Sparkasse freigeschaltete Legitimationsmedien. Die Anforderungen an 
die Legitimationsmedien sind in Anlage 1a definiert. Wenn mit der Spar-
kasse vereinbart, können per DFÜ übermittelte Auftragsdaten mit unter-
schriebenem Begleitzettel/Sammelauftrag autorisiert werden.

(2) Für den Datenaustausch über die EBICS-Anbindung kann der Kunde 
zusätzlich zu den Bevollmächtigten „Technische Teilnehmer“ benennen, 
die lediglich befugt sind, den Datenaustausch durchzuführen. Nutzer und 
Technische Teilnehmer werden im Folgenden unter dem Begriff „Teilneh-
mer“ zusammengefasst. Für die Absicherung des Datenaustauschs benö-
tigt jeder Teilnehmer jeweils individuelle, von der Sparkasse freigeschal-
tete Sicherungsmedien. Die Anforderungen an die Sicherungsmedien 
sind in Anlage 1a beschrieben.

3. Verfahrensbestimmungen 
(1) Für das zwischen Kunde und Sparkasse vereinbarte Übertragungs-
verfahren gelten die in Anlage 1a sowie die in der Dokumentation der 
technischen Schnittstelle (Anlage 1b) und der Spezifikation der Datenfor-
mate (Anlage 3) beschriebenen Anforderungen.

(2) Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass alle Teilnehmer das 
DFÜ-Verfahren und die Spezifikationen beachten.

(3) Die Belegung der Datenfelder richtet sich nach den Belegungs- und 
Kontrollrichtlinien des jeweils genutzten Formates (Anlage 3).

(4) Der Nutzer hat die Kundenkennung des Zahlungsempfängers bzw. 
des Zahlers gemäß den maßgeblichen Sonderbedingungen zutreffend 
anzugeben.

Die in die Abwicklung des Zahlungsauftrages eingeschalteten Zahlungs-
dienstleister sind berechtigt, die Bearbeitung ausschließlich anhand der 
Kundenkennung vorzunehmen. Fehlerhafte Angaben können Fehlleitun-
gen des Auftrags zur Folge haben. Schäden und Nachteile, die hieraus 
entstehen, gehen zulasten des Kunden.

(5) Vor der Übertragung von Auftragsdaten an die Sparkasse ist eine Auf-
zeichnung der zu übertragenden Dateien mit deren vollständigem Inhalt 
sowie der zur Prüfung der Legitimation übermittelten Daten zu erstellen. 
Diese ist von dem Kunden mindestens für einen Zeitraum von 30 Kalen-
dertagen ab dem in der Datei angegebenen Ausführungstermin (für Über-
weisungen) bzw. Fälligkeitstermin (Lastschriften) oder bei mehreren Ter-
minen dem spätesten Termin in der Form nachweisbar zu halten, dass 
die Datei auf Anforderung der Sparkasse kurzfristig erneut zur Verfügung 
gestellt werden kann, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird.

(6) Außerdem hat der Kunde für jede Einreichung und jeden Abruf von 
Dateien ein maschinelles Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen von 
Kapitel 10 der Spezifikation für die EBICS-Anbindung (Anlage 1b) ent-
spricht, zu erstellen, zu seinen Unterlagen zu nehmen und auf Anforde-
rung der Sparkasse zur Verfügung zu stellen.

(7) Soweit die Sparkasse dem Kunden Daten über Zahlungsvorgänge zur 
Verfügung stellt, die noch nicht endgültig bearbeitet sind, stellen diese 
lediglich eine unverbindliche Information dar. Die Daten sind jeweils 
besonders gekennzeichnet.

(8) Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten sind wie mit der Sparkasse 
vereinbart entweder mit Elektronischer Unterschrift oder dem unterschrie-
benen Begleitzettel/Sammelauftrag zu autorisieren. Diese Auftragsdaten 
werden als Auftrag wirksam

a) bei Einreichung mit Elektronischer Unterschrift, wenn

– alle erforderlichen Elektronischen Unterschriften der Nutzer per 
Datenfernübertragung innerhalb des vereinbarten Zeitraumes einge-
gangen sind und

– die Elektronischen Unterschriften mit den vereinbarten Schlüsseln 
erfolgreich geprüft werden können 
oder

b) bei Einreichung mit Begleitzettel/Sammelauftrag, wenn

– der Begleitzettel/Sammelauftrag im vereinbarten Zeitraum bei der 
Sparkasse eingegangen ist und

– der Begleitzettel/Sammelauftrag der Kontovollmacht entsprechend 
unterzeichnet worden ist.

4. Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 
Legitimationsmedien für die Autorisierung des Auftrags 
(1) Der Kunde ist in Abhängigkeit von dem mit der Sparkasse vereinbar-
ten Übertragungsverfahren verpflichtet sicherzustellen, dass alle Nutzer 
die Pflichten aus diesen Bedingungen und die in Anlage 1a beschriebe-
nen Legitimationsverfahren einhalten.

(2) Mithilfe eines von der Sparkasse freigeschalteten Legitimationsmedi-
ums kann der Nutzer Aufträge erteilen. Der Kunde stellt sicher, dass jeder 
Nutzer dafür Sorge trägt, dass keine andere Person in den Besitz seines 
Legitimationsmediums kommt, sowie Kenntnis von dem zu dessen 
Schutz dienenden Passwort erlangt. Denn jede andere Person, die im 
Besitz des Mediums oder eines entsprechenden Duplikates ist, kann in 
Verbindung mit dem dazugehörigen Passwort die vereinbarten Dienstleis-
tungen missbräuchlich nutzen.

Insbesondere Folgendes ist zum Schutz des Legitimationsmediums und 
des Passwortes zu beachten:

– Das Legitimationsmedium muss vor unberechtigtem Zugriff geschützt 
und sicher verwahrt werden;

– das zum Schutz des Legitimationsmediums dienende Passwort darf 
nicht auf dem Legitimationsmedium notiert oder als Abschrift mit 
diesem zusammen aufbewahrt werden oder ungesichert elektronisch 
abgespeichert werden;

– das Legitimationsmedium darf nicht dupliziert werden;

– bei Eingabe des Passwortes ist sicherzustellen, dass andere Personen 
dieses nicht ausspähen können.

5. Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 
Sicherungsmedien für den Datenaustausch 
Der Kunde ist im Rahmen der EBICS-Anbindung verpflichtet sicherzustel-
len, dass alle Teilnehmer die in Anlage 1a beschriebenen Sicherungsver-
fahren einhalten.

Mithilfe der von der Sparkasse freigeschalteten Sicherungsmedien sichert 
der Teilnehmer den Datenaustausch ab. Der Kunde ist dazu verpflichtet 
sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer dafür Sorge trägt, dass keine 
andere Person in den Besitz seines Sicherungsmediums kommt oder 
dieses nutzen kann. Insbesondere im Falle der Ablage auf einem techni-
schen System muss das Sicherungsmedium des Teilnehmers in einer 
technischen Umgebung gespeichert werden, die vor unautorisiertem 
Zugriff geschützt ist. Denn jede andere Person, die Zugriff auf das Siche-
rungsmedium oder ein entsprechendes Duplikat hat, kann den Datenaus-
tausch missbräuchlich durchführen.

6. Sicherheit des Kundensystems 
Der Kunde hat für einen ausreichenden Schutz der von ihm für die Daten-
fernübertragung eingesetzten Systeme Sorge zu tragen. Die für das 
EBICS-Verfahren geltenden Sicherheitsanforderungen sind in Anlage 1c 
beschrieben.

7. Sperre der Legitimations- und Sicherungsmedien 
(1) Gehen die Legitimations- oder Sicherungsmedien verloren, werden 
sie anderen Personen bekannt oder besteht der Verdacht ihrer miss-
bräuchlichen Nutzung, so hat der Teilnehmer unverzüglich seinen DFÜ-
Zugang bei der Sparkasse zu sperren oder sperren zu lassen. Näheres 
regelt die Anlage 1a. Der Teilnehmer kann der Sparkasse eine Sperran-
zeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten 
aufgeben. 
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(2) Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Verwendung der 
Legitimations- und Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den 
gesamten DFÜ-Zugang über die von der Sparkasse bekannt gegebene 
Sperrfazilität sperren lassen.

(3) Die Sparkasse wird den gesamten DFÜ-Zugang sperren, wenn der 
Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung des DFÜ-Zugangs besteht. Die 
Sparkasse wird den Kunden hierüber außerhalb des DFÜ-Verfahrens 
informieren. Diese Sperre kann mittels DFÜ nicht aufgehoben werden.

8. Behandlung eingehender Auftragsdaten durch die Sparkasse 
(1) Die der Sparkasse im DFÜ-Verfahren übermittelten Auftragsdaten 
werden im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bearbeitet.

(2) Die Sparkasse prüft anhand der von den Teilnehmern mittels der 
Sicherungsmedien erstellten Signaturen, ob der Absender berechtigt ist, 
den Datenaustausch durchzuführen. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, 
wird die Sparkasse die betreffenden Auftragsdaten nicht verarbeiten und 
dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung 
stellen. 

(3) Die Sparkasse prüft die Legitimation des Nutzers bzw. der Nutzer und 
die Autorisierung der per DFÜ übermittelten Auftragsdaten anhand der 
von den Nutzern mittels der Legitimationsmedien erstellten elektronischen 
Unterschriften oder des übermittelten Begleitzettels/Sammelauftrags 
sowie die Übereinstimmung der Auftragsdatensätze mit den Bestimmun-
gen gemäß Anlage 3. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, wird die Spar-
kasse die betreffenden Auftragsdaten nicht bearbeiten und dem Kunden 
hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen. Die Spar-
kasse ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auftragsdaten nach 
Ablauf des von der Sparkasse gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen.

(4) Ergeben sich bei den von der Sparkasse durchgeführten Prüfungen 
der Dateien oder Datensätze nach Anlage 3 Fehler, so wird die Spar-
kasse die fehlerhaften Dateien oder Datensätze in geeigneter Form nach-
weisen und sie dem Nutzer unverzüglich mitteilen. Die Sparkasse ist 
berechtigt, die fehlerhaften Dateien oder Datensätze von der weiteren 
Bearbeitung auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße Ausführung des 
Auftrages nicht sichergestellt werden kann.

(5) Die Sparkasse ist verpflichtet, die Abläufe (siehe Anlage 1a) und die 
Weiterleitung der Aufträge zur Bearbeitung im Kundenprotokoll zu doku-
mentieren. Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, das Kundenprotokoll 
zeitnah abzurufen und sich über den Status der Auftragsbearbeitung zu 
informieren. Bei Unstimmigkeiten soll er sich mit der Sparkasse in Verbin-
dung setzen.

9. Rückruf  
(1) Vor der Autorisierung der Auftragsdaten kann der Kunde die Datei 
zurückrufen. Änderungen einzelner Auftragsdaten sind nur durch Rückruf 
der gesamten Datei und erneute Einlieferung möglich. Die Sparkasse 
kann einen Rückruf nur beachten, wenn ihr dieser so rechtzeitig zugeht, 
dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits-
ablaufes möglich ist.

(2) Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den dafür gelten-
den Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr). Der Widerruf von Aufträgen kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens 
oder, wenn mit dem Kunden vereinbart, nach den Vorgaben von Kapitel 
11 der Anlage 3 erfolgen. Hierzu hat der Kunde der Sparkasse die Ein-
zelangaben des Originalauftrages mitzuteilen.

10. Ausführung der Aufträge  
(1) Die Sparkasse wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfolgenden 
Ausführungsbedingungen vorliegen:

– Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten wurden gemäß Nummer 3 
Absatz 8 autorisiert.

– Das festgelegte Datenformat ist eingehalten.

– Das Verfügungslimit ist nicht überschritten.

– Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftrags-
art maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontode-
ckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen 
vor.

(2) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 1 nicht vor, wird die 
Sparkasse den Auftrag nicht ausführen und den Kunden über die 
Nichtausführung unverzüglich auf dem vereinbarten Weg unterrichten. 
Soweit möglich, nennt die Sparkasse dem Kunden die Gründe und 
Fehler, die zur Nichtausführung geführt haben, und Möglichkeiten, wie 
diese Fehler berichtigt werden können.

11. Haftung 

11.1 Haftung der Sparkasse bei einer nicht autorisierten 
DFÜ-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten DFÜ-Verfügung 
Die Haftung der Sparkasse bei einer nicht autorisierten DFÜ-Verfügung 
und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten DFÜ-Verfügung 

richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbe-
dingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr).

11.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung 
der Legitimations- oder Sicherungsmedien 
11.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor 
der Sperranzeige 
(1) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen aufgrund einer missbräuchlichen Nutzung der Legitimations- oder 
Sicherungsmedien, haftet der Kunde gegenüber der Sparkasse für die ihr 
dadurch entstehenden Schäden, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder 
vorsätzlich gegen seine Verhaltens- und Sorgfaltspflichten verstoßen hat. 
Der § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine Anwendung.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflich-
tet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 7 Absatz 1 
nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht die Möglichkeit zur Entge-
gennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch vermieden worden wäre.

(3) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das 
Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das 
vereinbarte Verfügungslimit.

(4) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer 
in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.2.2 Haftung des Kunden bei sonstigen nicht autorisierten Vorgängen 
vor der Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Vorgänge, die keine Zahlungsvorgänge sind, 
vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verloren gegangenen oder 
gestohlenen Legitimations- oder Sicherungsmediums oder auf der sonsti-
gen missbräuchlichen Nutzung des Legitimations- oder Sicherungsmedi-
ums und ist der Sparkasse hierdurch ein Schaden entstanden, haften der 
Kunde und die Sparkasse nach den gesetzlichen Grundsätzen des 
Mitverschuldens.

11.2.3 Haftung der Sparkasse ab der Sperranzeige 
Sobald die Sparkasse eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, 
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte DFÜ-Verfügungen ent-
stehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn ein Teilnehmer in betrügeri-
scher Absicht gehandelt hat.

11.3 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehba-
ren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig-
nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

12. Schlussbestimmungen 
Die in diesen Bedingungen erwähnten Anlagen sind Bestandteil der mit 
dem Kunden geschlossenen Vereinbarung.

EBICS-Anbindung Anlage 1a:

Spezifikation der EBICS-AnbindungAnlage 1b:

Sicherheitsanforderungen an das EBICS-KundensystemAnlage 1c:

derzeit nicht belegtAnlage 2:

Spezifikation der DatenformateAnlage 3:

Anlage 1a: 

EBICS-Anbindung 

1. Legitimations- und Sicherungsverfahren 
Der Kunde (Kontoinhaber) benennt der Sparkasse die Teilnehmer und 
deren Berechtigungen im Rahmen der Datenfernübertragung.

Folgende Legitimations- und Sicherungsverfahren werden in der EBICS-
Anbindung eingesetzt:

– Elektronische Unterschriften

– Authentifikationssignatur

– Verschlüsselung

Für jedes Legitimations- und Sicherungsverfahren verfügt der Teilnehmer 
über ein individuelles Schlüsselpaar, das aus einem privaten und einem 
öffentlichen Schlüssel besteht. Die öffentlichen Teilnehmerschlüssel sind 
der Sparkasse gemäß dem in Nummer 2 beschriebenen Verfahren mitzu-
teilen. Die öffentlichen Bankschlüssel sind gemäß dem in Nummer 2 
beschriebenen Verfahren gegen unautorisiertes Verändern zu schützen. 
Die Schlüsselpaare des Teilnehmers können auch für die Kommunikation 
mit anderen Kreditinstituten eingesetzt werden.

1.1 Elektronische Unterschriften der Teilnehmer 
Für die Elektronischen Unterschriften (EU) der Teilnehmer sind die fol-
genden Unterschriftsklassen definiert:

– Einzelunterschrift (Typ „E”)

– Erstunterschrift (Typ „A“)

– Zweitunterschrift (Typ „B“)

– Transportunterschrift (Typ „T“)
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Als bankfachliche EU bezeichnet man EU vom Typ „E“, „A“ oder „B“. 
Bankfachliche EU dienen der Autorisierung von Aufträgen. Aufträge 
können mehrere bankfachliche EU benötigen, die von unterschiedlichen 
Nutzern (Kontoinhaber und deren Bevollmächtigte) geleistet werden 
müssen. Für jede unterstützte Auftragsart wird zwischen Sparkasse und 
Kunde eine Mindestanzahl erforderlicher bankfachlicher EU vereinbart.

EU vom Typ „T“, die als Transportunterschriften bezeichnet werden, 
werden nicht zur bankfachlichen Freigabe von Aufträgen verwendet, son-
dern lediglich zu deren Übertragung an die Banksysteme. „Technische 
Teilnehmer“ (siehe Nummer 2.2) können nur eine EU vom Typ „T“ zuge-
wiesen bekommen. 

Mit dem vom Kunden verwendeten Programm können verschiedene 
Nachrichten (z. B. Aufträge für den Inlands- und Auslandszahlungsver-
kehr, aber auch für Initialisierung, den Protokollabruf und die Abholung 
von Konto- und Umsatzinformationen etc.) erstellt werden. Die Sparkasse 
teilt dem Kunden mit, welche Nachrichtenarten genutzt werden können 
und welcher EU-Typ hierfür anzuwenden ist.

1.2 Authentifikationssignatur 
Im Gegensatz zur EU, die Auftragsdaten signiert, wird die Authentifikati-
onssignatur über die einzelne EBICS-Nachricht einschließlich Steue-
rungs- und Anmeldedaten und die darin enthaltenen EU gebildet. Mit 
Ausnahme einiger in der EBICS-Spezifikation definierter systembedingter 
Auftragsarten wird die Authentifikationssignatur bei jedem Transaktions-
schritt sowohl vom Kunden- als auch vom Banksystem geleistet. Der 
Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die die 
Authentifikationssignatur jeder von der Sparkasse übermittelten EBICS-
Nachricht unter Berücksichtigung der Aktualität und Authentizität der 
gespeicherten öffentlichen Schlüssel der Sparkasse gemäß den Vorga-
ben der EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) prüft.

1.3 Verschlüsselung 
Zur Gewährleistung der Geheimhaltung der bankfachlichen Daten auf 
Anwendungsebene sind die Auftragsdaten vom Kunden unter Berück-
sichtigung der Aktualität und Authentizität der gespeicherten öffentlichen 
Schlüssel der Sparkasse gemäß den Vorgaben der EBICS-Spezifikation 
(siehe Anlage 1b) zu verschlüsseln.

Darüber hinaus ist auf den externen Übertragungsstrecken zwischen 
Kunden- und Banksystem zusätzlich eine Transportverschlüsselung vor-
zunehmen. Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software einge-
setzt wird, die gemäß den Vorgaben der EBICS-Spezifikation (siehe 
Anlage 1b) Aktualität und Authentizität der hierfür eingesetzten Serverzer-
tifikate der Sparkasse überprüft.

2. Initialisierung der EBICS-Anbindung 

2.1 Einrichtung der Kommunikationsverbindung 
Der Kommunikationsaufbau erfolgt unter Verwendung einer URL (Uni-
form Resource Locator). Alternativ kann auch eine IP-Adresse der jeweili-
gen Sparkasse benutzt werden. Die URL oder die IP-Adresse werden 
dem Kunden bei Vertragsabschluss mit der Sparkasse mitgeteilt.

Die Sparkasse teilt den vom Kunden benannten Teilnehmern zur Auf-
nahme der EBICS-Anbindung folgende Daten mit:

– URL oder IP-Adresse der Sparkasse

– Bezeichnung der Sparkasse

– HostID

– zulässige Version(en) für das EBICS-Protokoll und die Sicherungsver-
fahren

– Partner-ID (Kunden-ID)

– User-ID

– System-ID (für technische Teilnehmer)

– weitere spezifische Angaben zu Kunden- und Teilnehmerberechtigungen

Für die dem Kunden zugeordneten Teilnehmer vergibt die Sparkasse 
jeweils eine User-ID, die den Teilnehmer eindeutig identifiziert. Soweit 
dem Kunden ein oder mehrere technische Teilnehmer zugeordnet sind 
(Multi-User-System), vergibt die Sparkasse zusätzlich zur User-ID eine 
System-ID. Soweit kein technischer Teilnehmer festgelegt ist, sind 
System-ID und User-ID identisch.

2.2 Initialisierung der Teilnehmerschlüssel 
Die vom Teilnehmer eingesetzten Schlüsselpaare für die bankfachliche 
EU, die Verschlüsselung der Auftragsdaten und die Authentifikationssig-
natur müssen zusätzlich zu den in Nummer 1 beschriebenen allgemeinen 
Bedingungen den nachfolgenden Anforderungen genügen:

Die Schlüsselpaare sind ausschließlich und eindeutig dem Teilnehmer 
zugeordnet.

1.

Soweit der Teilnehmer seine Schlüssel eigenständig generiert, sind die 
privaten Schlüssel mit Mitteln zu erzeugen, die der Teilnehmer unter 
seiner alleinigen Kontrolle halten kann.

2.

Sofern die Schlüssel von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, 
ist sicherzustellen, dass der Teilnehmer in den alleinigen Besitz der pri-
vaten Schlüssel gelangt.

3.

Für die zur Legitimation eingesetzten privaten Schlüssel definiert jeder 
Nutzer pro Schlüssel ein Passwort, das den Zugriff auf den jeweiligen 
privaten Schlüssel absichert.

4.

Für die zur Absicherung des Datenaustausches eingesetzten privaten 
Schlüssel definiert jeder Teilnehmer pro Schlüssel ein Passwort, das 
den Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel absichert. Auf dieses 
Passwort kann verzichtet werden, wenn das Sicherungsmedium des 
Teilnehmers in einer technischen Umgebung gespeichert ist, die vor 
unautorisiertem Zugriff geschützt ist.

5.

Für die Initialisierung des Teilnehmers bei der Sparkasse ist die Über-
mittlung der öffentlichen Schlüssel des Teilnehmers an das Banksys-
tem erforderlich. Hierfür übermittelt der Teilnehmer der Sparkasse 
seine öffentlichen Schlüssel auf zwei voneinander unabhängigen 
Kommunikationswegen:
– über die EBICS-Anbindung mittels der hierfür vorgesehenen systembe-

dingten Auftragsarten

– mit einem vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten unter-
schriebenen Initialisierungsbrief

Für die Freischaltung des Teilnehmers überprüft die Sparkasse auf Basis 
der vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten unterschriebe-
nen Initialisierungsbriefe die Authentizität der über EBICS übermittelten 
öffentlichen Teilnehmerschlüssel.

Zu jedem öffentlichen Teilnehmerschlüssel enthält der Initialisierungsbrief 
die folgenden Daten:

– Verwendungszweck des öffentlichen Teilnehmerschlüssels:

–  Elektronische Unterschrift

–  Authentifikationssignatur

–  Verschlüsselung

– die jeweils unterstützte Version pro Schlüsselpaar

– Längenangabe des Exponenten

– Exponent des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung

– Längenangabe des Modulus

– Modulus des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung

– Hashwert des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung

Die Sparkasse prüft die Unterschrift des Kontoinhabers bzw. des Konto-
bevollmächtigten auf dem Initialisierungsbrief sowie die Übereinstim-
mung zwischen den über die EBICS-Anbindung und den schriftlich über-
mittelten Hashwerten des öffentlichen Schlüssels des Teilnehmers. Bei 
positivem Prüfergebnis schaltet die Sparkasse den betreffenden Teilneh-
mer für die vereinbarten Auftragsarten frei.

2.3 Initialisierung der bankseitigen Schlüssel  
Der Teilnehmer holt den öffentlichen Schlüssel der Sparkasse mittels 
einer eigens dafür vorgesehenen systembedingten Auftragsart ab.

Der Hashwert des öffentlichen Bankschlüssels wird von der Sparkasse 
zusätzlich über einen zweiten, mit dem Kunden gesondert vereinbarten 
Kommunikationsweg bereitgestellt.

Vor dem ersten Einsatz von EBICS hat der Teilnehmer die Echtheit der 
ihm per Datenfernübertragung übermittelten öffentlichen Bankschlüssel 
dadurch zu überprüfen, dass er deren Hashwerte mit den Hashwerten 
vergleicht, die von der Sparkasse über den gesondert vereinbarten Kom-
munikationsweg mitgeteilt wurden.

Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die 
die Gültigkeit der im Rahmen der Transportverschlüsselung eingesetzten 
Serverzertifikate anhand des von der Sparkasse gesondert mitgeteilten 
Zertifizierungspfades überprüft.

3. Besondere Sorgfaltspflichten bei Erzeugung von Legitimations- 
und Sicherungsmedien durch den Kunden 
Soweit der Kunde seine Legitimations- und Sicherungsmedien nach den 
Vorgaben der EBICS-Spezifikation selbst erzeugt und er diese bei seiner 
Sparkasse initialisiert, hat er Folgendes sicherzustellen:

– In allen Phasen der Authentifizierung, inklusive Anzeige, Übermittlung 
und Speicherung sind Vertraulichkeit und Integrität des Legitimations-
mediums zu gewährleisten.

– Private Teilnehmerschlüssel auf den Legitimations- und Sicherungs-
medien dürfen nicht im Klartext abgespeichert werden.

– Spätestens nach fünfmaliger Fehleingabe des Passwortes wird das 
Legitimationsmedium gesperrt.

– Die Generierung der privaten und öffentlichen Teilnehmerschlüssel 
muss in einer sicheren Umgebung erfolgen.

– Die Legitimations- und Sicherungsmedien sind ausschließlich und ein-
deutig dem Teilnehmer zuzuordnen und zu verwenden.

4. Auftragserteilung an die Sparkasse 
Der Nutzer überprüft die Auftragsdaten auf ihre Richtigkeit und stellt 
sicher, dass genau diese Daten elektronisch unterschrieben werden. Bei 
Aufnahme der Kommunikation werden seitens der Sparkasse zuerst teil-
nehmerbezogene Berechtigungsprüfungen durchgeführt, wie etwa die 
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Auftragsartberechtigung oder gegebenenfalls vereinbarte Limitprüfungen. 
Die Ergebnisse weiterer bankfachlicher Prüfungen wie beispielsweise 
Limitprüfungen oder Kontoberechtigungsprüfungen werden dem Kunden 
im Kundenprotokoll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Auftragsdaten, die an das Banksystem übermittelt werden, können wie 
folgt autorisiert werden:

Alle erforderlichen bankfachlichen EU werden zusammen mit den Auf-
tragsdaten übertragen.

1.

Sofern mit dem Kunden für die jeweilige Auftragsart die Verteilte Elek-
tronische Unterschrift (VEU) vereinbart wurde und die übermittelten 
EU für die bankfachliche Freigabe nicht ausreichen, wird der Auftrag 
bis zur Abgabe aller erforderlichen EU im Banksystem gespeichert.

2.

Soweit Kunde und Sparkasse vereinbaren, dass die Autorisierung von 
per DFÜ übermittelten Auftragsdaten mittels gesondert übermittelten 
Begleitzettels/Sammelauftrags erfolgen kann, ist anstelle der bankfach-
lichen EU des Nutzers eine Transportunterschrift (Typ „T“) für die tech-
nische Absicherung der Auftragsdaten zu leisten. Hierfür ist die Datei 
mit einer speziellen Kennung zu versehen, die angibt, dass es außer 
der Transportunterschrift (Typ „T“) keine weitere EU für diesen Auftrag 
gibt. Die Freigabe des Auftrags erfolgt nach erfolgreicher Prüfung der 
Unterschrift des Nutzers auf dem Begleitzettel/Sammelauftrag durch 
die Sparkasse.

3.

4.1 Auftragserteilung mittels Verteilter Elektronischer 
Unterschrift (VEU) 
Die Art und Weise, wie die Verteilte Elektronische Unterschrift durch den 
Kunden genutzt wird, muss mit der Sparkasse vereinbart werden. 

Die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) ist dann einzusetzen, wenn 
die Autorisierung von Aufträgen unabhängig vom Transport der Auftrags-
daten und gegebenenfalls auch durch mehrere Teilnehmer erfolgen soll.

Solange noch nicht alle zur Autorisierung erforderlichen bankfachlichen 
EU vorliegen, kann der Auftrag von einem hierzu berechtigten Nutzer 
gelöscht werden. Soweit der Auftrag vollständig autorisiert wurde, ist nur 
noch ein Rückruf gemäß Nummer 9 der Bedingungen für die Datenfern-
übertragung möglich.

Die Sparkasse ist dazu berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge 
nach Ablauf des von der Sparkasse gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu 
löschen.

4.2 Legitimationsprüfung durch die Sparkasse 
Per DFÜ eingelieferte Auftragsdaten werden als Auftrag durch die 
Sparkasse erst dann ausgeführt, wenn die erforderlichen bankfachlichen 
EU bzw. der unterschriebene Begleitzettel/Sammelauftrag eingegangen 
sind und mit positivem Ergebnis geprüft wurden.

4.3 Kundenprotokolle 
Die Sparkasse dokumentiert in Kundenprotokollen die folgenden 
Vorgänge:
– Übertragung der Auftragsdaten an das Banksystem

– Übertragung von Informationsdateien von dem Banksystem an das 
Kundensystem

– Ergebnis einer jeden Legitimationsprüfung von Aufträgen des Kunden 
an das Banksystem

– Weiterverarbeitung von Aufträgen, sofern sie die Unterschriftsprüfung 
und die Anzeige von Auftragsdaten betreffen

Der Teilnehmer hat sich durch zeitnahen Abruf des Kundenprotokolls 
über das Ergebnis der aufseiten der Sparkasse durchgeführten Prüfun-
gen zu informieren.

Der Teilnehmer hat dieses Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen 
von Kapitel 10 der Anlage 1b entspricht, zu seinen Unterlagen zu nehmen 
und auf Anforderung der Sparkasse zur Verfügung zu stellen.

5. Änderung der Teilnehmerschlüssel mit automatischer 
Freischaltung 
Wenn die vom Teilnehmer eingesetzten Legitimations- und Sicherungs-
medien in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt sind, hat der Teilnehmer der 
Sparkasse die neuen öffentlichen Teilnehmerschlüssel rechtzeitig vor 
dem Erreichen des Ablaufdatums zu übermitteln. Nach dem Erreichen 
des Ablaufdatums der alten Schlüssel ist eine Neuinitialisierung 
vorzunehmen. 

Wenn der Teilnehmer seine Schlüssel selbst generiert, so hat er zu dem 
mit der Sparkasse vereinbarten Zeitpunkt die Teilnehmerschlüssel unter 
Verwendung der dafür vorgesehenen systembedingten Auftragsarten zu 
erneuern und rechtzeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums der alten 
Schlüssel zu übermitteln.

Für eine automatische Freischaltung der neuen Schlüssel ohne eine 
erneute Teilnehmerinitialisierung sind die folgenden Auftragsarten zu 
nutzen:

– Aktualisierung des öffentlichen bankfachlichen Schlüssels (PUB)

und

– Aktualisierung des öffentlichen Authentifikationsschlüssels und des 
öffentlichen Verschlüsselungsschlüssels (HCA)

oder alternativ
– Aktualisierung aller drei oben genannter Schlüssel (HCS).

Die Auftragsarten PUB und HCA bzw. HCS sind hierfür mit einer gültigen 
bankfachlichen EU des Nutzers zu versehen. Nach erfolgreicher Ände-
rung sind nur noch die neuen Schlüssel zu verwenden.

Wenn die Elektronische Unterschrift nicht erfolgreich geprüft werden 
konnte, wird wie unter Nummer 8 Absatz 3 der Bedingungen für die 
Datenfernübertragung verfahren.

Die Schlüsseländerung darf erst nach Abarbeitung aller Aufträge erfol-
gen. Ansonsten sind die noch nicht ausgeführten Aufträge mit dem neuen 
Schlüssel neu zu erteilen.

6. Sperrung der Teilnehmerschlüssel 
Besteht der Verdacht des Missbrauchs der Teilnehmerschlüssel, ist der 
Teilnehmer dazu verpflichtet, seine Zugangsberechtigung zu allen 
Banksystemen zu sperren, die den/die kompromittierten Schlüssel 
verwenden.

Soweit der Teilnehmer über gültige Legitimations- und Sicherungsmedien 
verfügt, kann er seine Zugangsberechtigung via EBICS-Anbindung sper-
ren. Hierbei wird durch Senden einer Nachricht mit der Auftragsart „SPR“ 
der Zugang für den jeweiligen Teilnehmer, unter dessen User-ID die 
Nachricht gesendet wird, gesperrt. Nach einer Sperre können bis zu der 
unter Nummer 2 beschriebenen Neuinitialisierung keine Aufträge von 
diesem Teilnehmer per EBICS-Anbindung mehr erteilt werden.

Wenn der Teilnehmer nicht mehr über gültige Legitimations- und Siche-
rungsmedien verfügt, kann er außerhalb des DFÜ-Verfahrens seine Legi-
timations- und Sicherungsmedien über die von der Sparkasse gesondert 
bekannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen.

Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Legitimations- und 
Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den gesamten DFÜ-Zugang 
über die von der Sparkasse bekannt gegebene Sperrfazilität sperren 
lassen.

Anlage 1b: 

Spezifikation der EBICS-Anbindung 
Die Spezifikation ist auf der Webseite www.ebics.de veröffentlicht.

Anlage 1c: 

Sicherheitsanforderungen an das EBICS-Kundensystem 
Über die in Anlage 1a Nummer 6 beschriebenen Sicherheitsmaßnah-
men hinaus sind durch den Kunden folgende Anforderungen zu 
berücksichtigen:

– Die vom Kunden für das EBICS-Verfahren eingesetzte Software muss 
die in Anlage 1a beschriebenen Anforderungen erfüllen. 

– EBICS-Kundensysteme dürfen nicht ohne Firewall eingesetzt werden. 
Eine Firewall ist eine Einrichtung, die den gesamten ein- und ausge-
henden Nachrichtenverkehr überwacht und nur bekannte oder autori-
sierte Verbindungen zulässt.

– Es ist ein Virenscanner zu installieren, der regelmäßig mit den neues-
ten Virendefinitions-Dateien auszustatten ist.

– Das EBICS-Kundensystem ist so einzurichten, dass sich der Teilneh-
mer vor dessen Nutzung anmelden muss. Die Anmeldung hat als nor-
maler Benutzer und nicht als Administrator, der z. B. berechtigt ist, die 
Installation von Programmen vorzunehmen, zu erfolgen.

– Die internen IT-Kommunikationswege für unverschlüsselte bankfachli-
che Daten oder für unverschlüsselte EBICS-Nachrichten sind gegen 
Abhören und Manipulationen zu schützen.

– Wenn sicherheitsrelevante Updates für das jeweils eingesetzte 
Betriebssystem und weiterer installierter sicherheitsrelevanter Soft-
ware-Programme vorliegen, sollten die eingesetzten EBICS-Kunden-
systeme mit diesen aktualisiert werden.

Die Umsetzung dieser Anforderungen liegt ausschließlich in der Verant-
wortung des Kunden.

Anlage 2: 
Derzeit nicht belegt.

Anlage 3: 

Spezifikation der Datenformate 
Die Spezifikation ist auf der Webseite www.ebics.de veröffentlicht.
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1. Leistungsangebot 

1.1 Diese Bedingungen regeln die Nutzung des „Elektronischen Post-
fachs" der Sparkasse. Das Elektronische Postfach dient zum Empfang 
von „elektronischer Post“ der Sparkasse und ihrer Verbundpartner 
sowie zum Versenden von elektronischen Nachrichten an die Sparkasse.

1.2 Das Elektronische Postfach kann nur von einem Teilnehmer genutzt 
werden, der darüber eine Vereinbarung mit der Sparkasse auf Basis einer 
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking oder einer 
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Elektronischen Zugang zu 
digitalen Diensten (im Folgenden gemeinsam „Teilnahmevereinbarung“ 
genannt) getroffen hat.

1.3 „Elektronische Post“ sind rechtsverbindliche Erklärungen, Doku-
mente und sonstige Mitteilungen der Sparkasse und ihrer Verbundpart-
ner, die in das Elektronische Postfach eingestellt werden. Hierzu zählen 
insbesondere rechtsverbindliche Erklärungen zur Geschäftsbeziehung 
(z. B. Änderungsangebote der Sparkasse zu den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bzw. zu der Teilnahmevereinbarung einschließlich der Ent-
gelte), kontobezogene Informationen oder Geeignetheitserklärungen 
sowie nicht rechtsverbindliche werbliche Inhalte. Kontobezogene Informa-
tionen sind insbesondere Kontoauszüge einschließlich der darin enthalte-
nen Rechnungsabschlüsse, Anzeigen über die Nichtausführung von Auf-
trägen, die Sperrung von Authentifizierungsinstrumenten und deren Ent-
sperrung, Informationen zu Kartenprodukten (z. B. Debitkarten und Kre-
ditkarten) sowie weitere gesetzlich geschuldete Informationen.

1.4 Der Teilnehmer bestimmt das Elektronische Postfach als Vorrichtung 
zum Empfang von elektronischer Post der Sparkasse und ihrer Verbund-
partner (Widmung).

1.5 Das Elektronische Postfach steht dem Teilnehmer erst nach Frei-
schaltung zur Verfügung. Der Empfang von Kreditkartenabrechnungen ist 
erst ab dem darauffolgenden Abrechnungsstichtag möglich. Bis zu dem 
Abrechnungsstichtag bleibt es bei dem zuvor vereinbarten Kommunika-
tionsweg (z. B. per Post, Kontoauszugsdrucker).

1.6 Der Teilnehmer stellt sicher, dass ihm die vertraglich geregelte 
Benachrichtigung (i. d. R. E-Mail) der Sparkasse über den Eingang 
neuer elektronischer Post in das Elektronische Postfach auf dem verein-
barten elektronischen Kommunikationsweg zugehen kann. Der Teilneh-
mer hat die hierfür erforderlichen Empfangsvorrichtungen empfangsbereit 
vorzuhalten (z. B. E-Mail-Postfach mit ausreichendem Speicherplatz, App 
mit aktivierter Push Nachrichten Funktion) und der Sparkasse eine Ände-
rung der Erreichbarkeit unverzüglich mitzuteilen (z. B. Änderung der E-
Mail-Adresse bei Benachrichtigungen per E-Mail, Änderung der Telefon-
nummer bei Benachrichtigungen per SMS).

1.7 Der Teilnehmer hat den Inhalt des Elektronischen Postfachs regel-
mäßig, spätestens alle 14 Tage sowie unverzüglich nach Erhalt einer 
Benachrichtigung zu kontrollieren.

1.8 Der Teilnehmer kann jeglichen Inhalt des Elektronischen Postfachs 
jederzeit löschen. Die Sparkasse hat weder einen Lesezugriff auf den 
Inhalt des Elektronischen Postfachs noch kann sie den Inhalt ändern oder 
löschen.

1.9 Die Sparkasse ist berechtigt, für den Zugriff durch den Teilnehmer auf 
elektronische Post der Sparkasse und ihrer Verbundpartner dessen 
Authentifizierung (Überprüfung der Identität) zu verlangen, insbesondere 
wenn dies aus datenschutzrechtlichen oder anderen gesetzlichen Grün-
den erforderlich ist. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungsele-
menten (z. B. PIN/TAN-Verfahren) kann sich der Teilnehmer gegenüber 
der Sparkasse als berechtigter Teilnehmer ausweisen. Die Authentifizie-
rung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer die vereinbarten 
Authentifizierungselemente an die Sparkasse übermittelt. Soweit die 
Authentifizierung mangels des Vorliegens von einem Authentifizierungs-
element (z. B. TAN) nicht möglich ist, erfolgt die Zurverfügungstellung von 
elektronischer Post von Verbundpartnern per Post oder in einer anderen 
vereinbarten Form.

1.10 Kann die elektronische Post nicht im Elektronischen Postfach zur 
Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse den Teilnehmer per Post 
oder in einer anderen vereinbarten Form informieren.

1.11 Die Beschaffenheit (z. B. technische Voraussetzungen für die 
Freischaltung und den Empfang von elektronischer Post) und 
Funktionalität (z. B. Service-Leistungen, wie die Benachrichtigung per  
E-Mail) des Elektronischen Postfachs ergeben sich abschließend aus der 
„Online-Bedienungsanleitung“ und den vertraglichen Vereinbarungen.

1.12 Die Übermittlung von elektronischer Post erfolgt in geeigneten 
elektronischen Dateiformaten (z. B. als „Portable Document Format", kurz 
PDF). Die Sparkasse weist den Teilnehmer darauf hin, dass der 
Ausdruck elektronischer Post eine Kopie darstellt und ggfs. beweis- und 
steuerrechtlich einem Original nicht gleichgestellt ist.

2. Änderungen an den Bedingungen 

Für Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2 der 
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking bzw. in 
Nr. 8 der Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Elektronischen 
Zugang zu digitalen Diensten maßgeblich.

3. Kündigung 

3.1 Der Teilnehmer kann die Vereinbarung über die Nutzung des Elektro-
nischen Postfachs gegenüber der Sparkasse jederzeit mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat in Textform ordentlich kündigen. 
Die Sparkasse kann die Vereinbarung über die Nutzung des Elektroni-
schen Postfachs bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes mit einer 
Frist von zwei Monaten in Textform ordentlich kündigen.

3.2 Die Kündigung der Vereinbarung über die Nutzung des Elektroni-
schen Postfachs bewirkt zugleich eine Kündigung der Rahmenvereinba-
rung über die Teilnahme am Elektronischen Zugang zu digitalen Diens-
ten. Die Kündigung der Vereinbarung über die Nutzung des Elektroni-
schen Postfachs stellt hingegen keine Kündigung der Rahmenvereinba-
rung über die Teilnahme am Online-Banking dar.

3.3 Die Kündigung der Teilnahmevereinbarung bewirkt die Kündigung der 
Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen Postfachs.

3.4 Der Teilnehmer bleibt für einen Zeitraum von drei Monaten nach Ende 
der Kündigungsfrist berechtigt, auf das Elektronische Postfach zuzugrei-
fen, um elektronische Post und elektronische Nachrichten zu sichern.

3.5 Können rechtsverbindliche Erklärungen, Dokumente und sonstige Mit-
teilungen der Sparkasse und ihrer Verbundpartner nicht im Elektroni-
schen Postfach zur Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse den 
(teilnehmenden) Konto-/Depotinhaber per Post oder in einer anderen ver-
einbarten Form informieren.

3.6 Ergänzend gilt Nr. 26 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4. Steuerrechtliche Anerkennung 
Die steuerrechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach zur 
Verfügung gestellten Rechnungen und Kontoauszügen durch die Finanz-
verwaltung ist grundsätzlich gewährleistet. Bei Steuerpflichtigen ohne 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten besteht – mit Ausnahme von 
Steuerpflichtigen, die positive Überschusseinkünfte von mehr als 
500.000 € im Kalenderjahr erzielen – keine besondere Aufbewahrungs-
pflicht. Für die ggf. erforderliche revisionssichere Archivierung ist der 
Steuerpflichtige verantwortlich.
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1 Leistungsangebot 
(1) Der Konto-/Depotinhaber und dessen Bevollmächtigte können Bank-
geschäfte mittels Online-Banking in dem von der Sparkasse angebotenen 
Umfang abwickeln. Zudem können sie Informationen der Sparkasse mit-
tels Online-Banking abrufen. Des Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz 
3 BGB berechtigt, Zahlungsauslösedienste gemäß § 1 Absatz 33 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und Kontoinformationsdienste gemäß 
§ 1 Absatz 34 ZAG zu nutzen. Darüber hinaus können sie von ihnen aus-
gewählte sonstige Drittdienste nutzen.
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teil-
nehmer“, Konto und Depot einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, 
dies ist ausdrücklich anders bestimmt.
(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Sparkasse geson-
dert vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann der 
Konto-/Depotinhaber mit seiner Sparkasse gesondert vereinbaren. 
Bevollmächtigte können nur eine Herabsetzung vereinbaren.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking 
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Sparkasse 
ihn authentifiziert hat.
(2) Authentifizierung ist das mit der Sparkasse gesondert vereinbarte Ver-
fahren, mit dessen Hilfe die Sparkasse die Identität des Teilnehmers oder 
die berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstruments 
überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselemen-
ten kann der Teilnehmer sich gegenüber der Sparkasse als berechtigter 
Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3) 
sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 4).
(3) Authentifizierungselemente sind
– Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B.  per-

sönliche Identifikationsnummer [PIN]),

– Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B.  
Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren 
Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz des Teilnehmers nach-
weisen, wie die Sparkassen-Card mit TAN-Generator oder das mobile 
Endgerät), oder

– Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B.  
Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer 
gemäß der Anforderung der Sparkasse das Wissenselement, den Nach-
weis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an 
die Sparkasse übermittelt.

3 Zugang zum Online-Banking 
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking der Sparkasse, 
wenn
– er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B.  Kontonummer, Anmel-

dename) angibt und
– er sich unter Verwendung des oder der von der Sparkasse angeforder-

ten Authentifizierungselemente(s) ausweist und
– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann auf Informatio-
nen zugegriffen oder können nach Nummer 4 Aufträge erteilt werden.
(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 
Absatz 26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des 
Konto-/Depotinhabers) fordert die Sparkasse den Teilnehmer auf, sich 
unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements auszuwei-
sen, wenn beim Zugang zum Online-Banking nur ein Authentifizierungs-
element angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Konto-
nummer sind für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst 
und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 
Absatz 26 Satz 2 ZAG).

4 Aufträge 

4.1 Auftragserteilung 

Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen Wirk-
samkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu 
Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN als Nachweis des 
Besitzelements) zu verwenden. 

Die Sparkasse bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des 
Auftrags. 

4.2 Widerruf von Aufträgen 

Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Bedingungen (z. B. Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des 

Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Sparkasse sieht eine Wider-
rufsmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.

5 Bearbeitung von Aufträgen durch die Sparkasse 
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der 
jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite 
der Sparkasse oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gege-
benen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablau-
fes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der Spar-
kasse oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt 
(Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß Online-Banking-Seite der Sparkasse oder „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse, so gilt der Auftrag als am 
darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst 
an diesem Geschäftstag.
(2) Die Sparkasse wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausfüh-
rungsbedingungen vorliegen:
– Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1).
– Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. 

Wertpapierorder) liegt vor.
– Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
– Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht 

überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3).
– Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auf-

tragsart maßgeblichen Bedingungen (z. B. ausreichende Kontode-
ckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen 
vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Sparkasse 
die Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auf-
tragsart geltenden Bedingungen (z. B. Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, 
wird die Sparkasse den Auftrag nicht ausführen. Sie wird den Teilnehmer 
hierüber mittels Online-Banking eine Information zur Verfügung stellen 
und soweit möglich dabei die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit 
denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden 
können.

6 Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügungen 
Die Sparkasse unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monat-
lich über die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 

7.1 Schutz der Authentifizierungselemente 
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
seine Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2) vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Online-Ban-
king missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert 
genutzt wird (vgl. Nummer 3 und 4).
(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teil-
nehmer vor allem Folgendes zu beachten: 
(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen 

insbesondere
– nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden, 
– nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail, 

Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der 

PIN im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) werden 
und

– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit 
einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. Spar-
kassen-Card mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) 
oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerät mit 
Anwendung für das Online-Banking und Fingerabdrucksensor) 
dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. die Sparkassen-Card mit TAN-Generator 
oder ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, 
insbesondere
– sind die Sparkassen-Card mit TAN-Generator oder die Signatur-

karte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu 
verwahren,

– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile 
Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen 
können,
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– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobi-
len Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das 
Online-Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) 
nicht nutzen können, 

– ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-
App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teil-
nehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an 
diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsor-
gung des Mobiltelefons),

– dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außer-
halb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Text-
form (z. B.  per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden 
und

– muss der Teilnehmer, der von der Sparkasse einen Code zur Akti-
vierung des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für 
das Online-Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten 
Zugriff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die 
Gefahr, dass andere Personen ihr Gerät als Besitzelement für das 
Online-Banking des Teilnehmers aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf 
einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online-Banking nur 
dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem 
mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespei-
chert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-Ban-
king genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist 
für das Online-Banking das von der Sparkasse ausgegebene Wissen-
selement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endge-
rät gespeicherte Seinselement.

(3) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 2 darf der 
Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm 
ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst sowie 
einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 Sätze 
3 und 4). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt auszuwählen. 

7.2 Sicherheitshinweise der Sparkasse  
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-
Seite der Sparkasse, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der von 
ihm eingesetzten Hard- und Software, beachten.

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Sparkasse angezeigten 
Daten 
Die Sparkasse zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftrags-
daten (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapier-
kennnummer) über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an 
(z. B. mittels mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät mit Display). Der 
Teilnehmer ist verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der 
angezeigten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu 
prüfen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten 

8.1 Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer
– den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizie-

rung (z. B. Sparkassen-Card mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, 
Signaturkarte) oder

– die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 
Nutzung eines Authentifizierungselements

fest, muss der Teilnehmer die Sparkasse hierüber unverzüglich unterrich-
ten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige jeder-
zeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle 
abgeben.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifi-
zierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrü-
gerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er 
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge 
Der Konto-/Depotinhaber hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststel-
lung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hier-
über zu unterrichten.

9 Nutzungssperre 

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Sparkasse sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere 
im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1,
– den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
– seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Sparkasse 
(1) Die Sparkasse darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer 
sperren, wenn

– sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen,

– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifi-
zierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder

– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Ver-
wendung eines Authentifizierungselements besteht.

(2) Die Sparkasse wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von 
Gründen darf unterbleiben, soweit die Sparkasse hierdurch gegen 
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre 
Die Sparkasse wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifi-
zierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber 
unverzüglich.

9.4 Automatische Sperre eines chip-basierten Besitzelements 
(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in 
Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben 
wird.
(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte (z. B.  Sparkassen-
Card), der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt 
sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.
(3) Die in Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente können dann nicht 
mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich 
mit der Sparkasse in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten 
des Online-Banking wiederherzustellen.

9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und 
Kontoinformationsdienst 
Die Sparkasse kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslö-
sedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kontoinhabers 
verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im 
Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen 
Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslöse-
dienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten 
oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtferti-
gen. Die Sparkasse wird den Kontoinhaber über eine solche Zugangsver-
weigerung auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung 
erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweige-
rung des Zugangs. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die 
Sparkasse hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen 
würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr 
bestehen, hebt die Sparkasse die Zugangssperre auf. Hierüber unterrich-
tet sie den Kontoinhaber unverzüglich.

10 Haftung 
10.1 Haftung der Sparkasse bei Ausführung eines nicht autorisierten 
Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
Auftrags 
Die Haftung der Sparkasse bei einem nicht autorisierten Auftrag und 
einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich 
nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z. B. 
Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das 
Wertpapiergeschäft).

10.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuchlicher Nut-
zung der Authentifizierungselemente 
10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge vor der Sperranzeige 
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhanden gekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonsti-
gen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, 
haftet der Kontoinhaber für den der Sparkasse hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf 
ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft. 
(2) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 
verpflichtet, wenn
– es dem Teilnehmer nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Dieb-

stahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Ver-
wendung des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten 
Zahlungsvorgang zu bemerken, oder

– der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, 
einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters 
oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters 
ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder 
seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem 
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Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorlie-
gen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach 

Nummer 7.1 Absatz 2,–

Nummer 7.3 oder –

Nummer 8.1 Absatz 1 –

verletzt hat.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn die Sparkasse vom Teilnehmer eine 
starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt 
hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Ver-
wendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselemen-
ten aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 
Absatz 3).
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das 
Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das 
vereinbarte Verfügungslimit.
(6) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 
8.1 nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte. 
(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilneh-
mer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
– Der Kontoinhaber haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten 

Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 
1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen 
seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen ver-
stoßen hat.

– Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine 
Anwendung.

10.2.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei nicht autorisierten Verfü-
gungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) 
vor der Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten 
(z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung 
eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements 
oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungs-
elements und ist der Sparkasse hierdurch ein Schaden entstanden, 
haften der Konto-/Depotinhaber und die Sparkasse nach den gesetzli-
chen Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige 
Sobald die Sparkasse eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, 
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehba-
ren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig-
nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

11 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der 
Konto-/Depotinhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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1. Gegenstand der Bedingungen 
Diese Bedingungen regeln die Nutzung der Online-Banking-Anwendung 
„Elektronischer Kontoauszug“. Damit kann ein Online-Banking-Teilneh-
mer – nachstehend Teilnehmer genannt – im Rahmen seines Online-
Banking-Zugangs kontobezogene Informationen abrufen. Kontobezogene 
Informationen sind rechtsverbindliche Mitteilungen der Sparkasse zur lau-
fenden Geschäftsbeziehung (z. B. Änderungsangebote der Sparkasse zu 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der Entgelte) 
sowie Kontoauszüge einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsab-
schlüsse, Anzeigen über die Nichtausführung von Aufträgen, die Sper-
rung von Authentifizierungsinstrumenten und deren Entsperrung sowie 
weitere gesetzlich geschuldete Informationen.  
 
2. Leistungsangebot  

2.1 Allgemein 
Auf der Grundlage der mit ihm geschlossenen Rahmenvereinbarung über 
die Teilnahme am Online-Banking/Telefon-Banking stellt die Sparkasse 
dem zum Online-Banking und Elektronischen Kontoauszug freigeschalte-
ten Teilnehmer kontobezogene Informationen zum Abruf im Online-Ban-
king bereit. Kann der Text über den Elektronischen Kontoauszug nicht zur 
Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse per Post oder in einer 
anderen vereinbarten Form informieren. 

2.2 Umstellung auf elektronischen Versand 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, stellt die Spar-
kasse nach Freischaltung kontobezogene Informationen ausschließlich in 
elektronischer Form zur Verfügung.  

2.3 Bereitstellung nach Umstellung 
Die Bereitstellung des Elektronischen Kontoauszuges erfolgt derzeit im 
Format „Portable Document Format“ (PDF). Der Ausdruck dieses elektro-
nischen PDF-Dokuments ist eine Kopie und ist beweis- und steuerrecht-
lich einem Original nicht gleichgestellt.  

2.4 Abruf des Kontoauszuges über die FinTS-Schnittstelle 
Nutzt der Teilnehmer nicht den Internetauftritt der Sparkasse zum Bezug 
der PDF-Datei, sondern lässt sich über die FinTS-Schnittstelle die betref-
fenden Daten übermitteln, so verpflichtet sich der Teilnehmer, nur eine 
Software einzusetzen, die folgende Voraussetzungen erfüllt:  
– Beim Einsatz der Software wird der Name der Sparkasse auf dem Elek-

tronischen Kontoauszug sichtbar. 
– Beim Einsatz der Software wird der Name des Kontoinhabers auf dem 

Elektronischen Kontoauszug sichtbar. 
– Beim Einsatz der Software wird der Hinweis auf den Rechnungs-

abschluss und die damit verbundenen Rechtsfolgen (Genehmigungsfik-
tion) auf dem Elektronischen Kontoauszug sichtbar. 

– Es gibt Software, die nicht die maximale Anzahl von 14 Verwendungs-
zweckzeilen je Umsatz auf dem Kontoauszug darstellen kann. Wird 
daher seitens des Teilnehmers festgestellt, dass ein Verwendungs-
zweck nicht vollständig übermittelt wird, ist die eingesetzte Software für 
das Verfahren des Elektronischen Kontoauszuges nicht geeignet.  

In Fällen, in denen der Teilnehmer feststellt, dass eine Software den hier 
genannten Anforderungen nicht genügt, ist er verpflichtet, entweder über 
das Internetbanking den Elektronischen Kontoauszug als PDF-Datei 
abzuholen oder die Rechnungslegung in Papierform zu beantragen; die 
Sparkasse wird daraufhin unverzüglich wieder einen papierhaften Auszug 
am Kontoauszugsdrucker bereitstellen, d. h. die Vereinbarung über den 
Elektronischen Kontoauszug wird ausgesetzt, bis der Teilnehmer meldet, 
dass er über geeignete Software verfügt. 

2.5 Abrufpflicht, Zwangsausdruck und Zweitschrift 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, Elektronische Kontoauszüge unverzüglich 
nach Bereitstellung abzurufen und zu überprüfen. Falls der Teilnehmer 
nicht innerhalb von 35 Tagen nach letztmaligem Abruf eines Kontoauszu-
ges einen neuen Kontoauszug anfordert, kann ihm die Sparkasse einen 
Kontoauszug per Post gegen Auslagenersatz zusenden. Änderungsange-
bote der Sparkasse zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Ent-
gelte werden kostenfrei zugesandt. Der zugehörige Elektronische Konto-
auszug kann im Online-Banking-System innerhalb vier Wochen nacher-
stellt werden.

2.6 Entgelte und deren Änderung 
Die von der Sparkasse für die Dienstleistungen des Elektronischen Kon-
toauszuges vorgesehenen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Sparkasse. Änderungen der Entgelte werden 
dem Teilnehmer spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform über den Elektronischen Kontoauszug angebo-
ten. Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirk-
sam, wenn der Teilnehmer diese annimmt. Eine Änderung eines Entgelts, 
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Teilneh-
mers gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem Teilnehmer nur ausdrück-
lich treffen. Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlung von Teilneh-
mern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in 
Nummer 17 Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen.  

2.7 Änderung der Bedingungen 
Für Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2 der 
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking/Telefon-
Banking maßgeblich.  
 
3. Kündigung 
Der Teilnehmer kann die Nutzung der Online-Banking-Anwendung Elekt-
ronischer Kontoauszug gegenüber der Sparkasse jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist in Textform ordentlich kündigen. Das gleiche 
Recht haben Kontoinhaber, welche mit dem Teilnehmer personenver-
schieden sind, bezüglich ihrer Konten. Die Sparkasse kann die Nutzung 
der Online-Banking-Anwendung Elektronischer Kontoauszug bei Vorlie-
gen eines sachgerechten Grundes mit einer Frist von zwei Monaten in 
Textform ordentlich kündigen. Nach Ende der Kündigung stellt die Spar-
kasse entweder auf Postversand oder Bereitstellung zur Abholung am 
Kontoauszugsdrucker um. Ergänzend gilt Nr. 26 Allgemeine 
Geschäftsbedingungen.  
 
4. Steuerrechtliche Anerkennung 
Für nicht buchführungspflichtige (i. d. R. Verbraucher) und für buchfüh-
rungspflichtige (i. d. R. Unternehmer) Konto-/Depotinhaber ist die steuer-
rechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach elektronisch zur 
Verfügung gestellten Rechnungen und Kontoauszügen durch die Finanz-
verwaltung gewährleistet. Voraussetzung der Anerkennung ist, dass die 
elektronischen Kontoauszüge bei Eingang auf ihre Richtigkeit von dem 
Steuerpflichtigen geprüft werden. Diese Prüfung ist von ihm zu dokumen-
tieren und protokollieren. In elektronisch übermittelter Form eingegan-
gene Kontoauszüge sind von dem Steuerpflichtigen, der auch einer Buch-
führungspflicht unterliegt, in dieser Form aufzubewahren.
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1. Gegenstand der Bedingungen
Diese Bedingungen regeln die Nutzung des Elektronischen Kontoaus-
zugs. Damit kann ein Teilnehmer im Rahmen seines FinTS- bzw. EBICS-
Zugangs Kontoauszüge einschließlich der darin enthaltenen Rechnungs-
abschlüsse abrufen.

2. Leistungsangebot

2.1 Allgemein
Auf der Grundlage der mit ihm geschlossenen Rahmenvereinbarung über 
die Teilnahme am Online-Banking/Telefon-Banking bzw. der Vereinba-
rung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung (EBICS) 
stellt die Sparkasse dem Teilnehmer elektronische Kontoauszüge zum 
Abruf über die FinTS- bzw. über die EBICS-Schnittstelle bereit.

2.2 Umstellung auf elektronischen Versand
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, stellt die Spar-
kasse nach Freischaltung Kontoauszüge ausschließlich in elektronischer 
Form zur Verfügung.

2.3 Bereitstellung nach Umstellung
Die Bereitstellung des Elektronischen Kontoauszuges erfolgt derzeit im 
Format „Portable Document Format" (PDF). Der Ausdruck dieses elektro-
nischen PDF-Dokuments ist eine Kopie und ist beweis- und steuerrecht-
lich einem Original nicht gleichgestellt.

2.4 Abrufpflicht, Zwangsausdruck und Zweitschrift
Der Kontoinhaber trägt dafür Sorge, dass die von ihm benannten Teilneh-
mer Elektronische Kontoauszüge unverzüglich nach Bereitstellung abru-
fen und überprüfen. Der Kontoauszug kann jeweils nur einmal abgerufen 
werden. Falls der Teilnehmer nicht innerhalb von 35 Tagen nach Bereit-
stellung den Kontoauszug abruft, sendet die Sparkasse dem Kontoinha-
ber den Kontoauszug per Post gegen Auslagenersatz zu. Änderungsan-
gebote der Sparkasse zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Entgelte werden kostenfrei zugesandt.

Eine Zweitschrift des Elektronischen Kontoauszuges kann von der Spar-
kasse bei Bedarf ggf. kostenpflichtig nacherstellt werden.

2.5 Entgelte und deren Änderung
Die von der Sparkasse für die Dienstleistungen des Elektronischen Kon-
toauszuges vorgesehenen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Sparkasse. 

Änderungen der Entgelte werden dem Teilnehmer spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform über den 
Elektronischen Kontoauszug angeboten. Die von der Sparkasse angebo-
tenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Teilnehmer diese 
annimmt. Eine Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleis-
tung hinausgehende Zahlung des Teilnehmers gerichtet ist, kann die 
Sparkasse mit dem Teilnehmer nur ausdrücklich treffen. Bei Entgelten 
und deren Änderung für Zahlung von Teilnehmern, die nicht Verbraucher 
sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Absätze 2 bis 6 AGB-
Sparkassen.  

Für Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2  der 
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking/Telefon-
Banking und die Regelungen in Nr. 2 AGB-Sparkassen maßgeblich.

3. Kündigung
Der Kontoinhaber ist berechtigt, die Vereinbarung des Elektronischen 
Kontoauszugs mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monats-
ende in Textform zu kündigen.

Die Sparkasse ist berechtigt, die Vereinbarung des Elektronischen Konto-
auszugs bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes mit einer Frist von 
zwei Monaten zu kündigen. Die Kündigung der Nutzung des Elektroni-
schen Kontoauszugs stellt keine Kündigung der Rahmenvereinbarung 
über die Teilnahme am Online-Banking/Telefon-Banking dar. Nach Ende 
der Kündigungsfrist stellt die Sparkasse entweder auf Postversand oder 
Bereitstellung zur Abholung am Kontoauszugsdrucker um. 

Ergänzend gilt Nr. 26 Allgemeine Geschäftsbedingungen.

4. Steuerrechtliche Anerkennung
Für nicht buchführungspflichtige (i. d. R. Verbraucher) und für buchfüh-
rungspflichtige (i. d. R. Unternehmer) Konto-/Depotinhaber ist die steuer-
rechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach elektronisch zur 
Verfügung gestellten Rechnungen und Kontoauszügen durch die Finanz-
verwaltung gewährleistet. Voraussetzung der Anerkennung ist, dass die 
elektronischen Kontoauszüge bei Eingang auf ihre Richtigkeit von dem 
Steuerpflichtigen geprüft werden. Diese Prüfung ist von ihm zu dokumen-
tieren und protokollieren. In elektronisch übermittelter Form eingegan-
gene Kontoauszüge sind von dem Steuerpflichtigen, der auch einer Buch-
führungspflicht unterliegt, in dieser Form aufzubewahren.
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1 Leistungsangebot 
(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Telefon-Banking 
in dem von der Sparkasse angebotenen Umfang abwickeln.  
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden ein-
heitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgen-
den einheitlich als „Konto“ bezeichnet.  
(3) Zur Nutzung des Telefon-Banking gelten die mit der Sparkasse 
gesondert vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite 
kann der Konto-/Depotinhaber mit seiner Sparkasse gesondert vereinba-
ren. Bevollmächtigte können nur eine Herabsetzung vereinbaren.

2  Voraussetzungen zur Nutzung des Telefon-Banking  
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels 
Telefon-Banking das mit der Sparkasse vereinbarte Personalisierte 
Sicherheitsmerkmal, um sich gegenüber der Sparkasse als berechtigter 
Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren 
(siehe Nummer 4).
Als Personalisiertes Sicherheitsmerkmal erhält jeder Teilnehmer eine 
persönliche Telefon-Geheimzahl, die seiner Identifizierung beim Zugang 
zum Telefon-Banking dient. Diese wird ihm durch einen Mitarbeiter der 
Sparkasse in einem verschlossenen Originalbrief ausgehändigt oder auf 
postalischem Wege übermittelt.

3  Zugang zum Telefon-Banking  
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Telefon-Banking, wenn
– dieser die Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung und 

sein Personalisiertes Sicherheitsmerkmal übermittelt hat,
– die Prüfung dieser Daten bei der Sparkasse eine Zugangsberechtigung 

des Teilnehmers ergeben hat und
– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 8) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Telefon-Banking kann der Teilneh-
mer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

4  Telefon-Banking-Aufträge 

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung  
Der Teilnehmer muss Telefon-Banking-Aufträge (z. B. Überweisungen) 
zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheits-
merkmal autorisieren.

4.2 Widerruf von Aufträgen  
Die Widerrufbarkeit eines Telefon-Banking-Auftrags richtet sich nach den 
für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedin-
gungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann 
nur außerhalb des Telefon-Banking erfolgen, es sei denn, die Sparkasse 
sieht eine Widerrufmöglichkeit im Telefon-Banking ausdrücklich vor.

5  Bearbeitung von Telefon-Banking-Aufträgen durch die Sparkasse  
(1) Die Bearbeitung der Telefon-Banking-Aufträge erfolgt an den für die 
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) 
ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse, so gilt der Auf-
trag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung 
beginnt erst an diesem Tag.
(2) Die Sparkasse wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausfüh-
rungsbedingungen vorliegen:
– Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerk-

mal legitimiert.
– Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. 

Wertpapierorder) liegt vor.
– Das gesondert vereinbarte Telefon-Banking-Verfügungslimit ist nicht 

überschritten.
– Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftrags-

art maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontode-
ckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen 
vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Sparkasse 
die Telefon-Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für 
die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapierge-
schäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, 
wird die Sparkasse den Telefon-Banking-Auftrag nicht ausführen und den 
Teilnehmer über die Nichtausführung und soweit möglich über deren 

Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können, unterrichten.

6  Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 

6.1 Technische Verbindung zum Telefon-Banking 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Telefon-
Banking nur über die von der Sparkasse gesondert mitgeteilte Telefon-
nummer herzustellen.

6.2 Geheimhaltung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals  
(1) Der Teilnehmer hat sein Personalisiertes Sicherheitsmerkmal (siehe 
Nummer 2) geheim zu halten und nur über die von der Sparkasse geson-
dert mitgeteilte Telefonnummer an diese zu übermitteln.
Denn jede andere Person, die das Personalisierte Sicherheitsmerkmal 
kennt, kann das Telefon-Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen.
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicher-
heitsmerkmals zu beachten:
– Der Teilnehmer hat bei der Übermittlung des Personalisierten Sicher-

heitsmerkmals sicherzustellen, dass andere Personen dies nicht mithö-
ren können.

– Die Weitergabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals an andere 
Personen ist nicht zulässig.

– Der Teilnehmer hat zur Vermeidung von Missbrauch dafür Sorge zu 
tragen, dass ein Dritter keine Kenntnis von dem Persönlichen Sicher-
heitsmerkmal erhält.

– Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal und die Kontonummer oder die 
individuelle Kundenkennung dürfen nicht zusammen verwahrt werden. 
Sofern das Telefon des Teilnehmers eingegebene Ziffernfolgen automa-
tisch im Telefonspeicher ablegt, sind gespeicherte persönliche Sicher-
heitsmerkmale zu löschen oder zu überschreiben, damit nachfolgende 
Nutzer dieses Gerätes diese Daten nicht ausspähen können.

7  Anzeige- und Unterrichtungspflichten 

7.1 Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer
– den Verlust oder den Diebstahl des Personalisierten Sicherheitsmerk-

mals oder seiner Zugangsdaten (siehe Nummer 3) und
– die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 

Nutzung seines Persönlichen Sicherheitsmerkmals
fest, muss der Teilnehmer die Sparkasse hierüber unverzüglich unterrich-
ten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Sparkasse eine Sperran-
zeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten 
abgeben. 
(2) Der Teilnehmer hat jeden Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur 
Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt Kenntnis seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat 
oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal verwendet, muss er eben-
falls eine Sperranzeige abgeben.

7.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge  
Der Kontoinhaber hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu 
unterrichten.

8  Nutzungssperre 

8.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Sparkasse sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere 
im Fall der Sperranzeige nach Nummer 7.1, den Telefon-Banking-Zugang 
für ihn oder alle Teilnehmer.

8.2 Sperre auf Veranlassung der Sparkasse  
(1) Die Sparkasse darf den Telefon-Banking-Zugang für einen Teilnehmer 
sperren, wenn
– sie berechtigt ist, die Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am 

Online-Banking/Telefon-Banking aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Personali-

sierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwen-

dung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals besteht.
(2) Die Sparkasse wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten.

8.3 Aufhebung der Sperre 
Die Sparkasse wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte 
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Sicherheitsmerkmal austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber.

9 Haftung 

9.1 Haftung der Sparkasse bei einer nicht autorisierten Telefon-Ban-
king-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführ-
ten Telefon-Banking-Verfügung 
Die Haftung der Sparkasse bei einer nicht autorisierten Telefon-Banking-
Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Tele-
fon-Banking-Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart 
vereinbarten Bedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft.)

9.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuchlicher 
Nutzung seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
9.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
vor der Sperranzeige 
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhanden gekommenen Persönlichen Sicherheitsmerkmals oder auf der 
sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Persönlichen Sicherheits-
merkmals, haftet der Kontoinhaber für den der Sparkasse hierdurch ent-
stehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es 
darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.
(2) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 
verpflichtet, wenn
– es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das 

Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung 
des Persönlichen Sicherheitsmerkmals vor dem nicht autorisierten 
Zahlungsvorgang zu bemerken, oder

– der Verlust des Persönlichen Sicherheitsmerkmals durch einen Ange-
stellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung/Zweigstelle eines 
Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des 
Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder 
seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn er
– die missbräuchliche Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerk-

mals der Sparkasse nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon 
Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 7.1 Absatz 1),

– bei der Übermittlung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals nicht 
sicherstellt, dass andere Personen dies nicht mithören können (siehe 
Nummer 6.2 Absatz 2),

– das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitge-
teilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 6.2 
Absatz 2),

– das Personalisierte Sicherheitsmerkmal und die Kontonummer oder 
die individuelle Kundenkennung zusammen verwahrt (siehe Nummer 
6.2 Absatz 2),

– den Telefonspeicher nicht gelöscht oder überschrieben hat und daher 
eine andere Person Kenntnis vom Personalisierten Sicherheitsmerk-
mal erlangen konnte (siehe Nummer 6.2 Absatz 2).

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn die Sparkasse vom Teilnehmer eine 
starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz nicht verlangt hat, obwohl die Sparkasse zur starken Kun-
denauthentifizierung nach § 68 Absatz 4 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
verpflichtet war.
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den vereinbarten Verfügungsrahmen.
(6) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absät-
zen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach 
Nummer 7.1 nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht die Möglich-
keit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.
(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilneh-
mer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
– Der Kontoinhaber haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten 

Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach den 
Absätzen 1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vor-
sätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen verstoßen hat.

– Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine 
Anwendung.

9.2.2 Haftung des Depotinhabers bei nicht autorisierten Wertpapier- 
transaktionen vor der Sperranzeige 
Beruht eine nicht autorisierte Wertpapiertransaktion vor der Sperranzeige 
auf der missbräuchlichen Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals und ist der Sparkasse hierdurch ein Schaden entstanden, haften der 
Depotinhaber und die Sparkasse nach den gesetzlichen Grundsätzen des 
Mitverschuldens.

9.2.3 Haftung der Sparkasse ab der Sperranzeige 
Sobald die Sparkasse eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, 
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Telefon-Banking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

9.2.4 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehba-
ren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig-
nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

10 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der 
Konto-/Depotinhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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1. Leistungsangebot 

1.1 Der Vertragspartner, der die Rahmenvereinbarung über die Teil-
nahme am Firmenkundenportal abgeschlossen und die Multibanking-
Funktion darin ausgewählt hat, kann diese als Service-Funktion im Fir-
menkundenportal der Sparkasse nutzen. Der Vertragspartner sowie die 
für die Nutzung der Multibanking-Funktion freigeschalteten Vertreter oder 
Bevollmächtigten werden zusammen im Folgenden als „Teilnehmer“ 
bezeichnet. Die vom Vertragspartner für die Multibanking-Funktion freige-
schalteten, einsichtsbefugten Personen können die Multibanking-Funktion 
ebenfalls nutzen. Die Multibanking-Funktion ermöglicht die Einbindung 
von Girokonten, Sparkonten, Depotkonten, Kreditkartenkonten und sons-
tigen Konten (im Folgenden „Konten“ genannt) des Vertragspartners bei 
anderen in Deutschland zugelassenen Sparkassen, Banken bzw. Anbie-
tern von Zahlungsdiensten (zusammen im Folgenden „Drittanbieter“ 
genannt) in das Firmenkundenportal der Sparkasse. Der jeweilige Drittan-
bieter muss hierzu die Möglichkeit eines Datenaustausches über eine 
entsprechende Schnittstelle (z. B. FinTS, XS2A auf Basis der PSD 2) 
bereitstellen.

1.2 Über die Multibanking-Funktion dürfen nur Konten des Vertragspart-
ners bei Drittanbietern in das Firmenkundenportal eingebunden werden, 
bei denen der Vertragspartner alleiniger Inhaber oder Mitinhaber ist. Ist 
der Vertragspartner Mitinhaber, ist für die Einbindung des Kontos über die 
Multibanking-Funktion die Zustimmung aller weiteren Kontoinhaber erfor-
derlich. Die Sparkasse ist berechtigt, vom Vertragspartner hierfür einen 
entsprechenden Nachweis einzufordern. Der Vertragspartner wird alle 
weiteren Mitinhaber der Konten auf die Datenschutzinformationen der 
Sparkasse gem. Art. 13, 14, 21 DS-GVO hinweisen. Diese sind auf der 
Webseite der Sparkasse unter „Datenschutz“ eingestellt.

1.3 Der Vertragspartner darf keine Konten, die überwiegend weder seiner 
gewerblichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit dienen, in 
das Firmenkundenportal der Sparkasse einbinden. Vertreter, Bevollmäch-
tigte und einsichtsbefugte Personen des Vertragspartners, die eigene 
Konten bei der Sparkasse oder einem Drittanbieter führen oder über 
fremde Konten verfügungsberechtigt sind, dürfen diese nicht in das Fir-
menkundenportal der Sparkasse einbinden.

1.4 Für eine Einbindung eines Kontos von einem Drittanbieter ist es erfor-
derlich, dass der Teilnehmer oder die einsichtsbefugte Person den Dritt-
anbieter im Firmenkundenportal über dessen Namen, BIC oder Bankleit-
zahl auswählt sowie die persönlichen Zugangsdaten (z. B. Anmeldename 
und PIN) zum Online-Banking bzw. -Angebot des Drittanbieters eingibt.

Beim Drittanbieter muss der Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person 
ebenfalls am Online-Banking mit einem sicheren Authentifizierungsver-
fahren (z. B. bei in Deutschland zugelassenen Sparkassen/Banken das 
PIN/TAN-Verfahren) teilnehmen oder dessen Online-Angebot (mit ver-
gleichbaren unterstützten Sicherungsverfahren für sonstige Anbieter von 
Zahlungsdiensten) nutzen. Der Vertragspartner ist dafür verantwortlich, 
dass er und seine Vertreter, Bevollmächtigten sowie einsichtsbefugten 
Personen bei der Nutzung von Multibanking, die Bedingungen des Dritt-
anbieters einhalten und alle Anforderungen an die Sicherheit bei der Ein-
gabe und Speicherung der Zugangsdaten beachten. Bei einer Änderung 
von Zugangsdaten der eingebundenen Konten ist eine entsprechende 
Anpassung durch den Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person in der 
Multibanking-Funktion erforderlich.

1.5 Der Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person kann über eine opti-
onal nutzbare Komfort-Funktion seine persönlichen Zugangsdaten für das 
Online-Banking bzw. -Angebot des Drittanbieters im Firmenkundenportal 
speichern. Hiermit wird die Sparkasse ermächtigt, die Kontostände und 
Umsätze der Konten des Vertragspartners bei Drittanbietern regelmäßig 
automatisiert abzurufen (d. h. auch wenn der Teilnehmer bzw. die ein-
sichtsbefugte Person im Firmenkundenportal nicht angemeldet ist). 
Sofern für Abrufe gemäß Satz 1 eine regelmäßige Erneuerung der Einwil-
ligung des Teilnehmers bzw. der einsichtsbefugten Person notwendig ist, 
wird die Sparkasse darauf hinweisen. Die Einwilligung zum Abruf gemäß 
Satz 1 kann der Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person in den Ein-
stellungen des Multibankings im Firmenkundenportal jederzeit widerrufen.

1.6 Nutzt der Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person die Komfort-
Funktion gemäß Nr. 1.5 Satz 1, werden bei nachfolgenden Anmeldungen 
im Firmenkundenportal automatisch die aktuellen Kontosalden bzw. 
Depotbestände bei Drittanbietern angezeigt, ohne dass eine erneute Ein-
gabe der Zugangsdaten erforderlich ist. Nutzt der Teilnehmer bzw. die 
einsichtsbefugte Person die Komfort-Funktion gemäß Nr. 1.5 Satz 1 nicht, 

so werden die aktuellen Kontosalden bzw. Depotbestände bei Drittanbie-
tern erst nach erneuter Eingabe der Zugangsdaten angezeigt.

1.7  
(a) Der Teilnehmer kann über das Firmenkundenportal der Sparkasse auf 
den über die Multibanking-Funktion eingebundenen Konten bei Drittan-
bietern, die von diesen unterstützten bestandsverändernden Transaktio-
nen ausführen, sofern er hierzu in den Systemen des Drittanbieters 
berechtigt ist. Hierzu gehören z. B. Zahlungsvorgänge wie Überweisun-
gen, Daueraufträge sowie Wertpapierkäufe und -verkäufe, sofern ein 
Depotkonto mit entsprechender Funktionsunterstützung eingebunden ist. 

(b) Um eine bestandsverändernde Transaktion ordnungsgemäß auszulö-
sen, ist die Eingabe von Informationen, welche vom Drittanbieter angefor-
dert und in der Multibanking-Funktion abgefragt werden, sowie die Kun-
denkennung des Zahlungsempfängers erforderlich. Für Überweisungen 
im Inland sind dies bspw. der Name des Zahlungsempfängers, IBAN des 
Zahlungsempfängers, Währung sowie Betrag. Hierbei ist eine Absiche-
rung über das von dem Teilnehmer beim Drittanbieter genutzte und über 
die Schnittstelle des Drittanbieters zur Verfügung gestellte Authentifizie-
rungsverfahren (z. B. PIN/TAN-Verfahren) erforderlich. Im Rahmen des 
PIN/TAN-Verfahrens erfolgt die Autorisierung durch die Eingabe einer 
Transaktionsnummer (TAN) im Firmenkundenportal der Sparkasse. Die 
TAN ist in der Regel unter Zuhilfenahme eines Authentifizierungsele-
ments (z. B. TAN-Generator und Bankkarte oder App zur Erzeugung von 
TAN des Drittanbieters) zu erzeugen. 

(c) Nach erfolgter Autorisierung kann eine über die Multibanking-Funktion 
ausgelöste bestandsverändernde Transaktion bei der Sparkasse nicht 
mehr geändert werden. Änderungen können nur über die mit dem Drittan-
bieter gegebenenfalls vereinbarten Widerrufsmöglichkeiten geltend 
gemacht werden. 

(d) Die Sparkasse wird die Daten einer bestandsverändernden Transaktion 
unverzüglich nach Autorisierung an den betreffenden Drittanbieter übermit-
teln. Nach Auslösung eines Zahlungsvorgangs bei dem Drittanbieter erhält 
der Teilnehmer eine Bestätigung der Sparkasse über die erfolgreiche Aus-
lösung des Zahlungsvorgangs, den Zahlungsbetrag sowie die dem Zahlungs-
vorgang zugeordnete Kennung (Verwendungszweck). 
Die Durchführung des Zahlungsvorgangs oder einer anderen bestandsverän-
dernden Transaktion liegt ausschließlich in der Verantwortung des Drittanbie-
ters. Eine Mitteilung oder Bestätigung über die Durchführung der bestands-
verändernden Transaktion erfolgt daher gegebenenfalls durch den Drittanbie-
ter. Verfügungslimite, die mit dem Drittanbieter festgelegt sind, kann die Spar-
kasse im Rahmen der Multibanking-Funktion nicht berücksichtigen. Für die 
Durchführung bestandsverändernder Transaktionen durch den Drittanbieter 
gelten die jeweiligen Bedingungen des Drittanbieters (z. B. hinsichtlich des 
Zugangs des Zahlungsauftrags beim Drittanbieter oder hinsichtlich von 
Bearbeitungsfristen).

1.8 Mit welchem Funktionsumfang der Teilnehmer und die einsichtsbe-
fugte Person die hinterlegten Konten von Drittanbietern im Firmenkun-
denportal nutzen können, hängt von ihren Nutzungsrechten in den Syste-
men des Drittanbieters ab.

2. Fremdentgelte 

Für die Nutzung der Multibanking-Funktion erhebt die Sparkasse kein 
Entgelt. Entgelte bei den jeweiligen Drittanbietern sind vom Vertragspart-
ner zu tragen.

3. Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten des 

Teilnehmers und der einsichtsbefugten Person auch zu 

Werbezwecken 

3.1 Die Sparkasse verarbeitet fortlaufend und regelmäßig personenbezo-
gene Daten des Teilnehmers und der einsichtsbefugten Person (Stamm-
daten, Umsatz- und Kontodaten von im Firmenkundenportal der Spar-
kasse hinterlegten Konten bei Drittanbietern) zur Erbringung ihrer Leis-
tungen aus der Multibanking-Funktion (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 b DS-GVO).

3.2 Sofern der Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person der Spar-
kasse eine Einwilligung erteilt hat (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a DS-GVO), verar-
beitet die Sparkasse die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers bzw. der einsichtsbefugten Person, um passend 
und zielgenau werbliche Vorschläge für Dienstleistungen und Produkte 
der Sparkasse und ihrer Verbundpartner (z. B. Landesbausparkasse, 
DekaBank, Deutsche Girozentrale) unterbreiten zu können.
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3.3 Die Sparkasse analysiert im Falle einer Verarbeitung gem. Nr. 3.2 
keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten i. S. v. Art. 9 
Abs. 1 DS-GVO (z. B. politische Meinungen, Gesundheit).

3.4 Der Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person kann eine Einwilli-
gung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Multiban-
king-Funktion gem. Nr. 3.2 durch die Sparkasse in den Einstellungen des 
Multibankings im Online-Banking der Sparkasse jederzeit widerrufen.

3.5 Personenbezogene Daten des Teilnehmers bzw. der einsichtsbefug-
ten Person übermittelt die Sparkasse nur dann an Dritte, wenn hierzu 
eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder der Sparkasse hierzu eine 
Einwilligung erteilt wurde.

3.6 Die Regelungen dieser Nummer gelten nur für natürliche Personen.

4. Haftung 

4.1 Im Falle von nicht durch den Teilnehmer autorisierten, nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgängen kann der Vertragspart-
ner eine Erstattung ausschließlich von seinem kontoführenden Institut 
(das Institut, welches das betroffene Konto unterhält) verlangen. Der Ver-
tragspartner hat im Falle einer verspäteten Ausführung eines Zahlungs-
auftrags nur gegenüber seinem kontoführenden Institut das Recht, so 
gestellt zu werden, als sei der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß ausge-
führt worden. Soweit darüber hinaus eine Haftung der Sparkasse wegen 
nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines Zahlungs-
vorgangs in Betracht kommt, wird diese auf 12.500 Euro beschränkt. Dies 
gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, den Zinsschaden und für 
Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat.

4.2 Die Sparkasse haftet jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im 
Folgenden in Ziffer 4: „Schadensersatz“): Bei einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täu-
schung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch 
die Sparkasse; sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender 
Haftung.

4.3 Die Sparkasse haftet außerdem bei der schuldhaften Verletzung sog. 
Kardinalpflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften. Kardinalpflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Multi-
banking-Funktion überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
man regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer Kardi-
nalpflicht nur leicht fahrlässig geschah und nicht zu einer Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit führte, sind die Ansprüche auf Schadens-
ersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden 
beschränkt.

4.4 Im Übrigen sind die Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Spar-
kasse ausgeschlossen.

4.5 Etwaige gesetzliche Haftungsprivilegierungen im Zusammenhang mit 
unentgeltlichen Verträgen bleiben unberührt.

5. Bestehende Vereinbarungen des Vertragspartners mit der Spar-

kasse und Drittanbietern 

Bestehende Vereinbarungen des Vertragspartners mit der Sparkasse und
Drittanbietern werden durch diese Nutzungsbedingungen für die Multi- 
banking-Funktion nicht geändert. Dies gilt auch für die zwischen dem Ver-
tragspartner und der Sparkasse abgeschlossene Rahmenvereinbarung 
über die Teilnahme am Firmenkundenportal. Im Falle von Widersprüchen 
zu anderen zwischen dem Vertragspartner und der Sparkasse getroffe-
nen Regelungen und den Nutzungsbedingungen für die Multibanking-
Funktion gelten Letztere vorrangig.

6. Laufzeit, Beendigung 

6.1 Der Vertragspartner schließt die Vereinbarung zur Nutzung der Multi-
banking-Funktion durch die Auswahl in der beiderseits unterschriebenen 
Rahmenvereinbarung zur Teilnahme am Firmenkundenportal ab. Ab 
diesem Zeitpunkt gelten die Nutzungsbedingungen für das Multibanking 
im Firmenkundenportal. Die Vereinbarung über die Nutzung der Multiban-
king-Funktion läuft auf unbestimmte Zeit.

6.2 Der Teilnehmer bzw. die einsichtsbefugte Person kann Konten bei 
Drittanbietern jederzeit ohne Einhaltung einer Frist in den Einstellungen 
des Multibankings im Firmenkundenportal der Sparkasse entfernen. Hier-
durch werden die gespeicherten Daten der jeweiligen Konten automatisch 
gelöscht, soweit dem keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entge-
genstehen oder diese zur Erfüllung weiterer Leistungspflichten der Spar-
kasse gegenüber dem Teilnehmer bzw. der einsichtsbefugten Person 
benötigt werden.

6.3 Der Vertragspartner kann die Vereinbarung über die Nutzung der Mul-
tibanking-Funktion gegenüber der Sparkasse jederzeit ohne Einhaltung 
einer Frist ordentlich kündigen. Die Sparkasse kann die Vereinbarung 
über die Nutzung der Multibanking-Funktion bei Vorliegen eines sachge-
rechten Grundes mit einer Frist von zwei Monaten ordentlich kündigen. 
Ergänzend gilt Nr. 26 AGB Sparkassen.

6.4 Die Vereinbarung über die Nutzung der Multibanking-Funktion endet 
zeitgleich auch mit der Beendigung der Rahmenvereinbarung über die 
Teilnahme am Firmenkundenportal.
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Bedingungen für die Nutzung 
des Elektronischen Postfachs im Firmenkundenportal

Fassung November 2021

Kreis-Sparkasse Northeim
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1. Leistungsangebot 
1.1 Diese Bedingungen regeln die Nutzung des „Elektronischen Post-
fachs" der Sparkasse im Firmenkundenportal. Das Elektronische Post-
fach dient zum Empfang von „elektronischer Post“ der Sparkasse und 
ihrer Verbundpartner sowie zum Versenden von elektronischen Nachrich-
ten an die Sparkasse.

1.2 Das Elektronische Postfach kann nur von dem „Teilnehmer am Firmen-
kundenportal“ (im Folgenden „Teilnehmer“ genannt) gemäß der „Rahmen-
vereinbarung über die Teilnahme am Firmenkundenportal und am Elektroni-
schen Postfach“ (im Folgenden „Teilnahmevereinbarung“ genannt) 
genutzt werden.

1.3 „Elektronische Post“ sind rechtsverbindliche Erklärungen, Doku-
mente und sonstige Mitteilungen der Sparkasse und ihrer Verbundpart-
ner, die in das Elektronische Postfach eingestellt werden. Hierzu zählen 
insbesondere rechtsverbindliche Erklärungen zur Geschäftsbeziehung 
(z. B. Änderungsangebote der Sparkasse zu den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bzw. zu der Teilnahmevereinbarung einschließlich der Ent-
gelte), kontobezogene Informationen oder Geeignetheitserklärungen 
sowie nicht rechtsverbindliche werbliche Inhalte. Kontobezogene Informa-
tionen sind insbesondere Kontoauszüge einschließlich der darin enthalte-
nen Rechnungsabschlüsse, Anzeigen über die Nichtausführung von Auf-
trägen, die Sperrung von Authentifizierungsinstrumenten und deren Ent-
sperrung, Informationen zu Kartenprodukten (z. B. Debitkarten und Kre-
ditkarten) sowie weitere gesetzlich geschuldete Informationen.

1.4 Der Vertragspartner der Teilnahmevereinbarung (im Folgenden „Ver-
tragspartner“ genannt) bestimmt das Elektronische Postfach als Vorrich-
tung zum Empfang von elektronischer Post der Sparkasse und ihrer Ver-
bundpartner (Widmung).

1.5 Das Elektronische Postfach steht dem Teilnehmer erst nach Freischal-
tung zur Verfügung. Der Empfang von Kreditkartenabrechnungen ist erst ab 
dem darauffolgenden Abrechnungsstichtag möglich. Bis zu dem Abrech-
nungsstichtag bleibt es bei dem zuvor vereinbarten Kommunikationsweg 
(z. B. per Post, Kontoauszugsdrucker).

1.6 Der Teilnehmer hat den Inhalt des Elektronischen Postfachs regelmä-
ßig, spätestens alle 14 Tage, sowie unverzüglich nach Erhalt einer Benach-
richtigung zu kontrollieren.

1.7 Der Teilnehmer kann jeglichen Inhalt des Elektronischen Postfachs 
jederzeit löschen. Die Sparkasse hat weder einen Lesezugriff auf den Inhalt 
des Elektronischen Postfachs noch kann sie den Inhalt ändern oder 
löschen.

1.8 Die Sparkasse ist berechtigt, für den Zugriff durch den Teilnehmer auf 
elektronische Post der Sparkasse und ihrer Verbundpartner dessen Authen-
tifizierung (Überprüfung der Identität) zu verlangen, insbesondere wenn dies 
aus datenschutzrechtlichen oder anderen gesetzlichen Gründen erforderlich 
ist. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen (z. B. PIN/
TAN-Verfahren) kann sich der Teilnehmer gegenüber der Sparkasse als 
berechtigter Teilnehmer ausweisen. Die Authentifizierung des Teilnehmers 
erfolgt, indem der Teilnehmer die vereinbarten Authentifizierungselemente 
an die Sparkasse übermittelt. Soweit die Authentifizierung mangels Vorlie-
gens eines Authentifizierungselements (z. B. TAN) nicht möglich ist, erfolgt 
die Zurverfügungstellung von elektronischer Post von Verbundpartnern per 
Post oder in einer anderen vereinbarten Form.

1.9 Können rechtsverbindliche Erklärungen, Dokumente und sonstige Mit-
teilungen der Sparkasse und ihrer Verbundpartner nicht im Elektronischen 
Postfach zur Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse den Vertrags-
partner per Post oder in einer anderen vereinbarten Form informieren.

1.10 Die Beschaffenheit (z. B. technische Voraussetzungen für die Frei-
schaltung und den Empfang von elektronischer Post) und Funktionalität 
(z. B. Service-Leistungen, wie die Benachrichtigung per E-Mail) des Elektro-
nischen Postfachs ergeben sich abschließend aus der „Online-Bedienungs-
anleitung“ und den vertraglichen Vereinbarungen.

1.11 Die Übermittlung von elektronischer Post erfolgt in geeigneten elektro-
nischen Dateiformaten (z. B. als „Portable Document Format", kurz PDF). 
Die Sparkasse weist den Teilnehmer darauf hin, dass der Ausdruck elektro-
nischer Post eine Kopie darstellt und ggfs. beweis- und steuerrechtlich 
einem Original nicht gleichgestellt ist.

2. Änderungen der Bedingungen 
Für Änderungen der Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2 AGB-Spar-
kassen maßgeblich.

3. Kündigung 
3.1 Der Vertragspartner kann die Vereinbarung über die Nutzung des 
Elektronischen Postfachs gegenüber der Sparkasse jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat in Textform ordentlich kündigen. 
Die Sparkasse kann die Vereinbarung über die Nutzung des Elektroni-
schen Postfachs bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes mit einer 
Frist von zwei Monaten in Textform ordentlich kündigen.

3.2. Die Kündigung der Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen 
Postfachs stellt keine Kündigung der Teilnahmevereinbarung dar.

3.3. Die Kündigung der Teilnahmevereinbarung bewirkt die Kündigung der 
Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen Postfachs.

3.4. Der Teilnehmer bleibt für einen Zeitraum von drei Monaten nach Ende 
der Kündigungsfrist berechtigt, auf das Elektronische Postfach zuzugreifen, 
um elektronische Post und elektronische Nachrichten zu sichern.

3.5. Mit Ablauf der Kündigungsfrist werden dem Vertragspartner durch die 
Sparkasse rechtsverbindliche Erklärungen, Dokumente und sonstige Mittei-
lungen der Sparkasse und ihrer Verbundpartner nicht mehr im Elektroni-
schen Postfach, sondern per Post oder in einer anderen vereinbarten Form 
zur Verfügung gestellt.

3.6. Ergänzend gilt Nr. 26 Allgemeine Geschäftsbedingungen.

4. Steuerrechtliche Anerkennung 
Die steuerrechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach zur 
Verfügung gestellten Rechnungen und Kontoauszügen durch die Finanz-
verwaltung ist grundsätzlich gewährleistet. Voraussetzung für die Aner-
kennung ist, dass die elektronischen Kontoauszüge bei Eingang auf ihre 
Richtigkeit vom Vertragspartner geprüft werden. Diese Prüfung ist von 
ihm zu dokumentieren und zu protokollieren. In elektronisch übermittelter 
Form eingegangene Kontoauszüge sind auch in dieser Form aufzube-
wahren. Für die revisionssichere Archivierung ist der Vertragspartner 
verantwortlich.
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Bedingungen für das Avalgeschäft

Fassung Juni 2018

Kreis-Sparkasse Northeim
Am Münster 29, 37154 Northeim
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Die Sparkasse übernimmt im Auftrag von Kunden Bürgschaften und 
Garantien in Urkundenform oder in Form einer elektronischen Haftungs-
erklärung – nachstehend einheitlich die Haftungszusage genannt – zu fol-
genden Bedingungen:

1. Direkte/Indirekte Haftungszusage, Abfassung 
Die Sparkasse kann die Haftungszusage nach Wahl des Kunden in Form 
einer Urkunde oder in Form einer elektronischen Haftungserklärung ertei-
len. Haftungszusagen in Form einer Urkunde übermittelt die Sparkasse 
dem Kunden in Papierform. Haftungszusagen in Form einer elektroni-
schen Haftungserklärung übermittelt die Sparkasse dem Kunden durch 
die Einstellung in das elektronische Postfach des Kunden. 
Die Sparkasse kann die Haftungszusage in Urkundenform selbst erstellen 
(direkte Haftungszusage) oder durch ein anderes Kreditinstitut (Zweit-
bank). Haftungszusagen in Form einer elektronischen Haftungserklärung 
erstellt die Sparkasse nur selbst. 
Sofern die Sparkasse oder die Zweitbank bei der Abfassung der Urkunde 
oder der elektronischen Haftungserklärung über die Übernahme der Haf-
tungszusage den Weisungen des Auftraggebers folgt, trifft sie diesem 
gegenüber keine Prüfungs- und Hinweispflicht. 
Haftungszusagen in Form einer Bürgschaftsurkunde oder einer elektroni-
schen Haftungserklärung übernimmt die Sparkasse selbstschuldnerisch 
unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbar-
keit. l

2. Avalkonto/Avalprovision 
Mit Aushändigung/Absendung der Urkunde, der Absendung des Auftrags 
zur Erstellung einer Haftungszusage an die Zweitbank oder durch die Ein-
stellung der elektronischen Haftungserklärung in das elektronische Post-
fach des Auftraggebers wird das Avalkonto des Auftraggebers mit dem 
zugesagten Betrag belastet. Von diesem Zeitpunkt an wird dem Auftrag-
geber Avalprovision auf den belasteten Betrag bis zur Ausbuchung in 
Rechnung gestellt. Bei einer etwaigen späteren Inanspruchnahme ist die 
Avalprovision bis zur Zahlung nachzuentrichten. 

3. Rückgabe der Urkunde, Haftungsentlassung 
Der Auftraggeber hat nach Beendigung/Erledigung der Haftungszusage 
für die Rückgabe der Urkunde, hilfsweise für die Haftungsentlassung der 
Sparkasse Sorge zu tragen. Im Falle einer elektronischen Haftungserklä-
rung hat der Auftraggeber für die Abgabe einer Enthaftungserklärung 
gegenüber der Sparkasse durch den Begünstigten Sorge zu tragen.

4. Ausbuchung 
Bei direkten Haftungszusagen, für die in der Urkunde oder in der elektro-
nischen Haftungserklärung ein Verfalltag bestimmt ist, wird die Sparkasse 
die Belastung nach Ablauf des Verfalltages aus dem Avalkonto ausbu-
chen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 
– Die Haftungszusage erlischt nach ihrem eindeutigen Wortlaut, wenn vor 

Ablauf des Verfalltages keine Inanspruchnahme erfolgt und 
– die Haftungszusage deutschem Recht unterstellt und 
– die Sparkasse nicht fristgerecht in Anspruch genommen worden ist. 
Sollte die Sparkasse aufgrund ausländischen Rechts in einem solchen 
Fall vom Begünstigten nach Ablauf des Verfalltages noch aus der Haf-
tungszusage in Anspruch genommen werden, so wird sie nur zahlen, 
wenn eine Ermächtigung des Auftraggebers zur Zahlung oder eine voll-
streckbare Entscheidung auf Zahlung vorliegt.

In den übrigen Fällen wird die Sparkasse den Betrag der Haftungszusage 
auf dem Avalkonto ausbuchen, wenn sie die über die Haftungszusage 
ausgestellte Urkunde zurückerhalten hat oder von dem Begünstigten 
bzw. der Zweitbank eindeutig aus der Haftung entlassen worden ist. 
Ist Gegenstand der Haftungszusage eine Prozessbürgschaft, bei der zur 
Rückgabe der Urkunde die Zustimmung des Begünstigten erforderlich ist, 
muss die Sparkasse den belasteten Betrag erst bei Nachweis dieser 
Zustimmung ausbuchen. 

5. Prüfung von Unterlagen 
Hat die Sparkasse im Zusammenhang mit der Haftungszusage Urkun-
den/Erklärungen entgegenzunehmen, so wird sie mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns prüfen, ob diese der äußeren Form nach den 
Bedingungen für die Inanspruchnahme aus der Haftungszusage 
entsprechen. 
Der Sparkasse obliegen keine weitergehenden Prüfungspflichten, insbe-
sondere auf Echtheit und Unverfälschtheit, Formrichtigkeit, Vollständigkeit 
oder Rechtswirksamkeit der Urkunden/Erklärungen und der in ihnen ent-
haltenen allgemeinen oder besonderen Bedingungen oder auf Richtigkeit 
mitgelieferter Übersetzungen. 
Erklärungen sind auch dann als ordnungsgemäß anzusehen, wenn sie 
per Telefax, E-Mail, Fernschreiben oder über sonstige Kommunikations-
medien übermittelt worden sind.

6. Ersatz von Aufwendungen 
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
Soweit die Sparkasse die Aufwendungen nicht einem laufenden Konto im 
Rahmen eines Guthabens oder einer Kreditlinie belasten kann, sind die 
von der Sparkasse allgemein für geduldete Kontoüberziehungen berech-
neten Zinsen, Gebühren und Provisionen zu zahlen.

7. Sicherheiten 
Das Pfandrecht der Sparkasse sichert deren Ansprüche aus erteilten Auf-
trägen zur Übernahme von Haftungszusagen vom Zeitpunkt der Haf-
tungszusage an. 
Der Auftraggeber ist entsprechend der in Nr. 22 AGB getroffenen Rege-
lung verpflichtet, der Sparkasse auf Verlangen bankmäßige Sicherheiten 
oder Bardeckung zu stellen oder bestehende Sicherheiten zu verstärken, 
wenn sich aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener 
Umstände eine Veränderung der Risikolage ergibt. 
Unbeschadet sonstiger Sicherstellungen sind zur Sicherung des Aufwen-
dungsersatzanspruches der Sparkasse alle Ansprüche an die Sparkasse 
abgetreten, die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme aus der Haftungszusage gegen den Begünstigten erwachsen. Die 
Sparkasse wird die Rückabtretung der Ansprüche vornehmen, sobald sie 
wegen aller ihrer Ansprüche gegen den Auftraggeber befriedigt ist. 

8. Gerichtsstand 
Ist der Auftraggeber ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, kann die 
Sparkasse an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen und nur an 
diesem Gerichtsstand verklagt werden.
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Bedingungen für die Sparkassen-Card 
(Debitkarte)

Fassung September 2021

Kreis-Sparkasse Northeim

Am Münster 29, 37154 Northeim
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A  Garantierte Zahlungsformen 

I  Geltungsbereich 
Die von der Sparkasse ausgegebene Sparkassen-Card ist eine Debit-
karte. Der Karteninhaber kann die Sparkassen-Card (nachfolgend Debit-
karte genannt), soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestat-
tet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
deutschen Debitkartensystemen: 
(1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen 
Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.
(2) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit 
dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).
(3) Zum Aufladen der GeldKarte an
– Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems
– girocard-Terminals, die zusätzlich mit dem GeldKarte- und/oder dem 

girogo-Logo gekennzeichnet sind, im Rahmen eines Bezahlvorgangs 
mit der GeldKarte bis zu 25 Euro

– Terminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.
(4) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknut-
zer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, 
sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der 
Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden 
Debitkartensystemen: 
(1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden 
Geldautomatensystems, soweit die Debitkarte entsprechend ausgestattet 
ist.
(2) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Debit-
karte entsprechend ausgestattet ist.
(3) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknut-
zer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines 
fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion 
anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.
(4) Die Akzeptanz der Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems 
erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3  Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN): 
(1) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Sys-
tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis 50 Euro pro 
Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen 
kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Zum kon-
taktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkartensystemen bis zu 
50 Euro  pro Bezahlvorgang,  soweit an den automatisierten Kassen für 
den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt 
wird. Sowie zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über 
das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-
Handel) im Rahmen von fremden Debitkartensystemen. Die Akzeptanz 
der Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für 
das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.
(2) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen 
des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem Geld-
Karte-Logo und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-
Terminals).
(3) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit 
der Funktion eine Garantie der Sparkasse verbunden ist, als Speicherme-
dium für Zusatzanwendungen
– der Sparkasse nach Maßgabe des mit der Sparkasse abgeschlosse-

nen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
– eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des 

vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung).

4  Aktualisierungsservice für Zahlungen im Online-Handel 
Zusätzlich wird die Sparkasse über Mastercard/Visa teilnehmenden 
Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartenda-
ten hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier Ziffern der 
Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung stellen (Aktualisie-
rungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen 
und im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Kartendaten 
automatisch zu ermöglichen.

II  Allgemeine Regeln 

1 Ausgabe der Debitkarte 
Die Debitkarte kann als physische Karte und zusätzlich als digitale Karte 
zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät 
(mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Kundenbedingungen 
gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist aus-
drücklich etwas anderes geregelt. Für die digitale Debitkarte sind ergän-
zend die Nutzungsvoraussetzungen und Hinweise für die digitale Spar-
kassen-Card (Debitkarte) zu beachten.
2  Karteninhaber und Vollmacht 
Die Debitkarte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf 
den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, 
der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber 
die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den 
Bevollmächtigten ausgegebenen Debitkarte an die Sparkasse zurückge-
geben wird. Die Sparkasse wird die Debitkarte nach Widerruf der Voll-
macht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen 
sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sper-
rung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in 
den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung der Sparkasse kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht 
und richtet sich nach dem mit der Sparkasse abgeschlossenen Vertrag. 
Solange die Rückgabe der Debitkarte nicht erfolgt ist, besteht die Mög-
lichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte 
gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der 
Debitkarte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

3  Finanzielle Nutzungsgrenze 
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Debitkarte nur im 
Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingeräumten Kontoüberzie-
hung vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze 
bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Sparkasse berechtigt, den 
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Debit-
karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt 
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

4  Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen 
Nutzt der Karteninhaber die Debitkarte für Verfügungen, die nicht auf 
Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung 
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsrege-
lung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorhe-
rige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5  Rückgabe der Debitkarte 
Die Debitkarte bleibt im Eigentum der Sparkasse. Sie ist nicht übertrag-
bar. Die Debitkarte ist nur für den angegebenen Zeitraum gültig. Mit Aus-
händigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der 
Debitkarte ist die Sparkasse berechtigt, die alte Debitkarte zurückzuver-
langen beziehungsweise die Löschung der digitalen Debitkarte zu verlan-
gen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Debitkarte in 
den ausgegebenen Kartenformen zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündi-
gung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karten-
inhaber die Debitkarte unverzüglich an die Sparkasse zurückzugeben 
beziehungsweise die digitale Debitkarte zu löschen. Ein zum Zeitpunkt 
der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Kar-
teninhaber erstattet. Auf der Debitkarte befindliche unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, 
das die Zusatzanwendung auf die Debitkarte aufgebracht hat, unverzüg-
lich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsver-
hältnis zwischen dem Karteninhaber und der Sparkasse.

6  Sperre und Einziehung der Debitkarte 
(1) Die Sparkasse darf die Debitkarte sperren und den Einzug der Debit-
karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen beziehungsweise die 
Löschung der digitalen Debitkarte verlangen oder selbst veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag beziehungsweise die Nut-

zung der digitalen Debitkarte aus wichtigem Grund zu kündigen,
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

Debitkarte dies rechtfertigen oder
– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-

wendung der Debitkarte besteht.
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Darüber wird die Sparkasse den Karteninhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Sparkasse wird die 
Debitkarte entsperren oder diese durch eine neue Debitkarte ersetzen, 
wenn die Gründe für die Sperre oder Löschung nicht mehr gegeben sind. 
Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte 
Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.
(3) Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TAN-
Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Debitkarte 
auch eine Sperre der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Debitkarte eine 
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Debitkarte zur 
Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeit-
punkt der Einziehung in der Debitkarte gespeicherte unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgeben-
den Institut herausverlangen, nachdem dieses die Debitkarte von der 
Stelle, die die Debitkarte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekom-
men hat. Die Sparkasse ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in 
Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu 
erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktio-
nen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung 
einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene 
Zusatz-anwendung geltenden Regeln.

7  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

7.1 Unterschrift 
Sofern die Debitkarte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber 
die Debitkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu 
unterschreiben.

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Debitkarte 
(1) Die Debitkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu ver-
hindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet wird, 
da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt 
werden kann. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahr-
zeug aufbewahrt werden. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der 
Debitkarte ist, z. B. den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrau-
chen oder Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur 
Sperre tätigen.
(2) Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu 
seinem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Debitkarte gespeichert ist, 
mit einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl 
(Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch Fingerab-
druck) sichern.

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf 
insbesondere nicht auf der Debitkarte vermerkt, bei einer digitalen Debit-
karte nicht in dem mobilen Endgerät gespeichert werden, das zur Nut-
zung der digitalen Debitkarte erforderlich ist, oder in anderer Weise 
zusammen mit der Debitkarte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die 
die PIN kennt und in den Besitz der Debitkarte kommt, hat die Möglich-
keit, zulasten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos Verfügungen 
zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karten-
inhaber eine digitale Debitkarte nutzt und der Zugriff auf das mobile End-
gerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endgeräte-PIN abgesichert 
werden kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht 
dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der digitalen Debitkarte 
erforderlich ist.

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Debitkarte, 
des mobilen Endgeräts mit digitaler Debitkarte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte 
oder PIN fest, so ist die Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen 
(Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit 
gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus 
dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Län-
dervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, 
wenn der Name der Sparkasse – möglichst mit Bankleitzahl – und die 
Kontonummer oder International Bank Account Number (IBAN) angege-
ben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt die für das betref-
fende Konto ausgegebene physische Debitkarte und alle dazu gehören-
den digitalen Debitkarten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen, soweit der Karteninhaber nicht nur die Sperre 
der digitalen Debitkarte veranlasst. In anderen Fällen einer Beschränkung 
der Sperre auf die abhanden gekommene Debitkarte (z. B. Debitkarten 
von Bevollmächtigten) muss sich der Karteninhaber mit seiner Spar-
kasse, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen. 
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-

rechtigt in den Besitz seiner Debitkarte gelangt ist, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte 
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.
(3) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Nummer 
8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstim-
mung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. 
Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion 
abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der  
Sparkasse anzuzeigen. 
(4) Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TAN-
Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Debitkarte 
auch eine Sperre der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(5) Durch die Sperre der Debitkarte bei der Sparkasse beziehungsweise   
gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang 
zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen 
auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter 
dieser Funktionen erfolgen.
(6) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann 
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht und richtet 
sich nach dem mit der Sparkasse abgeschlossenen Vertrag.
(7) Der Kontoinhaber hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu 
unterrichten.

8  Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der Debitkarte durch Einführen der Debitkarte in das Ter-
minal oder bei kontaktlosen Bezahlvorgängen durch Heranführen der 
Debitkarte an das Terminal erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich die Eingabe der PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit 
deren Eingabe erteilt. Wenn beim Einsatz der Debitkarte im Online-
Handel besondere Authentifizierungsverfahren gefordert werden, sind 
diese zu nutzen. Weitere Informationen über die von der Sparkasse 
unterstützten Authentifizierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im 
Internet sind in den Geschäftsräumen der Sparkasse verfügbar sowie auf 
ihrer Internetseite abrufbar. 
Ausnahmsweise können gegenüber Vertragsunternehmen im Rahmen 
eines fremden Debitkartensystems die geforderten Kartendaten z. B. über 
das Telefon angegeben werden.  
In der Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 
dass die Sparkasse die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendi-
gen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermit-
telt und speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninha-
ber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

9  Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags  
Die Sparkasse ist berechtigt, auf dem Zahlungskonto des Kontoinhabers 
einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (Abschnitt A II 
Nummer 3) verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist 

und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbe-

trags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Sparkasse unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der 
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

10  Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse 
Die Sparkasse ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß 

Abschnitt A II Nummer 8 erteilt hat,
– der für die Kartenzahlung vereinbarte Verfügungsrahmen oder die 

finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs 
unterrichtet.

11  Entgelte und deren Änderung 
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Sparkasse geschuldeten Ent-
gelte ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Sparkasse.
(2) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwen-
deten oder sonst nicht autorisiert genutzten Debitkarte ist die Sparkasse 
berechtigt, im Rahmen des § 675I Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Sparkasse ausgewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der Karteninha-
ber die Umstände, die zum Ersatz der Debitkarte geführt haben, zu ver-
treten hat und die Sparkasse nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte ver-
pflichtet ist. Wenn darüber hinaus Entgelte für den Ersatz einer Debitkarte 
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in anderen Fällen durch die Sparkasse erhoben werden, ergeben sich 
diese aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse.
(3) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kontoinhaber mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der 
Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der 
Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung 
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zah-
lung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem Konto-
inhaber nur ausdrücklich treffen. Die Änderung von Entgelten für den 
Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 17 Abs. 
6 AGB-Sparkassen.
(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, 
die nicht Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 
17 Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen.

12  Information des Kontoinhabers über die Kartenverfügung 
Die Sparkasse unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monat-
lich über die mit der Debitkarte getätigten Verfügungen auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbrau-
cher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrich-
tung gesondert vereinbart werden. Über die mit der GeldKarte getätigten 
einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet die 
Sparkasse den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getätigten 
Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers 
nachvollziehen.

13  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kontoinhabers 

13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-

Kontos,
hat die Sparkasse gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse ist verpflichtet, dem Kontoinha-
ber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto 
belastet, bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese 
Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens bis zum Ende des Geschäfts-
tags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt wurde, dass die Karten-
verfügung nicht autorisiert ist oder die Sparkasse auf andere Weise 
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse 
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

13.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-

Kontos
kann der Kontoinhaber von der Sparkasse die unverzügliche und unge-
kürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto belastet, bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
befunden hätte.
(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese 
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.
(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Sparkasse die Kartenverfügung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

13.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Kontoinhaber von der Sparkasse einen Schaden, der 
nicht bereits von Abschnitt A II Nummern 13.1 oder 13.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverlet-

zung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse hat hierbei ein Verschulden, 
das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei 
einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgege-
ben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbrau-
cher oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes, beschränkt sich 
die Haftung der Sparkasse für das Verschulden einer an der Abwicklung 
des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Sparkasse und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die 
Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kon-

toinhaber Verbraucher ist.

13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Ansprüche gegen die Sparkasse nach Abschnitt A II Nummern 13.1 
bis 13.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Sparkasse 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Karten-
verfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autori-
sierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf 
der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kontoinha-
ber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeb-
lich. Haftungsansprüche nach Abschnitt A II Nummer 13.3 kann der Kon-
toinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Sparkasse sind ausge-
schlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können, oder

– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

14  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen 

14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Debitkarte oder PIN, werden sie ihm 
gestohlen oder kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst 
missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-

Kontos,
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran-
zeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung 
nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in 
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 
Verwendung der Debitkarte oder der PIN vor der nicht autorisierten 
Kartenverfügung zu bemerken, oder

– der Verlust der Debitkarte durch einen Angestellten, einen Agenten, 
eine Zweigstelle der Sparkasse oder eine sonstige Stelle, an die Tätig-
keiten der Sparkasse ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für 
Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter 
Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 auch über 
einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die 
ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt 
hat. Hat die Sparkasse durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse für den entstande-
nen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
(4) Die Sparkasse verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kon-
toinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz 1 
und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvor-
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gänge bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Kar-
teninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A II Nummer 7.1 bis 7.4 obliegen-
den Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom 
Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Sparkasse erfolgt nur, 
wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung 
glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absät-
zen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht 
abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht die Möglichkeit zur Entgegen-
nahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch 
eingetreten ist.
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügun-
gen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügeri-
scher Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstande-
nen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Spar-

kasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unver-
züglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Debitkarte vermerkt 
oder zusammen mit der physischen Debitkarte verwahrt hat,

– die persönliche Geheimzahl der digitalen Debitkarte auf dem mobilen 
Endgerät gespeichert hat oder

– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und 
der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfü-
gungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für 
die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.
(7) Hat die Sparkasse beim Einsatz der Debitkarte eine starke Kunden-
authentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zah-
lungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse nach § 55 
ZAG zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die 
Haftung des Karteninhabers und der Sparkasse abweichend von den 
Absätzen 1 bis 6 nach § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

14.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Ver-
lust oder Diebstahl der Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte oder PIN ange-
zeigt wurde, übernimmt die Sparkasse alle danach durch Verfügungen, 
z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-

Kontos,
entstehenden Schäden. 
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinha-
ber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

15 Kündigung 
Die Sparkasse ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Debitkarte mit 
einer Frist von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber 
ist hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im 
Übrigen bleiben die Kündigungsrechte nach Nummer 26 Absatz 1 AGB 
Sparkassen unberührt.

III  Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten 

1  Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen 
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der Debitkarte 
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufla-
dung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für 
die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung  
an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Ver-
fügungsrahmen der Debitkarte durch vorangegangene Verfügungen 
bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen 
der Debitkarte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen 
Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abge-
wiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Debitkarte 
nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto ein-
geräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der 
kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der Debit-
karte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten vereinba-
ren. Ein Bevollmächtigter, der eine Debitkarte erhalten hat, kann nur eine 
Herabsetzung für diese Debitkarte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Debitkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, 
an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Debitkarte die PIN 

eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die per-
sönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch mit einer oder beiden 
Kartenformen eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem 
Fall mit seiner Sparkasse, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in 
Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Sparkasse; Reklamationen 
Die Sparkasse ist gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die 
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Debitkarte 
verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem 
Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt 
worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu 
machen.

1.4  Vorauswahl an automatisierten Kassen 
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit, 
bei den von ihnen akzeptierten Debitkarten in ihren automatisierten 
Kassen Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer 
bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei 
dürfen sie den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vor-
auswahl hinwegzusetzen.

2  GeldKarte 

2.1 Servicebeschreibung 
Die mit einem Chip ausgestattete Debitkarte kann auch als GeldKarte 
(nachfolgend GeldKarte genannt) eingesetzt werden. Der Karteninhaber 
kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches 
im Inland bargeldlos bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte 
(1) Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-
Logo gekennzeichneten Terminals und an Geldautomaten im Rahmen 
des deutschen Geldautomatensystems innerhalb des ihm von seiner 
Sparkasse eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A III 
Nummer 1.1) zulasten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos bis zu 
einem Betrag von maximal 200 Euro aufladen. Darüber hinaus kann die 
GeldKarte im Rahmen eines Bezahlvorgangs mit der GeldKarte bis zu 
25 Euro auch an girocard-Terminals, die zusätzlich mit dem GeldKarte- 
und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind, um den am Terminal 
angezeigten Betrag aufgeladen werden. Der Karteninhaber kann seine 
GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer 
anderen Debitkarte zulasten des Kontos, über das die Umsätze mit dieser 
Debitkarte abgerechnet werden, aufladen.
(2) Benutzt der Karteninhaber seine Debitkarte, um seine GeldKarte oder 
die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche Geheim-
zahl (PIN) am Terminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht 
mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Sparkasse, möglichst 
mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
(3) Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels 
GeldKarte verfügen möchte, können bei der kartenausgebenden Spar-
kasse und an Geldautomaten der Sparkassen entladen werden. Bei einer 
Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Spar-
kasse dem Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages 
Benutzt der Karteninhaber seine Debitkarte, um seine GeldKarte oder die 
GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, 
das auf der Debitkarte angegeben ist, belastet.

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte 
(1) Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei 
jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte 
Betrag um den verfügten Betrag.
(2) An den GeldKarte-/girogo-Terminals des Handels- und Dienstleis-
tungsbereichs, die zusätzlich mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind 
und deshalb auch Verfügungen im Rahmen des girocard-Systems unter-
stützen, kann die GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen ohne PIN-Ein-
gabe nur bis zu 25 Euro pro Verfügung eingesetzt werden. Höhere Verfü-
gungen können an diesen Terminals nur als girocard-Zahlung mit PIN-
Eingabe erfolgen.
(3) An allen ausschließlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo 
gekennzeichneten Terminals sind Verfügungen mit der GeldKarte im 
Rahmen des gespeicherten Guthabens auch über 25 Euro ohne PIN-Ein-
gabe möglich.

2.5 Sorgfältige Aufbewahrung der GeldKarte 
Die GeldKarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie 
darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt 
werden. Jeder, der im Besitz der GeldKarte ist, kann den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag verbrauchen.

82



m
a

n
u

e
ll

Bedingungen für die Sparkassen-Card (Debitkarte)
1

2
7

 1
5

1
.0

0
0

 D
1

 (
F

a
ss

u
n

g
 S

e
p

. 
2

0
2

1
) 

- 
v9

.1

Seite 5 von 7 

2.6 Haftung des Karteninhabers für den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag 
Eine Sperre der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen 
ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchli-
chen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der 
GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Spar-
kasse den in der GeldKarte zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Betrag 
nicht, denn jeder, der im Besitz der Debitkarte ist, kann den in der Geld-
Karte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

2.7 Automatischer Ladeauftrag GeldKarte 
Zusätzlich zu den in Abschnitt A III Nummer 2.2 genannten Auflademög-
lichkeiten kann die GeldKarte aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der 
Sparkasse (automatischer Ladeauftrag) an girocard-Terminals, die 
zusätzlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet 
sind, ohne PIN-Eingabe automatisch um den jeweils vereinbarten Betrag 
zulasten des vereinbarten Kontos aufgeladen werden, wenn die Geld-
Karte an diesen Terminals für einen Bezahlvorgang bis zu 25 Euro einge-
setzt wird und das auf der GeldKarte gespeicherte Guthaben für diesen 
Bezahlvorgang nicht ausreicht.

2.7.1 Ausführung 
Der automatische Ladeauftrag wird einmal pro Kalendertag zulasten des 
vereinbarten Kontos ausgeführt, sofern die vereinbarten Ausführungs- 
voraussetzungen erfüllt sind und ein zur Ausführung des Ladevorgangs 
ausreichendes Guthaben auf dem vereinbarten Konto vorhanden oder ein 
ausreichender Kredit eingeräumt ist. Für diesen Aufladevorgang ist keine 
PIN-Eingabe erforderlich. 
Die Ausführung des Ladeauftrags wird dem Karteninhaber durch die 
Anzeige des aufgeladenen Betrags am Terminal angezeigt.

2.7.2 Anzeige- und Unterrichtungspflicht 
Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner GeldKarte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen fest, so ist 
die Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen, um den automatischen 
Ladeauftrag zu widerrufen (Widerrufsanzeige). Der Karteninhaber kann 
die Widerrufsanzeige auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperran-
nahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus 
dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben, um damit 
zugleich auch eine Sperre der Debitkarte nach Abschnitt A II Nummer 7.4 
dieser Bedingungen zu veranlassen. In diesem Fall müssen die Konto-
nummer und der Name der Sparkasse angegeben werden. Der Kontoin-
haber hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung eines nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten automatischen Ladeauftrags zu 
unterrichten.

2.7.3 Haftung des Kontoinhabers bis zur Widerrufsanzeige für 
weitere Aufladevorgänge 
(1) Für Schäden durch missbräuchliche Aufladevorgänge bis zum Zeit-
punkt der Widerrufsanzeige haftet der Kontoinhaber im Rahmen des Ver-
schuldens in Höhe des vereinbarten täglichen Ladebetrags pro Kalender-
tag insgesamt maximal bis zu 50 Euro. Hat die Sparkasse durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu ver-
tretenden Mitverschuldens.

(2) Die Sparkasse verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kon-
toinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz 1 
und übernimmt alle Schäden durch missbräuchliche Aufladevorgänge der 
GeldKarte, die bis zum Zeitpunkt der Widerrufsanzeige erfolgt sind, wenn 
der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A III Nummern 2.5 und 
2.7.2 obliegenden Sorgfaltspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Kon-
toinhaber zu tragenden Schadens durch die Sparkasse erfolgt nur, wenn 
der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft 
darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

2.7.4 Haftung des Kontoinhabers ab Widerrufsanzeige für weitere 
Aufladevorgänge 
Sobald der Sparkasse der Verlust oder Diebstahl der GeldKarte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonst nicht autorisierte Nutzung 
angezeigt wurde, haftet der Kontoinhaber nicht für danach durch miss-
bräuchliche Verfügungen mit der GeldKarte ausgelöste weitere Auflade-
vorgänge. Die Haftung nach vorstehendem Absatz Abschnitt A III 
Nummer 2.6 für den vor der Widerrufsanzeige in der GeldKarte gespei-
cherten Betrag bleibt unberührt.  
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinha-
ber auch die nach der Widerrufsanzeige entstehenden Schäden.

3  Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten 

3.1 Servicebeschreibung 
Unter Verwendung seiner Debitkarte und der persönlichen Geheimzahl 
(PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobil-
funkanbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht 
werden, an Geldautomaten der Sparkassen innerhalb des ihm von seiner 

Sparkasse eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A III Nummer 
1.1) zulasten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos aufladen. Vor-
aussetzung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über 
eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der 
das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem 
System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der 
Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Menüpunkt zum Auf-
laden des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefon-
nummer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Auflade-
betrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die 
Sparkasse des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim 
Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Kartenin-
haber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines 
Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Sparkasse, etwa wegen feh-
lender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender 
Hinweis angezeigt.

3.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Debitkarte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, 
wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingege-
ben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Spar-
kasse, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.3 Zahlungsverpflichtung der Sparkasse; 
Reklamationen 
Die Sparkasse ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-
Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausge-
gebenen Debitkarte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungs-
pflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendun-
gen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Ver-
tragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-
Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu 
machen.

B  Von der Sparkasse angebotene andere Service-Leistungen 

1  Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals

1.1 Serviceumfang/Verfügungsrahmen 
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Sparkassen-Card 
(nachfolgend Debitkarte) und der persönlichen Geheimzahl (PIN) an 
Selbstbedienungsterminals der Sparkassen Überweisungen bis maximal 
1.000 Euro pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Spar-
kasse nicht ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2 Ausführung der Überweisung 
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten 
„Bedingungen für den Überweisungsverkehr“.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungs-
pflichten in Abschnitt A II Nummer 7.1 bis 7.4.

1.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 13.

1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an 
Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter 
Abschnitt A II Nummer 14. Abweichend von Abschnitt A II Nummer 14.1 
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalender-
tag und, sofern ein anderer Verfügungsrahmen gemäß Abschnitt B 
Nummer 1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschränkt.

1.6 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A III Nummer 1.2.

2  SB-Sparverkehr 

2.1 Serviceumfang 
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung von Sparkassen-
Card (nachfolgend Debitkarte) und persönlicher Geheimzahl (PIN) an 
Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals der Sparkasse über 
Sparkonten, die durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit 
der Sparkasse für diese Verwendungsart freigegeben sind, Verfügungen 
in Selbstbedienung treffen (SB-Sparverkehr). Die Freigabe zum SB-Spar-
verkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte 
den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich nach den zwischen der 
Sparkasse und dem Kontoinhaber hierfür getroffenen Vereinbarungen. Im 
SB-Sparverkehr können Nachträge im Sparkassenbuch dokumentiert 
sowie Einzahlungen durch Umbuchung vom Girokonto bei der Sparkasse 
auf das Sparkonto oder in bar vorgenommen werden, sofern hierfür 
geeignete Geldautomaten von der Sparkasse zur Verfügung gestellt sind. 
Ferner sind Auszahlungen vom Sparkonto durch Umbuchung auf das 
Girokonto beziehungsweise ein anderes Konto des Kontoinhabers bei der 
Sparkasse oder in bar am Geldautomaten möglich.

2.2 Verfügungsrahmen 
Der Verfügungsrahmen ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf 
einen Betrag von 2.000 Euro pro Kalendermonat beschränkt. Für Dienst-
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leistungen des Zahlungsverkehrs kann der SB-Sparverkehr nicht genutzt 
werden.

2.3 Vornahme von SB-Verfügungen/Bedienung des Terminals 
Der Zugang zum SB-Sparkonto wird über die Debitkarte und Eingabe der 
persönlichen Geheimzahl (PIN) bewirkt. Nach Auswahl eines zum SB-
Sparverkehr freigegebenen Kontos mittels Display oder Bildschirm des 
Terminals wird der aktuelle Kontosaldo angezeigt. Im Anschluss kann die 
vorgesehene Transaktion ausgeführt werden. Bei SB-Sparverkehr mit 
gebundenem Sparkassenbuch werden die Daten der erfolgten Transak-
tion automatisch im Buch ausgedruckt, das zu Beginn der Transaktion in 
das Terminal einzuführen ist. Bei SB-Sparverkehr mit Loseblatt-
Sparkassenbuch werden die Daten der erfolgten Transaktion automatisch 
zum Ausdruck bereitgestellt. Sie können durch Wahl der Druckfunktion 
am selben Gerät oder an einem anderen, hierfür von der Sparkasse zur 
Verfügung gestellten Gerät vom Kunden mittels Debitkarte und entspre-
chender Funktionswahl als neues Kontoblatt ausgedruckt werden. Der 
Kunde wird auf die Möglichkeit, den Ausdruck erstellen zu lassen, bei der 
Transaktion im Bildschirm/Display hingewiesen. Das neue Kontoblatt ist 
vom Kontoinhaber im Loseblatt-Sparkassenbuch abzuheften. Der Aus-
druck wird im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden techni-
schen Möglichkeiten erstellt.
Bei Funktionsstörungen haftet die Sparkasse im Rahmen ihres Verschul-
dens. Wird vom Kunden kein Ausdruck angefordert oder kann dieser aus 
technischen Gründen zum Zeitpunkt der Abfrage nicht erstellt werden und 
ist die Speicherkapazität des Geräts, z. B. durch Dauerauftragsbuchun-
gen oder Zinsbuchungen, erschöpft, wird die Sparkasse bei Loseblatt-
Sparkassenbüchern ein Kontoblatt erstellen und dem Kontoinhaber 
zusenden. 
Unstimmigkeiten im Rahmen des Verfahrensablaufs oder im Zusammen-
hang mit dem Kontoausdruck sind der Sparkasse unverzüglich 
anzuzeigen.

2.4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungs-
pflichten in Abschnitt A II Nummern 7.1 bis 7.4.

2.5 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 13.

2.6 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen im SB-
Sparverkehr richtet sich nach den Regelungen unter Abschnitt A II 
Nummer 14. Abweichend von Abschnitt A II Nummer 14.1 Absatz 6 ist die 
Haftung des Kontoinhabers auf den für den SB-Sparverkehr geltenden 
Verfügungsrahmen (Abschnitt B Nummer 2.2) beschränkt.

2.7 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A III Nummer 1.2.

2.8 Geltung der „Bedingungen für den Sparverkehr“ 
Ergänzend finden die „Bedingungen für den Sparverkehr“ in dem Umfang 
Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

2.9 Nutzung des Sparkontos zu Kassentransaktionen 
Der Kontoinhaber kann das zum SB-Sparverkehr geeignete Sparkonto 
weiterhin zur Vornahme von Transaktionen an der Barkasse nutzen. In 
diesen Fällen gelten die „Bedingungen für den Sparverkehr“. Die vorste-
henden Regelungen zur Teilnahme am SB-Sparverkehr finden insoweit 
keine Anwendung.

C  Kontoauszugsdrucker und Kontoinformationen im 
Online-Banking 

1  Serviceumfang 
Der Kontoauszugsdrucker ermöglicht dem Inhaber einer Sparkassen-
Card (nachfolgend Debitkarte), Kontoauszüge einschließlich der darin 
enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das in der Debitkarte angegebene 
Konto ausdrucken zu lassen. Wahlweise ist es dem Kunden im Rahmen 
des Online-Banking auch möglich, Kontoauszüge einschließlich der darin 
enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das jeweilige Konto elektronisch 
abzurufen.

2  Bereithaltung von Belegen 
Anlagen zu den Kontoauszügen, soweit sie am Kontoauszugsdrucker 
nicht mit ausgedruckt beziehungsweise im Online-Banking nicht elektro-
nisch übermittelt werden können, werden dem Kunden auf Anforderung 
bei der kontoführenden Stelle zur Verfügung gestellt. Die Sparkasse ist 
berechtigt, dem Kunden die Anlagen auch ohne Anforderung gegen Por-
toersatz zuzusenden.

3  Haftung der Sparkasse 
Kontoauszüge werden im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage beste-
henden technischen Möglichkeit erstellt. Die Kontoauszüge beinhalten die 
Kontobewegungen, die bis zum Abruf verbucht und für den Kontoaus-
zugsdrucker beziehungsweise den elektronischen Abruf im Online-Ban-
king bereitgestellt sind. Bei Funktionsstörungen haftet die Sparkasse im 
Rahmen ihres Verschuldens.

4  Zusendung von Auszügen 
Ohne Anforderung des Kunden kann ein Kontoauszug erstellt und dem 
Kontoinhaber gegen Portoersatz zugesandt werden, wenn ein Kontoaus-
zug innerhalb von 35 Tagen nicht am Kontoauszugsdrucker beziehungs-
weise elektronisch im Online-Banking abgerufen wurde. Kontoinhaber 
und Sparkasse können eine andere Abruffrist vereinbaren.

5  Zugangssperre 
Ist die Debitkarte gesperrt, so wird sie vom Kontoauszugsdrucker abge-
lehnt beziehungsweise eingezogen. Die Sperre der Debitkarte richtet sich 
nach Abschnitt A II Nummer 6. Die Sperre der Funktion für das Online-
Banking richtet sich nach den gesondert vereinbarten „Bedingungen für 
das Online-Banking“.

6  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungs-
pflichten unter Abschnitt A II Nummern 7.1 bis 7.4. Hat der Karteninhaber 
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens im 
Rahmen dieser Servicefunktion der Debitkarte beigetragen, so bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Sparkasse und Kontoinhaber den Schaden tragen.

7  Widerruf der Sparkasse 
Die Sparkasse kann jederzeit die Berechtigung des Kunden zur Benut-
zung des Kontoauszugsdruckers schriftlich widerrufen. Gleiches gilt für 
den elektronischen Abruf der Kontoinformationen im Online-Banking.

D  Zusatzanwendungen 

1  Speicherung von Zusatzanwendungen 
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Sparkassen-Card 
(nachfolgend Debitkarte) befindlichen Chip als Speichermedium für eine 
bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutz-
merkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu 
benutzen.
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Sparkasse. Eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maß-
gabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es 
obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Debitkarte zur 
Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen 
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung auf der Debitkarte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditin-
stitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten 
Daten keine Kenntnis.

2  Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
Die kartenausgebende Sparkasse stellt mit dem Chip auf der Debitkarte 
lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninha-
ber ermöglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen 
zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber 
erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhält-
nisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3  Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen 
(1) Einwendungen,  die  den  Inhalt  einer  unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegen-
über dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in 
die Debitkarte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige 
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Kartenin-
haber darf die Debitkarte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht 
dem Unternehmen aushändigen.
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der 
Sparkasse geltend zu machen.

4  Keine Angabe der von der Sparkasse an den Kunden ausgegebe-
nen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen 
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendung auf der Debitkarte wird die von der 
kartenausgebenden Sparkasse an den Karteninhaber ausgegebene PIN 
nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung in die Debitkarte eingespeichert hat, dem Kar-
teninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwen-
dung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium 
abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm 
von der kartenausgebenden Sparkasse für die Nutzung der Zahlungsver-
kehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5  Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen 
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung 

84



m
a

n
u

e
ll

Bedingungen für die Sparkassen-Card (Debitkarte)
1

2
7

 1
5

1
.0

0
0

 D
1

 (
F

a
ss

u
n

g
 S

e
p

. 
2

0
2

1
) 

- 
v9

.1

Seite 7 von 7 

in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendun-
gen kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der Sparkasse geschlossenen Vertrag.

E  Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Kar-
teninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichne-
ten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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1. Anwendungsbereich 
Die von der Sparkasse ausgegebene digitale Sparkassen-Card ist eine 
Debitkarte (nachfolgend digitale Debitkarte genannt), die dem Kunden 
digital zur Speicherung auf einem mobilen Endgerät (Telekommunika-
tions-, Digital- oder IT-Gerät) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren 
bereitgestellt wird. Es gelten die „Bedingungen für die Sparkassen-Card 
(Debitkarte)“, sofern in den „Bedingungen für die digitale Sparkassen-
Card (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren“ nichts 
Abweichendes vereinbart ist. Diese Bedingungen regeln das Vertragsver-
hältnis zwischen der kartenausgebenden Sparkasse und dem Kontoinha-
ber. Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber und Drit-
ten (z. B. Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von 
Bezahlplattformen, in denen digitale Karten hinterlegt werden können) 
bleiben unberührt. Die vertragliche Leistung der Sparkasse betrifft nicht 
die Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgerätes oder von 
Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), in denen 
die digitale Debitkarte hinterlegt werden kann.

2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren  
Der Karteninhaber kann die digitale Karte mit individualisierten Authentifi-
zierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegenüber der Sparkasse 
authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das Verfahren, mit deren Hilfe 
die Sparkasse die Identität des Karteninhabers oder die berechtigte Ver-
wendung der digitalen Debitkarte überprüfen kann. 
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Debitkarte auf 
dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzele-
ment) und biometrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerab-
druck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrmechanismen des 
mobilen Endgerätes (z. B. der Entsperrcode), jeweils als zweiter Faktor 
vereinbart. Die Eingabe der für die digitale Debitkarte geltenden persönli-
chen Geheimzahl (PIN) ist für die Nutzung der Karte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren nicht vorgesehen.

3. Verwendungsmöglichkeiten  
Der Karteninhaber kann die digitale Debitkarte, soweit diese und die Ter-
minals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste 
nutzen:

a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-
Terminals).

b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das 
Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-
Handel) im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digi-
tale Debitkarte einer digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, 
kann die digitale Debitkarte an allen girocard-Terminals und im Online-
Handel eingesetzt werden, die an dem girocard-Logo und dem Akzep-
tanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung zu erkennen sind.

c) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen sowie im Online-Handel im Rahmen 
eines fremden Systems, soweit die digitale Debitkarte entsprechend 
ausgestattet ist. Die Akzeptanz der digitalen Debitkarte im Rahmen 
eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System gel-
tenden Akzeptanzlogo.

Ergänzende Informationen erteilt die Sparkasse in den jeweiligen Nut-
zungshinweisen für die digitale Sparkassen-Card mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren.

4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der digitalen Debitkarte durch Heranführen des mobilen 
Endgerätes mit der digitalen Debitkarte an das Kontaktlos-Terminal bzw. 
im Online-Handel durch Bestätigung der Bezahlanwendung erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kar-
tenzahlung. Dazu ist zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merk-
male des Karteninhabers oder Eingabe des Entsperrcodes des Geräts 
jeweils mit auf dem mobilen Endgerät vorhandenen Funktionen erforder-
lich. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der Autorisierung 
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse 
die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezoge-
nen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. 
Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzah-
lung nicht mehr widerrufen.

5. Finanzielle Nutzungsgrenze und Verfügungsrahmen
a) Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Debitkarte nur 

im Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingeräumten Kontoüber-
ziehung vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungs-
grenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Sparkasse berech-
tigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung 
der digitalen Debitkarte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen 
führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

b) Sofern die Nutzungsgrenze nicht vorher erreicht ist, darf der Kartenin-
haber Verfügungen mit seiner digitalen Debitkarte nur im Rahmen des 
für die Debitkarte vereinbarten Verfügungsrahmens vornehmen. Bei 
jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorange-
gangene Verfügungen (mit der digitalen oder der physischen Debit-
karte) bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfü-
gungsrahmen der digitalen Debitkarte überschritten würde, können 
unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum 
Konto eingeräumten Kredit abgewiesen werden. Der Kontoinhaber 
kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrah-
mens der Debitkarte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen 
Debitkarten vereinbaren.

6. Sperre der digitalen Debitkarte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren

a) Die Sparkasse darf die digitale Debitkarte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung), wenn sie 
berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der indi-
vidualisierten Authentifizierungselemente des Karteninhabers oder der 
digitalen Debitkarte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht einer 
nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines Authentifi-
zierungselements oder der digitalen Debitkarte besteht. Darüber wird 
die Sparkasse den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgebli-
chen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, wenn 
die Sparkasse hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen 
würde. Die Sparkasse wird die digitale Debitkarte entsperren oder eine 
neue digitale Debitkarte bereitstellen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Kartenin-
haber unverzüglich.

b) Eine Sperre ausschließlich der digitalen Debitkarte bewirkt keine 
Sperre der physischen Debitkarte. Eine Sperre der physischen Debit-
karte hat stets auch eine Sperre aller zugehörigen digitalen Debitkar-
ten zur Folge.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente 
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
seine für die Nutzung der digitalen Debitkarte verwendeten biometrischen 
Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerät mit digitaler Debit-
karte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale 
Debitkarte missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autori-
siert genutzt wird.

Dazu hat er Folgendes zu beachten:  
a)  Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf 

insbesondere
–  nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, 

Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speiche-

rung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem 

Gerät aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler 
Debitkarte dient.

b) Das mobile Endgerät mit digitaler Debitkarte ist vor Missbrauch zu 
schützen, insbesondere
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile 

Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen 
können,

– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobi-
len Endgerät gespeicherte digitale Debitkarte nicht nutzen können,

– ist die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät zu löschen, 
bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät 
aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung),
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– muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endge-
rätes mit digitaler Debitkarte jeweils angebotenen Software-Updates 
installieren,

– muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digi-
talen Debitkarte von der Sparkasse erhalten hat, diesen vor dem 
unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren.

c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninha-
bers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digi-
taler Debitkarte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsaufträgen ver-
wendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen 
Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf 
dem mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale anderer 
Personen sind vor der Speicherung der digitalen Debitkarte auf dem 
mobilen Endgerät zu entfernen.

7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen End-

gerätes mit digitaler Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Debitkarte fest, 
so ist die Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). 
Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber 
dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland 
und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervor-
wahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, 
wenn der Name der Sparkasse – möglichst mit Bankleitzahl – und die 
Kontonummer oder International Bank Account Number (IBAN) ange-
geben werden. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Miss-
brauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, 
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

c) Durch die Sperre der digitalen Debitkarte bei der Sparkasse bezie-
hungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht 
der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonsti-
gen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem 
jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen. Der Kontoinhaber hat 
die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das 
mobile Endgerät oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflich-
tung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a) 
dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerätes 
hat keine Sperre der digitalen Debitkarte zur Folge.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse 
Die Sparkasse ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß 

Nummer 4 erteilt hat,
–  der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze 

nicht eingehalten ist oder
– die digitale Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs 
unterrichtet.

9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kontoinhabers 

9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der 
Verwendung der digitalen Debitkarte an Kontaktlos-Terminals bei Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die 
Sparkasse gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Die Sparkasse ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet, 
bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflich-
tung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt wurde, dass die Kartenverfü-
gung nicht autorisiert ist oder die Sparkasse auf andere Weise davon 
Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse ihre Ver-
pflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich 
der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung
a)  Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-

sierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digita-
len Debitkarte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Kontoinhaber von 
der Sparkasse die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Ver-

fügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht 
erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, 
bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden 
hätte.

b) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder 
seinem Konto belastet wurden.

c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Sparkasse die Kartenverfügung auf Verlangen des Kar-
teninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

9.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Kontoinhaber von der Sparkasse einen Schaden, der 
nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Sparkasse hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei 
dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz 
der digitalen Debitkarte in einem Land außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, beschränkt sich die Haftung der Sparkasse für das Ver-
schulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten 
Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. 
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse und Kontoinhaber den 
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haf-
tungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kon-

toinhaber Verbraucher ist.

9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
a) Ansprüche gegen die Sparkasse nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind aus-

geschlossen, wenn der Kontoinhaber die Sparkasse nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung dar-
über unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht 
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-
monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kontoinhaber 
über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätes-
tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 9.3 kann der Kontoin-
haber auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert 
war.

b) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Sparkasse sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können oder

– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbei-
geführt wurden.

10. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen 

10.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 

a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Debitkarte (z. B. durch Verlust 
seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente, 
werden ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder 
werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
nicht autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung 
der digitalen Debitkarte an girocard-Terminals bei Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, dann haftet der 
Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige 
verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Seine Haftung nach 
Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in 
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

b) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchli-
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che Verwendung der digitalen Debitkarte oder eines seiner Authenti-
fizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu 
bemerken, oder

– der Verlust der digitalen Debitkarte oder eines seiner Authentifizie-
rungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine 
Zweigstelle der Sparkasse oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkei-
ten der Sparkasse ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie 
für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

c) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der digitalen Debitkarte außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht 
autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz 
a) auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Kar-
teninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten 
fahrlässig verletzt hat. Hat die Sparkasse durch eine Verletzung ihrer 
Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die  Spar-
kasse für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertre-
tenden Mitverschuldens.

d) Die Sparkasse verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kon-
toinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz 
a) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungs-
vorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) ent-
standen sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Nummern 7.1 
und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrü-
gerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine 
Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die 
Sparkasse erfolgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen 
der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei 
erstattet.

e) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absät-
zen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige 
nach Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht 
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

f)  Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autori-
sierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinha-
ber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe 
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn
– der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Spar-

kasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber hiervon 
Kenntnis erlangt hat oder

– der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesi-
chert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit 
einem Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digita-
ler Debitkarte (z. B. Fingerabdrucksensor) dient oder

– die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht 
wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen End-
gerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung).

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.

g) Hat die Sparkasse eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des 
§ 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt 
oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese 
nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse nach § 55 ZAG zur starken 
Kundenauthentifizierung verpflichtet war, bestimmt sich die Haftung 
des Karteninhabers und der Sparkasse abweichend von den Absätzen 
a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbe-
sondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen 
Authentifizierungsfaktoren (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen).

10.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Ver-
lust oder Diebstahl der digitalen Debitkarte, die missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Debit-
karte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde, übernimmt 
die Sparkasse alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden 
Schäden. 
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinha-
ber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden 
Schäden.

11. Kündigung 
Die Sparkasse ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Debitkarte mit indi-
vidualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist von mindestens 
zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber ist hierzu jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im Übrigen bleiben die Kün-
digungsrechte nach Nummer 26 Absatz 1 AGB Sparkassen unberührt.

12. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse; Reklamationen 
Die Sparkasse ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der 
an den Karteninhaber ausgegebenen digitalen Debitkarte verfügt wurden, 
zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Kartenin-
habers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bar-
geldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unterneh-
men geltend zu machen. Gleiches gilt für Funktionsstörungen einer 
Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), in der die 
digitale Debitkarte hinterlegt worden ist.

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Kar-
teninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichne-
ten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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Bedingungen für die Mastercard Business/
Corporate und Visa Business-Card/ 
Corporate (Kreditkarte)

Fassung September 2022

1 Ausgabe der Kreditkarte 
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene Mastercard Business/
Corporate und Visa Business-Card/Corporate sind Kreditkarten (nachfol-
gend: Kreditkarte genannt) und dienen ausschließlich zur Begleichung 
geschäftlich veranlasster Aufwendungen. Auf der Grundlage eines zwi-
schen der Sparkasse/Landesbank und der Firma abgeschlossenen Rah-
menvertrags gibt die Sparkasse/Landesbank an Mitarbeiter der Firma 
(Karteninhaber) Kreditkarten aus. Die Kreditkarten können als physische 
Karte und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung auf Telekommuni-
kations-, Digital- oder IT-Geräten (mobile Endgeräte) ausgegeben 
werden. Diese Bedingungen gelten für beide Kartenformen gleicherma-
ßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Die Karten-
daten der Kreditkarte können bereits vor Erhalt der physischen Karte für 
einen Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen bereitgestellt 
werden, sofern dies von der Sparkasse/Landesbank angeboten wird. 
Ergänzende Informationen für die digitale Kreditkarte sind in den Nut-
zungshinweisen und -voraussetzungen für die digitale Kreditkarte enthal-
ten. Im Übrigen gelten weiterhin die Bedingungen für die digitale Master-
card Business/Corporate und Visa Business-Card/Corporate (Kreditkarte) 
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren.

2 Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen 
Der Karteninhaber kann die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebe-
nen Kreditkarten, soweit diese und die Akzeptanzstellen entsprechend 
ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen: 
Mit der Kreditkarte kann der Karteninhaber im Inland – und als weitere 
Dienstleistung auch im Ausland – im Mastercard-Verbund/Visa-Verbund 
bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezah-
len und zusätzlich im Rahmen des Bargeldservices an Geldautomaten 
Bargeldauszahlungen vornehmen.  
Die Vertragsunternehmen und die Geldautomaten im Rahmen des Bar-
geldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der 
Kreditkarte zu sehen sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistun-
gen (z. B. Versicherungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hier-
über gesondert informiert.
Zusätzlich wird die Sparkasse/Landesbank über Mastercard/Visa teilneh-
menden Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine 
Kreditkartendaten hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier 
Ziffern der Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung stellen 
(Aktualisierungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienst-
leistungen und im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Kar-
tendaten automatisch zu ermöglichen.

3 Personalisiertes Sicherheitsmerkmal 
3.1 Für die Nutzung an Geldautomaten und an automatisierten Kassen 
wird dem Karteninhaber für seine Kreditkarte eine persönliche Geheim-
zahl (PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerkmal zur Verfügung gestellt.

3.2 Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten 
Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Kredit-
karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, 
wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander mit einer oder 
beiden Kartenformen falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte 
sich in diesem Fall mit seiner Sparkasse/Landesbank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

4 Verfügungsrahmen 
Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des vereinbarten 
monatlichen Verfügungsrahmens nutzen. Innerhalb dieses Rahmens gilt 
für den Bargeldservice das vereinbarte tägliche Verfügungslimit.  
Der Karteninhaber kann mit der Sparkasse/Landesbank eine Herabset-
zung vereinbaren. Sofern der mit der Firma vereinbarte Gesamtverfü-
gungsrahmen nicht eingehalten wird, kann die Sparkasse/Landesbank 
weitere Kartenverfügungen des Karteninhabers unabhängig vom Verfü-
gungsrahmen seiner Kreditkarte ablehnen.

5 Autorisierung von Zahlungsaufträgen 

5.1 Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zustim-
mung (Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages.  
Hierzu hat der Karteninhaber entweder
– an Geldautomaten die PIN einzugeben oder kontaktlosen Geldautoma-

teneinsatz mit PIN zu nutzen, indem die Kreditkarte vor das Empfangs-
gerät des Geldautomaten gehalten wird.

– oder an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN ein-
zugeben oder – soweit erforderlich – bei Vertragsunternehmen die 
Unterschrift zu leisten.

– oder an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN 
zu nutzen, indem die Kreditkarte vor das Empfangsgerät des Vertrags-
händlers gehalten wird. Der kontaktlose Einsatz der Kreditkarte an 
automatisierten Kassen kann bis maximal 50 Euro pro Bezahlvorgang 
ohne Eingabe der PIN erfolgen, soweit an den automatisierten Kassen 
für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe der PIN ver-
langt wird. Soweit für die Autorisierung zusätzlich eine PIN oder die 
Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren 
Einsatz.

– oder bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet 
gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten einzu-
geben. Soweit dabei besondere Authentifizierungsverfahren gefordert 
werden, sind diese zu nutzen. Weitere Informationen über die von der 
Sparkasse/Landesbank unterstützten Authentifizierungsverfahren und-
Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den Geschäftsräumen der 
Sparkasse/Landesbank verfügbar sowie auf deren Internetseiten 
abrufbar.

– oder gegenüber Vertragsunternehmen ausnahmsweise anstelle der 
Unterschrift die geforderten Kartendaten (z. B. am Telefon) anzugeben.

5.2 In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung ent-
halten, dass die Sparkasse/Landesbank die für die Ausführung der Kar-
tenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers 
verarbeitet, übermittelt und speichert.

5.3 Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den Zah-
lungsauftrag nicht mehr widerrufen.

6 Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Sparkasse/
Landesbank 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzuleh-
nen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung des Zahlungsauftrags nicht gemäß 

Nummer 5.1 erteilt hat,
– der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen, der mit der 

Firma vereinbarte Gesamtverfügungsrahmen oder die finanzielle Nut-
zungsgrenze nicht eingehalten wurde oder

– die Kreditkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber während des Bezahlvorgangs bzw. über 
das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

7 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, einen im Rahmen der finanziel-
len Nutzungsgrenze (Nummer 4) verfügbaren Geldbetrag auf dem Kredit-
kartenkonto des Karteninhabers zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist 

und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbe-

trags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Sparkasse/Landesbank unbeschadet 
sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nach-
dem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

8 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers und der Firma 
Die Sparkasse/Landesbank wird die bei der Nutzung der Kreditkarte ent-
standenen sofort fälligen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen 
den Karteninhaber/die Firma bezahlen. Entsprechendes gilt für im 
Rahmen des Bargeldservices entstandene Forderungen.
Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze bei seinen 
Zahlungsaufträgen nicht einhält, ist die Sparkasse/Landesbank berech-
tigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der 
Kreditkarte entstehen.
Der Karteninhaber und die Firma sind gesamtschuldnerisch verpflichtet, 
der Sparkasse/Landesbank diese Forderungsbeträge zu erstatten. Sofern 
für die Abrechnung dieser Forderungen ein Konto der Firma vereinbart 
wurde, ist nur die Firma zur Erstattung verpflichtet.

9 Kreditkartenabrechnung 
Die Kreditkartenabrechnung über die mit der Kreditkarte ausgelösten 
Zahlungsaufträge, die angefallenen Entgelte sowie die sonstigen 
Umsätze im Zusammenhang mit der Kreditkarte erfolgt in der mit dem 
Karteninhaber/der Firma vereinbarten Weise (z. B. Abrechnung über das 
elektronische Postfach, im Online-Banking oder am Kontoauszugsdru-
cker) einmal im Monat zum vereinbarten Abrechnungsstichtag. Mit erteil-
ter Kreditkartenabrechnung wird der darin ausgewiesene Forderungsbe-
trag sofort fällig. Dieser Betrag wird zum vereinbarten Zeitpunkt dem vom 
Karteninhaber/der Firma angegebenen Zahlungskonto (Abrechnungs-
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konto) bei der Sparkasse/Landesbank belastet bzw. im Falle eines bei 
einem Drittinstitut geführten Kontos von diesem durch Lastschrift einge-
zogen. Wenn das vereinbarte Abrechnungskonto ein Firmenkonto ist, 
erhält auch die Firma eine Kreditkartenabrechnung. Unabhängig davon 
erhält die Firma eine Summenübersicht.
Wenn der Karteninhaber/die Firma die Abrechnung in der vereinbarten 
Weise nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen haben, kann zeit-
nah eine papierhafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber/der 
Firma gegen Portoersatz zugesandt werden. 
Der Karteninhaber hat die Kreditkartenabrechnung unverzüglich auf nicht 
autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügungen hin zu über-
prüfen.

10 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

10.1 Unterschrift 
Der Karteninhaber hat die physische Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich 
auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

10.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Kreditkarte 
10.2.1 Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu 
verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet 
wird (z. B. um Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur 
Sperre zu tätigen). Sie darf insbesondere auch nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.

10.2.2 Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu 
seinem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Kreditkarte gespeichert ist, 
mit einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl  
(Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch Fingerab-
druck) sichern.

10.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der 
physischen Kreditkarte vermerkt, bei einer digitalen Kreditkarte nicht in 
dem mobilen Endgerät gespeichert werden, das für die Nutzung der digi-
talen Kreditkarte erforderlich ist, oder in anderer Weise zusammen mit 
der Kreditkarte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt 
und in den Besitz der Kreditkarte bzw. des mobilen Endgeräts, auf dem 
die digitale Kreditkarte gespeichert ist, kommt, hat die Möglichkeit, 
zusammen mit der PIN und der Kreditkarte missbräuchliche Verfügungen 
zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben). 
Sofern der Karteninhaber eine digitale Kreditkarte nutzt und der Zugriff 
auf das mobile Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endge-
räte-PIN abgesichert werden kann, darf der Karteninhaber zur Absiche-
rung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der 
Kreditkarte erforderlich ist.

10.4 Anzeige-, Prüfungs- und Unterrichtungspflichten des 
Karteninhabers 
10.4.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kredit-
karte oder des mobilen Endgeräts mit digitaler Kreditkarte, die miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
der Kreditkarte, Kartendaten oder PIN fest, hat er die Sparkasse/Landes-
bank unverzüglich zu unterrichten (Sperranzeige).
Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber 
dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland 
und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) 
abgeben.
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen.

10.4.2 Durch die Sperre der digitalen Kreditkarte bei der Sparkasse/Lan-
desbank bzw. gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht 
der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen 
Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweili-
gen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.

10.4.3 Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß 
Nummer 5.1 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstim-
mung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. 
Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion 
abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der 
Sparkasse/Landesbank anzuzeigen.

11 Reklamationen und Beanstandungen 
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach 
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Karten-
verfügung zu unterrichten.
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind unmittel-
bar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflich-
tung der Firma oder des Karteninhabers, sofern er erstattungspflichtig ist. 
Die Rechte des Karteninhabers/der Firma nach Nummer 15 dieser Bedin-
gungen bleiben unberührt.

12 Haftung des Karteninhabers/der Firma für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen 

12.1 Haftung bis zur Sperranzeige 
12.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, werden sie 
ihm gestohlen, kommen sie ihm in sonstiger Weise abhanden oder 
werden diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Kreditkarte an automatisierten Kassen von Vertrags-

unternehmen,
– Nutzung der Kreditkarte bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen 

über das Internet,
haften der Karteninhaber und die Firma gesamtschuldnerisch für Schä-
den, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe 
von maximal 50 Euro. Die Haftung nach Nummer 12.1.5 für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt 
unberührt.

12.1.2 Der Karteninhaber und die Firma haften nicht nach Nummer 12.1.1, 
wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 
Verwendung der Kreditkarte vor der nicht autorisierten Kartenverfü-
gung zu bemerken, oder

– der Verlust der Kreditkarte durch einen Angestellten, einen Agenten, 
eine Zweigstelle/Zweigniederlassung der Sparkasse/Landesbank oder 
eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank 
ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Nummer 
12.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrü-
gerischer Absicht bleibt unberührt.

12.1.3 Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung 
des Karteninhabers in Höhe von 50 Euro gemäß Nummer 12.1.1 und 
übernimmt alle Schäden, die durch die nicht autorisierte Kartenverfügung 
bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Kartenin-
haber seine ihm obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß 
Nummern 10.1 bis 10.4 nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber und 
der Firma zu tragenden Schadens erfolgt nur, wenn der Karteninhaber 
die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und 
Anzeige bei der Polizei erstattet.

12.1.4 Der Karteninhaber und die Firma sind nicht zum Ersatz des Scha-
dens nach Nummer 12.1.1 verpflichtet, wenn die Sperranzeige nicht 
abgegeben werden konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte 
und der Schaden dadurch eingetreten ist.

12.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten 
Kartenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder 
in betrügerischer Absicht gehandelt, tragen der Karteninhaber und die 
Firma gesamtschuldnerisch den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann 
insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der 

Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst 
schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kennt-
nis erlangt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Kreditkarte vermerkt 
oder zusammen mit der physischen Kreditkarte verwahrt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf dem mobilen Endgerät gespeichert hat 
oder

– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und 
der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden, 
für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich jeweils auf den für die 
Kreditkarte vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmen.
Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices haften der Karteninhaber 
und die Firma gesamtschuldnerisch pro Kalendertag maximal in Höhe 
des vereinbarten täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den 
monatlichen Verfügungsrahmen.

12.1.6 Hat die Sparkasse/Landesbank durch eine Verletzung ihrer Pflich-
ten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse/Lan-
desbank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertre-
tenden Mitverschuldens.

12.1.7 Hat die Sparkasse/Landesbank beim Einsatz der Kreditkarte eine 
starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsemp-
fänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die 
Sparkasse/Landesbank nach § 55 ZAG gesetzlich zur starken Kunden-
authentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Kartenin-
habers/der Firma und der Sparkasse/Landesbank abweichend von den 
Nummern 12.1.1 bis 12.1.6  nach § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 
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12.2 Haftung ab Sperranzeige 
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahme-
dienst der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte bzw. des mobilen End-
geräts mit digitaler Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder PIN ange-
zeigt wurde, übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach durch 
Kartenverfügungen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kartenin-
haber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Karteninhabers/der Firma 

13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Verfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Sparkasse/Lan-
desbank keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Spar-
kasse/Landesbank ist verpflichtet, den Betrag ungekürzt zu erstatten.  
Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, wird die Sparkasse/
Landesbank dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens bis zum Ende des 
Geschäftstags gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/
Landesbank zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Spar-
kasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht 
autorisiert ist, oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise davon 
Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat sie ihre Verpflich-
tung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugsverdacht nicht bestätigt.

13.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung 
13.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber/die Firma von der 
Sparkasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht 
erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto 
belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
befunden hätte.

13.2.2 Der Karteninhaber/die Firma kann über Nummer 13.2.1 hinaus von 
der Sparkasse/Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen inso-
weit verlangen, als diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung 
gestellt oder dem Abrechnungskonto belastet wurden.

13.2.3 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Sparkasse/Landesbank die Verfügung auf Verlan-
gen des Karteninhabers oder der Firma nachvollziehen und über das 
Ergebnis unterrichten.

13.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers/der Firma 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Karteninhaber/die Firma von der Sparkasse/Landes-
bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landes-
bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landes-
bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Karteninhaber/die Firma vorgegeben hat. 
Hat der Karteninhaber/die Firma durch ein schuldhaftes Verhalten zur 
Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank 
und Karteninhaber/die Firma den Schaden zu tragen haben. Die Haftung 
nach Nummer 13.3 ist auf 12.500 Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank,
– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen 

hat, und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kar-

teninhaber Verbraucher ist.

13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
13.4.1 Der Karteninhaber/die Firma kann Ansprüche und Einwendungen 
nach Nummer 13.1 bis 13.3 nicht mehr geltend machen, wenn diese nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf dem 
Abrechnungskonto gegenüber der Sparkasse/Landesbank angezeigt 
wurden. Ist das Abrechnungskonto ein Firmenkonto, können diese 
Ansprüche und Einwendungen nur durch die Firma und innerhalb einer 
Frist von acht Wochen geltend gemacht werden. 

Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den Kar-
teninhaber/die Firma über die aus der Kartenverfügung resultierende 
Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung über die Kreditkartenabrechnung maßgeblich.
Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 13.1 bis 13.3 kann der Kar-
teninhaber/die Firma auch nach Ablauf der jeweils geltenden Frist geltend 
machen, wenn er/sie ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.

13.4.2 Ansprüche des Karteninhabers/der Firma gegen die Sparkasse/
Landesbank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-
den Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können, oder

– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung herbeigeführt wurden.

14 Sperre und Einziehung der Kreditkarte durch die Sparkasse/
Landesbank 
Die Sparkasse/Landesbank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug 
der Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen bzw. die Löschung 
der digitalen Kreditkarte verlangen oder selbst veranlassen, wenn
– sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag bzw. die Nutzung der digita-

len Kreditkarte aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte 

dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Kreditkarte besteht.
Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber und die Firma über 
die Sperre unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, 
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrich-
ten. Die Sparkasse/Landesbank wird die Kreditkarte entsperren oder diese 
durch eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
oder Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie 
den Karteninhaber und die Firma unverzüglich.

15 Anspruch bei einem von dem Vertragsunternehmen ausgelösten 
autorisierten Zahlungsvorgang 
Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten 
Kartenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch auf Erstattung 
des seinem Privatkonto als Abrechnungskonto belasteten Zahlungs-
betrags, wenn
– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber ent-

sprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen 
des Kreditkartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Einzel-
falls hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch 
zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der verein-
barte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Sparkasse/Landesbank die 
Sachumstände darlegen, mit denen er den Anspruch auf Erstattung 
begründet. Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausge-
schlossen, wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
des Ausweises der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der 
Kreditkartenabrechnung gegenüber der Sparkasse/Landesbank geltend 
macht.
Ist der Zahlungsbetrag einem Firmenkonto als Abrechnungskonto belas-
tet worden, besteht weder für den Karteninhaber noch für die Firma ein 
Erstattungsanspruch.

16 Rückgabe der Kreditkarte 
Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Sparkasse/Landesbank. Sie ist nicht 
übertragbar. Die Kreditkarte ist nur für den auf der physischen Kreditkarte 
angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit 
der Kreditkarte ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die alte Kredit-
karte zurückzuverlangen. bzw. die Löschung der digitalen Kreditkarte zu 
verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Nutzungsberechtigung 
der Kreditkarte in den ausgegebenen Kartenformen früher (z. B. durch 
Kündigung des Kreditkartenvertrages), hat der Karteninhaber/die Firma 
die Kreditkarte unverzüglich an die Sparkasse/Landesbank zurückzuge-
ben bzw. der Karteninhaber die digitale Kreditkarte zu löschen.

17 Fremdwährungsumrechnung 
Bei Zahlungsaufträgen in Fremdwährung erfolgt die Umrechnung gemäß 
den im Preis- und Leistungsverzeichnis enthaltenen Regelungen.
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18 Entgelte und deren Änderung 

18.1 Die vom Karteninhaber/der Firma gegenüber der Sparkasse/Landes-
bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis der Sparkasse/Landesbank.
Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwende-
ten oder sonst nicht autorisiert genutzten Kreditkarte ist die Sparkasse/
Landesbank berechtigt, im Rahmen des § 675l des Bürgerlichen Gesetz-
buches, dem Karteninhaber das im Preis- und Leistungsverzeichnis der 
Sparkasse/Landesbank ausgewiesene Entgelt zu berechnen, das allen-
falls die ausschließlich und unmittelbar mit dem Verlust verbundenen 
Kosten abdeckt, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz 
der Kreditkarte geführt haben, zu vertreten hat und die Sparkasse/Lan-
desbank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist. 
Wenn darüber hinaus Entgelte für den Ersatz einer Kreditkarte in anderen 
Fällen durch die Sparkasse/Landesbank erhoben werden, ergeben sich 
diese aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landes-
bank.

18.2 Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber und der 
Firma spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber und die Firma mit der 
Sparkasse/Landesbank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elekt-
ronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektronische Postfach) verein-
bart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die von der Sparkasse/Landesbank angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Karteninhaber und die Firma diese annimmt. Eine 
Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Karteninhabers und der Firma 
gerichtet ist, kann die Sparkasse/Landesbank mit dem Karteninhaber und 
der Firma nur ausdrücklich treffen.

19 Änderung der Bedingungen 

19.1 Änderungsangebot 
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber und der 
Firma spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber und die 
Firma mit der Sparkasse/Landesbank im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung einen elektronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektronische 
Postfach) vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden.

19.2 Annahme durch den Karteninhaber und der Firma 
Die von der Sparkasse/Landesbank angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Karteninhaber und die Firma diese annimmt, 
gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.

19.3 Annahme durch den Karteninhaber und der Firma im Wege der 
Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Karteninhabers und der Firma gilt nur dann als 
Annahme des Änderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn 
(1) das Änderungsangebot der Sparkasse/Landesbank erfolgt, um die 
Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten 
Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser 
Bedingungen
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar gel-

tender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der 
Rechtslage entspricht oder

– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
werden darf oder

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Sparkasse/Lan-
desbank zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäi-
schen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflich-
tungen der Sparkasse/Landesbank in Einklang zu bringen ist

und 
(2) der Karteninhaber und die Firma das Änderungsangebot der Spar-
kasse/Landesbank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen abgelehnt hat. 
Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber und die Firma im 
Änderungsangebot auf die Folgen des Schweigens hinweisen.

19.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion 
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen dieser Regelungen in Ziff. 19 oder
– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die 

Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Ent-
gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet sind, oder

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men, oder

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Sparkasse/Landesbank 
verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Sparkasse/Landesbank die Zustimmung des 
Karteninhabers und der Firma zu den Änderungen auf andere Weise 
einholen.

19.5 Kündigungsrecht des Karteninhabers und der Firma bei der 
Zustimmungsfiktion 
Macht die Sparkasse/Landesbank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, 
kann der Karteninhaber und die Firma diese Geschäftsbeziehung vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
die Sparkasse/Landesbank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

20 Kündigung/Rahmenvertragsbeendigung 
Sowohl der Kreditkartenvertrag als auch die Nutzung der digitalen Kredit-
karte alleine kann sowohl vom Karteninhaber als auch der Firma jeder-
zeit, von der Sparkasse/Landesbank mit einer Frist von mindestens zwei 
Monaten, jeweils zum Monatsende, gekündigt werden. 
Scheidet der Karteninhaber aus der Firma aus oder wird dem Karteninha-
ber von der Firma die Berechtigung zur Nutzung der Kreditkarte entzo-
gen, hat der Karteninhaber (ggf. über die Firma) die Kreditkarte entwertet 
an die Sparkasse/Landesbank zurückzugeben und eine digitale Karte zu 
löschen. In diesem Fall ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, den 
Kreditkartenvertrag fristlos zu kündigen.
Die Sparkasse/Landesbank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündi-
gen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des 
Kreditkartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Firma/des Karteninhabers für die Sparkasse/
Landesbank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, 
wenn die Firma unrichtige Angaben über ihre Vermögenslage gemacht 
hat oder eine wesentliche Verschlechterung ihrer Vermögenslage eintritt 
oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten 
aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Sparkasse/Landesbank 
wesentlich gefährdet ist.

a) Wird der zwischen der Firma und der Sparkasse/Landesbank beste-
hende Rahmenvertrag gekündigt, endet der Kreditkartenvertrag zum Zeit-
punkt der Beendigung dieses Rahmenvertrages.

b) Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber über die Kündi-
gung des Kreditkartenvertrages durch die Firma sowie die Beendigung 
des Rahmenvertrages informieren. 
Mit Wirksamwerden der Kündigung sowie dem Zeitpunkt der Beendigung 
des Rahmenvertrages darf die Kreditkarte – bzw. bei alleiniger Kündigung 
der Nutzung der digitalen Kreditkarte darf die digitale Kreditkarte – nicht 
mehr benutzt werden.

21 Einschaltung Dritter 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kreditkar-
tenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und 
zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Drit-
ter zu bedienen.

22 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann 
sich der Karteninhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis näher 
bezeichnete(n) Streitschlichtungsstelle(n) wenden.

23. Picture-Card 
Digitale Karten werden mit Standardmotiv ausgegeben. Physische Kredit-
karten können auf Wunsch der Firma nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen anstelle des Standardmotivs auch mit einem Bild aus der 
angebotenen Motivgalerie oder mit einem individuellen Bildmotiv ausge-
geben werden. 

a) Motivgalerie/Individuelles Bild 
Wird der Sparkasse/Landesbank innerhalb von zwei Wochen nach 
Antragstellung kein Bild aus der angebotenen Motivgalerie oder individu-
elles Bild übermittelt, ist sie berechtigt, eine Karte mit Standardmotiv 
auszustellen. 
Der Bildinhalt darf nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen (z. B. 
Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Datenschutzrechtes, des 
Jugendschutzes, des Urheberrechts, des Markenrechts oder des 
Wettbewerbsrechts). 
Bei einem Kartenaustausch wird das ausgewählte Motiv oder das indivi-
duelle Bild auch für die neue Kreditkarte verwendet. 
Steht ein aus der Motivgalerie gewähltes Bild zum Zeitpunkt eines Kar-
tentausches nicht mehr zur Verfügung, ist die Sparkasse/Landesbank 
berechtigt, ein anderes Motiv zu verwenden.
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b) Technische Voraussetzungen 
Die technischen Voraussetzungen für die Wahl eines individuellen Bildes 
(insbesondere zulässige Bildformate, maximale Dateigröße) werden dem 
Karteninhaber gesondert mitgeteilt.

c) Warnhinweise 
Der Karteninhaber darf nur individuelle Bilder verwenden, an denen ihm 
die Bildrechte zustehen. Wenn durch das individuelle Bild Rechte Dritter 
verletzt werden, besteht die Gefahr von Schadenersatzansprüchen. 
Soll die Picture-Card auch im Ausland eingesetzt werden, hat der Karten-
inhaber ferner die jeweils örtlich geltenden Vorschriften einzuhalten. Der 
Karteninhaber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese erheb-
lich von in Deutschland geltenden Vorschriften abweichen können und 
auf einen Verstoß gegen derartige örtliche Vorschriften erhebliche, teil-
weise empfindliche Sanktionen und Strafen stehen können. Der Kartenin-
haber wird ausdrücklich auf die Gefahr eines unverhältnismäßig hohen 
Schadens bis hin zu der Möglichkeit freiheitsentziehender Maßnahmen 
hingewiesen. Der Karteninhaber hat sich rechtzeitig und umfassend über 
etwaige Restriktionen aufgrund derartiger örtlicher Vorschriften zu infor-
mieren und ist für deren Einhaltung allein verantwortlich.

d) Ablehnung von individuellen Bildern 
Die Sparkasse/Landesbank ist jederzeit berechtigt, vom Karteninhaber 
individuell gewählte Bilder abzulehnen, wenn diese nach ihrer Einschät-
zung gegen Rechtsvorschriften verstoßen oder die berechtigten Interes-
sen der Sparkasse/Landesbank oder Dritter beeinträchtigen können. Von 
einer Ablehnung wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber 
unverzüglich unterrichten. Das vom Karteninhaber übermittelte Bild und 
die entsprechenden personenbezogenen Daten werden von der Spar-
kasse/Landesbank nach Ablauf von 8 Wochen nach Versand der Ableh-
nungsnachricht gelöscht. Im Rahmen des Antragsverhältnisses kann der 
Karteninhaber ein neues Bild einreichen. Nach zweimaliger Ablehnung 
eines individuellen Bildes/Motives ist die Sparkasse/Landesbank berech-
tigt, die Karte mit einem Standardmotiv zu erstellen.

e) Produktionstechnische Einschränkungen 
Die Sparkasse/Landesbank leistet keine Gewähr für übereinstimmende 
Farben des individuellen Bildes/Motivs auf der Picture-Card mit den Origi-
nalbild-Dateien. Da eine farbgetreue Reproduktion des Originalbildes 
nicht gewährleistet werden kann, werden farbliche Differenzen als Rekla-
mation nicht anerkannt. Weiterhin werden keine Reklamationen aner-
kannt, die durch eine mangelhafte Qualität (z. B. Auflösung der Original-
bild-Dateien) hervorgerufen werden. Eine identische Reproduktion des 
Originalbildes hinsichtlich Konturenschärfe, Kontrast und Darstellung von 
Farbverläufen ist nicht gewährleistet. Aus Qualitäts- und Sicherheitsgrün-
den wird auf die Picture-Card eine vollflächige Schutzfolie aufgebracht. In 
Abhängigkeit vom Bilddesign ist dadurch eine Beeinflussung der visuellen 
Wirkung des Bildes möglich.
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Bedingungen für die digitale Mastercard Business/Cor-
porate und Visa Business-Card/Corporate (Kreditkarte) 
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren

Fassung September 2022

1. Anwendungsbereich 
Die von der Sparkasse/Landesbank auf der Grundlage eines zwischen 
der Sparkasse/Landesbank und der Firma abgeschlossenen Rahmenver-
trags an Mitarbeiter der Firma (Karteninhaber) ausgegebene digitale Mas-
tercard Business/Corporate und Visa Business-Card/Corporate ist eine 
Kreditkarte (nachfolgend digitale Kreditkarte genannt), die dem Kartenin-
haber digital zur Speicherung auf mobilen Endgeräten (Telekommunika-
tions-, Digital- oder IT-Geräte) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren 
bereitgestellt wird. Es gelten die „Bedingungen für die Mastercard Busi-
ness/Corporate und Visa Business-Card/Corporate (Kreditkarte)“, sofern 
in den „Bedingungen für die digitale Mastercard Business/Corporate und 
Visa Business-Card/Corporate (Kreditkarte) mit individualisierten Authen-
tifizierungsverfahren“ nicht Abweichendes vereinbart ist. Diese Bedingun-
gen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der kartenausgebenden 
Sparkasse/Landesbank, der Firma und dem Karteninhaber. Vertragliche 
Vereinbarungen zwischen dem Karteninhaber und Dritten (z. B. Endge-
rätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, in 
denen digitale Kreditkarten hinterlegt werden können) bleiben unberührt. 
Die vertragliche Leistung der Sparkasse/Landesbank betrifft nicht die 
Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgerätes oder von 
Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), in denen 
die digitale Kreditkarte hinterlegt werden kann.

2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren 
Der Karteninhaber kann die digitale Kreditkarte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegenüber der 
Sparkasse/Landesbank authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das 
Verfahren, mit dessen Hilfe die Sparkasse/Landesbank die Identität des 
Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der digitalen Kreditkarte 
überprüfen kann. 
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Kreditkarte auf 
dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzele-
ment) und biometrische Elemente des Karteninhabers (z. B. Fingerab-
druck, Gesichtserkennung) bzw. sonstige Entsperrmechanismen des 
mobilen Endgerätes (z. B. der Entsperrcode als Wissenselement), jeweils 
als zweiter Faktor vereinbart. Die Eingabe der für die digitale Kreditkarte 
geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist kein individualisiertes 
Authentifizierungsverfahren nach den vorliegenden Bedingungen.

3. Verwendungsmöglichkeiten 
Der Karteninhaber kann die digitale Kreditkarte, soweit diese und die Ter-
minals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste 
nutzen:

a) Zum kontaktlosen Einsatz an automatisierten Kassen (Kontaktlos-Ter-
minals) bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Vertragsunter-
nehmen).

b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das 
Internet bei Vertragsunternehmen (Online-Handel). Sofern der Karten-
inhaber die digitale Kreditkarte einer digitalen Geldbörse (Wallet) hin- 
zugefügt hat, kann die digitale Kreditkarte an allen Kontaktlos-Termi-
nals und im Online-Handel eingesetzt werden, die an dem Akzeptanz-
zeichen der jeweiligen Bezahlanwendung zu erkennen sind.

Ergänzende Informationen erteilt die Sparkasse/Landesbank in den 
jeweiligen Nutzungshinweisen und -voraussetzungen für die digitale 
Kreditkarte.

4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der digitalen Kreditkarte durch Heranführen des mobilen 
Endgerätes mit der digitalen Kreditkarte an das Kontaktlos-Terminal bzw. 
im Online-Handel durch Bestätigung der Bezahlanwendung erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kar-
tenzahlung. Dazu ist zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merk- 
male des Karteninhabers oder Eingabe des Entsperrcodes des Gerätes 
jeweils mit auf dem mobilen Endgerät vorhandenen Funktionen erforder-
lich. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der Autorisierung 
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse/ 
Landesbank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen per-
sonenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und 
speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

5. Verfügungsrahmen 
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Kreditkarte nur 
im Rahmen des für die Kreditkarte vereinbarten Verfügungsrahmens vor-

nehmen. Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch 
vorangegangene Verfügungen (mit der digitalen oder der physischen Kre-
ditkarte) bereits ausgeschöpft ist. Der Karteninhaber kann mit der Spar-
kasse/Landesbank eine Herabsetzung des Verfügungsrahmens der Kre-
ditkarte oder des täglichen Verfügungslimits vereinbaren.

6. Sperre der digitalen Kreditkarte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren 

a) Die Sparkasse/Landesbank darf die digitale Kreditkarte mit individuali-
sierten Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung), 
wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicher-
heit der individualisierten Authentifizierungselemente des Karteninha-
bers oder der digitalen Kreditkarte dies rechtfertigen oder wenn der 
Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
eines Authentifizierungselements oder der digitalen Kreditkarte 
besteht. Darüber wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber 
und die Firma unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrich-
ten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, wenn die Sparkasse/
Landesbank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen 
würde. Die Sparkasse/Landesbank wird die digitale Kreditkarte ent-
sperren oder eine neue digitale Kreditkarte bereitstellen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unter-
richtet sie den Karteninhaber und die Firma unverzüglich.

b) Eine Sperre ausschließlich der digitalen Kreditkarte bewirkt keine 
Sperre der physischen Kreditkarte. Eine Sperre der physischen Kredit-
karte hat stets auch eine Sperre aller zugehörigen digitalen Kreditkar-
ten zur Folge.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente 
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
seine für die Nutzung der digitalen Kreditkarte verwendeten biometri-
schen Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerät mit digitaler 
Kreditkarte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefug-
tem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale 
Kreditkarte missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht auto-
risiert genutzt wird. 

Dazu hat er Folgendes zu beachten:

a) Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf 
insbesondere 
– nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, 

Messenger-Dienst) weitergegeben werden, 
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speiche-

rung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und 
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem 

Gerät aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler 
Kreditkarte dient.

b) Das mobile Endgerät mit digitaler Kreditkarte ist vor Missbrauch zu 
schützen, insbesondere 
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile End-

gerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können, 
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobi-

len Endgerät gespeicherte digitale Kreditkarte nicht nutzen können, 
– ist die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät zu löschen, 

bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät 
aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung), 

– muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endge-
rätes mit digitaler Kreditkarte jeweils angebotenen Software-Updates 
installieren, 

– muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digi-
talen Kreditkarte von der Sparkasse/Landesbank erhalten hat, 
diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher 
verwahren.

c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninha-
bers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digi-
taler Kreditkarte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsaufträgen 
verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometri-
schen Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits 
auf dem mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale ande-
rer Personen sind vor der Speicherung der digitalen Kreditkarte auf 
dem mobilen Endgerät zu entfernen.
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7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 

a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen End-
gerätes mit digitaler Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Kreditkarte fest, 
so ist die Sparkasse/Landesbank unverzüglich zu benachrichtigen 
(Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jeder- 
zeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 
aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende 
Ländervorwahl]) abgeben. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich 
bei der Polizei anzuzeigen.

b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, 
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

c) Durch die Sperre der digitalen Kreditkarte bei der Sparkasse/Landes-
bank beziehungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahme- 
dienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine 
Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann 
nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.

d) Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach 
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kar-
tenverfügung zu unterrichten.

e) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das 
mobile Endgerät oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflich-
tung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a) 
dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerätes 
hat keine Sperre der digitalen Kreditkarte zur Folge.

f)  Bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen hat der Karteninhaber vor 
der Autorisierung die Übereinstimmung der zur Authentifizierung über-
mittelten Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die 
Transaktion vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung von 
Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf 
missbräuchliche Verwendung der Sparkasse/Landesbank anzuzeigen.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse/ 
Landesbank 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, 
wenn 
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß 

Nummer 4 erteilt hat, 
– der für die Kartenzahlung vereinbarte Verfügungsrahmen, der mit der 

Firma vereinbarte Gesamtverfügungsrahmen oder die finanzielle Nut-
zungsgrenze nicht eingehalten ist oder 

– die digitale Kreditkarte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs 
unterrichtet.

9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Karteninhabers 

9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der 
Verwendung der digitalen Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die 
Sparkasse/Landesbank gegen den Karteninhaber/die Firma keinen 
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse/Landes-
bank ist verpflichtet, den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag 
dem Abrechnungskonto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte 
Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, 
spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Sparkasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht 
autorisiert ist oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise davon 
Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Spar-
kasse/Landesbank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung 

a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digita-
len Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Karteninhaber/die 
Firma von der Sparkasse/Landesbank die unverzügliche und unge-
kürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Abrechnungskonto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

b) Der Karteninhaber/die Firma kann über den Absatz a) hinaus von der 
Sparkasse/Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen inso-
weit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolg-
ten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in 
Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.

c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Sparkasse/Landesbank die Kartenverfügung auf Verlan-
gen des Karteninhabers oder der Firma nachvollziehen und ihn über 
das Ergebnis unterrichten.

9.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers/der Firma 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Karteninhaber/die Firma von der Sparkasse/Landes-
bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landes-
bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landes-
bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Karteninhaber/die Firma vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kar-
teninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digita-
len Kreditkarte in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes, beschränkt sich die Haftung der Sparkasse/Landesbank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten 
Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. 
Hat der Karteninhaber/die Firma durch ein schuldhaftes Verhalten zur 
Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank 
und Karteninhaber/die Firma den Schaden zu tragen haben. Die Haftung 
nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank, 
– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen 

hat und 
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kar-

teninhaber Verbraucher ist.

9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 

a) Der Karteninhaber/die Firma können Ansprüche und Einwendungen 
nach Nummer 9.1 bis 9.3 nicht mehr geltend machen, wenn diese 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf 
dem Abrechnungskonto gegenüber der Sparkasse/Landesbank ange-
zeigt wurden. Ist das Abrechnungskonto ein Firmenkonto, können 
diese Ansprüche und Einwendungen nur durch die Firma und inner-
halb einer Frist von acht Wochen geltend gemacht werden. Der Lauf 
der jeweiligen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den 
Karteninhaber/die Firma über die aus der Kartenverfügung resultie-
rende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 
9.3 kann der Karteninhaber/die Firma auch nach Ablauf der jeweiligen 
Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war.

b) Ansprüche des Karteninhabers/der Firma gegen die Sparkasse/Lan-
desbank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-
den Umstände 
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können oder 

– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung herbeigeführt wurden.

10. Haftung des Karteninhabers/der Firma für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen 

10.1 Haftung bis zur Sperranzeige 

a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Kreditkarte (z. B. durch Verlust 
seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente, 
werden ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder 
werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
nicht autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung der 
digitalen Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen oder im Online-Handel, dann haften der Karten-
inhaber und die Firma gesamtschuldnerisch für Schäden, die bis zum 
Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 
50 Euro. Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

b) Der Karteninhaber und die Firma haften nicht nach Absatz a), wenn 
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchli-
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che Verwendung der digitalen Kreditkarte oder eines seiner Authenti-
fizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu 
bemerken oder 

– der Verlust der digitalen Kreditkarte oder eines seiner Authentifizie-
rungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine 
Zweigstelle der Sparkasse/Landesbank oder eine sonstige Stelle, an 
die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank ausgelagert wurden, ver-
ursacht worden ist. 

Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie 
für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

c) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der digitalen Kreditkarte außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, trägt der Karteninhaber den aufgrund 
nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach 
Absatz a) auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn 
der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Sparkasse/Landesbank durch 
eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetra-
gen, haftet die Sparkasse/Landesbank für den entstandenen Schaden 
im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

d) Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung 
durch den Karteninhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorste-
hendem Absatz a) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autori-
sierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach 
Nummer 7.2 a) entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm 
gemäß Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungs-
pflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu tragenden 
Schadens durch die Sparkasse/Landesbank erfolgt nur, wenn der Kar-
teninhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft 
darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

e) Der Karteninhaber und die Firma sind nicht zum Ersatz des Schadens 
nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die 
Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die 
Sparkasse/Landesbank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.

f)  Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autori-
sierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfalts- 
pflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, tragen der Kartenin-
haber und die Firma gesamtschuldnerisch den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
– der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Spar-

kasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuld-
haft nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber 
hiervon Kenntnis erlangt hat oder 

– der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesi-
chert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem 
Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digitaler Kre-
ditkarte dient oder 

– die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht 
wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen End- 
gerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung). 

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Ver-
fügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Kreditkarte vereinbarten Verfügungsrahmen.

g) Hat die Sparkasse/Landesbank eine starke Kundenauthentifizierung im 
Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht 
verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienst-
leister diese nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse/Landesbank nach 
§ 55 ZAG zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet war, 
bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers/der Firma und der Spar-
kasse/Landesbank abweichend von den Absätzen a) bis f) nach den 
Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Ver-
wendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungsfakto-
ren (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen).

10.2 Haftung ab Sperranzeige 
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahme- 
dienst der Verlust oder Diebstahl der digitalen Kreditkarte, die miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
der digitalen Kreditkarte oder der Authentifizierungselemente angezeigt 
wurde, übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach durch Karten-
verfügungen entstehenden Schäden. 
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kartenin-
haber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehen-
den Schäden.

11. Kündigung 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Kre-
ditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist 
von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Sowohl der Karteninhaber 
als auch die Firma sind hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigt.  
Die Sparkasse/Landesbank kann den Kreditkartenvertrag zur digitalen 
Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren fristlos kün-
digen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des 
Vertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der Belange der 
Firma/des Karteninhabers für die Sparkasse/Landesbank nicht zumutbar 
ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Firma unrichtige 
Angaben über ihre Vermögensverhältnisse gemacht hat oder eine 
wesentliche Verschlechterung ihrer Vermögensverhältnisse eintritt oder 
einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus 
dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Sparkasse/Landesbank wesent-
lich gefährdet ist. 
Mit Wirksamwerden der Kündigung sowie dem Zeitpunkt der Beendigung 
des Rahmenvertrages darf der Karteninhaber die digitale Kreditkarte mit 
individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht mehr nutzen.

12. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse/Landesbank; 
Reklamationen 
Die Sparkasse/Landesbank ist gegenüber den Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter 
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen digitalen Kredit-
karte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige Bean-
standungen des Karteninhabers oder der Firma aus dem Vertragsverhält-
nis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, 
sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen; sie 
berühren nicht die Zahlungsverpflichtung der Firma oder des Karteninha-
bers, sofern er erstattungspflichtig ist. Gleiches gilt für Funktionsstörun-
gen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), 
in der die digitale Kreditkarte hinterlegt worden ist.

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann 
sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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Fassung März 2021

I. Allgemeine Hinweise 

1. Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes 
Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes für die Business Card 2013 
ergeben sich ausschließlich aus den nachstehenden jeweiligen Bestimmun-
gen, aus den – zum Teil nur auszugsweise abgedruckten – Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Versicherte Personen/Urlaubs- und Dienstreisen 
Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetra-
gene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende 
Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. Zu 
beachten sind Besonderheiten bei der Reiserücktrittskostenversicherung 
und der Auslands-Auto-Schutzbriefversicherung.  

Reisen im Sinne dieser Versicherungsbestätigung bedeuten sowohl private 
Urlaubsreisen als auch Dienstreisen. 

3. Beitragszahlung 
Den Beitrag für diese Versicherungen trägt der Kartenemittent aus der 
geleisteten Kartenjahresgebühr. 

4. Rechte im Schadenfall 
Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht den versicherten Personen 
direkt zu.

I.  Allgemeine Hinweise 

II. Versicherungs- und Serviceleistungen 
im Gesamtüberblick 

Reiseservice-Hotline (Assistance-Service) 
Dienstleister: Deutsche Assistance Service GmbH,  
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf 

Reiserücktrittskostenversicherung 
Versicherer: URV Union Reiseversicherung AG,  
Maximilianstr. 53, 80538 München   

Reisegepäckversicherung 
Versicherer: URV Union Reiseversicherung AG,  
Maximilianstr. 53, 80538 München 

Auslandsreise-Krankenversicherung  
Versicherer: UKV Union Krankenversicherung AG,  
Peter-Zimmer-Str. 2, 66123 Saarbrücken  

Auslands-Auto-Schutzbriefversicherung 
Versicherer: Deutsche Assistance Versicherung AG,  
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf  

Reiseserviceversicherung 
Versicherer: URV Union Reiseversicherung AG,  
Maximilianstr. 53, 80538 München 

Ergänzende Bestimmungen für alle Versicherungen

Für Ihre Schadenmeldung rufen Sie bitte die Servicenummer 
+49 211 536-3888 an. 
Sie werden automatisch mit dem für Sie zuständigen Versicherer 
verbunden.
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5. Aufrechnungsverbot 
Ansprüche auf Versicherungsleistungen haben ausschließlich die versicher-

ten Personen. Ansprüche der versicherten Personen dürfen die Versicherer 

nicht mit Forderungen gegenüber dem Kartenemittenten aufrechnen. Der 

§ 35 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) gilt insoweit als abbedungen. 

Hinweis: 
Sofern ein Inhaber der Business Card 2013 im Besitz mehrerer gültiger 

Kreditkarten ist, können die Versicherungsleistungen nur einmal in 

Anspruch genommen werden.  

II. Versicherungs- und Serviceleistungen im Gesamtüberblick 

REISERÜCKTRITTSKOSTENVERSICHERUNG (ab 1.1.2012) 
Der Versicherer leistet dem Karteninhaber und den mitversicherten Perso-

nen Entschädigung bei Nichtantritt, verspätetem Antritt oder Abbruch von 

gebuchten Reisen im Rahmen der in den §§ 1–13 der nachstehenden All-

gemeinen Bedingungen für die Reiserücktrittskostenversicherung (ABRV, 

Stand 1.1.2012) aufgeführten Gründe. Der Versicherungsschutz erstreckt 

sich auf alle Reisen, die ab dem 1.1.2012 im Gültigkeitszeitraum der Busi-

ness Card 2013 gebucht werden. Der Versicherungsschutz besteht, vorbe-

haltlich des Abschlusses eines gültigen Kreditkartenvertrages, ab Beantra-

gung der Kreditkarte. 

REISEGEPÄCKVERSICHERUNG 
Der Versicherer ersetzt Ihnen als Karteninhaber und den mitversicherten 

Personen den Zeitwert für aufgegebenes/in Fremdgewahrsam gegebenes 

Reisegepäck bei Beschädigung oder Abhandenkommen bis zur Höhe der 

vereinbarten Versicherungssumme (2.000,– Euro bei Einzelreisenden und 

5.000,– Euro für Familien), sofern diese dem Gesamtwert des persönlichen 

Reisegepäcks entspricht. Bei Beschädigung oder Abhandenkommen durch 

Diebstahl oder Raub, durch Elementarereignis sowie durch Unfälle, bei 

denen das Transportmittel zu Schaden kommt, wird ebenfalls der Zeitwert 

ersetzt. Bei verspäteter Auslieferung von Reisegepäck sind notwendige 

Ersatzbeschaffungen bis 500,– Euro versichert. 

REISESERVICEVERSICHERUNG 
Diese Versicherung bietet Ihnen als Karteninhaber und den mitversicherten 

Personen weltweite Rund-um-die-Uhr-Soforthilfe bei Notfällen im Ausland.  

Sind auf der Reise Reisedokumente abhanden gekommen, sind Sie drin-

gend auf Arzneimittel angewiesen oder drohen Ihnen Strafverfolgungsmaß-

nahmen, so genügt ein Anruf bei der Notrufzentrale in Deutschland, um 

alles Notwendige vor Ort für Sie zu veranlassen. 

Ebenfalls erstattungsfähig sind die Mehrkosten der Hin- und Rückbeförde-

rung einer Ersatzperson zur Fortführung der Reise bis zu insgesamt 

3.000,– Euro.  

AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG 
Diese Versicherung bietet Ihnen als Karteninhaber und den mitversicherten 

Personen Versicherungsschutz bei unvorhergesehen eintretenden Erkran-

kungen. Sie erhalten im Rahmen der tariflich festgelegten Höchstgrenzen 

100%igen Kostenersatz für medizinisch notwendige ärztliche und schmerz-

stillende zahnärztliche Behandlung einschließlich einfacher Füllungen, 

Arznei- und Heilmittel. Sie haben selbstverständlich 1.-Klasse-Status und 

können den Arzt oder das Krankenhaus frei wählen. Erstattung der Mehr-

kosten eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransports eines 

versicherten Erkrankten an seinen ständigen Wohnsitz oder in das von dort 

nächsterreichbare geeignete Krankenhaus ist ebenfalls gewährleistet. 

AUSLANDS-AUTO-SCHUTZBRIEFVERSICHERUNG 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Karteninhaber/die mit-

versicherten Personen anlässlich einer Auslandsreise mit ihrem Fahrzeug 

eine Panne/einen Unfall erleiden, das Fahrzeug gestohlen wird oder ein 

Totalschaden eintritt sowie bei Erkrankung oder Tod des Fahrers. Der 

Umfang des Versicherungsschutzes geht aus § 1 – versicherte Gefahren – 

der Allgemeinen Bedingungen für die Goldkarte Auslands-Auto-Schutzbrief-

versicherung (EVASB 2002, Stand 01.01.2009) hervor.

Bei den genannten Versicherungsunternehmen besteht zuguns-
ten der Inhaber einer gültigen Mastercard/Visa Card Business 
2013 Versicherungsschutz. Der Inhalt und Umfang des Versiche-
rungsschutzes ergibt sich aus den nachstehenden Bedingungen, 
aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie aus den 
gesetzlichen Bestimmungen

Inhalt

Versicherungsbestätigung zur Mastercard/ 
Visa Card Business 2013
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REISESERVICE-HOTLINE (Assistance-Services) 
Bei Notfällen auf Auslandsreisen – wann immer Hilfe benötigt wird – genügt 

ein Anruf bei der rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Notrufzentrale 

in Deutschland, um alles Notwendige vor Ort zu veranlassen. Zusätzlich zu 

der Organisation der umfangreichen Versicherungsleistungen kann – ohne 

Kostenübernahme – folgender Service in Anspruch genommen werden: 

Juristischer Notfallservice mit der Hilfestellung bei der Benennung eines 

Rechtsanwaltes, Dolmetschers sowie von Botschaften und Konsulaten vor 

Ort 

Medizinischer Notfallservice mit Informationen über die Möglichkeiten 

ärztlicher Versorgung vor Ort, der Benennung von Deutsch oder Englisch 

sprechenden Ärzten vor Ort, der Hilfestellung bei Übermittlung von Informa-

tionen zwischen beteiligten Ärzten und Angehörigen während eines Kran-

kenhausaufenthaltes nebst der Organisation des Besuches einer nahe ste-

henden Person 

Kreditkarten-Notfallservice mit der Hilfestellung bei Verlust oder Diebstahl 

der Kreditkarte durch Veranlassung der Kartensperrung und, soweit mög-

lich, Ersatzbeschaffung 

Reisedokumenten-Notfallservice mit der Hilfestellung bei Verlust von Rei-

sedokumenten aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhanden-

kommen durch Benennung und Kontaktherstellung zu Behörden, Ämtern, 

Botschaften oder Konsulaten 

Bargeldservice mit der Hilfestellung in finanziellen Notlagen bei Diebstahl, 

Raub oder sonstigem Abhandenkommen der Reisezahlungsmittel durch 

Kontakt zur Hausbank oder nach Ablauf von 24 Stunden mit einem darle-

hensweisen Betrag bis zu 1.500,– Euro. Bargeldservice-Darlehen werden 

über die Kreditkarte abgebucht. 

Reiserücktrittskostenversicherung 
(Bedingungswerk gültig für Reisebuchungen  
ab dem 1.1.2012) 

1. Welche Bedingungen liegen der Reiserücktrittskostenversicherung 
zugrunde? 
Dem Vertrag liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Reiserücktritts-

kostenversicherung (ABRV, Stand 01.01.2012) sowie die Sonderbedingun-

gen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen zugrunde. 

2. Versicherte Personen 
Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetra-

gene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende 

Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. 

3. Einschränkungen 
Für die in Ziffer 2 aufgeführten versicherten Personen besteht nur dann 

Versicherungsschutz, wenn sie gemeinsam mit dem Karteninhaber die 

Reise buchen und durchführen. Wird ein Reisevertrag/Mietvertrag ohne 

Teilnahme des Karteninhabers geschlossen, so besteht kein Versiche-

rungsschutz. Ist im Reisevertrag/Mietvertrag des Karteninhabers bereits 

eine obligatorische Reiserücktrittskostenversicherung in den Reisepreis ein-

geschlossen, so ist diese obligatorische Reiserücktrittskostenversicherung 

vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

4. Zeitraum des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz besteht für alle Reisen, die nach Beantragung der 

Business Card 2013 im Gültigkeitszeitraum der Karte gebucht werden, frü-

hestens jedoch ab dem 01.01.2012, vorbehaltlich des Abschlusses eines 

gültigen Kreditkartenvertrages. 

5. Was ist zusätzlich vereinbart? 
Zusätzlich zu den Bestimmungen der ABRV gilt als vereinbart: 

Zu § 2 der ABRV: 

Der Versicherer ist nur dann leistungspflichtig, wenn das Reisebüro/der 

Reiseveranstalter/der Hotelbetrieb oder sonstige Institutionen einen gülti-

gen Reisevertrag abschließen. 

Zu § 4 der ABRV: 

Die Höchstversicherungssumme je Reisevertrag/Mietvertrag beträgt 10.000,– 

Euro insgesamt für alle versicherten Personen.  

Allgemeine Bedingungen für die Reiserücktrittskostenversi-
cherung Business Card 2013 (ABRV, Stand 01.01.2012)  

§ 1 Versicherte Personen/Versicherungsschutz 
1. Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/einge-

tragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende

Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. 

2. Der Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der Karte für 

alle Reisen, die ab dem 01.01.2012 im Gültigkeitszeitraum der Karte 

gebucht werden. Der Versicherungsschutz besteht, vorbehaltlich des 

Abschlusses eines gültigen Kreditkartenvertrages, ab Beantragung der 

Kreditkarte. 

3. Für die in Ziffer 1 aufgeführten versicherten Personen besteht nur dann 

Versicherungsschutz, wenn sie gemeinsam mit dem Karteninhaber die 

Reise buchen und durchführen. Wird ein Reisevertrag/Mietvertrag ohne 

Teilnahme des Karteninhabers geschlossen, so besteht kein 

Versicherungsschutz. 

§ 2 Versicherungsumfang 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung: 

a) bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder einem 

anderen vom Versicherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 

b) bei verspätetem Antritt der Reise aus einem der in § 2 Ziffer 2 genannten 

Gründe für die Mehrkosten der Hinreise. Erstattet werden die Mehrkos-

ten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefal-

len wären; 

c) bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen zusätzlichen 

Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen 

Mehrkosten des Versicherten, vorausgesetzt, dass An- und Abreise in 

dem versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle 

nachträglicher Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf 

Art und Klasse des Transportmittels, der Unterkunft und Verpflegung auf 

die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend von 

der gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, 

werden nur die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeug-

klasse ersetzt. Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitperso-

nen sowie Kosten für die Überführung eines verstorbenen Versicherten;  

d) abweichend von § 2 Ziffer 1 c ABRV ersetzt der Versicherer bei Abbruch 

der Reise zusätzlich Aufwendungen für gebuchte, jedoch nicht in 

Anspruch genommene Leistungen. 

2. Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1 leistungspflichtig, wenn infolge 

eines der nachstehend genannten wichtigen Gründe entweder die Reiseun-

fähigkeit des Versicherten nach allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten 

ist oder ihm der planmäßige Antritt der Reise oder deren planmäßige Been-

digung nicht zugemutet werden kann: 

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des Versi-

cherten, seines Ehegatten, seiner Kinder, Eltern, Geschwister, Großel-

tern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder, wenn die Reise für 

2 Personen gemeinsam gebucht wurde, der zweiten Person, vorausge-

setzt, dass diese gleichfalls versichert ist; 

b) Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer 

Reise, seines Ehegatten, seines eingetragenen Lebenspartners, seines 

in häuslicher Gemeinschaft wohnenden Lebensgefährten, der minderjäh-

rigen Kinder oder Geschwister des Versicherten oder der Eltern eines 

minderjährigen Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls versichert 

ist; 

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, 

der versicherten Ehefrau oder der versicherten Mutter eines minderjähri-

gen Versicherten; 

d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer 

Reise, eines der in Ziffer 2 b genannten versicherten Angehörigen des 

Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder vorsätzlicher 

Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirt-

schaftlichen Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder 

sofern zur Schadenfeststellung seine Anwesenheit notwendig ist. Der 

Versicherer ist im Umfang von § 2 Ziffer 1 auch dann leistungspflichtig, 

wenn sich die Risiken gemäß § 2 Ziffer 2 a–d für eine versicherte Person 

verwirklicht haben. 

3. Der Versicherer ist nur dann leistungspflichtig, wenn das Reisebüro/der 

Reiseveranstalter/der Hotelbetrieb oder sonstige Institutionen einen gülti-

gen Reisevertrag abschließen. 

§ 3 Ausschlüsse 
1. Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges 

oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom 

Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen als 

Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische Gewalthandlungen, Auf-

ruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und Kernenergie1.

1 Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge 
verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

98



m
a

n
u

e
ll

2
7

4
 8

4
9

.0
0

0
 D

0
 P

C
 (

F
a

ss
u

n
g

 M
ä

rz
 2

0
2

1
) 

- 
v2

.0

Seite 3 von 18

Versicherungsbestätigung zur Mastercard/Visa Card Business 2013

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für den 

Versicherten der Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung voraus-

sehbar war oder der Versicherte ihn vorsätzlich herbeigeführt hat. 

§ 4 Versicherungssumme, Selbstbehalt 
1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis 

(Versicherungswert) entsprechen und beträgt je Reisevertrag/Mietvertrag 

max. 10.000,– Euro insgesamt für alle versicherten Personen.  

2. Der Versicherer haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme von 

10.000,– Euro abzüglich Selbstbehalt. 

3. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt in 

Höhe von 100,– Euro je Person/je Mietobjekt. Wird der Versicherungsfall 

durch Krankheit ausgelöst, so trägt der Versicherte von dem erstattungsfä-

higen Schaden 20 v. H. selbst, mindestens 100,– Euro je Person/je 

Mietobjekt. 

§ 5 Obliegenheiten des Versicherten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 
1. Der Versicherte ist verpflichtet: 

a) dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzu-

teilen und gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle oder im Falle der 

schon angetretenen Reise beim Reiseveranstalter zu stornieren; 

b) dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen 

und ihm alle erforderlichen Beweismittel von sich aus zur Verfügung zu 

stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle, Impf-

unverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von § 2 Ziffer 2 unter 

Beifügung der Buchungsunterlagen einzureichen;  

c) auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in 

Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen 

rechtswirksam nachgekommen werden kann. 

2. Verletzt die versicherte Person vorsätzlich eine vertraglich vereinbarte 

Obliegenheit, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 

des Verschuldens des Versicherten entspricht. Das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit hat der Versicherte zu beweisen. Außer im Falle der 

Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-

cherte nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-

tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 

oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Ver-

letzt der Karteninhaber eine nach Eintritt des Versicherungsfalles beste-

hende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur 

dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Karteninhaber 

durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 

hat. 

§ 6 Vertragsdauer 
Der Versicherungsschutz beginnt, vorbehaltlich des Abschlusses eines gül-

tigen Kreditkartenvertrages, ab Beantragung der Kreditkarte und gilt für alle 

Reisen, die nach Beantragung der Business Card, frühestens jedoch ab 

dem 1.1.2012 im Gültigkeitszeitraum der Karte gebucht werden.  

Der Versicherungsschutz endet mit dem Tag, an dem der Kartenvertrag endet. 

§ 7 Rechtsverhältnisse der Versicherten 
Ansprüche gemäß § 2 dieser Bedingungen bestehen unmittelbar gegen-

über dem Versicherer. 

§ 8 Zahlung der Entschädigung 
1. Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur 

Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des 

Versicherers notwendigen Erhebungen. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszahlung 

der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 

zahlen ist. 

3. Der Versicherer ist berechtigt, mit befreiender Wirkung an den Überbrin-

ger von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten. 

4. Die Entstehung des Anspruches auf Abschlagszahlung verschiebt sich 

um den Zeitraum, um den die Feststellung der Leistungspflicht des Versi-

cherers dem Grunde oder der Höhe nach durch Verschulden des Versiche-

rungsnehmers/der versicherten Person verzögert wurde. 

5. Die in Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs 

des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umge-

rechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Euro-

päischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die kein Refe-

renzkurs festgelegt wird, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröf-

fentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils 

neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bankbelege nachgewiesen, 

dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem 

ungünstigeren Kurs erworben wurden.

§ 9 Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung 
1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht auch dann frei, wenn 

der Versicherungsnehmer oder Berechtigte  

a) den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat; 

b) aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger Absicht versucht hat, 

den Versicherer zu täuschen. 

2. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig 

herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen. 

3. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren, in 

welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch aus dem Ver-

sicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeit-

raum von der Anmeldung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-

scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung 

nicht mit. 

§ 10 Ansprüche gegen Dritte 
1. Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-

rung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 

Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch 

den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versiche-

rungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leis-

tung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem 

Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

2. Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Schadener-

satzansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so besteht 

unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG 

auf Verlangen des Versicherers die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur 

Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an 

den Versicherer schriftlich abzutreten. 

§ 11 Subsidiarität 
Der Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehenden 

Versicherungen, das heißt, sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr 

auch noch bei einem anderen Versicherer besteht, geht der anderweitige 

Vertrag diesem Vertrag vor. Der versicherten Person steht es frei, welchem 

Versicherer sie den Schadenfall anzeigt. Zeigt sie den Schaden der URV 

an, dann wird die URV insoweit auch in Vorleistung treten. 

§ 12 Willenserklärungen und Anzeigen 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-

trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 

bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 

betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-

form abzugeben. 

§ 13 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht 
1. Klagen gegen den Versicherer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 

seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 

Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-

hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen den Versicherten 

Ist der Versicherte eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versi-

cherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-

chen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherte eine juristische Person, 

bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-

lassung des Versicherten. 

3. Wohnsitzverlegung des Versicherten 

Hat der Versicherte nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-

gesetzes verlegt oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-

cherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Für 

Rechtsstreitigkeiten ist der gesetzliche Gerichtsstand maßgeblich. 

4. Es gilt deutsches Recht.
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Sonderbedingungen zu den ABRV, Stand 01.01.2012,  
für gemietete Ferienwohnungen 
Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Ferienwoh-
nungen, Ferienhäuser oder Ferienappartements in Hotels genommen wird, 
erhält § 2 Ziffer 1 der Allgemeinen Bedingungen für die Reiserücktrittskos-
tenversicherung (ABRV) folgende Fassung: 

Der Versicherer leistet Entschädigung: 
a) bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Feri-

enappartements im Hotel aus einem der in § 2 Ziffer 2 ABRV genannten 
wichtigen Gründe für die dem Vermieter oder einem anderen vom Versi-
cherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 

b) bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder des 
Ferienappartements im Hotel aus einem der in § 2 Ziffer 2 ABRV 
genannten wichtigen Gründe für den nicht abgewohnten Teil der Miet-
kosten, falls eine Weitervermietung nicht gelungen ist. 

Die übrigen Bestimmungen der ABRV gelten sinngemäß. 

Reisegepäckversicherung 
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Reisegepäckversicherung 
sowie diese Erläuterungen/Hinweise. 

1. Versicherungsumfang 
Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der Business 2013. 
Versichert ist aufgegebenes/in Fremdgewahrsam gegebenes Reisegepäck 
gegen Diebstahl oder Raub und Abhandenkommen oder Beschädigung 
während des Transportes. Versicherungsschutz besteht für das Abhanden-
kommen, die Zerstörung und Beschädigung durch Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Sturm, Überschwemmung, Erdrutsche, Erdbeben und Lawinen.  
Bei verspäteter Auslieferung von Reisegepäck werden Ersatzkäufe bis 
500,– Euro erstattet.  
Versichert ist stets der Zeitwert bis zur Höhe der Versicherungssumme.  

2. Versicherte Personen 
Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetra-
gene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende 
Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen.  

3. Versicherungssummen 
Die Versicherungssumme für Einzelreisende beträgt je Schadenfall 2.000,– 
Euro. Die maximale Erstattung für Einzelreisende beträgt je Versicherungs-
jahr 4.000,– Euro.  
Die Versicherungssumme für Familien beträgt je Schadenfall 5.000,– Euro. 
Die maximale Erstattung für Familien beträgt je Versicherungsjahr 10.000,– 
Euro. 

4. Bedingungen 
Allgemeine Bedingungen für die Reisegepäckversicherung sowie diese 
Erläuterungen/Hinweise  

5. Geltungsbereich 
Weltweit 

6. Ausschlüsse 
Siehe Allgemeine Bedingungen für die Reisegepäckversicherung, § 3. 

7. Subsidiarität 
Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehenden Versi-
cherungen, d. h. sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch noch 
bei einem anderen Versicherer besteht, geht der anderweitige Vertrag 
diesem Vertrag vor. Dem Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer 
er den Schadenfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall der Union Reisever-
sicherung, dann wird die Union Reiseversicherung insoweit auch in Vorleis-
tung treten. 

8. Obliegenheiten im Schadenfall 
Siehe Allgemeine Bedingungen für die Reisegepäckversicherung, § 9. 

9. Rechte im Schadenfall 
Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht dem Karteninhaber gegen-
über dem Versicherer direkt zu. 

Allgemeine Bedingungen für die Reisegepäckversicherung 

§ 1 Versicherte Sachen 
1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck der versicherten Person im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme sowie der besonderen Ent-
schädigungsgrenzen gemäß § 4.  

2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebe-
darfs, einschließlich Sportgeräte, Geschenke und Reiseandenken, die auf 
einer Reise mitgenommen werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu 
beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind nicht versichert.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
Versicherungsschutz besteht: 

1. Für aufgegebenes/in Fremdgewahrsam gegebenes Reisegepäck, 

a) wenn versicherte Sachen abhandenkommen, zerstört oder beschädigt 

werden, während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförde-

rungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes, Gepäckträgers oder einer 

Gepäckaufbewahrung befindet; 

b) wenn aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort wegen einer Ver-

zögerung bei der Beförderung nicht am selben Tag wie die versicherte 

Person erreicht; für notwendige, nachgewiesene Ersatzkäufe bis zu 

500,– Euro je Versicherungsfall. 

2. Während der übrigen Reisezeit, wenn Reisegepäck abhandenkommt, 

zerstört oder beschädigt wird durch 

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder 

Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung); 

b) Unfall eines Transportmittels (z. B. Verkehrsunfälle); 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Überschwemmungen, Erdrutsche, 

Erdbeben, Lawinen.  

§ 3 Ausschlüsse 
Nicht versichert sind 

a) Schäden durch Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen von 

Gegenständen; 

b) Schäden, die verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte 

Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß; 

c) Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, jeweils mit Zubehör, 

solange sie sich in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden. Außen-

bordmotoren sind stets ausgeschlossen; 

d) Vermögensfolgeschäden; 

e) Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Film-

apparate, tragbare Videosysteme und Spielekonsolen, jeweils mit Zube-

hör sowie Mobiltelefone und Zubehör als aufgegebenes Reisegepäck; 

f) Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Wertpa-

piere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegenstände mit 

überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Zahngold, Hörgeräte, EDV-

Geräte und Software, Prothesen jeder Art, Schusswaffen jeder Art inklu-

sive Zubehör sowie Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Hängegleiter, 

Gleitflieger, Fallschirme, jeweils mit Zubehör; Ausweispapiere (§ 8 d) 

sind jedoch versichert. 

§ 4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden  
1. Pelze, Schmuck und Kostbarkeiten, Foto-, Filmapparate, tragbare Video-

systeme und Spielekonsolen, jeweils mit Zubehör sowie Mobiltelefone und 

Zubehör sind jeweils mit 50 % der Versicherungssumme versichert. Aller-

dings nur, solange sie 

a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder 

b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder 

c) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes, 

eines Passagierschiffes oder einer bewachten Garderobe befinden; 

Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange 

sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, 

das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses 

selbst bietet. 

2. Brillen und Kontaktlinsen sind je Schadenfall mit max. 250,– Euro 

versichert. 

3. Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben wurden, 

sind je Versicherungsfall bis max. 300,– Euro versichert. 

4. Schäden an Golf- und Tauchausrüstungsgegenständen, an Wellenbret-

tern und Surfgeräten sowie Fahrrädern, jeweils mit Zubehör, sind je Scha-

denfall bis max. 500,– Euro versichert.  

5. Schäden an Musikinstrumenten und Zubehör sind je Schadenfall bis 

max. 250,– Euro versichert, sofern die Musikinstrumente zu privaten Zwe-

cken mitgeführt worden sind.  

6. Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während des Zeltens 

und Campings besteht nur auf offiziellen (von Behörden, Vereinen oder pri-

vaten Unternehmen eingerichteten) Campingplätzen. 

§ 5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und 
Wassersportfahrzeugen 
1. Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbe-

aufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen/Anhängern/Wassersportfahrzeu-

gen besteht nur, soweit sich das Reisegepäck nicht einsehbar in einem fest 

umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum 

(bei Wassersportfahrzeugen Kajüte oder Packkiste) befindet. 

2. Der Versicherer haftet nur, wenn nachweislich
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a) der Schaden tagsüber zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr eingetreten ist; 

b) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage  

– Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Benutzung offen 

stehen, genügen nicht – abgestellt war oder 

c) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung, die nicht länger als 

2 Std. dauerte, eingetreten ist.  

3. Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall, Foto-, Filmap-

parate, tragbare Videosysteme und Spielkonsolen sowie Mobiltelefone, 

jeweils mit Zubehör, sind in unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen/

Anhängern/Wassersportfahrzeuge nicht versichert. 

4. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Versicherten 

oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden 

Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung 

offenstehenden Platzes, Hafens o. ä. 

§ 6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
1. Der Versicherungsschutz besteht, vorbehaltlich des Abschlusses eines 

gültigen Kreditkartenvertrages, ab Beantragung der Kreditkarte mit dem 

Zeitpunkt, an dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der Reise versi-

cherte Sachen aus der ständigen Wohnung des Versicherten entfernt 

werden, und endet, sobald die versicherten Sachen dort wieder eintreffen. 

Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach 

der Ankunft vor der ständigen Wohnung entladen, so endet der Versiche-

rungsschutz bereits mit dieser Ankunft. 

2. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnorts des 

Versicherten gelten nicht als Reisen. 

§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme 
1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten 

versicherten Reisegepäcks gem. § 1 entsprechen und beträgt je Versiche-

rungsfall für Einzelreisende  2.000,– Euro und für Familien 5.000,– Euro. 

Die maximale Erstattung je Versicherungsjahr beträgt für Einzelreisende 

4.000,– Euro und für Familien 10.000,– Euro.  

2. Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich 

ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen Wohnort des Ver-

sicherten anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sa-

che (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert). 

§ 8 Entschädigung 
Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer bis zur Höhe der vereinbarten 

Versicherungssumme sowie der besonderen Entschädigungsgrenzen 

gemäß § 4 für 

a) zerstörte oder abhandengekommene Sachen ihren Versicherungswert 

zur Zeit des Schadeneintritts; 

b) beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten 

und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung, höchstens jedoch 

den Versicherungswert; 

c) Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert; 

d) die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahr-

zeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren. 

§ 9 Obliegenheiten 
1. Die versicherte Person hat 

a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 

b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere 

Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesell-

schaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf 

andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu 

beachten; 

c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. 

Sie hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund und 

Höhe beweisen, einzureichen, soweit die Beschaffung ihr billigerweise 

zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei 

Eintritt des Schadens gemäß § 1 versicherten Sachen vorzulegen; 

d) Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzli-

che Sachbeschädigung) und Brandschäden gemäß § 2 Ziffer 2 c unver-

züglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste 

aller vom Schadenfall betroffenen Sachen anzuzeigen und sich dies 

schriftlich bestätigen zu lassen. Die zu erstellende Liste soll eine Einzel-

aufstellung der vom Schadenfall betroffenen Gegenstände unter Angabe 

des Anschaffungszeitpunktes sowie des Anschaffungspreises enthalten. 

Es ist im Schadenfall das vollständige Polizeiprotokoll einzureichen; 

e) eine gleichlautende Liste aller vom Schadenfall betroffenen Sachen 

gemäß Ziffer 3 einzureichen. Weicht die bei der Polizei eingereichte 

Liste von der bei dem Versicherer eingereichten Liste ab, so besteht im 

Leistungsfall nur für die versicherten Sachen ein Entschädigungsan-

spruch, die gegenüber der Polizei als abhandengekommen oder beschä-

digt gemeldet worden sind. 

2. Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (ein-

schließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung gem. § 2 Ziffer 

1b) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen diesen unver-

züglich gemeldet werden. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung 

einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beförde-

rungsunternehmen unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, den 

Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen 

Reklamationsfristen zu berücksichtigen.  

3. Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt die versicherte Person vorsätzlich eine der vertraglich vereinbar-

ten Obliegenheiten, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-

tung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-

cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 

Schwere des Verschuldens des Versicherten entspricht. 

b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-

pflichtet, soweit der Versicherte nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-

pflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Karteninhaber bzw. die mitversicherte Person eine nach Ein-

tritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-

liegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leis-

tungsfrei, wenn er den Karteninhaber durch gesonderte Mitteilung in 

Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

§ 10 Willenserklärungen und Anzeigen 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-

trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 

bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 

betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-

form abzugeben. 

§ 11 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht 
1. Klagen gegen den Versicherer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 

seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 

Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-

hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen den Versicherten 

Ist der Versicherte eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versi-

cherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-

chen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versicherte eine juristische Person, 

bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-

lassung des Versicherten. 

3. Wohnsitzverlegung des Versicherten 

Hat der Versicherte nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-

gesetzes verlegt oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-

cherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Für 

Rechtsstreitigkeiten ist der gesetzliche Gerichtsstand maßgeblich. 

4. Es gilt deutsches Recht. 

Auslandsreise-Krankenversicherung 
Der Tarif gilt nur in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen für die Auslandsreise-Krankenversicherung (AVB, Stand 1.1.2012). 

1. Wer ist versichert? 
Versichert ist der Karteninhaber (Hauptversicherter). Mitversichert sind der 

Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft 

wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Voll-

endung des 18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 

25. Lebensjahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt 

beziehen. 

2. Was umfasst der Versicherungsschutz? 
Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und 

andere im Tarif genannte Ereignisse, die während einer vorübergehenden 

Auslandsreise auftreten. Er leistet bei einem im Ausland unvorhergesehen 

eintretenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen für Heilbehand-

lung und erbringt sonst vereinbarte Leistungen. 
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3. Für welche Auslandsreisen gilt der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ersten 60 Tage (maximale 

Dauer des Versicherungsschutzes) eines jeden Auslandsaufenthaltes 

innerhalb des Versicherungsjahres. Das Versicherungsjahr erstreckt sich, 

vorbehaltlich des Abschlusses eines gültigen Kreditkartenvertrages, über 

einen Zeitraum von jeweils 365 Tagen ab Beantragung der Kreditkarte. 

4. Wo besteht der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Nicht als Ausland 

gelten die Bundesrepublik Deutschland sowie die Länder, in denen die ver-

sicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.  

5. Was ist ein Versicherungsfall? 
Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer ver-

sicherten Person wegen Krankheit, Schwangerschaftskomplikationen oder 

Unfallfolgen. Als Versicherungsfall gelten auch ein medizinisch sinnvoller 

und vertretbarer Krankenrücktransport, die Entbindung sowie der Tod. Der 

Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach 

medizinischem Befund keine Behandlungsbedürftigkeit mehr besteht. Muss 

die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, 

die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, entsteht 

insoweit ein neuer Versicherungsfall. 

6. Welche Versicherungsleistungen werden erbracht? 
6.1 Erstattet werden die Aufwendungen für: 

a) ärztliche Beratungen, Besuche und Verrichtungen einschließlich unauf-

schiebbarer Operationen und Operationsnebenkosten; 

b) ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel. Nicht als Arzneimittel 

gelten, auch wenn sie ärztlich verordnet sind und heilwirksame Stoffe 

enthalten, Nähr- und Stärkungspräparate, kosmetische Präparate sowie 

Mittel, die vorbeugend oder gewohnheitsmäßig genommen werden;  

c) ärztlich verordnete Heilmittel bis zu insgesamt 150,– Euro je Versiche-

rungsfall: Inhalationen, Wärme-, Licht- und Elektrotherapie sowie – nach 

einem während des Auslandsaufenthaltes eingetretenen Unfall – medizi-

nische Bäder und Massagen; 

d) ärztlich verordnete Hilfsmittel, soweit diese erstmals aufgrund eines wäh-

rend des Auslandsaufenthaltes eingetretenen Unfalls erforderlich 

werden, bis zu insgesamt 150,– Euro je Versicherungsfall; 

e) Röntgendiagnostik und Strahlentherapie; 

f) Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehandlung; 

g) den medizinisch notwendigen Transport in das nächsterreichbare geeig-

nete Krankenhaus oder zum nächsterreichbaren Notfallarzt durch aner-

kannte Rettungsdienste zur Erstversorgung nach einem Unfall oder 

Notfall; 

h) schmerzstillende Zahnbehandlung und die damit in Verbindung stehen-

den notwendigen Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Repara-

turen von Prothesen (nicht jedoch Neuanfertigung von Zahnersatz, 

Kronen und Inlays) bis zu insgesamt 300,– Euro je Versicherungsfall. 

6.2. Die Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rück-

transportes aus dem Ausland werden erstattet. Zusätzlich werden die Mehr-

kosten für eine Begleitperson erstattet, wenn die Begleitung medizinisch 

sinnvoll ist. Voraussetzung für die Kostenübernahme für den Versicherten 

ist die Kostenzusage durch den Versicherer oder der Notruf-Zentrale, die 

den Rücktransport organisierten. Die Rückführung muss an den ständigen 

Wohnsitz oder in das von dort nächsterreichbare geeignete Krankenhaus 

erfolgen. Soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen, ist das jeweils 

kostengünstigste Transportmittel zu wählen. Mehrkosten sind die Kosten, 

die durch den Eintritt des Versicherungsfalles für eine Rückkehr ins Inland 

zusätzlich anfallen. Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten 

werden von der Versicherungsleistung abgezogen. 

6.3 Beim Tode der versicherten Person werden die Kosten der Bestattung 

am Sterbeort oder der Überführung an deren letzten ständigen Wohnsitz 

erstattet. 

6.4 Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung besteht freie 

Wahl unter den im Aufenthaltsland allgemein anerkannten Krankenhäusern, 

die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnosti-

sche und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten 

führen. 

6.5 Werden die Kosten einer stationären Krankenhausbehandlung von 

einem anderen Kostenträger teilweise übernommen, zahlt der Versicherer 

neben den verbleibenden erstattungsfähigen Restkosten ein Krankenhaus-

tagegeld. Das Krankenhaustagegeld errechnet sich wie folgt: Höhe der 

Kostenbeteiligung geteilt durch die Anzahl der Tage der stationären 

Behandlung – höchstens 30,– Euro täglich. Anstelle jeglicher Kostenerstat-

tung bei stationärer Behandlung kann ein Krankenhaustagegeld von 30,– 

Euro pro Tag gewählt werden.

7. In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? 
7.1 Kein Versicherungsschutz besteht für: 

a) Heilbehandlungen, von denen bei Grenzüberschreitung feststand, dass 

sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten, es sei 

denn, dass die Reise wegen des Todes des Ehegatten/eingetragenen 

Lebenspartners oder eines Verwandten ersten Grades unternommen 

wurde; 

b) Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleini-

ger Grund oder einer der Gründe für den Antritt der Reise war; 

c) Gesundheitsschäden und für Todesfälle, die durch kriegerische Ereig-

nisse oder innere Unruhen verursacht worden sind; Versicherungsschutz 

besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen ins Ausland 

überraschend von diesen Ereignissen betroffen wird. Dieser Versiche-

rungsschutz entfällt am Ende des 7. Tages nach Beginn eines kriegeri-

schen Ereignisses oder einer inneren Unruhe auf dem Gebiet des Staa-

tes, in dem sich die versicherte Person aufhält; 

d) auf Vorsatz, Selbstmord, Selbstmordversuch oder auf Sucht (z. B. Alko-

hol oder Drogen) beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich 

deren Folgen sowie für Entgiftungs-, Entzugs- und 

Entwöhnungsbehandlungen; 

e) Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie Rehabilitationsmaßnahmen; 

f) ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Diese Ein-

schränkung entfällt, wenn während eines vorübergehenden Aufenthaltes 

durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder einen 

dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird; 

g) Behandlung durch Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner, Eltern oder 

Kinder; nachgewiesene Sachkosten werden nach Ziffer 6 erstattet; 

h) Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen sowie 

für Psychotherapie; 

i) eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte 

Behandlung oder Unterbringung; 

j) Aufwendungen für nicht unfallbedingte Hilfsmittel, z. B. Brillen, Kontakt-

linsen, Einlagen, Prothesen. 

7.2 Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leis-

tungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß oder ist die gefor-

derte Vergütung für die Verhältnisse des Reiselandes nicht angemessen, 

kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag 

herabsetzen. 

7.3 Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- oder 

Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heil- oder Unfallfürsorge, ist der 

Versicherer nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz der 

gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben. Ansprüche der versicherten 

Person auf Krankenhaustagegeld werden hiervon jedoch nicht berührt. 

7.4 Soweit im Versicherungsfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine 

Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen mit Ausnahme von 

anderen privaten Krankenversicherungsverträgen beansprucht werden 

kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Meldet der Karteninhaber 

den Versicherungsfall dem Auslandsreise-Krankenversicherer dieses Ver-

trages, wird dieser jedoch im Rahmen seiner Verpflichtungen in Vorleistung 

treten. 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Auslands-
reise-Krankenversicherung (AVB, Stand 1.1.2009)  

1. Woraus ergibt sich der Umfang des Versicherungsschutzes? 
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der Versicherungs-

bestätigung, besonderen schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, dem Tarif sowie den gesetzlichen Vorschriften. 

Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt, vorbehaltlich des Abschlusses eines gül-

tigen Kreditkartenvertrages, ab Beantragung der Kreditkarte, jedoch nicht 

vor Grenzüberschreitung ins Ausland. Für Versicherungsfälle, die vor 

Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet. 

3. Wann endet der Versicherungsschutz? 
3.1 Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungs-

fälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes unter Berücksichtigung 

der im Tarif vorgesehenen maximalen Dauer des Versicherungsschutzes, 

spätestens mit dem Wegfall der Kreditkarteninhaberschaft oder – bei Been-

digung des Vertrages zwischen dem Versicherer und dem Kreditkartenemit-

tenten – mit dem Ende des durch die letzte Kreditkartenjahresgebühr 

gedeckten Zeitabschnitts. Als Beendigung des Auslandsaufenthaltes gilt die 

Grenzüberschreitung in das Inland.
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3.2 Erfordert ein Versicherungsfall, für den Leistungsanspruch besteht, län-

gere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nachgewiesener Transport-

unfähigkeit nicht möglich, verlängert sich der Versicherungsschutz über den 

Zeitpunkt der ursprünglichen Beendigung des Versicherungsschutzes 

(siehe Absatz 1) hinaus, bis die versicherte Person wieder transportfähig 

ist. 

4. Was tun im Schadenfall? 
4.1 Kostenbelege können nur dann erstattet werden, wenn sie unter 

Angabe der Nummer der Kreditkarte dem Versicherer direkt eingereicht 

werden. Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm 

geforderten Nachweise im Original erbracht sind; diese werden Eigentum 

des Versicherers.  

4.2 Alle Belege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers, den 

Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten Person, die 

Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen), die einzelnen Leistungen des Heil-

behandlers sowie die Behandlungsdaten. Aus den Rezepten müssen die 

verordneten Medikamente, die Preise und der Quittungsvermerk deutlich 

hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der 

behandelten Zähne und die daran vorgenommenen Behandlungen tragen. 

4.3 Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der 

Leistungen aus § 14 Absatz 1 bis 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 

4.4 Sieht der Tarif Kostenerstattung bei Krankenrücktransport vor, ist eine 

ärztliche Bescheinigung mit Angabe der genauen Krankheitsbezeichnung 

einzureichen, aus der hervorgeht, dass der Rücktransport medizinisch sinn-

voll und vertretbar ist.  

4.5 Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten 

sind die amtliche Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Bescheinigung über 

die Todesursache einzureichen. 

4.6 Der Versicherer leistet an den Hauptversicherten (Karteninhaber). Hat 

der Hauptversicherte die versicherte Person für deren Versicherungsleis-

tungen als empfangsberechtigte Person in Textform gegenüber dem Versi-

cherer bestimmt, so leistet der Versicherer an diese.  

4.7 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch 

verpfändet werden. 

4.8 Die in Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs 

des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umge-

rechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Euro-

päischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Refe-

renzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, 

Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach 

jeweils neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bankbelege nachge-

wiesen, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu 

einem ungünstigeren Kurs erworben wurden.  

4.9 Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in das Aus-

land und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen 

werden. 

5. Anspruch auf Versicherungsleistungen 
5.1 Anspruch auf die Versicherungsleistungen hat der Hauptversicherte 

bzw. die nach 4.6 als  empfangsberechtigt benannte versicherte Person. 

5.2 Gegen diesen Anspruch der versicherten Person darf der Versicherer 

nicht mit den ihm zustehenden Forderungen aus dem Vertrag mit dem Kre-

ditkartenemittenten aufrechnen; die Vorschrift des § 35 Versicherungsver-

tragsgesetz wird abbedungen. 

6. Welche Obliegenheiten sind nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zu beachten? 
6.1 Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des 

Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Gene-

sung hinderlich sind. 

6.2 Der Hauptversicherte und die versicherte Person haben auf Verlangen 

des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versi-

cherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfan-

ges erforderlich ist. Insbesondere sind sie verpflichtet, Erklärungen zur Ent-

bindung von der Schweigepflicht abzugeben. Außerdem sind dem Versi-

cherer auf dessen Verlangen Beginn und Ende eines jeden Auslandsauf-

enthaltes nachzuweisen.  

6.3 Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, 

sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. 

7. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen? 
Verletzt der Hauptversicherte oder die versicherte Person vorsätzlich oder 

grob fahrlässig eine der in Ziffer 6 genannten Obliegenheiten, ist der Versi-

cherer mit den in § 28 Absätze 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Einschrän-

kungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei.

8. Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen 
bei Ansprüchen gegenüber Dritten 
8.1 Hat der Hauptversicherte oder eine versicherte Person Ersatzansprü-

che gegen Dritte, so besteht unbeschadet des gesetzlichen Forderungs-

überganges gem. § 86 VVG die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur 

Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie 

Sach- und Dienstleistungen) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich 

abzutreten. Gibt der Hauptversicherte oder eine versicherte Person einen 

solchen Anspruch oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht 

ohne Zustimmung des Versicherers auf, wird dieser insoweit von der Ver-

pflichtung zur Leistung frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 

Ersatz erlangen können. 

8.2 Der Hauptversicherte oder die versicherte Person hat seinen (ihren) 

Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes 

Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 

wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erfor-

derlich mitzuwirken. 

8.3 Verletzt der Hauptversicherte oder eine versicherte Person vorsätzlich 

die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 

zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 

von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung 

der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

8.4 Steht dem Hauptversicherten oder einer versicherten Person ein 

Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte 

gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer aufgrund 

des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die 

Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. 

8.5 Wurde von einem Dritten Schadenersatz nicht versicherungsrechtlicher 

Art geleistet, ist der Versicherer berechtigt, den Ersatz auf seine Leistungen 

anzurechnen, soweit der geleistete  Schadenersatz und seine Versiche-

rungsleistung zusammen den tatsächlichen Schaden übersteigen würden. 

8.6 Erfährt der Versicherer nach Erbringung der Versicherungsleistung 

davon, dass von einem Dritten Schadenersatz nicht versicherungsrechtli-

cher Art geleistet wurde, kann er die erbrachte Versicherungsleistung, 

soweit der geleistete Schadenersatz und seine Versicherungsleistung 

zusammen den tatsächlichen Schaden übersteigen, zurückfordern. 

9. Willenserklärungen und Anzeigen 
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der 

Schriftform, sofern nicht ausdrücklich Textform vereinbart ist. 

10. Gerichtsstand 
10.1 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Hauptversi-

cherten ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Hauptversicherte 

seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat.  

10.2 Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz 

oder an dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Hauptversicherten oder bei 

dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden. 

10.3 Verlegt der Hauptversicherte nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat als die Bundesrepub-

lik Deutschland oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des 

Versicherers zuständig. 

Auslands-Auto-Schutzbriefversicherung 

1. Versicherungsumfang 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Karteninhaber/die mit-

versicherten Personen anlässlich einer Auslandsreise mit ihrem Fahrzeug 

eine Panne/einen Unfall erleiden, das Fahrzeug gestohlen wird oder ein 

Totalschaden eintritt sowie bei Erkrankung oder Tod des Fahrers. Der 

Umfang des Versicherungsschutzes geht aus § 1 – versicherte Gefahren – 

der Allgemeinen Bedingungen für die Business 2013 Auslands-Auto-

Schutzbriefversicherung (EVASB 2002, Stand 01.01.2009) hervor. Versi-

cherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der Business Card 2013. 

2. Versicherte Personen 
Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetra-

gene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende 

Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. Für 

die aufgeführten versicherten Personen besteht nur dann Versicherungs-

schutz, wenn sie die Reise auch gemeinsam mit dem Karteninhaber durch-
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führen. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige Wohn-

sitz der versicherten Personen in der Bundesrepublik Deutschland. Sofern 

aus beruflichen Gründen der Hauptwohnsitz vorübergehend ins Ausland 

verlegt wird, bleibt der Versicherungsschutz bis zu 12 Monate bestehen. 

3. Versicherungssummen 
Diverse – siehe die nachstehenden EVASB 2002, Stand 01.01.2009. 

4. Bedingungen 
Allgemeine Bedingungen für die Business 2013 Auslands-Auto-Schutzbrief-

versicherung (EVASB 2002, Stand 01.01.2009), diese sowie die gesetzli-

chen Bestimmungen. 

5. Geltungsbereich 
Europa sowie die außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schadenereignisse in der Bundesre-

publik Deutschland sowie für Schadenereignisse innerhalb einer Entfernung 

von 50 km vom Wohnsitz des Karteninhabers bzw. der mitversicherten 

Personen. 

6. Ausschlüsse 
Siehe § 9 – Risikoausschlüsse – nachstehender EVASB 2002, Stand 

01.01.2009. 

7. Subsidiarität 
Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehenden Versi-

cherungen, d. h., sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch 

noch bei einem anderen Versicherer besteht, geht der anderweitige Vertrag 

diesem Vertrag vor. Dem Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer 

er den Schadenfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall dem Auslands-Auto-

Schutzbriefversicherer dieses Vertrages, dann wird dieser insoweit auch in 

Vorleistung treten. 

8. Versichertes Risiko 
Versicherungsschutz besteht für folgende Fahrzeuge (Kräder über 50 ccm, 

PKW, Wohnmobile bis zu 4 t): 

a) Fahrzeug des Karteninhabers bzw. der mitversicherten Personen 

b) ein dem Karteninhaber zur Verfügung gestelltes Firmenfahrzeug 

c) ein Selbstfahrer-Mietfahrzeug 

Zeitgleich besteht Versicherungsschutz nur für ein Fahrzeug. 

9. Beginn/Dauer des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz besteht, vorbehaltlich des Abschlusses eines gül-

tigen Kreditkartenvertrages, ab Beantragung der Kreditkarte vom Beginn 

der Reise bis zur Rückkehr von der Reise. 

Allgemeine Bedingungen für die Business 2013 
Auslands-Auto-Schutzbriefversicherung 
(EVASB 2002, Stand 01.01.2009) 

§ 1 Versicherte Gefahren 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld oder erbringt Serviceleis-

tungen in folgenden Fällen: 

1.1 Panne und Unfall (§ 2) 

1.1.1 Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadensort(§ 2 Nr. 1) 

1.1.2 Bergen und Abtransport (§ 2 Nr. 2) 

1.1.3 Übernachtung bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 3.1 und Nr. 3.2) 

1.1.4 Weiterfahrt oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.1) 

1.1.5 Mietwagen bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.2) 

1.1.6 Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.3) 

1.1.7 Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.4) 

1.1.8 Fahrzeugunterstellung (§ 2 Nr. 4.5) 

1.1.9 Benennung von Werkstätten vor Ort (§ 2 Nr. 4.6) 

1.2 Diebstahl und Totalschaden (§ 3) 

1.2.1 Übernachtung (§ 3 Nr. 1) 

1.2.2 Weiterfahrt und Rückfahrt (§ 3 Nr. 2) 

1.2.3 Mietwagen (§ 3 Nr. 3) 

1.2.4 Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 4) 

1.2.5 Fahrzeugunterstellung (§ 3 Nr. 5) 

1.3 Fahrerausfall (§ 4) 

1.3.1 Fahrzeugrückholung (§ 4 Nr. 1) 

1.3.2 Übernachtung (§ 4 Nr. 2) 

1.4 Reiserückrufservice (§ 5) 

1.5 Fahrzeugschlüssel-Service (§ 6) 

2. Zur Vermeidung unnötiger Kosten ist der Karteninhaber verpflichtet, sich 

unverzüglich nach Eintritt des Schadenfalles in den nachfolgenden Fällen 

mit dem Versicherer darüber abzustimmen, ob und welche Leistungen 

dieser erbringt:

Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.3), Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 

Nr. 4.4), Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 4) und Fahrzeug-

rückholung bei Fahrerausfall (§ 4 Nr. 1). Unterbleibt diese Abstimmung, so 

werden die aufgrund der unterbliebenen Abstimmung entstandenen Mehr-

kosten vom Versicherer nicht ersetzt, es sei denn, dass der Karteninhaber 

weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. Die §§ 82 VVG 

(Abwendung und Minderung des Schadens) und 83 VVG (Aufwendungser-

satz) bleiben unberührt.  

3. Fahrzeuge im Sinne dieser Bedingungen sind Kräder (über 50 ccm), Per-

sonenkraftwagen und Wohnmobile bis zu 4 t. Alle Fahrzeuge dürfen nach 

ihrer Bauart und Ausstattung nur zur Beförderung von nicht mehr als neun 

Personen (einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sein. Der Versi-

cherungsschutz erstreckt sich auch auf mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- 

oder Bootsanhänger sowie mitgeführtes Gepäck und Ladung. 

§ 2 Panne und Unfall 
Kann das Fahrzeug aufgrund einer Panne (Brems-, Betriebs- oder reiner 

Bruchschaden) oder eines Unfalles (unmittelbar von außen her, plötzlich 

mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis) seine Fahrt nicht unmittel-

bar fortsetzen, erbringt der Versicherer Leistungen für: 

1. die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges unmittelbar 

an der Schadenstelle durch Pannenhilfsfahrzeuge bis zu einem Wert von 

100,– Euro (einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten 

Kleinteile); 

2. das Bergen und den Abtransport, wobei sich die Leistungspflicht des 

Versicherers für den Abtransport auf einen Wert bis zu 150,– Euro 

beschränkt und die Leistungen gemäß Nr. 1 angerechnet werden;  

3.1 eine Übernachtung des Karteninhabers und der mitversicherten Perso-

nen bis zu 60,– Euro pro Person, wenn das Fahrzeug am Schadensort oder 

in dessen Nähe fahrbereit gemacht, die Fahrbereitschaft aber am Tag des 

Schadenfalles nicht wiederhergestellt werden kann und der Karteninhaber 

und die mitversicherten Personen deshalb am Ort der Reparaturwerkstatt 

oder am nächstgelegenen Ort mit einer Übernachtungsmöglichkeit 

übernachten; 

3.2 weitere Übernachtungen nach Maßgabe von Nr. 3.1 bis zur Wiederher-

stellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges, wenn das Fahrzeug an dem 

auf den Schadenfall folgenden Tag nicht wieder in fahrbereiten Zustand 

versetzt ist, jedoch für höchstens zwei weitere Übernachtungen; 

4. anstelle der Leistung nach Nr. 3.2 

4.1 die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Personen mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln – nach Wahl des Einzelnen – entweder zum 

Zielort und vom Zielort zurück zu der Reparaturwerkstatt am Schadensort 

oder zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers und für 

diesen oder eine von ihm beauftragte Person vom Wohnsitz zur Reparatur-

werkstatt am Schadensort auf dem jeweils kürzesten Wege. Die Kostener-

stattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern 

bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei größeren Entfernungen bis zur 

Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liegewagenkosten, jeweils ein-

schließlich Zuschläge, oder die Kosten eines Linienfluges der Economy-

Klasse sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 30,– Euro. Liegt der 

Zielort außerhalb des in § 7 Nr. 1 bezeichneten Geltungsbereiches, 

beschränkt sich die Leistung auf die Fahrt innerhalb dieses Geltungsberei-

ches oder  

4.2 die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrer-Vermietfahrzeuges bis 

zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder für die Fahrt zum ständi-

gen Wohnsitz des Karteninhabers, jedoch längstens für sieben Tage und 

höchstens bis zu 350,– Euro. Wird diese Leistung in Anspruch genommen, 

stehen weder dem Karteninhaber noch einer der mitversicherten Personen 

Leistungen nach § 2 Nr. 3.2 und 4.1 zu; 

4.3 den Bahn- oder Lufttransport von Fahrzeugersatzteilen zu einem Scha-

densort, der innerhalb des in § 7 Nr. 1 bezeichneten Geltungsbereiches 

liegt sowie den eventuell erforderlichen einfachen Rücktransport ausge-

tauschter Motoren, Getriebe oder Achsen. Voraussetzung ist, dass die 

Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges not-

wendig sind und am Schadensort oder in dessen Nähe nicht beschafft 

werden können;  

4.4 den Rücktransport des Fahrzeuges von einem Schadensort innerhalb 

des in § 7 Nr. 1 bezeichneten Geltungsbereiches zu einer Werkstatt an den 

amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers oder den Weitertransport 

bis zum Zielort, sofern dadurch keine höheren Kosten als beim Rücktrans-

port entstehen und eine Reparatur am Zielort möglich ist. Voraussetzung 

ist, dass das Fahrzeug am Schadensort oder in dessen Nähe nicht fahrbe-

reit gemacht werden kann und die Kosten einer Reparatur den Wiederbe-

schaffungswert des Fahrzeuges am Tage des Schadens im Inland nicht 

übersteigen. Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, der aufgewandt 

werden muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben.
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4.5 Muss das Fahrzeug nach Panne oder Unfall bis zur Wiederherstellung 

der Fahrbereitschaft oder Durchführung des Transportes zu einer Werkstatt 

untergestellt werden, trägt der Versicherer die hierdurch entstehenden 

Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 

4.6 Muss das Fahrzeug repariert werden, hilft der Versicherer bei der 

Suche nach einer Werkstatt. Für die Leistung der Werkstatt übernimmt der 

Versicherer keine Haftung. 

§ 3 Diebstahl und Totalschaden 
Kann das Fahrzeug aufgrund eines Diebstahls oder Totalschadens (Repa-

raturkosten übersteigen den Kaufpreis, der am Tage des Schadens im 

Inland aufgewandt werden muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahr-

zeug zu erwerben) nicht zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz des Karten-

inhabers zurückgefahren werden, erbringt der Versicherer Leistungen für:  

1. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der mitversi-

cherten Personen, jeweils bis zu 60,– Euro pro Person, soweit Übernach-

tungen durch den Diebstahl oder Totalschaden erforderlich werden; 

2. die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Personen mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zielort und zurück zu dem amtlich festge-

legten Wohnsitz des Karteninhabers auf dem jeweils kürzesten Wege. Die 

Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnki-

lometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei größeren Entfernun-

gen bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liegewagenkosten, 

jeweils einschließlich Zuschläge, oder der Kosten eines Linienfluges der 

Economy-Klasse sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 30,– Euro; 

3. anstelle der Ersatzleistungen nach Nr. 1 und Nr. 2 die Anmietung eines 

gleichartigen Selbstfahrer-Vermietfahrzeuges zur Weiter- und Rückfahrt, 

jedoch längstens bis zu 7 Tagen und höchstens bis zu 350,– Euro. Wird 

diese Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber 

noch einer der mitversicherten Personen Leistungen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 

zu; 

4. die Fahrzeugverzollung und -verschrottung durch Erstattung der für das 

Fahrzeug anfallenden Zollgebühren oder der Kosten der Verschrottung, 

wenn eine solche zur Vermeidung von Zollgebühren durchgeführt wird. 

5. Muss das Fahrzeug nach Diebstahl im Ausland und Wiederauffinden bis 

zur Durchführung des Rücktransportes oder der Verzollung bzw. Verschrot-

tung untergestellt werden, trägt der Versicherer die hierdurch entstehenden 

Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen.  

§ 4 Fahrerausfall 
Kann auf einer Reise infolge Todes des Fahrers oder dessen krankheits- 

bzw. verletzungsbedingter Fahrunfähigkeit, die länger als drei Tage dauert, 

das Fahrzeug weder von diesem noch von einem der Insassen zurückge-

fahren werden, so erbringt der Versicherer Leistungen für: 

1. Fahrt, Unterbringung und Verpflegung eines Ersatzfahrers, der das Fahr-

zeug zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers zurückholt. 

Die Leistung des Versicherers beschränkt sich insgesamt auf einen Wert 

bis zu 0,50 Euro je km Entfernung zum Wohnsitz des Karteninhabers; 

2. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der mitversi-

cherten Personen bis zur Fahrzeugrückholung, jeweils bis zu 60,– Euro pro 

Person, soweit die Übernachtungen durch den Fahrerausfall erforderlich 

werden.  

§ 5 Reiserückrufservice 
Erweist sich infolge eines Todes oder Erkrankung eines nahen Verwandten 

des Karteninhabers oder infolge einer erheblichen Schädigung seines Ver-

mögens dessen Rückruf von einer Reise durch Rundfunk als notwendig, 

werden die erforderlichen Maßnahmen vom Versicherer in die Wege gelei-

tet und die hierdurch entstehenden Kosten übernommen. 

§ 6 Fahrzeugschlüssel-Service 
Bei Verlust der Fahrzeugschlüssel hilft der Versicherer bei der Beschaffung 

von Ersatzschlüsseln und übernimmt die Kosten für den Versand der 

Ersatzschlüssel. Die Kosten für die Ersatzschlüssel werden nicht 

übernommen. 

§ 7 Geltungsbereich und Dauer 
1. Versicherungsschutz wird für Versicherungsfälle, die in Europa und in 

den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, aber außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland eintreten, gewährt. 

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem ersten Tag der Auslandsreise 

und endet mit der Rückkehr von der Reise.

§ 8 Versicherte Personen 
1. Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/einge-

tragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende 

Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. Für 

die aufgeführten versicherten Personen besteht nur dann Versicherungs-

schutz, wenn sie die Reise auch gemeinsam mit dem Karteninhaber 

durchführen.  

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige Wohnsitz 

des Karteninhabers in der Bundesrepublik Deutschland. Sofern aus berufli-

chen Gründen der Hauptwohnsitz vorübergehend ins Ausland verlegt wird, 

bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

3. Alle für den Karteninhaber getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß 

für die mitversicherten Personen.  

4. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-

schließlich dem Karteninhaber zu. 

5. Ist der Versicherer dem Karteninhaber gegenüber von der Verpflichtung 

zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber den mitversicherten 

Personen. 

§ 9 Risikoausschlüsse 
Versicherungsschutz wird nicht gewährt: 

1. wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene 

Fahrerlaubnis hatte. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt jedoch gegenüber 

denjenigen versicherten Personen bestehen, die von dem Fehlen der Fahr-

erlaubnis ohne Verschulden keine Kenntnis hatten; 

2. für Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Ver-

fügung von hoher Hand, Erdbeben oder Kernenergie (der Ersatz dieser 

Schäden richtet sich ausschließlich nach dem Atomgesetz) verursacht 

werden. Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen nicht zu 

erbringen, so genügt für den Ausschluss der Haftung des Versicherers die 

überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Ursa-

chen zurückzuführen ist; 

3. für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen, bei denen es 

auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder die bei den 

dazugehörenden Übungsfahrten entstehen; 

4. wenn der Karteninhaber oder die mitversicherten Personen das Fahr-

zeug bei Eintritt des Schadens zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung 

oder gewerbsmäßigen Vermietung verwenden; 

5. wenn sich der Versicherungsfall bis zu 50 km von einem grenznahen 

Wohnsitz des Karteninhabers entfernt ereignet hat; 

6. wenn in den Fällen des § 4 eine Krankheit bzw. Verletzung des Kartenin-

habers oder der mitversicherten Person, die innerhalb von sechs Wochen 

vor Reisebeginn aufgetreten ist oder noch vorhanden war, oder eine 

Schwangerschaft Ursache für den Schaden ist. 

§ 10 Obliegenheiten des Karteninhabers im Versicherungsfall 
1. Der Karteninhaber hat bei Eintritt des Versicherungsfalles  

a) dem Versicherer den Schaden unverzüglich anzuzeigen; 

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei 

die Weisungen des Versicherers zu befolgen. Er hat, soweit die 

Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen; 

c) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe 

des Schadens und über den Umfang seiner Leistungspflicht zu gestat-

ten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und die 

behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 VVG von der Schweigepflicht 

zu entbinden; 

d) den Versicherer bei der Geltendmachung der auf diesen gemäß § 86 

VVG übergehenden Ersatzansprüche zu unterstützen sowie ihm die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Beweismittel auszuhändigen; 

e) dem Versicherer Name, Anschrift und Versicherungsschein-Nummer 

(Mitglieds-Nummer) einer anderweitig bestehenden Versicherung anzu-

geben, sofern bei dieser Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr 

besteht. 

2. Verletzt der Karteninhaber vorsätzlich eine vertraglich vereinbarte Oblie-

genheit, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 

grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-

dens des Karteninhabers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-

lässigkeit hat der Karteninhaber zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist 

der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Karteninhaber 

nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 

die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
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§ 11 Besondere Verwirkungsgründe 
1. Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-

rungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall herbeiführt. 

2. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig 

herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen.  

3. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Kar-

teninhaber oder die mitversicherten Personen den Versicherer arglistig über 

Tatsachen zu täuschen versuchen, die für den Grund oder für die Höhe der 

Entschädigung von Bedeutung sind. 

§ 12 Abtretung 
Die Versicherungsansprüche können von ihrer endgültigen Feststellung 

ohne ausdrückliche Genehmigung des Versicherers weder abgetreten noch 

verpfändet werden. 

§ 13 Subsidiarität 
Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehenden Versi-

cherungen, d. h., sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch 

noch bei einem anderen Versicherer besteht, geht der anderweitige Vertrag 

diesem Vertrag vor. Dem Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer 

er den Schadenfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall dem Auslands-Auto-

Schutzbriefversicherer dieses Vertrages, dann wird dieser insoweit auch in 

Vorleistung treten. 

§ 14 Schlussbestimmung 
1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt 

ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

2. Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), der 

in den EVASB 2002, Stand 01.01.2009, erwähnte Bestimmungen enthält, 

ist dem Bedingungstext beigefügt. 

Reiseserviceversicherung 
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Reiseserviceversicherung 

sowie diese Erläuterungen/Hinweise. 

Versicherte Personen 
Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetra-

gene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende 

Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. 

Geltungsbereich 
Weltweit ohne Bundesrepublik Deutschland 

Ausschlüsse 
Siehe Allgemeine Bedingungen für die Reiseserviceversicherung, § 7 

Subsidiarität 
Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehenden Versi-

cherungen, d. h., sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch 

noch bei einem anderen Versicherer besteht, geht der anderweitige Vertrag 

diesem Vertrag vor. Dem Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer 

er den Schadenfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall der Union Reisever-

sicherung, dann wird die Union Reiseversicherung insoweit auch in Vorleis-

tung treten. 

Obliegenheiten im Schadenfall 
Siehe Allgemeine Bedingungen für die Reiseserviceversicherung, §§ 9 

und 10 

Rechte im Schadenfall 
Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht dem Karteninhaber  gegen-

über dem Versicherer direkt zu. 

Allgemeine Bedingungen für die Reiseserviceversicherung 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 
1. Der Versicherer erbringt Beistandsleistungen bzw. leistet Entschädigung 

in folgenden Notfällen, die dem Karteninhaber während der Reise 

zustoßen: 

a) Krankheit/Unfall (§ 2) 

b) Such-, Rettungs- und Bergungskosten (§ 3 Nr. 1) 

c) Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 3 Nr. 2) 

d) Verlust von Reisedokumenten (§ 3 Nr. 3) 

e) Reiserufservice (§ 3 Nr. 4)

2. Voraussetzung für die Erbringung einer Beistandsleistung ist, dass sich 

der Karteninhaber oder ein von ihm Beauftragter bei Eintritt des Versiche-

rungsfalls telefonisch oder in sonstiger Weise an den Versicherer wendet. 

Ersatz der versicherten Kosten wird unabhängig davon geleistet. Der Versi-

cherer kann allerdings aufgrund der unterbliebenen Benachrichtigung und 

Abstimmung entstandene Mehrkosten abziehen. 

§ 2 Krankheit/Unfall nach Antritt der Reise 
1. Verschreibungspflichtige Arzneimittel im Ausland 

Benötigt der Karteninhaber oder eine mitversicherte Person krankheits- 

oder unfallbedingt verschreibungspflichtige Arzneimittel und sind Ersatzprä-

parate nicht erhältlich, übernimmt der Versicherer den Versand der Präpa-

rate nach Absprache mit dem Hausarzt. Die Kosten des Arzneimittels 

werden vom Versicherer nicht übernommen.  

§ 3 Sonstige Notfälle 
1. Such-, Rettungs- und Bergungskosten 

Erleidet der Karteninhaber oder eine mitversicherte Person einen Unfall und 

muss deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet der Ver-

sicherer hierfür die Kosten bis zu 3.000,– Euro. 

2. Strafverfolgungsmaßnahmen 

Wird der Karteninhaber oder eine mitversicherte Person verhaftet oder mit 

Haft bedroht, ist der Versicherer bei der Beschaffung eines Anwalts und 

eines Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende 

Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten verauslagt der Versicherer bis 

zu einem Gegenwert von 3.000,– Euro. Zusätzlich verauslagt der Versiche-

rer bis zu einem Gegenwert von 15.000,– Euro die von den Behörden even-

tuell verlangte Strafkaution. 

Der Karteninhaber hat die verauslagten Beträge unverzüglich nach Erstat-

tung durch die Behörde oder das Gericht, spätestens jedoch innerhalb von 

drei Monaten nach Auszahlung, dem Versicherer zurückzuzahlen.  

3. Verlust von Reisedokumenten 

Bei Verlust von Reisedokumenten im Ausland auf Grund von Diebstahl, 

Raub oder sonstigem Abhandenkommen ist der Versicherer bei der Ersatz-

beschaffung im Ausland behilflich und übernimmt bei Ausweispapieren die 

amtlichen Gebühren. 

4. Reiserufservice 

Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines nahen Verwandten des 

Karteninhabers oder infolge einer erheblichen Schädigung seines Vermö-

gens dessen Rückruf von einer Reise durch Rundfunk als notwendig, 

werden die erforderlichen Maßnahmen vom Versicherer in die Wege gelei-

tet und die hierdurch entstandenen Kosten übernommen. 

§ 4 Reiseabbruch und verspätete Rückreise 
1. Die Rückreise wird organisiert, wenn der Karteninhaber die Reise nicht 

planmäßig beenden kann, weil er selbst, sein Ehegatte, seine Kinder, 

Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern oder Schwieger-

kinder von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen sind: 

– Tod; 

– schwere Unfallverletzung; 

– unerwartet schwere Krankheit. 

2. Bei Abbruch der Reise gemäß Nr. 1 werden die Mehrkosten bis zu einer 

Höhe von 3.000,– Euro für die Hin- und Rückbeförderung einer Ersatzper-

son zur Fortführung der privat oder geschäftlich/dienstlich veranlassten 

Reise übernommen, wenn deren Einsatz notwendig ist.  

3. Wenn der Karteninhaber nicht erreicht werden kann, wird ein Reiseruf in 

die Wege geleitet.  

§ 5 Örtlicher Geltungsbereich  
Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die während einer 

Reise außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eintreten. 

§ 6 Versicherte Personen 
Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetra-

gene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende 

Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres und volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. 

§ 7 Risikoausschlüsse 
1. Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges 

oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom 

Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen als 

Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische Gewalthandlungen, Auf-

ruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und Kernenergie2.

2 Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge 
verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für den 

Versicherten der Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung voraus-

sehbar war oder der Versicherte ihn vorsätzlich herbeigeführt hat. 

§ 8 Forderungsübergang 
Die Ansprüche des Karteninhabers oder der mitversicherten Person gegen 

den Krankenversicherer oder Dritte gehen auf den Versicherer über, soweit 

dieser den Schaden ersetzt hat.  

§ 9 Obliegenheiten 
1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

Der Karteninhaber/die mitversicherte Person hat 

a) alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen 

könnte; 

b) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe 

seiner Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft zu 

erteilen, Originalbelege einzureichen sowie gegebenenfalls die behan-

delnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. 

2. Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Karteninhaber/die mitversicherte Person vorsätzlich eine der 

vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-

hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherten 

entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-

cherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-

pflichtet, soweit der Versicherte nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-

pflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Karteninhaber/die mitversicherte Person eine nach Eintritt 

des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-

genheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leis-

tungsfrei, wenn er den Karteninhaber durch gesonderte Mitteilung in 

Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

3. Ist dem Versicherer aufgrund der Obliegenheitsverletzung gemäß § 9 

Nr. 1 b) eine Abrechnung mit dem Krankenversicherer oder Dritten nicht 

möglich, ist er berechtigt, vom Karteninhaber die verauslagten Beträge 

binnen eines Monats in einer Summe zurückzufordern. 

§ 10 Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung 
1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht auch dann frei, wenn 

der Versicherungsnehmer oder Berechtigte  

a) den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat; 

b) aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger Absicht versucht hat, 

den Versicherer zu täuschen. 

2. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig 

herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen. 

3. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren, in 

welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch aus dem Ver-

sicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeit-

raum von der Anmeldung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-

scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung 

nicht mit. 

§ 11 Zahlung der Entschädigung 
1. Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur 

Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des 

Versicherers notwendigen Erhebungen. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszahlung 

der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 

zahlen ist. 

3. Der Versicherer ist berechtigt, mit befreiender Wirkung an den Überbrin-

ger von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten. 

4. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung verschiebt sich um 

den Zeitraum, um den die Feststellung der Leistungspflicht des Versiche-

rers dem Grunde oder der Höhe nach durch Verschulden des Ver-

sichrungsnehmers/der versicherten Person verzögert wurde. 

5. Die in Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs 

des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umge-

rechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Euro-

päischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die kein Refe-

renzkurs festgelegt wird, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröf-

fentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils 

neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bankbelege nachgewiesen, 

dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem 

ungünstigeren Kurs erworben wurden. 

§ 12 Willenserklärungen und Anzeigen 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-

trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 

bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 

betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-

form abzugeben. 

§ 13 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht 
1. Klagen gegen den Versicherer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 

seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 

Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-

hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen den Versicherten 

Ist der Versicherte eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versi-

cherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-

chen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherte eine juristische Person, 

bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-

lassung des Versicherten. 

3. Wohnsitzverlegung des Versicherten 

Hat der Versicherte nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-

gesetzes verlegt oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-

cherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Für 

Rechtsstreitigkeiten ist der gesetzliche Gerichtsstand maßgeblich. 

4. Es gilt deutsches Recht. 

Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) und 
Informationen für den Versicherungsnehmer 
Soweit nicht in den jeweiligen abgedruckten Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen oder den Besonderen Bedingungen Abweichendes bestimmt ist, 

gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG). Die für den Versicherungsnehmer wichtigsten Bestim-

mungen aus dem VVG sind nachfolgend auszugsweise abgedruckt. 

Fälligkeit der Geldleistung (§ 14 VVG) 
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur 

Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des 

Versicherers notwendigen Erhebungen. 

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der 

Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer 

Abschlagszahlungen in Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer 

voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, 

solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungs-

nehmers nicht beendet werden können.  

(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur 

Zahlung von Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam. 

Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit (§ 28 VVG) 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungs-

nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 

erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nach-

dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf 

grober Fahrlässigkeit. 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 

Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 

Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 

die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-

letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-

chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
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(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-

stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 

der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn 

der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.  

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach 

Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 

bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 

dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-

lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer 

vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

Abwendung und Minderung des Schadens (§ 82 VVG) 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach 

Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für 

ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die 

Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 

be-teiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-

nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.  

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der 

Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 

die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-

letzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 

trägt der Versicherungsnehmer. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Ver-

sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-

pflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 

Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Aufwendungsersatz (§ 83 VVG) 
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach 

§ 82 Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, 

als der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten 

durfte. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag 

auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 

den Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen. 

(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisun-

gen des Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie 

zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme 

übersteigen.

Übergang von Ersatzansprüchen (§ 86 VVG) 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-

ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versi-

cherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 

Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 

Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gelten-

den Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 

durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versi-

cherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 

Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von 

dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 

Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 

lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es 

sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesund-
heitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung (Ein-
willigungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung)

Stand: 01.11.2019 EU

Der Text der Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung 
wurde im Frühjahr 2011 mit den Datenschutzaufsichtsbehörden inhalt-
lich abgestimmt. Dies gilt nicht für Ziffer 3.6.

Die Bezeichnung „der Versicherer“ steht im nachfolgenden Text für den 

jeweiligen Risikoträger, d. h. das Unternehmen, mit dem der Versicherungs-

vertrag geschlossen wird. Der Risikoträger ist das jeweilige Konzernunter-

nehmen der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung. 

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, der EU-Datenschutz-

Grundverordnung sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine 

ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheits-

daten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu 

dürfen, benötigen wir, der Versicherer, daher Ihre datenschutzrechtliche(n) 

Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbin-

dungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie 

z. B. Ärzten, erheben zu dürfen. Als Unternehmen der Lebens-, Kranken- 

oder Unfallversicherung benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung 

ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch 

(StGB) geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit 

Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. IT-Dienstleister weiterleiten zu 

dürfen. 

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht abzu-

geben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der Adresse 

des Versicherers zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne 

Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder die Durchführung 

des Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird. 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und 

sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten 

– durch den Versicherer selbst (unter 1.), 

– im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.), 

– bei der Weitergabe an Stellen außerhalb des Versicherers (unter 3.) und 

– wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen 

wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erken-

nen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten 
Gesundheitsdaten durch den Versicherer

Ich willige ein, dass der Versicherer die von mir in diesem Antrag und künf-

tig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies 

zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendi-

gung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.

2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 

2.1 Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung 
und zur Prüfung der Leistungspflicht

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, 

Informationen von Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten ver-

fügen. Außerdem kann es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, 

dass der Versicherer die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse 

prüfen muss, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder 

die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, 

Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehöri-

gen eines Heilberufs ergeben. 

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Der Versicherer 

benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbin-

dung für sich sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen 

Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 StGB geschützte Informationen 

weitergegeben werden müssen. 

Sie können diese Erklärungen bereits hier (I) oder später im Einzelfall (II) 

erteilen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern. Bitte entscheiden 

Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten:

Möglichkeit I (Allgemeine Entbindung von der Schweigepflicht):

Ich willige ein, dass der Versicherer – soweit es für die Risikobeurtei-

lung oder für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesund-

heitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von 

Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Perso-

nenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaf-

ten und Behörden erhebt und für diese Zwecke verwendet. 

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten 
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Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise 

gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, 

Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus 

einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung an den 

Versicherer übermittelt werden. 

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusam-

menhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch den 

Versicherer an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch 

insoweit die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schweige-

pflicht. Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden 

Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten 

erhoben werden sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich 

widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen 

kann.

Möglichkeit II (Entbindung von der Schweigepflicht im Einzelfall):

Ich wünsche, dass mich der Versicherer in jedem Einzelfall informiert, 

von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine 

Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich 

<- in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch 

den Versicherer einwillige, die genannten Personen oder Einrichtun-

gen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in 

die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an den Versicherer einwil-

lige <- oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe. 

Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragbearbei-

tung oder der Prüfung der Leistungspflicht führen kann.

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antrag-

stellung beziehen, gelten sie für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Ver-

tragsschluss3. Ergeben sich nach Vertragsschluss für den Versicherer kon-

krete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung vorsätzlich unrich-

tige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risi-

kobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre 

nach Vertragsschluss.

3 Für einen Antrag einer Krankenversicherung gilt abweichend: Soweit sich die vorstehen-
den Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung für eine Krankenversicherung 
beziehen, gelten sie für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vertragsschluss.

2.2 Erklärungen für den Fall Ihres Todes 
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich 

sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch erforder-

lich sein, wenn sich bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss für den Versi-

cherer konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der Antragstellung 

unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die 

Risikobeurteilung beeinflusst wurde. Auch dafür bedürfen wir einer Einwilli-

gung und Schweigepflichtentbindung.

Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesund-

heitsdaten bei Dritten zur Leistungsprüfung bzw. einer erforderlichen 

erneuten Antragsprüfung ein wie im ersten Ankreuzfeld beschrieben (siehe 

oben 2.1 – Möglichkeit I).

3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB 
geschützter Daten an Stellen außerhalb des Versicherers 

Der Versicherer verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die 

Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

3.1 Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leis-

tungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. 

Der Versicherer benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, 

wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach 

§ 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die 

jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten an medizini-

sche Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung oder 

der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsda-

ten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an den Versi-

cherer zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten 

und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für den 

Versicherer tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht.

3.2 Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder 
Personen) 

Der Versicherer führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprü-

fung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, 

bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesund-

heitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledi-

gung einer anderen Gesellschaft der Unternehmensgruppe oder einer 

anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten 

weitergegeben, benötigt der Versicherer Ihre Schweigepflichtentbindung für 

sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen.

Der Versicherer führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen 

und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten 

für den Versicherer erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe 

der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage 

der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im 

Internet unter dienstleister.vkb.de eingesehen oder bei der 

Versicherungskammer Bayern, Abteilung Datenschutz, 80530 München; 

E-Mail: datenschutz@vkb.de, angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer 

Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten 

Stellen benötigt der Versicherer Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten an die in der 

oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesund-

heitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden, wie der Versicherer dies tun dürfte. Soweit 

erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe und 

sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten 

und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer 

Schweigepflicht.

3.3 Datenweitergabe an Rückversicherungen 
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann der Versicherer Rück-

versicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise überneh-

men. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weite-

rer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit 

sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versi-

cherungsfall machen kann, ist es möglich, dass der Versicherer Ihren Versi-

cherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders 

hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung den Versicherer 

aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprü-

fung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben 

Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie 

kontrollieren, ob der Versicherer das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig 

eingeschätzt hat. 

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im 

erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese 

überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteili-

gen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen 

können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen wei-

tergegeben werden. 

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. 

pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsan-

gaben verwendet. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur 

zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer 

Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch den Versiche-

rer unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an 

Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken ver-

wendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für den Versicherer 

tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach 

§ 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

3.4 Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfall-

einschätzung das Hinweis- und Informationssystem HIS, das derzeit die 

informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, 

www.informa-his.de, betreibt. Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug 

hindeuten könnten, und erhöhte Risiken kann der Versicherer an das HIS 

melden. Der Versicherer und andere Versicherungen fragen Daten im 

Rahmen der Risiko- oder Leistungsprüfung aus dem HIS ab, wenn ein 

berechtigtes Interesse besteht. Zwar werden dabei keine Gesundheitsdaten 

weitergegeben, aber für eine Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschütz-

ten Daten benötigt der Versicherer Ihre Schweigepflichtentbindung. Dies gilt 

unabhängig davon, ob der Vertrag mit Ihnen zustande gekommen ist oder 

nicht.

Ich entbinde die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schweige-

pflicht, soweit sie Daten aus der Antrags- oder Leistungsprüfung an den 

jeweiligen Betreiber des Hinweis- und Informationssystems (HIS) melden.

Sofern es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist, können über das 
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HIS Versicherungen ermittelt werden, mit denen Sie in der Vergangenheit 

in Kontakt gestanden haben, und die über sachdienliche Informationen ver-

fügen könnten. Bei diesen können die zur weiteren Leistungsprüfung erfor-

derlichen Daten erhoben werden (siehe unter Ziffer 2.1).

3.5 Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 
Der Versicherer gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an 

selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu 

kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen oder 

gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versiche-

rungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. 

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann 

der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. 

unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Aus-

schlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann. 

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit wel-

chem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob 

Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. 

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen 

Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informatio-

nen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken 

an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie 

betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe 

von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit 

hingewiesen.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten und sonsti-

gen nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – 

soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versi-

cherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu 

Beratungszwecken genutzt werden dürfen.

3.6 Datenweitergabe an Dienstleister von selbstständigen Vermittlern 

Sofern der Sie betreuende Vermittler einen oder mehrere Dienstleister mit 

der Verwaltung Ihrer Verträge beauftragt hat (beispielsweise Maklerpools 

oder Betreiber von Vergleichssoftware oder Maklerverwaltungsprogram-

men), werden in den in Ziffer 3.5. genannten Fällen die Informationen direkt 

vom Versicherer auch an die Dienstleister Ihres Vermittlers zur Verarbei-

tung übermittelt. Die Liste dieser Dienstleister erhalten Sie von Ihrem 

Vermittler.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten und sonsti-

gen nach § 203 StGB geschützten Daten in den in Ziffer 3.5 genannten 

Fällen – soweit erforderlich – an den Dienstleister des für mich zuständi-

gen selbstständigen Versicherungsvermittlers übermittelt.

4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten wenn der 
Vertrag nicht zustande kommt 

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert der Versicherer Ihre 

im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, 

dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Außerdem ist es mög-

lich, dass der Versicherer zu Ihrem Antrag einen Vermerk an das Hinweis- 

und Informationssystem meldet, der an anfragende Versicherungen für 

deren Risiko- und Leistungsprüfung übermittelt wird (siehe Ziffer 3.4). 

Der Versicherer speichert Ihre Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer 

Versicherungen beantworten zu können. Ihre Daten werden bei dem Versi-

cherer und im Hinweis- und Informationssystem bis zum Ende des dritten 

Kalenderjahres nach dem Jahr der Antragstellung gespeichert.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten – wenn der 

Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von drei Jahren ab 

dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten 

Zwecken speichert und nutzt.

Übersicht Dienstleister 
Stand: 01.01.2018

zur Einwilligungserklärung in der Lebens-, Kranken-, Unfallversiche-
rung und Haftpflichtversicherung (Hinweis: Die aktuelle Liste finden Sie 

unter dienstleister.vkb.de) 

Bitte beachten Sie: Jeder dieser Dienstleister erhält personen-
bezogene Daten nur dann, wenn dies zur Erfüllung der übertrage-

nen Aufgabe erforderlich ist. Andernfalls findet keine 
Datenübermittlung statt.

Firmenbezeichnung/Kategorie Tätigkeitsgebiet

Zur Unternehmensgruppe gehören 
folgende Gesellschaften, die 

Zentrale Abwicklung 
gleichartiger Aufgaben. 

untereinander Dienstleistungen erbringen 
• Versicherungskammer Bayern 

Versicherungsanstalt des öffentlichen 
Rechts 

• Bayerische Landesbrandversicherung 
AG 

• Bayerischer Versicherungsverband 
Versicherungsaktiengesellschaft 

• Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung AG 

• Bayerische Beamtenkrankenkasse AG 
• Union Krankenversicherung AG 
• Union Reiseversicherung AG 
• Versicherungskammer Bayern Konzern 

Rückversicherung AG 
• SAARLAND Feuerversicherung AG 
• SAARLAND Lebensversicherung AG 
• Feuersozietät Berlin Brandenburg 

Versicherung AG 
• Öffentliche Lebensversicherung Berlin 

Brandenburg AG 
• Ostdeutsche Versicherung AG (OVAG) 
• Consal-Service-Gesellschaft mbH

Dies umfasst z. B. die 
gemeinsame Datenhaltung 
(Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von 
Kundendaten), Post Ein- 
und Ausgangsbearbeitung, 
Bearbeitung von 
Kundenanfragen, In-/
Exkasso (Zahlungsverkehr).

• Bavaria Versicherungsvermittlungs-
GmbH  

• Versicherungskammer 
Maklermanagement Kranken GmbH 

• Consal-Versicherungsdienste GmbH 
• Consal Vertrieb Landesdirektionen GmbH
• Bayerische Versicherungskammer 

Landesbrand Kundenservice GmbH 
• Versicherungsservice MFA GmbH 
• S-Finanzvermittlung und Beratung GmbH

Kunden- und 
Vertriebsmanagement

• Inverso Gesellschaft für innovative 
Versicherungssoftware mbH 

• VKBit Betrieb GmbH

Dienstleistungen für 
Datenverarbeitung

• Combitel GmbH Service-Center 
(z. B. für telefonische 
Auskünfte)

• MediRisk Bayern 
Risk- und Rehamanagement GmbH

Risiko- und 
Rehabilitationsmanagement

Externe Unternehmen

• Dienstleistungsunternehmen für 
Datenverarbeitung

EDV-Dienstleistungen

• Concentrix Services (Germany) GmbH Policierung und 
Vertragsbearbeitung

• medizinische Gutachter 
• medizinische Berater

Erstellung und Überprüfung 
ärztlicher Gutachten, 
Beratung, Rehabilitations-
management

• Actineo GmbH Einholen von ärztlichen 
Behandlungsunterlagen und 
Regressprüfung

• Anbieter medizinischer Produkte und 
Dienstleistungen

Heil- und 
Hilfsmittelversorgung, 
Heilbehandlungen und 
Reha-Maßnahmen

• ARVATO AG Zulagenverwaltung und 
-abwicklung Riester 
Beitragsmeldungen

• Verband öffentlicher Versicherer – 
Deutsche Rückversicherung 

• General Reinsurance AG 
• Münchener Rückversicherungs-

gesellschaft AG

Rückversicherung

• Verband der Privaten Kranken-
versicherung e. V.

Poolprüfungen

• Info Partner KG 
• Creditreform 
• infoscore Consumer Data GmbH

Auskünfte aus Auskunfts-
datenbanken, Bonitäts-
prüfungen
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• COMPASS Private Pflegeberatung 
GmbH 

• Deutsche Assistance Service GmbH 
• RehaAssist Deutschland GmbH 
• MD Medicus Assistance Service GmbH

Assistance-Leistungen

• ProTect Versicherung AG 
• Cardif Allgemeine Versicherung

Restkreditversicherung, 
Gemeinsame Betreuung 
von Kunden

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Stand: 01.01.2020 EU

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten durch die Union Reiseversicherung Aktiengesell-

schaft und die Union Krankenversicherung Aktiengesellschaft und die Ihnen 

nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft 

Maximilianstr. 53 

80530 München 

E-Mail-Adresse: reiseservice@urv.de

Union Krankenversicherung Aktiengesellschaft 

Peter-Zimmer-Straße 2 

66123 Saarbrücken 

E-Mail-Adresse: service@ukv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. 

Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail 

unter: datenschutz@ukv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-

rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 

den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versiche-

rungswirtschaft“ („Code of Conduct“) verpflichtet, die die oben genannten 

Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im 

Internet unter www.urv.de/datenschutz-downloads oder www.ukv.de/daten-

schutz-downloads abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 

Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und 

zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Ver-

sicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 

des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. 

Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 

Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstel-

lung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung 

neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten 

aller mit uns bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der 

gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer 

Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 

vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Absatz 1 b) DSGVO. 

Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 

Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) 

erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Absatz 2 a) in Ver-

bindung mit Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenka-

tegorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Absatz 2 j) DSGVO in Ver-

bindung mit § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder 

von Dritten zu wahren (Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere 

erforderlich sein:

– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere 

Produkte der Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer Bayern 

und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs-

missbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-

lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 

handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Bera-

tungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 

1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 

Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-

rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre 

Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, 

damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungs-

fall machen kann.

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 

betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durch-

führung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. 

Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 

Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung 

in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten 

benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:  

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe 

nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe ver-

bundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwi-

schen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe 

besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriften-

daten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbe-

arbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung 

zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer 

Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 

Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister 

sowie Kategorien von Dienstleistern, zu denen nicht nur vorübergehende 

Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Ver-

sion unserer Internetseite unter www.urv.de/datenschutz-downloads oder 

www.ukv.de/datenschutz-downloads entnehmen oder beim Verantwortli-

chen für die Datenverarbeitung anfordern.

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 

Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 

Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 

Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 

genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 

dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 

Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 

(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 

speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 

verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 

ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-

ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach 

bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte 
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimm-

ten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten ver-

langen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten 

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zustehen.

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre 
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Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-

tung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 

ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-

ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 

wenden. Zuständig ist die Datenschutzaufsichtsbehörde des Bundeslandes, 

in dem wir als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung unseren Sitz 

haben.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem 

(HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 

Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei 

der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch 

bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich.

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „Informatio-

nen über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage 

der Artikel 13 und 14 DSGVO“, das Sie unserer Homepage unter 

www.urv.de/datenschutz-downloads oder www.ukv.de/datenschutz-down-

loads entnehmen oder beim Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 

anfordern können.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mit-

nahme eines Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) 

bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 

Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Aus-

tausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag 

benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsprüfung 
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum 

Zweck der Bonitätsprüfung sowie zur Verifizierung Ihrer Adresse (Prüfung 

auf Zustellbarkeit) und um Informationen zur Beurteilung des Zahlungsaus-

fallrisikos auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwen-

dung von Anschriftendaten zu erhalten an die infoscore Consumer Data 

GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser Über-

mittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 b) und Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. 

Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfol-

gen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unter-

nehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grund-

rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-

nenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zur 

ICD im Sinne des Artikels 14 Europäische Datenschutzgrundverordnung 

(„EU DSGVO“), d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der 

Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, 

zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. entnehmen Sie bitte 

dem Merkblatt „Information gem. Art. 14 EU-DSGVO über die infoscore 

Consumer Data GmbH („ICD“), das Sie unserer Homepage unter 

www.urv.de/datenschutz-downloads oder www.ukv.de/datenschutz-down-

loads entnehmen oder beim Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 

anfordern können.

Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Euro-

päischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, 

soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Daten-

schutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzga-

rantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften 

oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung 

befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekom-

men oder die Kündigung des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder 

über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. Aufgrund 

Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten 

Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen entscheiden 

wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten 

Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln 

zur Gewichtung der Informationen.

Hinweise zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung bei 
der Deutschen Assistance Versicherung AG

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch die Deutsche Assistance Versicherung AG und über die Ihnen 

nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

Deutsche Assistance Versicherung AG  

Datenschutzbeauftragter  

Hansaallee 199 

40549 Düsseldorf 

Telefon: 0211 529-50  

Telefax: 0211 529-5199 

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Vorstand: Jörg Tomalak-Plönzke (Vorsitzender), 

Marcus Hansen, Andreas Heinsen  

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf  

Registergericht: Düsseldorf HRB 64583 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben 

genannten Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder per E-

Mail an datenschutz@oerag.de.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den datenschutz-

rechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) sowie allen weiteren maßgeblichen Gesetzen. Darü-

ber hinaus hat sich unser Unternehmen zu den „Verhaltensregeln für den 

Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-

wirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versiche-

rungswirtschaft präzisieren (Code of Conduct). Diese können Sie im Inter-

net unter www.deutsche-assistance.de/impressum/datenschutz/ abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 

Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages. Wir 

verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu überneh-

mende Risiko bestimmen und einschätzen zu können. Kommt der Versi-

cherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 

des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Rechnungsstellung. Angaben zum 

Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungs-

fall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.

Die Deutsche Assistance Versicherung AG speichert Daten, die für den 

Versicherungsvertrag notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben im Antrag 

(Antragsdaten) sowie weitere zur Vertragsführung und -abwicklung notwen-

dige versicherungstechnische Daten, z. B. Versicherungsnummer, Versi-

cherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung. Soweit dies erforderlich ist, 

werden auch Angaben von Dritten (z. B. mitversicherte Personen, Vermitt-

ler) gespeichert. Melden Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir 

Angaben zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertrag-

liche Zwecke erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO 

erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu 

wahren.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-

lung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, han-

dels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Bera-

tungspflicht). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) 

DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 

Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch auf einen Aus-

gleich der von uns übernommenen Risiken. Zu diesem Zweck haben wir 

Rückversicherungsverträge geschlossen, die einen Teil der Risiken über-

nehmen. Hierfür benötigt der Rückversicherer entsprechende versiche-

rungstechnische Angaben zur Art des Versicherungsschutzes und des Risi-

kos. Eine Übermittlung personenbezogener Daten findet dabei jedoch nicht 

statt.

Vermittler: 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch Vermittler 

betreut. Dies können neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaf-
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ten sein. Um die Betreuungsaufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, 

erhält der Vermittler von uns für die Betreuung und Beratung notwendige 

Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind ins-

besondere Versicherungsnummer, Art des Versicherungsschutzes und des 

Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistun-

gen. Der Vermittler verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten im 

Rahmen der Beratung und Betreuung.

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, 

zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 

sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Daten-

verarbeitung teilnehmen, können Sie in der jeweils aktuellen Version unse-

rer Internetseite unter www.deutsche-assistance.de entnehmen.

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 

Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 

Mitteilungspflichten (z. B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Ferner übermitteln wir 

Ihre personenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zah-

lungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbezogenen Daten 

zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken oder zur Daten-

analyse an Verbände (z. B. Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

wirtschaft e. V., Verband öffentlicher Versicherer) weitergeben.

Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben 

genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 

dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 

Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 

(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 

speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 

verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 

ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abga-

benordnung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte 
Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 

bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 

Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 

bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-

baren Format zustehen.

Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Werbung zu widersprechen. Verarbeiten wir 
Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen.

Hinweise zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung bei 
der Deutschen Assistance Service GmbH

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch die Deutsche Assistance Service GmbH und über die Ihnen 

nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Deutsche Assistance Service GmbH  

Datenschutzbeauftragter  

Hansaallee 199 

40549 Düsseldorf 

Telefon: 0211 536-30  

Telefax: 0211 536-3497 

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Geschäftsführung: Birgitte Munk Mecklenbeck, Jürgen Schmitt 

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf 

Registergericht: Düsseldorf HRB 27947 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben 

genannten Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder per E-

Mail an datenschutz@oerag.de.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den datenschutz-

rechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) sowie allen weiteren maßgeblichen Gesetzen. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Dienstleistungsvertrages 
ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.

Die Deutsche Assistance Service GmbH speichert Daten, die für die Leis-

tungserbringung notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben im Antrag 

(Antragsdaten) sowie weitere zur Vertragsführung und -abwicklung notwen-

dige Daten, z. B. Kreditkartennummer, Kartenlaufzeit und Bankverbindung. 

Soweit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten (z. B. weitere 

leistungsberechtigte Personen, Vermittler) gespeichert. Melden Sie uns 

einen Leistungsfall, speichern wir Angaben zum Leistungsfall und ggf. auch 

Angaben von Dritten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertrag-

liche Zwecke erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO 

erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu 

wahren.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-

lung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, han-

dels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Bera-

tungspflicht). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) 

DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 

Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren.

Die Deutsche Assistance Service GmbH speichert Daten, die für die Erbrin-

gung der Dienstleistungen notwendig sind, z. B. Name und Anschrift.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Vermittler: 

In Ihren Angelegenheiten werden Sie durch Vermittler betreut. Dies können 

neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sein. Um die 

Betreuungsaufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermitt-

ler von uns für die Betreuung und Beratung notwendige Angaben aus Ihren 

Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten.

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, 

zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 

sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Daten-

verarbeitung teilnehmen, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Übersicht Dienstleister

Bitte beachten Sie: Jeder dieser Dienstleister erhält 
personenbezogene Daten nur dann, wenn dies zur Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Andernfalls findet keine 

Datenübermittlung statt.

Firmenbezeichnung/Kategorie Tätigkeitsgebiet

• Deutsche Assistance Versicherung AG 
• ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG 
• D.R.S. Deutsche Rechtsanwalts Service 

GmbH 
• Deutsche Assistance Telematik GmbH 
• S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG 
• Reha Assist Deutschland GmbH

Zentrale Abwicklung 
gleichartiger Aufgaben. Dies 
umfasst, z. B. die 
gemeinsame Datenhaltung 
(Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von 
Kundendaten), Post Ein- 
und Ausgangsbearbeitung, 
Bearbeitung von 
Kundenanfragen, In-/
Exkasso (Zahlungsverkehr)

Dienstleister bzw. Serviceerbringer für folgende Leistungsfälle

Juristischer Notfallservice: ÖRAG bzw. D.R.S.

Medizinischer Notfallservice: Krankenhäuser u. Ärzte

Kreditkarten-Notfallservice: Kreditkartenunternehmen, 
Kreditkartenprozessoren, 
Kreditinstitute

Reisedokumenten-Notfallservice: Botschaften u. Konsulate
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Bargeldservice: Kreditinstitute u. 
Geldtransfergesellschaften

Weitere Empfänger:  

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 

Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 

Mitteilungspflichten (z. B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Ferner übermitteln wir 

Ihre personenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zah-

lungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbezogenen Daten 

zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken oder zur Daten-

analyse an Verbände (z. B. Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

wirtschaft e. V., Verband öffentlicher Versicherer) weitergeben.

Dauer der Datenspeicherung  

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben 

genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 

dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 

Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 

(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 

speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 

verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 

ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abga-

benordnung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte 
Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 

bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 

Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 

bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-

baren Format zustehen.

Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Werbung zu widersprechen. Verarbeiten wir 
Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen.

Informationen zum Rechtsweg/Beschwerdemöglichkeiten

Beschwerdestelle und Aufsichtsbehörde für die Union Reiseversiche-
rung AG und Union Krankenversicherung AG 

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren/

Ihre Betreuer oder direkt an uns.  

Die Union Krankenversicherung AG nimmt am Streitbeilegungsverfahren 

des Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung, Post-

fach 06 02 22, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de, teil. 

Nachdem Sie Ihre Beschwerde erfolglos bei uns geltend gemacht haben, 

können Sie sich schriftlich an den Ombudsmann wenden. Das Verfahren ist 

für Sie kostenlos und unverbindlich.

Aufsichtsbehörde 
Bei Beschwerden über eine Versicherungsgesellschaft können Sie sich 

auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Ver-

sicherungen –, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, wenden. 

Ihr Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.

Beschwerdestelle und Aufsichtsbehörde für die Deutsche Assistance 
Versicherung AG

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-

ten Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 

wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Nordrhein-Westfalen  

Postfach 20 04 44  

40102 Düsseldorf

Versicherungsombudsmann e. V. 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. 

Sie können damit in privaten Angelegenheiten das kostenlose, außerge-

richtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 

Versicherungsombudsmann e. V.  

Postfach 08 06 32  

10006 Berlin  

Telefon: 0800 3 69 60 00  

Telefax: 0800 3 69 90 00  

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

Graurheindorfer Straße 108  

53117 Bonn  

Telefon: 0228 4108-0  

Telefax: 0228 4108-1550

Beschwerdestelle für die Deutsche Assistance Service GmbH 

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren/

Ihre Betreuer oder direkt an uns.

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-

ten Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 

wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Nordrhein-Westfalen  

Postfach 20 04 44  

40102 Düsseldorf 

Ihr Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.
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Bedingungen für Wertpapiergeschäfte

Fassung November 2018

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die 
Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte 
nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend „Wertpapiere“).

Geschäfte in Wertpapieren

1. Formen des Wertpapiergeschäfts/Verzicht des Kunden auf Heraus-
gabe von Vertriebsvergütungen

1.1 Kommissions-/Festpreisgeschäfte 
Sparkasse und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kom-
missionsgeschäften (1.2) oder Festpreisgeschäften (1.3) ab.

1.2 Kommissionsgeschäfte 
Führt die Sparkasse Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des 
Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegen-
partei ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie 
beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein 
Ausführungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen 
Handels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die 
Sparkasse oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt 
werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.

1.3 Festpreisgeschäfte 
Vereinbaren Sparkasse und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft 
einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein 
Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Sparkasse vom 
Kunden die Wertpapiere als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an 
ihn als Verkäuferin. Die Sparkasse berechnet dem Kunden den verein-
barten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufge-
laufener Zinsen (Stückzinsen).

1.4 Verzicht des Kunden auf Herausgabe von Vertriebsvergütungen 
Die Sparkasse erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, die 
sie mit Kunden über Anteile an Investmentvermögen, Zertifikate oder 
strukturierte Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und andere Finanzinstru-
mente abschließt, umsatzabhängige Zahlungen von Dritten (z. B. Kapital-
verwaltungsgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaften, ausländischen 
Verwaltungsgesellschaften, Zertifikate-/Anleiheemittenten, anderen Wert-
papierdienstleistungsunternehmen, einschließlich Unternehmen der Spar-
kassen-Finanzgruppe), die diese an die Sparkasse für den Vertrieb der 
Wertpapiere leisten („Vertriebsvergütungen“). 
Vertriebsvergütungen werden als einmalige und als laufende Vertriebs-
vergütungen gezahlt. Einmalige Vertriebsvergütungen fallen beim Ver-
trieb von Anteilen an Investmentvermögen, Zertifikaten oder strukturierten 
Anleihen und verzinslichen Wertpapieren an. Sie werden von dem Dritten 
als einmalige, umsatzabhängige Vergütung an die Sparkasse geleistet. 
Die Höhe der einmaligen Vertriebsvergütung beträgt in der Regel bei-
spielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 und 5,5% des Nettoinventar-
werts des Anteils, bei Aktienfonds, offenen Immobilienfonds und Misch- 
bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 5,75% des Nettoinventarwerts des 
Anteils, bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen zwischen 0,1 und 5% 
des Nennbetrages und bei verzinslichen Wertpapieren zwischen 0,1 und 
3,5% des Nennbetrages. Laufende Vertriebsvergütungen fallen im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen an Investmentvermögen 
und in Ausnahmefällen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zertifika-
ten oder strukturierten Anleihen und verzinslichen Wertpapieren an. Sie 
werden von dem Dritten als wiederkehrende, bestandsabhängige Vergü-
tung an die Sparkasse geleistet. Die Höhe der laufenden Vertriebsvergü-
tung beträgt in der Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 
und  1,2% p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,1 und 1,5% p. a., bei offenen 
Immobilienfonds zwischen 0, 1 und 0,6% p. a. und bei Misch- bzw. Dach-
fonds zwischen 0,1 und 1,7% p. a. Sofern auch bei dem Vertrieb von Zer-
tifikaten oder strukturierten Anleihen und verzinslichen Wertpapieren lau-
fende Vertriebsvergütungen gezahlt werden, beträgt die laufende Ver-
triebsvergütung in der Regel zwischen 0,1 und 1,5% p. a. Einzelheiten zu 
den Vertriebsvergütungen teilt die Sparkasse dem Kunden jeweils vor 
dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts mit.  
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Sparkasse die von 
dem Dritten an sie geleisteten Vertriebsvergütungen behält, vorausge-
setzt, dass die Sparkasse die Vertriebsvergütungen nach den Vorschrif-
ten des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG) anneh-
men darf. Insoweit treffen der Kunde und die Sparkasse die von der 
gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 
BGB, 384 HGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des 
Kunden gegen die Sparkasse auf Herausgabe der Vertriebsvergütungen 
nicht entsteht. Blindtext

Ohne diese Vereinbarung müsste die Sparkasse – die Anwendbarkeit 
des Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle zwischen der Sparkasse 
und dem Kunden geschlossenen Wertpapiergeschäfte unterstellt – die 
Vertriebsvergütungen an den Kunden herausgeben.

2. Allgemeine Grundsätze der Auftragsausführung für 
Wertpapiergeschäfte 
Die Sparkasse führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden 
Allgemeinen Grundsätzen der Auftragsausführung aus. Diese Grundsätze 
sind Bestandteil der Sonderbedingungen. Die Sparkasse ist berechtigt, 
die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung entsprechend den 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der All-
gemeinen Grundsätze der Auftragsausführung wird die Sparkasse den 
Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft

3. Usancen/Unterrichtung/Preis

3.1 Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am 
Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingun-
gen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Vertragspartners der Sparkasse.

3.2 Unterrichtung 
Über die Ausführung des Auftrags wird die Sparkasse den Kunden unver-
züglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen 
Handel an einer Börse gegen die Sparkasse oder den Zwischenkommis-
sionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichti-
gung. Blindtext

3.3 Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen 
Die Sparkasse rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausfüh-
rungsgeschäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. 
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

4. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes 
Die Sparkasse ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von 
Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, 
ein für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des 
Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die Sparkasse den Auftrag 
ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unter-
richten. Blindtext

5. Festsetzung von Preisgrenzen 
Der Kunde kann der Sparkasse bei der Erteilung von Aufträgen Preis-
grenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Auf-
träge). Blindtext

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen
6.1 Preislich unlimitierte Aufträge 
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungs-
grundsätzen (2.) nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für eine 
gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine 
Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes 
möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der 
Auftrag nicht ausgeführt, so wird die Sparkasse den Kunden hiervon 
unverzüglich benachrichtigen. Blindtext

6.2 Preislich limitierte Aufträge 
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufen-
den Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines 
Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausge-
führt wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (2.) für den nächs-
ten Monat vorgemerkt. Die Sparkasse wird den Kunden über die Gültig-
keitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf 
von Bezugsrechten 
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten 
sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte 
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf 
des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von 
Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt 
sich nach den maßgeblichen ausländischen Usancen. 
Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugs-
rechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt 15. Abs. 1.

Kreis-Sparkasse Northeim
Am Münster 29, 37154 Northeim
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Bedingungen für Wertpapiergeschäfte

8. Erlöschen laufender Aufträge
8.1 Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung 
von Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländi-
schen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen 
Ausschüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder einer Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem 
die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt 
werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplatzes ein 
Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote teileinge-
zahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktiens-
plittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des Handelsta-
ges vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. 
mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

8.2 Kursaussetzung 
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen 
besonderer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaus-
setzung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführen-
den Kundenaufträge für die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedin-
gungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen.

8.3 Ausführung von Kundengeschäften an ausländischen 
Ausführungsplätzen 
Bei der Ausführung von Kundengeschäften an ausländischen Ausfüh-
rungsplätzen gelten insoweit die Usancen der ausländischen Ausfüh-
rungsplätze. Blindtext

8.4 Benachrichtigung 
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Sparkasse den Kunden 
unverzüglich benachrichtigen.

9. Haftung der Sparkasse bei Kommissionsgeschäften 
Die Sparkasse haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausfüh-
rungsgeschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des 
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts 
haftet die Sparkasse bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs 
nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

10. Erfüllung im Inland als Regelfall 
Die Sparkasse erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die 
nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die 
Anschaffung im Ausland vorsehen.

11. Anschaffung im Inland 
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Sparkasse dem Kunden, sofern 
die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpa-
piersammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigen-
tum an diesem Sammelbestand – Girosammel-Depotgutschrift – (GS-
Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zuge-
lassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren ver-
schafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Sparkasse für den Kunden 
gesondert von ihren eigenen Beständen und von denen Dritter (Streif-
bandverwahrung). Blindtext

12. Anschaffung im Ausland
12.1 Anschaffungsvereinbarung 
Die Sparkasse schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn 
– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wertpa-

pieren im Ausland ausführt oder 
– sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäfts ausländische 

Wertpapiere verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich 
gehandelt werden oder 

– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren 
ausführt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines 
Festpreisgeschäfts verkauft, die zwar im Inland börslich oder außer-
börslich gehandelt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft werden.

12.2 Einschaltung von Zwischenverwahrern 
Die Sparkasse wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Aus-
land verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausländi-
schen Verwahrer (z. B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine 
eigene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der 
Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwah-
rungsortes und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

12.3 Gutschrift in Wertpapierrechnung 
Die Sparkasse wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung 
der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wert-
papieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechts-
stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den 
Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapier-
rechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in 
dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

12.4 Deckungsbestand 
Die Sparkasse braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der 
ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhalte-
nen Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den 
im Lagerland für die Kunden und für die Sparkasse aufbewahrten Wert-
papieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt 
worden ist, trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nach-
teile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer 
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von 
der Sparkasse nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im 
Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands 
treffen sollten.

12.5 Behandlung der Gegenleistung 
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbe-
stand zu tragen, so ist die Sparkasse nicht verpflichtet, dem Kunden den 
Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

13. Depotauszug 
Die Sparkasse erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug.

14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
14.1 Inlandsverwahrte Wertpapiere 
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Sparkasse für die Ein-
lösung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahl-
baren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, 
Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder 
Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Sparkasse den 
Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Sparkasse 
selbst zahlbar sind. Die Sparkasse besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- 
und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).

14.2 Auslandsverwahrte Wertpapiere 
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem 
ausländischen Verwahrer.

14.3 Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen 
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Spar-
kasse den Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung 
anhand der Veröffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“. Bei 
einer Auslosung von im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuldver-
schreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummern-
auslosung), wird die Sparkasse nach ihrer Wahl dem Kunden für die ihm 
in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkun-
dennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen 
Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden 
Betrages auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter 
Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann stattdes-
sen unter Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durch-
geführt werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.

14.4 Einlösung in fremder Währung 
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wertpapiere 
in ausländischer Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die 
Sparkasse den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser 
Währung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung 
unterhält. Anderenfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in 
Euro erteilen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/ 
Wandelschuldverschreibungen

15.1 Bezugsrechte 
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Sparkasse den Kunden 
benachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wertpa-
pier-Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die Sparkasse bis zum Ablauf 
des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung 
des Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des 
Kunden gehörenden inländischen Bezugsrechte bestens verkaufen; aus-
ländische Bezugsrechte darf die Sparkasse gemäß den im Ausland gel-
tenden Usancen bestens verwerten lassen.

15.2 Options- und Wandlungsrechte 
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrech-
ten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Sparkasse den Kunden 
mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.

16. Weitergabe von Nachrichten 
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, die 
die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Sparkasse 
solche Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Ver-
wahrer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die Sparkasse dem 
Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf 
die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken können und die 
Blindtext
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Bedingungen für Wertpapiergeschäfte

Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich 
ist. So wird sie insbesondere Informationen über 
– gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote, 
– freiwillige Kauf- und Umtauschangebote, 
– Sanierungsverfahren 
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die 
Information bei der Sparkasse nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die 
vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten 
sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den mögli-
chen Ansprüchen des Kunden stehen.

17. Prüfungspflicht der Sparkasse 
Die Sparkasse prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-
Mitteilungen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob 
diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und derglei-
chen betroffen sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloser-
klärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden
18.1 Urkundenumtausch 
Die Sparkasse darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in 
den „Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Ein-
reichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung 
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageent-
scheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion der Emittentin mit 
einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpa-
pierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.

18.2 Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der 
Wertpapiereigenschaft 
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wert-
papiereigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so 
können sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden 
ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden, soweit mög-
lich, dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird 
über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die mögliche 
Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Sparkasse 
Blindtext

die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung 
der Mitteilung an den Kunden vernichten.

19. Haftung
19.1 Inlandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Sparkasse für 
jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gut-
schrift erteilt wird, haftet die Sparkasse auch für die Erfüllung der Pflich-
ten der Clearstream Banking AG.

19.2 Auslandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die 
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des 
von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwah-
rers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG 
oder einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer Ver-
wahrung durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die Spar-
kasse für deren Verschulden.

20. Sonstiges
20.1 Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert 
werden oder die ein Kunde von der Sparkasse im Inland oder im Ausland 
verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsord-
nung. Rechte und Pflichten der Sparkasse oder des Kunden bestimmen 
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung 
des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Sparkasse wird entspre-
chende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu ver-
pflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.

20.2 Einlieferung/Überträge 
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Sparkasse 
in- oder ausländische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder 
Depotguthaben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt 
der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach 
Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.
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1. Leistungsangebot 
Die Sparkasse bietet für bestimmte Wertpapiere („ansparplanfähige Anla-
gen“) die Möglichkeit an, Wertpapier-Sparpläne abzuschließen. 

Der Kunde beauftragt die Sparkasse, Anteile in ansparplanfähigen Anla-
gen in zeitlich wiederkehrenden Abständen (Sparperiode) zum vereinbar-
ten Ausführungstermin zu einem im Vorhinein vereinbarten Gegenwert 
(Sparrate) zu erwerben. Die Anlage kann nur in Verbindung mit einem bei 
der Sparkasse geführten Depot erfolgen.

2. Zuführung zum Depot 

2.1 Ansparung 
Die erworbenen Anteile und gegebenenfalls Bruchteile von Anteilen der 
ansparplanfähigen Anlage werden dem Depot des Kunden gutgeschrie-
ben. Anteilsbruchteile werden bis zu vier Dezimalstellen errechnet und 
kaufmännisch gerundet.

2.2 Zahlungsmodalitäten 
Die Sparkasse wird die vereinbarte Sparrate dem vom Kunden angege-
benen Verrechnungskonto zum vereinbarten Ausführungstermin gemäß 
den Abwicklungsmodalitäten der ansparplanfähigen Anlage belasten. 
Diese wird durch Lastschrift eingezogen, wenn das Konto bei einem Dritt- 
institut geführt wird.

Der Kunde ist verpflichtet, zu jedem Ausführungstermin für eine ausrei-
chende Deckung (Guthaben oder Verfügungsrahmen) auf dem Verrech- 
nungskonto zu sorgen. Sollte nicht genügend Deckung auf dem Ver- 
rechnungskonto vorhanden sein, ist die Sparkasse berechtigt, den Aus-
führungstermin unberücksichtigt zu lassen (Aussetzung oder Rück-
abwicklung).

2.3 Umgang mit Ausschüttungen/Erträgen 
Soweit die ansparplanfähigen Anlagen ausschütten und keine Vereinba-
rung zur Wiederanlage getroffen wurde, werden die nach Abzug etwaiger 
einzubehaltender Steuern und Abgaben verbleibenden Ausschüttungen 
dem vom Kunden angegebenen Verrechnungskonto gutgeschrieben.

Für Bruchteile erfolgt eine anteilige Gutschrift der Erträge.

Im Rahmen eines Wertpapier-Sparplans kann der Kunde mit der Spar-
kasse auch die Wiederanlage der Erträge, die nach Abzug etwaiger einzu-
behaltender Steuern und Abgaben verbleiben, vereinbaren. Exchange 
Traded Funds (ETFs) sind hiervon ausgenommen.

2.4 Börsengehandelte Wertpapiere  
Für Sparpläne in börsengehandelten Wertpapieren gelten die diesbezüg-
lichen Ausführungsgrundsätze mit der Einschränkung, dass der Kunde 
keine Weisung erteilen kann.

3. Entnahmen aus dem Depot 

3.1 Verkauf/Teilverkauf 
Der Kunde kann der Sparkasse den Auftrag erteilen, die bereits ange-
sparten Anteile teilweise oder vollständig zu verkaufen. Den Verkaufser-
lös wird die Sparkasse nach Abzug etwaiger einzubehaltender Steuern 
und Abgaben und gegebenenfalls Ausführungskosten (gemäß Preis- und 
Leistungsverzeichnis) dem vom Kunden angegebenen Verrechnungs-
konto gutschreiben. Der Wertpapier-Sparplan bleibt von diesem Verkauf 
unberührt.

3.2 Übertragung 
Der Kunde kann die teilweise oder vollständige Übertragung der im Depot 
befindlichen ansparplanfähigen Anteile verlangen. Anteilsbruchteile, die 
im Rahmen des Wertpapier-Sparplans erworben wurden, können gege-
benenfalls nicht übertragen werden und verbleiben auf dem Depot des 
Kunden.

Erfolgt die Übertragung aufgrund der Beendigung des Depotvertrags, ist 
die Sparkasse berechtigt, die auf dem Depot verbleibenden Anteilsbruch-
teile zu veräußern. Die Regelung aus 3.1 gilt entsprechend.

4. Aussetzung/Änderung/Kündigung des Wertpapier-Sparplans 

4.1 Aussetzung 
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan aussetzen. Die Sparkasse 
kann eine Aussetzung des Wertpapier-Sparplans nur dann zum nächsten 
Ausführungstermin berücksichtigen, wenn ihr die Erklärung zur Ausset-
zung spätestens einen Geschäftstag1 vor dem nächsten Ausführungster-
min zugegangen ist.

Der Wertpapier-Sparplan bleibt trotz Aussetzung bestehen; der Kunde 
kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit fortsetzen. Die ausgesetzten 
Sparraten werden nach Fortsetzung des Wertpapier-Sparplans nicht 
nachträglich investiert.

Die Sparkasse hat das Recht, die Ausführung des Wertpapier-Sparplans 
auszusetzen, wenn der Erwerb von Anteilen der ansparplanfähigen 
Anlage aus Gründen, die die Sparkasse nicht zu vertreten hat, nicht mög-
lich ist (Beispiel: vorübergehende Fondsschließung).

Die Sparkasse wird den Wertpapier-Sparplan erst fortführen, sobald ein 
Erwerb von Anteilen der ansparplanfähigen Anlage wieder möglich ist.

4.1.1 Börsengehandelte Wertpapiere 
Sofern zum Zeitpunkt der Übermittlung der Order an den Ausführungs-
platz am relevanten Ausführungsplatz (gemäß den jeweiligen Ausfüh-
rungsgrundsätzen) für das an einer Wertpapierbörse gehandelte Wertpa-
pier kein gültiger Kaufkurs (Beispiel: Vorübergehende Handels- oder 
Kursaussetzung) festgestellt werden kann, findet keine Ausführung zu 
diesem Ausführungstermin statt.

4.2 Änderung 
Der Kunde kann nach Maßgabe der von der Sparkasse vorgegebenen 
Parameter die Sparrate des Wertpapier-Sparplans erhöhen oder reduzie-
ren sowie die Sparperiode und den Ausführungstermin ändern. 

Die Sparkasse kann den Auftrag zur Änderung des Wertpapier-Sparplans 
nur dann zum nächsten Ausführungstermin berücksichtigen, wenn ihr der 
Auftrag spätestens einen Geschäftstag vor dem nächsten Ausführungs-
termin zugegangen ist. Die Änderung wird ab der nächstfolgenden Spar-
rate berücksichtigt. 

4.3 Änderung von Gattungsmerkmalen bei Wertpapieren  
Bei Fusionen von Investmentfonds oder Wertpapieremittenten, Umbenen-
nung oder Änderung der Wertpapierkennnummer/ISIN von ansparplanfä-
higen Anlagen wird die Sparkasse den Kunden unverzüglich nach Kennt-
niserlangung unterrichten. Der Wertpapier-Sparplan kann in diesem Fall 
in ansparplanfähigen Anlagen der bestehenden Wertpapierkennnummer/
ISIN nicht mehr fortgeführt werden und wird daher gelöscht.  

Sofern der Kunde den Wertpapier-Sparplan in ansparplanfähigen Anla-
gen mit einer neuen Wertpapierkennnummer/ISIN oder eines fusionierten 
Investmentfonds oder Wertpapiers fortsetzen möchte, so muss ein neuer 
Wertpapier-Sparplan hierüber abgeschlossen werden.

4.4 Auflösung einer ansparplanfähigen Anlage  
Ansparplanfähige Anlagen können aus unterschiedlichen Gründen enden 
(z. B. Zeitablauf, Liquidation). Endet eine ansparplanfähige Anlage, so ist 
die Sparkasse berechtigt, die Anteile oder Anteilsbruchteile der anspar-
planfähigen Anlage am letzten Bewertungstag zu veräußern und den 
Gegenwert dem Verrechnungskonto gutzuschreiben, sofern keine gegen-
teilige Weisung des Kunden vorliegt.

4.5 Kündigung 
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen kündigen. Der Auftrag zur Kündigung des Wertpapier-Spar-
plans muss der Sparkasse spätestens einen Geschäftstag vor dem 
nächsten Ausführungstermin zugegangen sein. Andernfalls wird der 
Wertpapier-Sparplan zum nächsten Termin noch einmal ausgeführt und 
erst im Anschluss beendet.

Die Sparkasse wird nach dem rechtzeitigen Zugang der Kündigung die 
vereinbarte Sparrate nicht weiter belasten und nicht in die vertraglich ver-
einbarte ansparplanfähige Anlage investieren. Die bereits angesparten 
Anteile bleiben von der Kündigung unberührt.

5. Abrechnungen 
Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens halbjährlich über die 
Ausführung regelmäßiger Anteilkäufe im Rahmen des Wertpapier-Sparplans.

6. Sonstige Regelungen  
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Bedingun-
gen für Wertpapiergeschäfte sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Sparkasse.

7. Besondere Regelungen zum Aktiensparplan 

7.1 Kapitalmaßnahmen 
Weisungen für Kapitalmaßnahmen können nur für ganze Stücke und 
nicht für Bruchstücke erteilt werden. Erfolgt aus einer Kapitalmaßnahme 
eine monetäre Vergütung, werden hierbei anteilige Bruchstücke 
berücksichtigt.

7.2 Stimmrechte aus Aktienbesitz 
Stimmrechte für die Hauptversammlung können nur für ganze Stücke 
ausgeübt werden.
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7.3 Keine Übertragungsmöglichkeiten für Bruchstücke 
Im Depot befindliche Bruchstücke an Aktien können nicht übertragen 
werden.

7.4 Mitteilung über Ausführungen 
Die Sparkasse übermittelt dem Kunden schnellstmöglich, spätestens aber 
am ersten Geschäftstag nach der Ausführung des Auftrags, auf einem 
dauerhaften Datenträger eine Mitteilung zur Bestätigung der 
Auftragsausführung.

1 Die Geschäftstage der Sparkasse ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis 

der Sparkasse.
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